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INFORMATIONEN ZUR AUSSCHREIBUNG
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Auftragsbeschreibung
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Auftraggebertyp
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Zuschlagskriterium

Klassifizierungen

ANGEBOTE

Nebenangebote

Nachlass zugelassen

Skonto zugelassen

Skonto Zahlungsziel
Verwendung elektronischer Mittel
URL fur elektronische Angebote

Zulassige Signaturen

SONSTIGE ANGABEN

Vertragsart

Auf-/Abgebotsverfahren

TERMINE
ALLGEMEIN

Vorausgegangene Vorinformation

Besondere Dringlichkeit

|
VerkehrsGesellschalt V G I
Frankfurt am Main

Es ist beabsichtigt, die in anliegender
Leistungsbeschreibung bezeichneten Leistungen im
Namen und fir Rechnung des unten angegebenen
Auftraggebers zu vergeben. Einzelheiten ergeben
sich aus den Vergabeunterlagen.

VGF/Stadt-EU 212/25
Viergleisiger Ausbau Straba. HBF - Leistungen flr Baulogistik
Viergleisiger Ausbau Straba. HBF - Leistungen flr Baulogistik

Viergleisiger Ausbau Straba. HBF - Leistungen fur Baulogistik flachendeckende Radinfrastruktur. Die
MaRnahmen stehen im Einklang mit dem Nahverkehrsplan 2021 und dem Beschluss zur Fahrradstadt
Frankfurt (2019). Die Baulogistikleistungen werden stufenweise beauftragt und orientieren sich an der
AHO-Schriftenreihe Heft Nr. 25 ,Leistungen fur Baulogistik* (Stand Mé&rz 2011 ,Leistungen fir
Baulogistik“ des AHO-Arbeitskreis ,Baulogistik”): Stufe 1: Durchfiihrung der Leistungsphasen 1 bis 5
(Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung, Ausfiihrungsplanung)
Stufe 2 (optional): Durchfiihrung der Leistungsphasen 6 bis 7 (Vorbereitung der Vergabe, Mitwirken bei
der Vergabe) Stufe 3 (optional): Durchfihrung der Leistungsphase 8 (Objektiiberwachung) Die
Beauftragung der Stufen 2 und 3 beider Lose erfolgt optional und projektabhangig. Die Bautéatigkeiten
im Bestand — insbesondere am stark frequentierten Frankfurter Hauptbahnhof — erfordern eine
umfassende baulogistische Betrachtung uber alle Planungsphasen hinweg. Der Planungsraum umfasst
den Vorplatz und die StralBe ,Am Hauptbahnhof* sowie angrenzende Bereiche wie die Mannheimer
Stral3e, Kaiserstral3e, Karlstrale, Taunusstraf3e, Dusseldorfer Strae und Poststrale. Die Vielzahl der
Beteiligten und Betroffenen — darunter Stadtentwésserung, Straenbeleuchtung, Netzdienste,
medientrager, Abfallentsorgung, Ersatzverkehr OPNV und Brandschutz — bedingt ein komplexes
Schnittstellenmanagement. Ziel ist die frihzeitige Erfassung und Analyse der
Baustellenrandbedingungen sowie die Entwicklung effizienter, termingerechter und wirtschaftlicher
Losungskonzepte fir die Bauausfiihrung.

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF)
Offentlicher Auftraggeber

60329Frankfurt am Main

Dienstleistung

Offenes Verfahren (EU)(VgV)

VERFAHRENSEIGENSCHAFTEN

Ja
Bieter muss fur alle Lose anbieten (nicht weniger)

Wirtschaftlichstes Angebot
Berechnungsmethode: Freie Verhaltniswahl Preis/Leistung
Gewichtung: 70%: 30%

Code Bezeichnung
71320000-7 Planungsleistungen im Bauwesen
71322000-1 Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau

Nebenangebote sind nicht zugelassen

Ja

Ja

14Tag(e)

Die Einreichung der Angebote/Teilnahmeantrage darf nur elektronisch erfolgen
https://www.deutsche-ever gabe.de/Dashboards/Dashbo ard_off

Textform nach §126b BGB

Bestellung
Standard

Nein

Nein


https://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_off

BEKANNTMACHUNG
Bekanntmachung

Vorinformation

ANGEBOTE UND BEWERTUNG

Frist Bieterfragen 30.11.2025 23:59
Er6ffnungstermin

(nur VOB)

Angebotsfrist 11.12.2025 10:00:00
Bindefrist 16.01.2026
Voraussichtlicher Versand 05.01.2026

Vorabinformation

AUFTRAGSDAUER
Beginn 19.01.2026
Ende 30.06.2031
Anmerkungen

ELEKTRONISCHE TEILNAHME

Bitte melden Sie sich auf der Bekanntmachungsplattform unter
https://lwww.deutsche-ever gabe.de/Dashboards/Dashbo ard_off
mit Ihrem Benutzernamen und lhrem Passwort an.

Sofern Sie im System noch nicht registriert sind, kénnen Sie dies auf der Plattform vornehmen.
Die Registrierung ist kostenfrei.

AnschlieBend kdnnen Sie auf der Startseite bspw. nach dem Titel des Verfahrens tber die Direktsuche als Suchbegriff suchen. Folgen Sie
anschlieRend der Anleitung im System, um an dem Verfahren teilzunehmen.

BIETERFRAGEN

Die Beantwortung von Bieterfragen sowie die Kommunikation zwischen Bietern und der Vergabestelle (hierzu z&hlt auch das
Bewerbungsverfahren im Rahmen eines Teilnahmewettbewerbs und/oder die Angebotsabgabe) erfolgt tiber das Online-Portal
https://www.deutsche-ever gabe.de. Wir empfehlen daher den interessierten Bietern sich auf diesem Portal zu registrieren, damit der Bieter
evil. Bieterfragen stellen bzw. uber evtl. Anderungen in den Ausschreibungsunterlagen vollumfénglich informiert werden kann.

Bieterfragen missen bis spatestens 30.11.2025 23:59 Uhr eingegangen sein.

Fir spater eingehende Fragen wird deren Beantwortung nicht zugesichert.

Bieterfragen mussen unter "Kommunikation mit der Vergabestelle" im eVergabe Bieterassistenten gestellt, sowie Antworten dort gepriift
werden.

Den Assistenten erreichen Sie unter folgender Adresse: https://www.deutsche-ever gabe.de/Dashboards/Dashbo ard_off

Fragen auf anderen Kommunikationswegen, wie telefonische, schriftliche oder E-Mail Anfragen werden nicht beantwortet.

Hinweis: Sie erhalten unmittelbar nach Beantwortung einer Bieterfrage eine Benachrichtigung per E-Mail Uiber das Vorliegen von
Antworten im Bieterassistenten. Sie mussen daher alle Antworten im Assistenten priifen und dort zur Kenntnis nehmen.

BEARBEITUNG DER DOKUMENTE/NACHFORDERUNG VON UNTERLAGEN

Es sind alle Unterlagen, die dieser Ausschreibung beigefiigt sind, zu sichten.

Ferner sind entsprechend den Anforderungen aus den Ausschreibungsunterlagen (Aufforderung zur Angebotsabgabe, Bekanntmachung
etc.)_alle geforderten Formulare auszufillen bzw. alle geforderten Unterlagen dem Angebot anzuhéngen.

Grundsatzlich sind alle dem Angebot angehangte Formulare direkt im Online-Portal zu bearbeiten.

Sollte dies nicht mdglich sein, ist das jeweilige Formular bzw. Dokument auszudrucken, handschriftlich auszufillen und mit dem Angebot
hochzuladen.

Zu unterschreibende Formularen sind, sofern diese im Online-Portal bearbeitbar sind, in Textform zu unterzeichnen (Unterschrift mit
Tastatur in den dafur vorgesehenen Formularfeldern). Kénnen Formulare im Online-Portal nicht unterzeichnet werden, dann sind diese
auszudrucken, handschriftlich zu unterzeichnen und anschlieend mit dem Angebot hochzuladen.

Das Online-Portal auf dem diese Ausschreibung inkl. Ausschreibungsunterlagen aufgefiihrt ist, unterscheidet bei den unter der Rubrik
"Vertragsbedingungen/Form ulare" aufgefiihrten Unterlagen nach PDF-Dokumenten mit blauen PDF-Symbolen (nur zu lesende
Dokumente) und PDF-Dokumenten mit roten PDF-Symbolen (zu bearbeitende Dokumente). Wir weisen aber darauf hin, dass es moglich
ist, dass Dokumente die mit einem blauen PDF-Symbol versehen sind, ebenfalls zu bearbeiten sind. Wir bitten daher die Bieter die
Anforderungen aus den Ausschreibungsunterlagen (insbesondere die Aufforderung zur Angebotsabgabe und die Bekanntmachung)
sorgfaltig zu lesen und entsprechend die Unterlagen zu bearbeiten.

Bitte beachten Sie, dass nach Bearbeiten von Formularen im Online-Portal, das jeweilige Formular bzw. Dokument zu speichern ist. Hierfiir
ist in jedem Formular das Icon "Dokument speichern" (oben rechts im Formular) zu driicken. Ansonsten werden lhre Eintragungen nicht
gespeichert. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte aus dem Online-Portal.

Der Auftraggeber ist zur Anwendung der HVA-Dokumente verpflichtet. Die in den Vergabeunterlagen bzw. HVA-Formularen enthaltene
Verweise auf die VOB/A-EU und die VgV sind sinngemaf auf die SektVO zu
beziehen.

Bietergemeinschaften (BIGE) sind zugelassen: die Nachweise der technischen Leistungsfahigkeit (Fachkunde) mussen von dem Partner
der BIGE vorgelegt werden, der das jeweilige Gewerk spater ausfiihrt. Die Nachweise zur wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit und zur
Zuverlassigkeit sind von jedem Mitglied der BIGE individuell vorzulegen.

Im Falle einer Auftragserteilung ist die weitere Abwicklung gemaR AVA-Richtlinie der Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main
mbH zwingend einzuhalten. Diese Richtlinie wird den Bietern als Teil der Vergabeunterlagen zur Verfiigung gestellt.

Es gelten ausschlieRlich die Bedingungen vorliegender Vergabeunterlagen. Vertrags- und/oder Geschaftsbedingungen des Bieters werden
nicht Vertragsbestandteil und finden ausdriicklich keine Anwendung. Dies gilt auch dann, wenn abweichenden oder ergénzenden
Bedingungen des Bieters nicht ausdrucklich durch die VGF widersprochen worden ist. Abweichende oder ergdnzende Bedingungen des
Bieters entfalten ihre Wirksamkeit nur, wenn VGF ihnen ausdriicklich schriftlich zugestimmt hat.


https://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_off
https://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_off

Fehlende Erklarungen oder Nachweise werden, sofern rechtlich méglich, nachgefordert.

Die fehlenden Nachweise sind spatestens innerhalb von sechs Kalendertagen nach Aufforderung durch den Auftraggeber vorzulegen. Die
Frist beginnt am Tag nach der Absendung der Aufforderung durch den Auftraggeber. Werden die Erklarungen oder Nachweise nicht
innerhalb der Frist vorgelegt, ist das Angebot auszuschlieRen. Das Recht zur Nachforderung von Unterlagen begrundet keine
Verantwortung der Auftraggeberin fiir die Vollstandigkeit der Angebote. Haftungsanspriiche aus einer fahrlassig versdumten Nachforderung
von Unterlagen sind ausgeschlossen. Die Bieter bleiben fiir den Nachweis ihrer Eignung und die Vollstandigkeit ihnres Angebotes allein
verantwortlich.

Die Bieter haben sich von der Vollstandigkeit der ihnen iberlassenen Unterlagen zu iberzeugen. Bei Unvollstandigkeit der Unterlagen
haben sie die Auftraggeberin in Textform unverzuglich dartber zu unterrichten. Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung der
Bieter Unklarheiten, so haben die Bieter die Auftraggeberin unverziiglich und vor Abgabe ihrer Angebote in Textform darauf hinzuweisen.
Ferner haben die Bieter die Auftraggeberin auf eventuelle Widerspriiche in den Verdingungsunterlagen unverzuglich in Textform
aufmerksam zu machen. Gleiches gilt, falls die Bieter der Auffassung sind, dass die Unterlagen gegen geltendes Recht verstol3en.

Das HVA-Angebotsschreiben ist das zentrale Dokument der Angebotsunterlagen. Elektronisch eingereichte Angebote miissen das
vollstandig ausgefillte Angebotsschreiben enthalten.
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Bezeichnung der Leistung:

VGF/Stadt-EU 212/25 Viergleisiger Ausbau Straba. HBF - Leistungen fiir Baulogistik

(Wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Information Datenschutz
Informationen zur Erhebung von personenbezogenen Daten nach Artikel 13 und 14 der Verordnung
(EVU) 2016/679 vom 27. April 2016 — Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

Der Schutz lhrer Personen bezogenen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten lhre
Daten daher ausschlief3lich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen. Mit den folgenden
Informationen mdéchten wir lThnen einen Uberblick tiber die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten durch uns und lhre Rechte aus dem Datenschutzrecht geben.

1. Wer ist fur die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kénnen Sie sich wenden?

E-Mail-Adresse: datenschutz.einkauf@vgf-fim.de

Internet-Adresse: https://www.vgf-fim.de/de/datenschutz/

E-Mail-Adresse: datenschutz@vgf-fim.de

Internet-Adresse: https://www.vgf-ffim.de/de/datenschutz/

2. Welche Quellen und Daten nutzen wir?

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer Geschéftsbeziehung von
Ihnen erhalten. Zudem verarbeiten wir — soweit fir die Erbringung unserer Dienstleistung
erforderlich — personenbezogene Daten, die wir aus 6ffentlich zugénglichen Quellen (Handels- und
Vereinsregister, Gewerbezentralregister bzw. Wettbewerbsregister, Presse, Internet)
zulassigerweise gewinnen oder die uns von anderen Behorden des Bundes und der Lander oder
von sonstigen Dritten (z.B. Auskunfteien) berechtigt (bermittelt werden. Relevante
personenbezogene Daten sind Personalien (Name, Adresse und andere Kontaktdaten wie
Telefonnummer und E-Mail-Adresse und IP). Wir speichern Personen bezogene Daten z.B. im
Zusammenhang mit Bedarfserhebungen, Beschaffungsauftragen, Angeboten, Ihren Fragen welche
Sie z.B. Uber Webformulare oder per E-Mail an uns senden, Daten aus der Erfullung unserer
vertraglichen Verpflichtungen (z.B. Zahlungsverkehr), Dokumentationsdaten (z.B. Uber Fragen und
Antworten zu unseren Vergabeverfahren).

3. Wofiur verarbeiten wir lhre Daten und aufgrund welchen Gesetzes (Zweck der
Verarbeitung)?

Wir verarbeiten lhre personenbezogenen Daten im Rahmen des Vergabeverfahrens auf der
Grundlage des Art. 6 Abs. 11it. a, b, c und e, Abs. 3 DSGVO wie folgt:

HVA Information Datenschutz 08-23 Seite 1




a) Zur Erfullung von vertraglichen Pflichten

Die Verarbeitung von Daten erfolgt zur Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der
fiskalischen Bedarfsdeckung fir Behdrden und andere staatliche Organisationen. Die Zwecke der
Datenverarbeitung richten sich in erster Linie nach den konkreten Produkten (z.B.
Bedarfserhebung, Abfragen und Analysen unter Behordenkunden kinftig auch u. U. mittels des
Bedarfserhebungstools;  Durchfihrung von Vergabeverfahren zur Durchfihrung von
vorvertraglichen und vertraglichen Mal3nahmen, und der Abwicklung von Rahmenvereinbarungen
im Rahmen des E-Procurements). Die weiteren Einzelheiten zu den Datenverarbeitungszwecken
konnen Sie den mal3geblichen Geschéfts- und Nutzungsbedingungen entnehmen.

b) Wahrung berechtigter Interessen

Soweit erforderlich verarbeiten wir Ihre Daten Uber die eigentliche Erfilllung des Vertrages hinaus
zur Erfullung rechtlicher Pflichten oder zur Wahrnehmung im offentlichen Interesse liegender
Aufgaben, insbesondere zur:

- Prufung und Optimierung von Verfahren zur Bedarfsanalyse zwecks direkter
Kundenansprache,

- Geltendmachung rechtlicher Anspriiche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten,

- Gewahrleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,

- Verhinderung und Aufklarung von Straftaten,

- Videouberwachungen zur Wahrung des Hausrechts, fUr Zutrittskontrollen,

- Geschéftssteuerung und Weiterentwicklung von Dienstleistungen und Produkten.

¢) Aufgrund lhrer Einwilligung

Die Zusendung unseres Newsletters tiber Neuerungen bei der e-Vergabe oder Informationen tber
zuklnftige Vergaben in von lhnen ausgesuchten Produktbereichen beruht auf lhrer Einwilligung.

d) Aufgrund gesetzlicher Vorgaben

Zudem unterliegen wir als offentlicher Auftraggeber rechtlichen Verpflichtungen, das heif3t
gesetzlichen  Anforderungen (z. B. Gesetz gegen  Wetthewerbsbeschrankungen,
Vergabeverordnungen, Wettbewerbsregistergesetz, Steuergesetze). Zu den Zwecken der
Verarbeitung gehoren unter anderem die ldentitatspriifung, Betrugs- und Geldwaschepravention,
die Erfullung steuerrechtlicher Kontroll- und Meldepflichten. AuRerdem erfolgt eine
Datenverarbeitung auf der Grundlage des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG).

4. Wer bekommt Ihre Daten?

Ihre Daten bekommen nur die fur die Bearbeitung zustdndigen Personen und diejenigen, die ein
berechtigtes Interesse durch ihre Beteiligung darlegen kdnnen. So bekommen insbesondere bei
Beschaffungen nur Personen bei dem Bedarfstrdger und der Vergabestelle Angebote zur
Kenntnis. AuBerdem kénnen zustandige Datenschutzbeauftragte, Vorgesetzte, Qualitdtsmanager,
Innenrevisoren, Nachprifstellen, Vergabekammern, Rechnungs- und Preisprifer sowie
Angehdrige der Rechnungshdfe in erforderlichem Umfang Einblick in Ihre Daten bekommen. Auch
von uns eingesetzte Auftragsverarbeiter kdnnen zu diesem Zweck Daten erhalten. Dies geschieht
z.B. um Daten fir die Durchfiihrung der Risikoanalyse nach LKSG zu erheben. Soweit Ihre Daten
im Rahmen eines Auftragsverarbeitungsverhaltnisses verarbeitet werden, wird auch der
Auftragsverarbeiter zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften verpflichtet.
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5. Werden lhre Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation Gbermittelt?

Eine Datenlbermittlung in Drittstaaten (Staaten auf3erhalb der Union) durch uns findet nicht statt.

6. Wie lange werden Ihre Daten gespeichert?

Wir verarbeiten und speichern lhre personenbezogenen Daten, solange es fir die Erflllung

unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. Dabei ist zu beachten, dass einige

unsere Geschaftsbeziehungen auf Jahre angelegte Dauerschuldverhaltnisse sind. Sind die Daten

fur die Erfullung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten nicht mehr erforderlich, werden sie

regelmafig geloscht, es sei denn, deren - befristete - Weiterverarbeitung ist erforderlich zu

folgenden Zwecken:

o Erflllung handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten:
Zu nennen sind das Handelsgesetzbuch (HGB), die Abgabenordnung (AO). Die dort
vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen zwei bis zehn Jahre. In
Fallen der Beschaffung im Zusammenhang mit EU-geforderten Programmen betragt die
Aufbewahrungsfrist in der Regel 10 Jahre nach Ablauf des Férderprogramms.

e Nach § 147 Abs. 1 Nr. 1 AO sowie § 257 Abs. Nr. 1 HGB betragt die Aufbewahrungsfrist in der
Regel 10 Jahre nach Abschluss der Beschaffung.

e Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der gesetzlichen Verjahrungsvorschriften. Nach den
88 195 ff. des Blurgerlichen Gesetzbuches (BGB) kénnen diese Verjahrungsfristen bis zu 30
Jahre betragen, wobei die regelmafiige Verjahrungsfrist drei Jahre betragt.

7. Welche Datenschutzrechte haben Sie?

a) Recht auf Auskunft
Es besteht ein Recht auf Auskunft betreffend der von der Vergabestelle verarbeiteten
personenbezogenen Daten.

b) Recht auf Berichtigung

Es besteht ein Recht auf Berichtigung, sofern die den Bewerber/Bieter betreffenden Angaben nicht
(mehr) zutreffend sind. Unvollstandige Daten kdnnen vervollstandigt werden.

¢) Recht auf Léschung

Es besteht grundsatzlich ein Recht auf Loschung der personenbezogenen Daten. Der Anspruch
hangt jedoch u. a. davon ab, ob die Daten zur Erfullung der Aufgaben noch benétigt werden (s.a.
Dauer der Speicherung).

d) Recht auf Einschrankung der Verarbeitung

Es besteht ein Recht, eine Einschrankung der Verarbeitung der Daten des Bewerbers/Bieters zu
verlangen.

e) Recht auf Widerspruch

Es besteht das Recht, aus Griinden, die sich aus der besonderen Situation des Bewerbers/ Bieters
ergeben, der Verarbeitung der diesen betreffenden Daten zu widersprechen, sofern nicht ein
Uberwiegendes o6ffentliches Interesse oder eine Rechtsvorschrift dem entgegensteht.
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f) Recht auf Unterrichtung

Es besteht ein Recht auf Unterrichtung, an welchen Empfanger Informationen weitergeleitet
wurden, die berichtigt worden sind, die geléscht wurden oder deren Verarbeitung eingeschrankt
wurde.

g) Recht auf Datentbertragbarkeit

Sie haben unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Ubertragung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gangigen und
maschinenlesbaren Format, wenn die Verarbeitung auf einer Einwilligung oder einem Vertrag
beruht und mit Hilfe automatisierter Verfahren erfolgt.

h) Recht auf Widerruf

Es besteht ein Recht eine erteilte Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten zu
widerrufen. Dies gilt auch fir den Widerruf von Einwilligungserklarungen, die vor der Geltung der
Datenschutzgrundverordnung, also vor dem 25. Mai 2018, uns gegenuber erteilt worden sind. Bitte
beachten Sie, dass der Widerruf erst fur die Zukunft wirkt. Die RechtmaRigkeit der Verarbeitungen,
die vor dem Widerruf erfolgt sind, wird davon nicht berthrt.

i) Recht auf Beschwerde

Es besteht ein Recht auf Beschwerde bei der zustéandigen Datenschutzaufsichtsbehérde.

8. Besteht eine Pflicht zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten?

Im Rahmen unserer Geschaftsbeziehung ist es erforderlich, dass Sie diejenigen
personenbezogenen Daten bereitstellen, die fur die Aufnahme und Durchfihrung einer
Geschéftsbeziehung und der Erfillung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich
sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten werden wir in der
Regel nicht in der Lage sein, Vertrage mit Ihnen zu schlieBen oder diese auszufiihren. Sollten Sie
uns notwendige Informationen und Unterlagen nicht zur Verfiigung stellen, dirfen wir die von
Ihnen gewtinschte Geschéftsbeziehung nicht aufnehmen oder fortsetzen.

9. Findet eine automatisierte Entscheidungsfindung statt?

Zur Begrindung und Durchfihrung der Geschéftsbeziehung nutzen wir elektronische
Unterstitzung, aber grundsétzlich keine vollautomatisierte Entscheidungsfindung gemaf Art. 22
DSGVO. Sollten wir diese Verfahren in Einzelfdllen einsetzen, werden wir Sie - sofern es
gesetzlich vorgegeben ist - hiertiber gesondert informieren.

10. Anderung des Zwecks der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten teilweise Ihre Daten mit dem Ziel, bestimmte personliche Aspekte zu bewerten
(Profiling). Wir setzen Profiling beispielsweise in Fallen von Teilnahmewettbewerben bei der
Vergabe von Dienstleistungen von Beraterteams, Dozenten und Coaching ein. Zudem wird im
Rahmen der Risikoanalyse nach LkSG ein Scoring erstellt, um den weiteren Handlungsbedarf zu
bestimmen. Wenn der Zweck der Verarbeitung der Daten durch uns gedndert werden soll, werden
Sie vorher dariber informiert.

Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, aus Grunden, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben,
jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund
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von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e DS-GVO (Datenverarbeitung im offentlichen Interesse)
und Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der DS-GVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer
Interessenabwagung) erfolgt, Widerspruch einzulegen.

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir lhre personenbezogenen Daten nicht mehr
verarbeiten, es sei denn, wir kbnnen zwingende schutzwirdige Grinde flir die Verarbeitung
nachweisen, die I|hren Interessen, Rechten und Freiheiten (berwiegen, oder die
Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausubung oder Verteidigung von
Rechtsansprichen.
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[
Verkehrsgesellschaft VG I
Frankfurt am Main

fir die Vergabe von Leistungen im Stralen- und Brickenbau
Ausgabe: April 2017

EU-Bewerbungsbedingungen

Hinweis:
Das Vergabeverfahren erfolgt nach der Verordnung Uber die Vergabe 6ffentlicher Auftrage (Vergabeverordnung — VgV).

1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollstandigkeiten oder
Fehler, so hat es unverzuglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hinzuweisen.

2 Unzulassige Wettbewerbsbeschrankungen

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzuldssigen
Wettbewerbsbeschrankung beteiligen, werden ausgeschlossen.

Zur Bekdmpfung von Wettbewerbsbeschréankungen hat der Bieter auf Verlangen Auskiinfte dartiber zu geben, ob
und auf welche Art er wirtschatftlich und rechtlich mitUnternehmen verbunden sind.

3 Angebot
3.1 Das Angebotistin deutscher Sprache abzufassen.

3.2 Fur das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden Das Angebotist bis zu
dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht form - und fristgerecht
eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen.

3.3 Eine selbstgefertigte Kopie oder KurzZfassung des Leistungsverzeichnisses ist zugelassen. Das von der
Vergabestelle vorgegebene Leistungsverzeichnis ist allein verbindlich.

3.4  Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der
Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.

3.5 Entspricht der Gesamtbetrag einer Ordnungszahl (Position) nicht dem Ergebnis der Multiplikation von
Mengenansatz und Einheitspreis, so ist der Einheitspreis mafRgebend.
Muster und Proben miissen als zum Angebot gehérig gekennzeichnet sein.

3.6  Alle Preise sind in Euro mit héchstens drei Nachkommastellen anzugeben.
Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssétze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der
Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebotes
hinzuzufugen.
Es werden nur Preisnachlasse gewertet, die
- ohne Bedingung als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewéhrt werden und
- an derim Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgefihrt sind.
Nicht zu wertende Preisnachldsse bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragserteilung
Vertragsinhalt.

4 Unterlagen zum Angebot

Der Bieter hat auf Verlangen der Vergabestelle Unterlagen zur Preisermittiung zu dem von der Vergabestelle
bestimmten Zeitpunkt vorzulegen. Dies gilt auch fiur Leistungen von anderen Unternehmen.

5 Nebenangebote
51 Nebenangebote missen die geforderten Mindestanforderungen erfiillen; dies ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen.

5.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschdpfend zu beschreiben; die
Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit méglich, beizubehalten.
Nebenangebote missen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausfiihrung der Leistung erforderlich
sind.
Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausfiihrung nichtin den Ergdnzenden Vertragsbedingungen oder in
den Vergabeunterlagen geregeltist, hat er im Angebot entsprechende Angaben (iber Ausfiihrung und Beschaffenheit

dieser Leistung zu machen.

53 Nebenangebote sind, soweitsie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen (z.B. andern,
ersetzen, entfallen lassen, zusatzlich erfordern), nach Mengenanséatzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei

Vergiitung durch Pauschalsumme).

5.4 Nebenangebote, die den Nummern 5.1 bis 5.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausgeschlossen.
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6.2

Bietergemeinschaften

Die Bietergemeinschafthatmit ihrem Angeboteine Erklarung aller Mitglieder in Textform abzugeben,

- in derdie Bildung einer Arbeitsgemeinschaftim Auftragsfall erklartist,

- in deralle Mitglieder aufgeftihrtsind und der fiir die Durchfiihrung des Vertrages bevollméachtigte Vertreter bezeichnet
ist,

- dass derbewoliméachtigte Vertreter die Mitglieder gegeniiber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt und

- dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete in Schrift- oder Textform bzw.
fortgeschritten oder qualifiziert signierte Erklarung abzugeben.

Sofern nicht im offenen Verfahren ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst
nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmen gebildet haben, nicht zugelassen.

Kapazitaten anderer Unternehmen (Unterauftrage / Eignungsleihe)

Beabsichtigtder Bieter, Teile der Leistung von anderen Unternehmen ausfuhren zu lassen oder sich bei der Erfullung
eines Auftrages im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche, finanzielle, technische und berufliche
Leistungsfahigkeitanderer Unternehmen zu bedienen, so muss er die dafiir vorgesehenen Teilleistungen/Kapazitaten
in seinem Angebot benennen. Der Bieter hat auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle zu einem von ihr
bestimmten Zeitpunkt nachzuweisen, dass ihm die erforderlichen Kapaztdten der anderen Unternehmen zur
Verfigung stehen und diese Unternehmen geeignet sind. Er hat den Namen, den gesetzlichen Vertreter sowie die
Kontaktdaten dieser Unternehmen anzugeben und entsprechende Verpflichtungserklarungen dieser Unternehmen
vorzulegen.

Nimmtder Bieterin Hinblick aufdie Kriterien fur die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeitim Rahmen einer
Eignungsleihe die Kapaztaten anderer Unternehmen in Anspruch, missen diese entsprechend dem Umfang der
Eignungsleihe haften; die Haftungserklarung ist gleichzeitig mit der ,Verpflichtungserklarung“ abzugeben.

Der Bieter hat andere Unternehmen, bei denen Ausschlussgriinde vorliegen oder die das entsprechende
Eignungskriterium nicht erfillen, innerhalb einer von der Vergabestelle gesetzten Frist zu ersetzen.

Eignung (Offenes Verfahren, Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb)

Unternehmen haben als vorlaufigen Nachweis der Eignung fiir die zu vergebende Leistung mit dem Angebot
- entweder die ausgefillte ,Eigenerklarung zur Eignung®,

- oder eine Einheitliche Europaische Eigenerklarung (EEE)

ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise vorzulegen.

Bei Einsatz von anderen Unternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklarungen auch fiir diese
abzugeben ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezfische Einzelnachweise.

Gelangtdas Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklarungen (auch die der benannten anderen Unternehmen)
auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ,Eigenerklarung zur Eignung“ bzw. in der EEE genannten
Bescheinigungen zustandiger Stellen zu bestatigen. Bescheinigungen, die nichtin deutscher Sprache abgefasstsind,
ist eine Ubersetzung in die deutsche Sprache beizufiigen.
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Anlage 14a — Zuschlags- und Eignungskriterien

Bezeichnung der Leistung:

Los 1:

Viergleisiger Ausbau der Stra3enbahnhaltestelle Frankfurt
Hauptbahnhof inklusive der Umgestaltung der verkehrlich an-
grenzenden Verkehrsrdume

Projekt
Los 2:
Umgestaltung Disseldorfer StralRe inklusive der Haltestelle Platz
der Republik

Leistung Baulogistik

Hinweis zu den Eignungs- und Zuschlagskriterien

In dem vorliegenden Vergabeverfahren erfolgt die Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots
anhand der folgenden Kiriterien:

I. Angebotspreis Gewichtung: 70 %
Il. Berufsqualifikation / Erfahrung
I.I Projektleitung & stellvertr. Projektleitung Gewichtung: 30 %

Die Zuschlagskriterien mit ihren Unterkriterien und Gewichtungen sind in der nachfolgenden
Aufstellung detailliert aufgeschlisselt. Der Zuschlag erfolgt auf das wirtschaftlichste Angebot,
das unter Berlcksichtigung der genannten Kriterien und Gewichtungen den hdchsten Punkt-
wert erreicht.

Bei Punktgleichheit erfolgt der Zuschlag auf das Angebot mit dem niedrigsten Mittelwert aus
den Stundensétzen fur Architekt/Ingenieur und Techniker/Zeichner gemal des Baulogistik-
vertrags (in € netto).

l. Eignungskriterien Bietende Leistungen flir Baulogistik

Der Bietende hat mit dem Angebot die erforderlichen Nachweise und Erklarungen gemaf den
Vorgaben des Vergabeverfahrens einzureichen. Sofern das Angebot nicht alle aufgezeigten
Eignungskriterien erflllt, fuhrt dies zum Ausschluss des Angebots. Die Mindestanforderungen
umfassen unter anderem:

. Nachweis der Eintragung in ein Berufs- oder Handelsregister (bei Bietergemein-
schaften ist eine Bestéatigung je Mitglied erforderlich)
. Nachweis einer Berufshaftpflichtversicherung mit folgenden Deckungssummen:

o Sach- und Vermogensschaden: 3.000.000 €, 2-fach maximiert pro Jahr
0 Personenschaden: 5.000.000 €, 2-fach maximiert pro Jahr

Seite 1
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Anlage 14a — Zuschlags- und Eignungskriterien

. Ggf. Erklarung des Versicherers, dass im Auftragsfall eine Versicherung in ent-
sprechender Hohe abgeschlossen wird, sofern die Deckungssummen nicht aus-
reichen

. Umsatz des Blros der letzten drei abgeschlossenen Geschaftsjahre (mind.:
1.750.000 €/Jahr)

. Mindestanzahl an Technischer Mitarbeitenden in den Funktionen ,Projektleitung’
oder ,stellvertretende Projektleitung‘: 25 Mitarbeitende

. Benennung der Projektleitung, der stellvertretenden Projektleitung sowie von min-
destens zwei weiteren Mitarbeitenden, die im Projekt mitwirken

. Der Bieter hat mit Angebotsabgabe nachzuweisen, dass er tber die erforderlichen

personellen, organisatorischen und sachlichen Kapazitaten verfugt, um die Leis-
tungen aus Los 1 und Los 2 vollstandig, fristgerecht und parallel zu erbringen.
Der Nachweis erfolgt durch eine Personaleinsatzplanung oder eine vergleich-
bare Darstellung, aus der hervorgeht, dass die gleichzeitige Bearbeitung beider
Lose sichergestellt ist. (Hinweis: Der Zuschlag erfolgt ausschlieZlich gemeinsam
fur Los 1 und Los 2. Mit Angebotsabgabe verpflichtet sich der Bieter, im Falle der
Zuschlagserteilung beide Lose entsprechend den vertraglichen Anforderungen zu
erfiillen.)

Die Anforderungen an die Qualifikation und Erfahrung der Projektleitung beziehen sich auf die
baulogistische Fachkompetenz.

. Eignung Baulogistische Projektleitung

1. Die Baulogistische Projektleitung ist Uibergeordnet fiir die Koordination und Steuerung
aller baulogistischen Leistungen im Gesamtprojekt verantwortlich.

2. Es ist ein Nachweis Giber mindestens 15 Jahre Berufserfahrung in der Leitung komple-
xer baulogistischer Malinahmen zu erbringen — insbesondere in Infrastrukturprojekten
mit hohem Koordinationsbedarf (beengte, innerstadtische Platzverhaltnisse, hohe
Kommunikationsaufwand, etc.).

3. Die Projektleitung muss mindestens Uber die Berufsqualifikation Ingenieur/in: M.Sc. /
M.Eng. / Dipl.-Ing. / Dipl.-Ing. (FH) / Dr.-Ing. oder héher verfiigen.

4, Eine Erklarung tber Erfahrungen und Kenntnisse in mindestens zwei baulogistischen
Projekten in den letzten sieben Jahren im innerstadtischen Kontext, ist vorzulegen.

0 Bei einem Referenzprojekt muss das Netto-Bauvolumen mindestens 15
Mio. €,
0 bei einem weiteren mindestens 10 Mio. € Netto-Bauvolumen betragen.

Seite 2
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Anlage 14a — Zuschlags- und Eignungskriterien

. Eignung stellvertretende Baulogistische Projektleitung

Die stellvertretende Projektleitung muss mindestens 10 Jahre Berufserfahrung in der
Koordination baulogistischer Leistungen nachweisen.

Die stellvertretende Projektleitung muss mindestens Uber die Berufsqualifikation
Ingenieur/in: M.Sc. / M.Eng. / Dipl.-Ing. / Dipl.-Ing. (FH) / Dr.-Ing. oder hoher verfiigen.

Eine Erklarung uber Erfahrungen und Kenntnisse in mindestens einem baulogisti-
schen Infrastrukturprojekt im innerstadtischen Kontext in den letzten funf Jahren ist
vorzulegen.

o Das Referenzprojekt muss ein Netto-Bauvolumen von mindestens 10
Mio. € aufweisen.

V. Referenzen des Unternehmens

Das Unternehmen hat mit dem Angebot vier Referenzprojekte aus dem Bereich Bau-
logistik aus den letzten finf Jahren zu benennen, die den Anforderungen entsprechen.
Die Referenzen mussen die baulogistische Kompetenz des Unternehmens in komple-
xen Infrastrukturprojekten belegen:

Referenzprojekte 1 und 2:

Nachweis der Erbringung von Baulogistikleistungen im Rahmen von Stral3enbahn-
Infrastrukturprojekten

0 Mindestbauvolumen je Projekt: 10 Mio. € netto
Referenzprojekt 3:

Nachweis der Erbringung von Baulogistikleistungen im innerstadtisch, grof3stadti-
schen (GroRe: Mind. 300.000 Einwohner) Bereich

0 Mindestbauvolumen je Projekt: 10 Mio. € netto

V. Ausschlusskriterien

Sollte ein Punkt der Eignungskriterien nicht erfiillt sein, wird das Angebot nicht berticksich-
tigt. Einzelangebote fur nur eines der beiden Lose sind unzuldssig. Der Bietende wird
vom Vergabeverfahren ausgeschlossen, wenn kein Angebot fur beide Lose gemeinsam ab-
gegeben wird. Die Vergabe erfolgt ausschlie3lich gemeinsam fiir Los 1 und Los 2.

Verpflichtung zur gleichzeitigen Bearbeitung beider Lose (Los 1 und Los 2) bei gemein-
samer Zuschlagserteilung

Seite 3

13



Anlage 14a — Zuschlags- und Eignungskriterien

Der Zuschlag erfolgt ausschlieBlich gemeinsam fiir Los 1 und Los 2. Der Bieter verpflichtet
sich mit Angebotsabgabe, im Falle der Zuschlagserteilung fiir beide Lose die Leistungen voll-
standig, fristgerecht und parallel zu erbringen. Hierzu hat der Bieter im Rahmen seines Ange-
bots nachzuweisen (z.B. Personaleinsatzplanung), dass er Uber die erforderlichen personel-
len, organisatorischen und sachlichen Kapazitaten verfugt, um beide Lose gleichzeitig und in
vollem Umfang zu bearbeiten.

Die gleichzeitige Bearbeitung beider Lose ist Bestandteil der vertraglichen Leistungspflicht.
Ein RUcktritt von einem der Lose nach Zuschlagserteilung ist ausgeschlossen. Die Personal-
einsatzplanung sowie das Leistungskonzept miissen die parallele Bearbeitung beider Lose
explizit bericksichtigen und darstellen.

Angebote, die diesen Anforderungen nicht gentigen, werden vom Vergabeverfahren ausge-
schlossen.

VI. Bewertung

Die Bewertung der Angebote erfolgt gemaf den dargestellten Zuschlagskriterien in Anlage
14. Mal3geblich ist die Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots unter Berticksichtigung von
Preis und Qualifikation der Schliisselpersonen.

VII. Hinweise zur Wertung der Angebote

Stundensaétze fir zusatzliche Leistungen / Nebenkostensatz

Fir zusétzliche Leistungen im Rahmen der Baulogistik sind in Anlage 10 optionale Stundens-
atze anzugeben. Diese Stundensétze dienen der spateren Abrechnung etwaiger Zusatzleis-
tungen, gehen jedoch nicht in die Angebotswertung ein.

Die Nebenkosten sind pauschal mit einem einheitlichen Prozentsatz anzubieten. Es wird
ausdricklich darauf hingewiesen, dass der maximale Nebenkosten-Hochstsatz 6 % be-
tragt. Angebote, die einen hoheren Nebenkostensatz ausweisen, werden von der Wertung
ausgeschlossen.

VIII. Zuschlagskriterium , wirtschaftlichstes Angebot*”

Die Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots fiir die Baulogistikleistungen erfolgt anhand
der folgenden Kriterien:

l. Angebotspreis Gewichtung: 70 %
. Projektteam Gewichtung: 30 %
Seite 4
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Anlage 14a — Zuschlags- und Eignungskriterien

Die Zuschlagskriterien sind in dieser Anlage ausfuhrlich erlautert. Der Zuschlag erfolgt auf das
Angebot mit dem hdchsten Gesamtpunktwert. Bei Punktgleichheit entscheidet der niedrigste
Mittelwert der Stundensatze fur Architekt/Ingenieur und Techniker/Zeichner gemal Baulo-
gistikvertrag (in € netto).

Fragen

Fragen zu den Vergabeunterlagen sind ausschlie3lich Uber die Vergabeplattform einzu-
reichen. Eine direkte Kontaktaufnahme auf3erhalb der Plattform ist nicht zulassig.

l. Angebotspreis (max. 700 Teilpunkte)
Zur Bewertung der Wirtschaftlichkeit des Angebots des Bieters wird der Preis als zuschlags-
relevantes Kriterium bewertet.

Der Preis gemafld Anlage 10a Formular Honorarermittlung Bietende ergibt sich aus der
Summe der vom Bietenden eingetragenen Angebotspreise fir Leistungserbringung aller Ar-
beitspakete inklusive der besonderen Leistungen, die Nebenkosten und unter Beriicksichti-
gung der angegebenen einzukalkulierenden Verlangerung von bis zu 6 Monaten fur Los 1
und Los 2.

Das Zuschlagskriterium |. Angebotspreis geht zu 70% in die Gesamtbewertung ein.
Der Preis wird anhand der nachfolgenden Tabelle bewertet: Maximal kdnnen 1000 Teilpunkte
erreicht werden. Die Teilpunktzahl wird mit der obenstehenden Gewichtung (x 0,70) multipli-
ziert. 0 Punkte erhélt ein fiktives Angebot mit dem 2-fachen der niedrigsten Gesamtverglitung.
Alle Angebote mit dartiber liegenden Gesamtvergitung erhalten ebenfalls O Punkte.

a. Pauschalpreis fiir die Leistungserbringung

Berechnungsformel:
Das preisgunstigste Angebot erhélt die Maximalpunktzahl. Fir die weiteren ergibt sich die
Punktzahl aus:

Punktzahl Bietender X = (glunstigerer Preis) / (Preis Bietender)

Seite 5
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Anlage 14a — Zuschlags- und Eignungskriterien

[I.  Qualifikation / Leistungskonzept

Der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft hat zwei Teammitglieder seines Projektteams zu be-
nennen, die wesentlich fir die Leistungserfiillung verantwortlich sind. Fir die Wertung werden
zwei Mitarbeitende beriicksichtigt. Die vom Bieter benannten Mitarbeitenden (zur Wertung:
Angaben fur zwei Personen) werden anhand der folgenden Anforderungen bewertet:

a) Studienabschluss des Verkehrsingenieurswesen / Bauingenieurswesen / Architektur /
Geografie / 0.4.

b) Umfang der Berufserfahrung im einschlagigen Berufsumfeld

¢) Einsatz in den in der Eignung geforderten und seitens des Bietenden genannten Re-
ferenzprojekten und/oder inhaltlich vergleichbaren Projekten mit separatem Nachweis
als Referenzprojekt entsprechend den Anforderungen

Als Nachweis der vorgelegten Angaben ist fur jeden wesentlich fur die Leistungserfillung ver-
antwortlichen Mitarbeitenden des Projektteams ein aussagekraftiger Lebenslauf und wo er-
forderlich, entsprechende Referenznachweise mit konkreter Beschreibung der Referenz
abzugeben.

Das vorgesehene Projektteam des Bietenden / der Bietendengemeinschaft wird innerhalb der
nachfolgenden Bereiche mittels dort erwéhnter Kriterien bewertet;

A. Berufsqualifikation Projektteam (Erstellung durch den Bietenden; max. 300 Teil-
punkte)
(bewertet werden die Angaben zu den Buchstaben a — c)

B. Berufsqualifikation Projektteam (max. 300 Teilpunkte)

Zur Bewertung der Berufsqualifikation der Teammitglieder (A) werden die vom Bietenden /
der Bietendengemeinschaft vorgelegten Angaben fiir jeden wesentlich fir die Leistungs-
erfillung verantwortlichen Mitarbeitenden des Projektteams (Teammitglieder 1 und 2)
herangezogen und anhand nachfolgender Kriterien bewertet. Bei den zu bewertenden Mit-
arbeitenden handelt es sich nicht um die Projektleitung und die stellvertretende Projektleitung.
Jedes benannte Teammitglied kann maximal 100 Teilpunkte erreichen

Zur Bewertung der Angaben wird nachfolgende Matrix verwendet:

Seite 6
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Anlage 14a — Zuschlags- und Eignungskriterien

a) Bewertungskriterium: Studienabschluss des Verkehrsingenieurswesen / Bauingenieurs-

wesen / Architektur / Geografie / 0.a.

Erfullungsgrad

Gewichtung

Max. Punkte

Max. gewichtete Punkte / MA

Dr. und Diplom / Master

Diplom oder Master

Bachelor

1,0%

Anderer Abschluss

1000 Teilpunkte

10 Teilpunkte

600 Teilpunkte 6 Teilpunkte
250 Teilpunkte 2,5 Teilpunkte
0 Teilpunkte 0 Teilpunkte

b) Bewertungskriterium: B

erufserfahrung - Stichtag 01.07.2025

15 Jahre oder mehr

10 Jahre oder mehr

5 Jahre oder mehr

2,0%

3 bis 5 Jahre

Weniger als 3 Jahre

1000 Teilpunkte

20 Teilpunkte

700 Teilpunkte 7 Teilpunkte
500 Teilpunkte 5 Teilpunkte
300 Teilpunkte 3 Teilpunkte
0 Teilpunkte 0 Teilpunkte

C) Einsatzin den in der Eignung geforderten und seitens des Bietenden genannten Referenz-

projekten und/oder inhaltlich vergleichbaren Projekten. Fir vergleichbare und jedes zu-

satzliche Projekt ist eine entsprechende Referenz vorzulegen.

i. Baulogistikleistungen im Rahmen eines StraBenbahninfrastrukturprojektes (Bauvolumen

min 10 Mio. €)

Einsatz in 4 oder mehr Pro-
jekten

Einsatz in 3 Projekten

Einsatz in 2 Projekten

8,0%

Einsatz in 1 Projekt

Einsatz in keinem Projekt

1000 Teilpunkte

80 Teilpunkte

750 Teilpunkte

60 Teilpunkte

500 Teilpunkte

40 Teilpunkte

250 Teilpunkte

20 Teilpunkte

0 Teilpunkte

0 Teilpunkte

ii. Leistungserbringung im Bereich von Baul

ogistikleistungen

im innerstadtisch, gro3stadti-

schen (GroR3e: Mind. 300.000 Einwohner) Bereich (Bauvolumen: 2 10 Mio. €)

Einsatz in 4 oder mehr Pro-
jekten

Einsatz in 3 Projekten

Einsatz in 2 Projekten

4,0%

Einsatz in 1 Projekt

Einsatz in keinem Projekt

1000 Teilpunkte

40 Teilpunkte

750 Teilpunkte

30 Teilpunkte

500 Teilpunkte

20 Teilpunkte

250 Teilpunkte

10 Teilpunkte

0 Teilpunkte

0 Teilpunkte

Seite 7

17



PROJEKT
Viergleisiger Ausbau der StraBenbahnhaltestelle Frankfurt Hauptbahnhof inklusive der Umgestaltung der verkehrlich angrenzenden
Verkehrsrdaume (Los 1)
und Umgestaltung Diisseldorfer Strae inklusive der Haltestelle Platz der Republik (Los 2)

Wertung der Angebote zur Ausschreibung "Baulogistikleistungen”

(GroRe: Mind. 300.000 Einwohner)
Bereich (Bauvolumen: 2 10 Mio. €)

P " Max. Max. Punkte q
Ifd. Nr. Kriterien Gewichtung . Bestimmung des Erfiillungsgrads
Punkte gewichtet
I. Angebotspreis Preis Summe 70% 1000 700
Die Wertur ist die fur beide Lose (in €, brutto)
[gemaR Anlage 13a - Preisblatt Bieter des Projektsteuerungsvertrags mit
beriicksichtigtem Abschlag ODER Zuschlag).
Fir die Ar tung wird die g (in €, brutto) wie folgt in
eine Punkteskala von 0 bis 10 Punkten normiert:
- 1000 Punkte erhalt das wertbare Angebot mit der niedrigsten
(Gesamtvergiitung.
- 0 Punkte erhélt ein fiktives Angebot mit dem 2-fachen der niedrigsten
Gesamtpauschalpreis fur das Los 1 o Gesamtverguitung.
! 0% 1000 700 [Alle Angebote mit dariiber liegenden Gesamtvergiitung erhalten ebenfalls 0
und Los 2
Punkte.
Die Punktermittlung fur die dazwischen liegende Gesamtvergiitung erfolgt tiber|
eine lineare Interpolation mit drei Stellen nach dem Komma.
II. Qualifikation / Leistungskonzept A. Projektteam Summe 30% 1000 300
und Personalplanung
Miterabeitende 1: Name Position im Team:Teammitglied
Dr. und Diplom / Master: 1000 Teilpunkte
Studienabschluss des Diplom oder Master: 600 Teilpunkte
L Aa Yerke_hr5|ngen|eurswest_en / 1.0% 1000 10
Bauingenieurswesen / Architektur /
Geografie / 0.a. Bachelor: 250 Teilpunkte
[Anderer Abschluss: 0 Teilpunkte
15 Jahre oder mehr: 1000 Teilpunkte
10 Jahre oder mehr: 700 Teilpunkte
I.Ab Berufserfahrung 2,0% 1000 20 5 Jahre oder mehr: 500 Teilpunkte
3 bis 5 Jahre: 300 Teilpunkte
Weniger als 3 Jahre: 0 Teilpunkte
4 Projekte oder mehr: 1000 Teilpunkte
3 Projekte: 750 Teilpunkte
i Baulogistikleistungen im Rahmen
eines
ILA.c . . 8,0% 1000 80 2 Projekte: 500 Teilpunkte
StraBenbahninfrastrukturprojektes ’ ) P
(Bauvolumen min 10 Mio. €)
1 Projekt: 250 Teilpunkte
Kein Projekt: 0 Teilpunkte
4 Projekte oder mehr: 1000 Teilpunkte
. . . . . 3 Projekte: 750 Teilpunkte
ii. Leistungserbringung im Bereich von
Baulogistikleistungen im
ILA.c innerstadtisch, groRstadti-schen 4,0% 1000 40 2 Projekte: 500 Teilpunkte
(GroRe: Mind. 300.000 Einwohner)
Bereich (Bauvolumen: 2 10 Mio. €)
1 Projekt: 250 Teilpunkte
Kein Projekt: 0 Teilpunkte
Miterabeitende 2: Name Position im Team: Teammitglied
Dr. und Diplom / Master: 1000 Teilpunkte
Studienabschluss des Diplom oder Master: 600 Teilpunkte
LA Yerke_hr5|ngen|eurswest_en / 1.0% 1000 10
Bauingenieurswesen / Architektur /
Geografie / 0.a. Bachelor: 250 Teilpunkt
[Anderer Abschluss: 0 Teilpunkte
15 Jahre oder mehr: 1000 Teilpunkte
10 Jahre oder mehr: 700 Teilpunkte
I.Ab Berufserfahrung 2,0% 1000 20 5 Jahre oder mehr: 500 Teilpunkte
3 bis 5 Jahre: 300 Teilpunkte
Weniger als 3 Jahre: 0 Teilpunkte
4 Projekte oder mehr: 1000 Teilpunkte
3 Projekte: 750 Teilpunkte
i i.Baulogistikleistungen im Rahmen
eines
ILA.c . . 8,0% 1000 80 :
StraRenbahninfrastrukturprojektes ’ 2 Projekie: 500 Teilpunkie
(Bauvolumen min 10 Mio. €)
1 Projekt: 250 Teilpunkte
Kein Projekt: 0 Teilpunkte
4 Projekte oder mehr: 1000 Teilpunkte
- . . . . 3 Projekte: 750 Teilpunkte
ii.ii. Leistungserbringung im Bereich
von Baulogistikleistungen im
LA innerstadtisch, groRstadti-schen 4,0% 1000 40 2 Projekte: 500 Teilpunkte

1 Projekt: 250 Teilpunkte

Kein Projekt: 0 Teilpunkte

Wertung
Bieter 1
[Name]
[Emtragungen N Erreichte Punkte
die farbig markierten N
Zellen] Punktzahl gewichtet
Niedrigste
Gesamtvergiitung (in
€, brutto)
[Alle Angebote]
Gesamtvergiitung
Bieter (in €, brutto)
I
Bemerkung
1000 10
1000 20
1000 80
1000 40
> I far MA1 150
Bemerkung
1000 10
1000 20
1000 80
1000 40
> . fur MA2 150
5 II. MA1 + MA2 300
Gesamtsumme  #WERT!
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Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH, 60276 Frankfurt am Main

) Ort: Frankfurt am Main
Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF)

Datum: 17.10.2025
Einkauf & Materialwirtschaft Tel:. +49 6921323300
Kurt-Schumacher-Str. 8 Fax:

E-Mail: vergabestelle@vgf-ffm.de

60311 Frankfurt am Main Az.-Nr.:

Deutschland

VGIF

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main mbH

Postanschrift:
60276 Frankfurt am Main

Hausanschrift:
Kurt-Schumacher-Stralte 8
60311 Frankfurt am Main

Telefon: 069 213-03
Fax: 069 213-22740

info@vgf-ffm.de | vgf-ffm.de

S5 30, 36 &] 11,12, 14, 18 Bérneplatz

Vergabeart

Offenes Verfahren

ODoOoooopad

Nicht offenes Verfahren

Wettbewerblicher Dialog

Verhandlungsverfahren m. Teilnahmewettbewerb
Verhandlungsverfahren o. Teilnahmewettbewerb

Innovationspartnerschaft

Absendung an EU-Amtsblatt am: 17.10.2025

Ablauf der Angebotsfrist:
Datum: 11.12.2025

Uhrzeit: 10:00:00

Bindefrist endet am: 16.01.2026

EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe

Bezeichnung der Leistung:

Viergleisiger Ausbau Straba. HBF - Leistungen fur Baulogistik

VGF/Stadt-EU 212/25 | Viergleisiger Ausbau Straba. HBF - Leistungen fur Baulogistik

Bankverbindung:
Landesbank Hessen-Thuringen

A) Anlagen, die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind:
[x] HVA L-StB EU-Bewerbungsbedingungen

[0 HVA L-StB Gewichtung der Zuschlagskriterien mit Anlage

[0 HVAL-StB Vorzulegende Unterlagen

[x] Information Datenschutz

O

[x] Anlage_04_Projektbeschreibungen_Los1HBF-Los2DUE

Geschéftsfiihrung: Aufsichtsratsvorsitzender: Amtsgericht: Ust-IdNr.:

?ELS:]IZSJeRr::ih Stadtrat Wolfgang Siefert Efsgk;gg sazm Main DE 175749170

Steffen Geers

IBAN DE15 5005 0000 0016846107
BIC: HELADEFF
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Anlagen, die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden:
Leistungsbeschreibung

HVA L-StB Besondere Vertragsbedingungen

HVA L-StB Weitere Besondere Vertragsbedingungen

HVA L-StB Zuséatzliche Vertragsbedingungen

Individualvertrag
alle techn. Anlagen

Anlage_15 Eignungskriterien
Anlage_14a_Zuschlags-u.Eignungskriterien

Anlage_14b_Wertungsmatrix_BL

Anlagen, die, soweit erforderlich, ausgefiillt mit dem Angebot einzureichen sind:
HVA L-StB Angebotsschreiben

Leistungsbeschreibung — Kurzfassung —

HVA L-StB Eigenerklarung zur Eignung

HVA L-StB Leistungen von Unterauftragnehmern bzw. anderen Unternehmen

HVA L-StB Erklarung Bietergemeinschaft

Eigenerklarung zur Tariftreue nach HVTG

Eigenerklarung Sanktionen gegen Russland

Eigenerklarung zur Akzeptanz von Ausfiihrungsbedingungen zur Versicherungspflicht
Eigenerklarung zum Lieferkettensorfaltspflichtengesetz LkSG

Vertraulichkeitserklarung

Anlage_10a_Formular-zur-Honorarermittlung

Anlage_10b_Formular-zur-Honorarermittlung

HVA L-StB EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe 04-17 Seite 2 von 8
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Anlagen, die ausgefiillt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind:
HVA B-StB Verpflichtungserklarung
Urkalkulation
Rechtskraftig bestatigter Insolvenzplan
Bestatigung eines vereidigten Wirtschaftsprufers/Steuerberaters oder entsprechend testierte
Jahresabschliusse oder entsprechend testierte Gewinn- und Verlustrechnungen
Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes, soweit das Finanzamt derartige
Bescheinigungen ausstellt
Freistellungsbescheinigung nach §48b EStG
Qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft (sofern diese nicht
verfligbar ist, eine gleichwertige Bescheinigung des fir mich/uns zustandigen
Versicherungstragers) mit Angabe der Lohnsummen vorlegen
Gewerbeanmeldung, soweit vorhanden
Eintragung in der Handwerksrolle oder bei der Industrie- und Handelskammer, soweit
vorhanden
Angabe der Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Geschaftsjahren jahresdurchschnittlich
beschaftigten Arbeitskrafte, gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem techni-
schen Leitungspersonal
Je eine Referenzbescheinigung fir angegebene Referenzen. Die Bescheinigung muss die
Bauleistung und die Zeit und den Ort ihrer Ausfiihrung genau bezeichnen, den Aussteller
eindeutig erkennen lassen und eine Telefonnummer und eMail der Person enthalten, die die

Bescheinigung ausgestellt hat.

HVA L-StB EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe 04-17 Seite 3 von 8
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1 Es ist beabsichtigt, die oben genannte Leistung im Namen und fur Rechnung

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH sowie Stadt Frankfurt am Main, vertreten durch das Amt fir StraRenbau und ErschlieBung

zu vergeben.

2 Kommunikation:
Die Kommunikation erfolgt grundsatzlich elektronisch iber die Vergabeplattform

3  Vorlage von Nachweisen, Angaben und Unterlagen:

3.1 Folgende Nachweise, Angaben und Unterlagen sind — zusatzlich zu den in den EU-
Bewerbungsbedingungen genannten — mit dem Angebot einzureichen:

3.2 Folgende Nachweise, Angaben und Unterlagen sind — zusatzlich zu den in den EU-Bewer-
bungsbedingungen genannten — auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen:

3.3 Nachforderung
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden
[x] nachgefordert
O nicht nachgefordert

3.4 Vorlage von mit dem Angebot auf gesonderter Anlage vorzulegenden Unterlagen zu den in bei-
gefugtem Vordruck HVA L-StB Gewichtung der Zuschlagskriterien genannten bzw. angekreuzten
Zuschlagskriterien:

HVA L-StB EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe 04-17 Seite 4 von 8
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VGIF

4 Losweise Vergabe:

[
[x]

5

5.1

52 [

Nein
Ja, Angebote sind mdglich fur

O nur flr ein Los
O fur ein oder mehrere Lose
nur fir alle Lose (alle Lose miissen angeboten werden)

Bei zugelassener Angebotsabgabe fir mehr als ein Los; maximale Anzahl der Lose,

die an einen Bieter vergeben werden kénnen:

Zugehdrige Regelung zur Auswahl der Lose:

Nebenangebote
Nebenangebote sind nicht zugelassen; Nr. 4 der EU-Teilnahmebedingungen gilt nicht

Nebenangebote sind zugelassen (s. auch Nr. 4 der EU-Teilnahmebedingungen) —

ausgenommen Nebenangebote, die ausschliel3lich Preisnachldsse mit Bedingungen beinhalten

fur die gesamte Leistung

nur fir nachfolgend genannte Bereiche

odogd

[0 mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche

ooo

unter folgenden weiteren Bedingungen:

HVA L-StB EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe 04-17 Seite 5 von 8
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[0 Nebenangebote sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen

[0 Zusatzlich zu Nr. 5 der EU-Bewerbungsbedingungen gilt:

Nebenangebote mussen die Mindestanforderungen der Ausfiihrungsbeschreibung Abschnitt 1.3
erfullen.

6. Angebotswertung:
Kriterien fir die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote:
O Zuschlagskriterium Preis

Der Preis (in €, netto) wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungs-
summe wird ermittelt aus der nachgerechneten Angebotssumme unter Bericksichtigung
preislich giinstigerer Grund- oder Wahlpositionen sowie eines eventuellen Nachlasses ohne
Bedingungen.

[x] Preis und weitere Zuschlagskriterien gemiR Anlage Vordruck HVA L-StB Gewichtung der
Zuschlagskriterien

Anlage 14a_ Zuschlags-u.Eignungskriterien

HVA L-StB EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe 04-17 Seite 6 von 8
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7. Angebote konnen abgegeben werden:

Elektronisch
in Textform,

mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel,

OO0

mit qualifizierter/m Signatur/Siegel.
Bei elektronischer Angebotsibermittlung in Textform sind der Bieter und die nattrliche Person, die die Er-
klarung abgibt, zu benennen; falls vorgegeben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur zu versehen.

Das elektronische Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist tiber die Ver-
gabeplattform der Vergabestelle zu Gbermitteln.

8. Angebotsabgabe
O Schriftlich (nur zugelassen in den Ausnahmeféllen des § 11b EU Absatz 3 und 4) Beigefligtes

Angebotsschreiben ist zu unterschreiben und mit den Anlagen in verschlossenem
Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an die folgende Anschrift zu senden oder dort

abzugeben:
O siehe Briefkopf
Stelle:
Strale:
PLZ/Oxt:

Der Umschlag ist auBen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe ,Angebot

“

fir ...:

zu versehen (ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels).
9 Stelle, an die sich interessierte Unternehmen oder Bieter zur Nachpriifung behaupteter
VerstoRe gegen die Vergabebestimmungen wenden kénnen (Nachprifungsbehérde geman
§ 37 VgV):

Vergabekammer (§ 156 GWB):

Name:

Stralle:
PLZ/Ort:

10

Bei elektronischer Versendung ohne Unterschrift glltig

HVA L-StB EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe 04-17 Seite 7 von 8
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VERTRAG
uber Leistungen fur Baulogistik

fiir den 4-gleisigen Ausbau der StraBenbahnhaltestelle Frankfurt Hauptbahnhof
inklusive der Umgestaltung der verkehrlich angrenzenden Verkehrsraume
(LOS 1)
hier in Bezug auf die VGF-Anteile zwischen der

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH
Kurt-Schumacher-Stralie 8
60311 Frankfurt am Main

und in Bezug auf die stadtischen Anteile zwischen der
Stadt Frankfurt am Main
- der Magistrat -
vertreten durch das Amt flr Straldenbau und Erschlieung,
hier vertreten durch die

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH
Kurt-Schumacher-Stralie 8
60311 Frankfurt am Main

beide im Folgenden AG (bzw. VGF oder Stadt) genannt

und

- im Folgenden AN genannt -

27



Praambel

Der Frankfurter Hauptbahnhof stellt den Eingang zur Stadt Frankfurt dar und verbindet diese
mit seiner Funktion als wichtiger Umsteigepunkt des Fern-, Regional- und Nahverkehrs.
Derzeit wird der Hauptbahnhof im Nahverkehr durch zwei U-Bahn-, sechs Stralienbahn- und
vier Buslinien angebunden.

Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Busse und Straldenbahnen nicht zentral am Bahnhofsvorplatz
verknlpft, sondern Uber insgesamt sechs Haltestellen im Bereich des Hauptbahnhofes und
den angrenzenden Strafl3en verteilt. Dies fuhrt zu erschwerten Umsteigesituationen zwischen
den unterschiedlichen Verkehrsmitteln und ist, insbesondere fur ortsfremde Fahrgaste, schwer
zu uberblicken.

Des Weiteren ist die zweigleisige Strallenbahnhaltestelle nicht leistungsfahig. Grunde hierfur
sind das hohe Fahrgastaufkommen und die damit verbundene hohe Anzahl an
Fahrgastwechseln, das dichte Fahrtenangebot der Strallenbahn, sowie das hohe Aufkommen
des motorisierten Individualverkehrs (MIV) am Vorplatz. Fur die zukunftige Weiterentwicklung
des Strallenbahnnetzes in Frankfurt, mit einer dichteren Taktung und langeren Fahrzeugen,
ist eine Kapazitatsausweitung unumganglich.

Um den vorhandenen Problemen entgegenzuwirken und den Nahverkehrsplan 2025+
umsetzen zu konnen, soll eine Kombihaltestelle flr Stralenbahnen und Busse entstehen.
Dadurch wird eine zentrale, Ubersichtliche Verknipfung mit kurzen Wegen hergestellt. Die
Haltestelle wird viergleisig ausgebaut und ermoglicht ein gleichzeitiges Anfahren von Bussen
und Stralkenbahnen.

Im Zuge des Umbaus der Stralienbahnhaltestelle mit der Erhéhung der Anzahl der Gleise,
muss auch der angrenzende StraRenraum fir den MIV und Radverkehr umgestaltet werden.
Die Radverkehrsanlagen werden unter Bericksichtigung des StVV-Beschl. § 4424/ 2019
.Burgerbegehren Radentscheid Frankfurt am Main“ eingerichtet.

Bedingt durch die Veranderung der Haltestelle und der Gleislagen ist seitens der VGF ein
Planfeststellungsverfahren durchzufihren. Dieses ist so durchzuflihren, dass noch vor dem
Baubeginn Baurecht geschaffen wird. Hierfliir missen die vorhandenen Planunterlagen auf
ihre Aktualitat bezlglich der verkehrlichen und stadtebaulichen Randbedingungen und derzeit
gultigen Regelwerke uberpruft werden.

Weitere Informationen kénnen der Projektbeschreibung in Anlage 7 entnommen werden.

Seite 2 von 16
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§1

Gegenstand des Vertrages

(1) Gegenstand des Vertrages ist die Beauftragung des AN durch den AG mit den

()

Baulogistikleistungen fur den zuvor genannten 4-gleisigen Ausbau der
Stralenbahnhaltestelle Frankfurt Hauptbahnhof, sowohl fir den Anteil der
Verkehrsgesellschaft Frankfurt mbH (VGF) als auch fir den stadtischen Anteil (Stadt
Frankfurt), auf der Grundlage der Ausschreibung des AG und der vollstandigen

Ausschreibungsunterlagen und —vorgaben.

Die Ausschreibung umfasst zwei Lose, die wie folgt zu differenzieren sind:

- Los 1 betrifft die Baulogistikleistungen fir den 4-gleisigen Ausbau des
Hauptbahnhofs.

- Los 2 betrifft die Baulogistikleistungen im Zusammenhang mit der Umgestaltung
der Dusseldorfer StraBBe

Beide Lose stehen somit im unmittelbaren Zusammenhang mit dem
Gesamtprojekt  ,4-gleisiger Ausbau der StralRenbahnhaltestelle  Frankfurt

Hauptbahnhof* und sind diesem zuzuordnen.

Der AN wird mit der Durchfiihrung der Leistungsphasen 1 bis 5 (Grundlagenermittiung,
Vorplanung, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung, Ausfiihrungsplanung) und —
optional — mit den Leistungsphasen 6 bis 7 (Vorbereitung der Vergabe, Mitwirken bei
der Vergabe und — optional — mit den Leistungsphase 8 (Objektiberwachung) gem.
AHO Schriftenreihe Heft Nr. 25, Stand Marz 2011 ,Leistungen fiir Baulogistik“ des
AHO-Arbeitskreis ,Baulogistik® beauftragt. Naheres zum Leistungsumfang kann der
Leistungsbeschreibung Anlage 8 entnommen werden.

Klarstellend wird darauf hingewiesen, dass die VGF und die Stadt Frankfurt gegentiber
dem AN in Bezug auf den Gesamtleistungsumfang nur jeweils in dem Umfang ihrer

jeweiligen Leistungsanteile und nicht als Gesamtschuldner haften.

Der AN hat bei seiner Leistungserbringung die jeweils einschlagigen und jeweils
aktuellen Vorgaben des ,Handbuchs fir die Vergabe und Ausfihrung von
Bauleistungen im Straf3en- und Brickenbau® (HVA B-StB) bzw. des ,,Handbuchs fir die
Vergabe und Ausfihrung von Lieferungen und Leistungen im Stralen- und
Brickenbau“ (HVA-L-StB) entsprechend zu beachten (insbesondere Teil 3), inkl. der
dort vorgegebenen Formular-Muster, die jeweils unter der Homepage des

Bundesministeriums fir Verkehr abgerufen werden kénnen.
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§2

Grundlagen des Vertrages

(1) Nachrangig zu diesem Vertrag sind folgende Anlagen Vertragsbestandteile:

1. Vertragsbedingungen der VGF fur die Ausfuhrung von Architekten- und
Ingenieurleistungen (Anlage 1) nebst CAD- u. AVA-Richtlinie (Anlagen 2 und 3)
der VGF

Terminplan (aktueller Planstand Lph 3), Anlage 4a

Planungsstand (aktueller Planstand Lph 3), Anlage 5a

Leitungsbestandsplan (aktueller Planstand Lph 3), Anlage 6
Projektbeschreibung, Anlage 7

Leistungsbeschreibung, Anlage 8

Teilleistungstabellen Baulogistik gem. AHO-Heft Nr. 25, Anlage 9

© N o g s~ Db

Formular zur Honorarermittlung, Anlage 10a

9. Leitlinie fur Wirtschaftliches Bauen der Stadt Frankfurt am Main, Anlage 11
10. Geschaftsanweisung GA 04 Arbeiten im Bereich von Gleisen, Anlage 12
11. Muster Statusbericht, Anlage 13

12. Erlauterungstext zu den Zuschlags- und Eignungskriterien, Anlage 14

(2) Im Falle von Widerspriichen zwischen den Regelungen dieses Vertrags und den

weiteren Vertragsbestandteilen haben die Regelungen dieses Vertrags stets Vorrang.
Im Ubrigen gilt im Falle von Widerspriichen die vorstehend angegebene Reihenfolge
der Vertragsbestandteile. Die einzelnen Vertragsbestandteile sind jedoch als integrale
und sich gegenseitig erganzende Vertragsbestandteile zu verstehen. Das heif3t, auch
dann, wenn eine Leistung in einem nachrangigen Vertragsbestandteil beschrieben, in
einem vorrangigen Vertragsbestandteil jedoch nicht aufgeflihrt ist, handelt es sich nicht
um einen Widerspruch zwischen den einzelnen Vertragsbestandteilen. In diesem Fall
ist die Leistung vom AN vielmehr auch dann geschuldet, wenn sie erst in einem
nachrangigen Vertragsbestandteil aufgefuhrt wird. Ein Widerspruch liegt hingegen z.B.
vor, wenn Leistungen in den Vertragsbestandteilen unterschiedlich beschrieben sind.
In diesem Fall gilt die vorstehend angegebene Reihenfolge der Vertragsbestandteile
und die Leistung ist vom AN so auszuflhren, wie im vorrangigen Dokument
beschrieben.
Bei Widerspriichen zwischen gleichrangigen Vertragsbestandteilen (z.B. Planen) geht
zunachst die speziellere Unterlage der allgemeineren vor. Existiert kein solches
Spezialitatsverhaltnis so geht bei gleichrangigen Unterlagen die jingere der alteren
Unterlage vor. Malgeblich ist das Ausfertigungsdatum des Dokuments bzw. bei
Indexfortschreibungen das Einfligungsdatum der inhaltlichen Anderung.
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(3) Paragrafen ohne Gesetzesangabe sind solche dieses Vertrags.

§3
Leistungen des AN

(1) Die vom AN zu erbringenden Leistungen ergeben sich aus diesem Vertrag nebst

seinen Anlagen.

(2) Der AN ist verpflichtet, sdmtliche zur Erreichung der vereinbarten Vertragsziele
erforderlichen Leistungen zu erbringen und Pflichten zu erfullen, die sich aus dem
beauftragten Leistungsinhalt ergeben. Er hat dabei die Grundsatze der Funktionalitat
und grofitmoéglichen Wirtschaftlichkeit, sowohl bei der Planung des Baus als auch fiir

den spateren Betrieb und die Unterhaltung des fertiggestellten Baus zu beachten.

(3) Der AN hat hierzu — vorbehaltlich noch zu erfolgender Einzelbeauftragung, die jeweils
durch einzelne Auftragsschreiben erfolgt — insbesondere die nachfolgend genannten
Leistungen zu erbringen. Bei den nachstehend aufgefiihrten Leistungen handelt sich
nur um Mindestanforderungen an eine vertragsgemalke und mangelfreie
Leistungserbringung durch den AN zur Erreichung der vereinbarten Vertragsziele. Die
vom AN geschuldeten Tatigkeiten umfassen dementsprechend auch Leistungen und
Pflichten, die nachfolgend nicht aufgeflihrt, aber zur Erreichung der vereinbarten
Vertragsziele erforderlich sind.

(4) Die Beauftragung erfolgt stufenweise. Es sind folgende Stufen mit folgenden
Leistungsinhalten vorgesehen:

a) Stufe 1: Grundlagenermittiung/Zieldefinition, Vorplanung, Entwurfsplanung,
Genehmigungsplanung und Ausfihrungsplanung

Die Leistungen der Stufe 1 umfassen die Leistungen gem. Leistungsphasen 1,
2, 3,4 und 5 gem. der Anlagen 8 und 9

b) Optional Stufe 2: Vorbereitung der Vergabe und Mitwirken bei der
Vergabe

Die Leistungen der Stufe 2 umfassen die Leistungen gem. 6 und 7 gem. der
Anlagen 8 und 9
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c) Optional Stufe 3: Objektliberwachung

Die Leistungen der Stufe 3 umfassen die Leistungen gem. Leistungsphase 8
gem. der Anlagen 8 und 9

(5) Beauftragt sind mit dem Abschluss dieses Vertrags zunachst nur die vorstehend
beschriebenen Leistungen der Stufe 1.

(6) Eine etwaige Beauftragung der Leistungen der Stufen 2 und 3 erfolgt jeweils durch

gesonderten schriftlichen Auftrag des AG nach Zustandekommen dieses Vertrags. Die
Beauftragung erfolgt jeweils ausschlieBlich als vollstindige Leistung der
jeweiligen Stufe; eine Beauftragung von Teilleistungen innerhalb einer Stufe ist
ausgeschlossen.
Entsprechendes gilt fir eine etwaige Beauftragung der weiteren optionalen Leistungen
unter Ziff. 2.7 der Anlagen 8 und 9. Diese optionalen Leistungen kdnnen nur dann
beauftragt werden, wenn zuvor die vollstandige Beauftragung der jeweiligen Stufe
erfolgt ist. Der Verweis auf Ziffer 2.7 der Anlagen 8 und 9 bezieht sich auf die dort
beschriebenen erganzenden Leistungen, die Uber die Grundleistungen der jeweiligen
Stufe hinausgehen und bei Bedarf zusatzlich beauftragt werden kénnen.

(7) Dem AG steht es frei, die Leistungen der Stufe 2 und 3 sowie die weiteren optionalen
Leistungen gemal der Anlagen 8 und 9 innerhalb dieser Stufe zu beauftragen oder
hiervon abzusehen.

Beauftragt der AG den AN spatestens innerhalb von zwei Monaten nach Fertigstellung
der Leistungen der vorangegangenen Stufe mit der Ausfliihrung der Leistungen der
weiteren Stufe, ist der AN verpflichtet, diese weiteren Leistungen ebenfalls zu den
Bedingungen dieses Vertrages zu erbringen.

Sollte der AG davon absehen, den AN mit den Leistungen der Stufe 2 oder 3 zu
beauftragen, stehen dem AN deswegen keinerlei Anspriche gegen den AG zu;
insbesondere nicht solche auf Entschadigung, Vergutung oder Schadensersatz.

(8) Aus der stufenweisen Beauftragung kann der AN keine Erhéhung seines Honorars
ableiten.

(9) Der AN sichert dem AG zu, dass er — auch im Falle einer Beauftragung der Leistungen
der Stufe 2 und 3 — Uber ausreichende personelle Kapazitaten verfugt, um geanderte
oder zusatzliche Leistungen im eigenen Betrieb zu erbringen.
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(10)

(11)

(12)

(13)

Der AN ist bis zur Fertigstellung seiner Leistung verpflichtet, jeweils zum 3. Werktag
eines jeden Monats den Stand der Vertragserfullung einschlief3lich der Entwicklungen
des vorherigen Monats schriftlich in einem kurzen und Ubersichtlichen Statusbericht
gemal dem Muster in Anlage 13 zu dokumentieren und diesen an den AG und einen
etwaig vom AG beauftragten Projektsteuerer zu Ubersenden.

In diesem Statusbericht ist vom AN jeweils auch anzugeben, ob die mit dem AN
vereinbarten Termine eingehalten werden. Sollte dies nicht der Fall sein, ist vom AN in
dem Statusbericht auch anzugeben, um welchen konkreten Zeitraum sich die mit dem
AN vereinbarten Termine verschieben und was die konkreten Ursachen hierfir sind.
Ferner hat der AN in dem Statusbericht auch anzugeben, ob und ggf. welche
Anderungen sich hinsichtlich der Termine gegeniiber dem jeweiligen Vormonat ergeben,
wobei auch die konkreten Ursachen fir solche Verdnderungen gegeniber dem

Vormonat vom AN anzugeben sind.

Ferner ist der AN verpflichtet, in dem Statusbericht anzugeben, ob das vertraglich
vereinbarte Baubudget eingehalten wird und — sollte dies nicht der Fall sein — die
konkreten Griinde flr eine Baubudgetiiberschreitung zu benennen. Hierbei hat der AN
jeweils auch anzugeben, ob und ggf. welche Anderungen sich im Hinblick auf das
Baubudget gegeniber dem jeweiligen Vormonat ergeben, wobei der AN auch die
konkreten Ursachen zu benennen hat, die zu der Verdnderung gegeniber dem

jeweiligen Vormonat geflihrt hat.

Der AN verpflichtet sich zu einer intensiven und regelmafigen Abstimmung mit der
Deutschen Bahn (DB) sowie dem von der DB beauftragten Baulogistiker und
Baulogistikunternehmen. Diese Abstimmung ist zwingend erforderlich, um einen
reibungslosen Ablauf der Leistungen sicherzustellen und Schnittstellenkonflikte zu
vermeiden. Der AN hat sicherzustellen, dass alle relevanten Informationen zeitnah
Ubermittelt und Abstimmungen proaktiv gefihrt werden. Ein erhohter Austausch ist
insbesondere in der Planungs- und Ausflihrungsphase notwendig.

Die Besprechungen zwischen Auftraggeber (AG) und Auftragnehmer (AN) finden in der
Regel online (Microsoft Teams) statt. Der AN verpflichtet sich, auf Verlangen des AG zu
Prasenzbesprechungen am Standort Frankfurt am Main zu erscheinen.

Der AN verpflichtet sich zu einer intensiven und regelmafigen Abstimmung mit der
Deutschen Bahn (DB) sowie dem von der DB beauftragten Baulogistiker und
Baulogistikunternehmen. Diese Abstimmung ist zwingend erforderlich, um einen
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reibungslosen Ablauf der Leistungen sicherzustellen und Schnittstellenkonflikte zu
vermeiden. Der AN hat sicherzustellen, dass alle relevanten Informationen zeitnah
Ubermittelt und Abstimmungen proaktiv gefuhrt werden. Ein erhdhter Austausch ist
insbesondere in der Planungs- und Ausfihrungsphase notwendig.

(14) Der AN benennt folgenden
verantwortlichen und vertretungsberechtigten Vertreter/Projektleiter .........................
und folgenden Stellvertreter/stellvertretenden Projektleiter ........................ ,

die zu allen Handlungen, Weisungen und Entscheidungen gegeniber dem AG
bevollmachtigt sind.

§4

Datenaustausch und Kommunikation

Fir den Datenaustausch gilt: Der GAEB-Standard (GAEB-VB23.004), das MS Office-Paket
und MS Project Professional sind zu verwenden. Tabellen sind mit MS-Excel zu erstellen,
Textdokumente mit MS-Word und Terminplane mit MS-Project. Zeichnungen und Plane sind
zum Abschluss des Projektes im .dgn- oder .dwg-Format gemall der CAD-Richtlinie zu
Ubergeben.

Nach Abschluss der einzelnen Planungsphasen und nach Abschluss der Bauphase sind dem
AG die entsprechenden Unterlagen in den zuvor genannten Formaten und als PDF zu
Ubergeben. Die CAD-Richtlinie der VGF ist zu beachten.

Der An muss sicherstellen, dass Online-Besprechungen mdglich sind. Die VGF setzt fiur die
Online-Besprechungen unternehmensweit MS-Teams ein. Innerhalb des Projekts wird die
Kommunikations- und Datenaustauschplattform AWARO des Auftraggebers genutzt. Es ist mit
einem erhdohten Aufwand zu rechnen, da die Datenibergabe nach einer festgelegten
Kodierung zu erfolgen hat.

§5
Abnahme

Die Leistungen des AN werden spatestens innerhalb von zwei Monaten nach vollstandiger
Fertigstellung der jeweils beauftragten Stufe formlich im Rahmen einer
Abschlussbesprechung abgenommen, sofern der AN dem AG die vollstandige Fertigstellung
schriftlich mitgeteilt und die im Wesentlichen vollstandige mangelfreie Erfullung nachgewiesen
hat. Die Abnahme erfolgt somit stufenweise und nicht erst nach Abschluss aller beauftragten
Stufen. § 640 Abs. 1 Satz 2 BGB bleibt unberihrt.
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(1)

§6

Termine

Die Parteien vereinbaren die nachfolgend aufgeflihrten maximalen Termine/ Fristen, fur

die mit diesem Vertrag beauftragten Leistungen der Stufe 1 gem. § 3; jeweils ab Erhalt des

Zuschlagschreibens (Projektbeginn). Die aufgefiihrten Tage sind Arbeitstage (ohne Samstag

und Sonntag).

(4)

a) Beginn der Leistungen des AN nach Erhalt des

. [10] Tage

Zuschlagsschreibens:

b) Fertigstellung der Leistungen der Leistungsphase 1
(Grundlagenermittiung) gem. den Anlagen 8 und 9 nach [20] Tage
Projektbeginn:

c) Fertigstellung der Leistungen der Leistungsphase 2 (Vorplanung)
gem. Ziffer 2.2 den Anlagen 8 und 9 nach Abschluss der [60] Tage
Leistungsphase 1:

d) Fertigstellung der Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) gem. den [100] Tage
Anlagen 8 und 9 nach Abschluss der Leistungsphase 2:

e) Fertigstellung der Leistungsphase 4 und 5 (Genehmigungsplanung
und Ausflhrungsplanung) gem. den Anlagen 8 und 9 nach [250] Tage

Abschluss der Leistungsphase 3:

Fir den Fall der Beauftragung der Stufe 2 gem. § 3 dieses Vertrags, vereinbaren die
Parteien zudem folgende Termine / Fristen:

Fertigstellung der Leistungen der Stufe 2 gem. der Anlagen 8 und 9: 150 Tage nach
deren Beauftragung

Fir den Fall der Beauftragung der Stufe 3 gem. § 3 dieses Vertrags, vereinbaren die
Parteien eine Festlegung in Abhangigkeit des Zeitpunktes der Bauausfiihrung. Es
ist derzeit eine Bauzeit von 2 Jahren vorgesehen.

Ungeachtet des vorstehenden § 6 Absatz 1, 2 und 3 stellt die Einhaltung samtlicher
vereinbarter Termine ein eigenstandiges vom AN zu erreichendes Vertragsziel im
Rahmen dieses Vertrages dar. Sollte ein vereinbarter Termin auf Grund von Mangeln
der mit diesem Vertrag beauftragten Planung, die der AN oder seine Erfullungsgehilfen
zu vertreten haben, nicht gehalten werden kdnnen, so stellt unter anderem auch dies
einen Mangel an den Leistungen des AN dar.
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(5) Die Nichteinhaltung der Termine ist unverziglich der VGF anzuzeigen. Der AN hat mit
der VGF in diesem Falle schriftlich neue angemessene Termine zu vereinbaren. Ein
bereits eingetretener Verzug bei der Leistungserbringung entfallt jedoch auch durch neu

vereinbarte Termine nicht.

(6) Der AN ist verpflichtet, den Abruf der Leistungen der Stufen 2 und 3 so rechtzeitig
schriftlich beim AG abzufordern, dass im Falle einer Beauftragung des AN mit diesen
Leistungen, keine Verzdgerung bei der weiteren Leistungserbringung eintreten kann.
Dem AG muss mindestens eine Entscheidungsfrist von 3 Wochen bleiben.

§7

Gemeinsame Zuschlagserteilung und Leistungspflicht fiir beide Lose

Der Auftragnehmer erhalt den Zuschlag fur die Lose 1 und 2 gemeinsam. Er verpflichtet sich,
samtliche vertraglich geschuldeten Leistungen fir beide Lose vollstandig, fristgerecht und
parallel zu erbringen.

Der Auftragnehmer versichert, Gber die erforderlichen personellen, organisatorischen und
sachlichen Kapazitaten zu verfligen, um beide Lose gleichzeitig und in vollem Umfang zu
bearbeiten.

Die Personaleinsatzplanung sowie die organisatorischen MaRnahmen zur parallelen
Leistungserbringung sind Bestandteil dieses Vertrages und wurden durch den Auftragnehmer
im Rahmen des Angebots verbindlich vorgelegt.

§8
Vergiitung

(1) Die Parteien vereinbaren die Honorierung der vom AN geschuldeten Leistungen gemaf
der Leistungsbeschreibung Anlage 8 zu

- Stufe 1 pauschal ................. (brutto)
- Stufe 2 pauschal ................. (brutto)
- Stufe 3 pauschal ................. (brutto)

(2) Vergutet werden nur die tatsachlich erbrachten Leistungen bzw. Teilleistungen.
(3) Nebenkosten
Alle anfallenden und fir die Durchfuhrung des Vertrages erforderlichen Nebenkosten

werden mit einer Pauschale von [......] % des Nettohonorars vergitet. In dieser
Nebenkostenpauschale sind insbesondere die Nebenkosten enthalten, vor allem:
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(4)

- Fahrt- und Reisekosten
- alle Arbeitskopien und Pausen — dem AG sind davon zu Ubergeben:
e 4 Exemplare der Ausfuhrungsunterlagen (LPH 5 und ggf. 8) mit
Unterschriftenblatt flir das Zustimmungsverfahren nach BOStrab
e 3 Exemplare von Planunterlagen (LPH 2 bis 4) mit Unterschriftenblatt,
welche durch die VGF zu prifen und freizugeben sind
e 1 Exemplar der Planunterlagen von relevanten Planungsstdnden mit
Unterschriftenblatt
Daruber hinaus gehende Mehrexemplare werden auf Nachweis gesondert
vergutet.
- Post- und Fernmeldegebuhren
- Kosten, die fur die Anpassung von Formaten und Schnittstellen der EDV (AVA,
CAD etc.) erforderlich werden.

Weitere Nebenkosten werden vom AG nicht erstattet.

Leistungen nach Stundenaufwand:
Soweit Leistungen nach Stundenaufwand vergutet werden, gilt Folgendes:

Der geschatzte Stundenaufwand ist dem AG vor Beginn der Arbeiten schriftlich
mitzuteilen.

Die Beauftragung zur Erbringung von Leistungen nach Stundenaufwand und die dazu
erforderliche Honorarvereinbarung bedirfen der Schriftform.

Die Abrechnung erfolgt auf der Grundlage des nachgewiesenen und erforderlichen
Zeitaufwands zu folgenden Stundensatzen:

a) Architekt/ Ingenieur L. EUR

b) Techniker/ Zeichner ... EUR

Die nach a) vereinbarten Stundensatze gelten nur fir Personen, die nach den
einschlagigen Vorschriften berechtigt sind, die Berufsbezeichnung "Architekt" zu tragen
oder nach den EG-Richtlinien, insbesondere der Richtlinie fir die gegenseitige
Anerkennung der Diplome auf dem Gebiet der Architektur, berechtigt sind, in der
Bundesrepublik Deutschland als Architekt tatig zu werden. Entsprechendes gilt fur
diejenigen, die berechtigt sind, die Berufsbezeichnung "Beratender Ingenieur" oder
"Ingenieur" zu tragen oder nach der EG-Richtlinie Uber eine allgemeine Regelung zur
Anerkennung der Hochschuldiplome in der Bundesrepublik Deutschland als "Beratender
Ingenieur" oder "Ingenieur" tatig zu werden.

Sekretariats- oder Assistenzmitarbeiter werden nicht zusatzlich vergitet. Zuschlage fur
Wochenend- oder Nachtarbeit werden nicht gewahrt.
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Die Abrechnung erfolgt nach Zeittakten von 6 Minuten (0,1 Stunde). Es wird fir jede
vollendeten 6 Minuten (1/10 des Stundensatzes) abgerechnet.

Die vorgenannten Verrechnungssatze verstehen sich jeweils netto inkl. Nebenkosten.

Die geleisteten Stunden sind vom AN unter Angabe des Zeitpunkts (Uhrzeit von/bis) der
Erbringung der geleisteten Arbeiten, einer genauen Beschreibung der erbrachten
Leistung (z.B. Bezeichnung der Uberarbeiteten Plane mit Nr., Datum und Index sowie
Beschreibung der vorgenommenen Anpassungen) und der namentlichen Benennung
des Bearbeiters nebst seiner Qualifikation (Architekt/Ingenieur oder Techniker/Zeichner)
zu dokumentieren. Diese Dokumentation ist dem AG wdchentlich zu Gbergeben.

§9

Zahlungen

(1) Der AN hat im Rahmen seiner Rechnungstellung die sich aus der vorlaufigen
Kostenlbersicht dieses Vertrages ergebenden Kostenanteile der Stadt und der VGF zu
bericksichtigen. Demnach entfallen 69,70 % der Kosten auf die VGF und 30,30 % auf die
Stadt Frankfurt am Main. VGF und Stadt haften dem AN gegeniber nur in dem Umfang
ihrer vorgenannten Kostenanteile und nicht als Gesamtschuldner. Prinzipiell sind vom AN
zu separate Rechnungen an Stadt sowie VGF (siehe prozentuale Aufteilung) anstatt einer

kombiniert zu stellen.

(2) Samtliche Rechnungen des AN fir erbrachte Leistungen sind, entsprechend den
jeweiligen Anteilen der Stadt bzw. der VGF am Gesamtprojekt, vom AN an die VGF bzw.
an die Stadt ,lUber die VGF* zu stellen und der VGF in elektrischer Form als PDF oder
ZUGFeRD 2.0 an folgende E-Mail-Adresse zu senden: rechnungswesen@vgf-ffm.de Gber
die Abteilung NK12 zuzuleiten.

(3) Der AN erhadlt bei ordnungsgemaler Leistungserbringung Abschlagszahlungen
entsprechend dem Leistungsstand. Abschlagsrechnungen missen prifbar sein und den
Nachweis des erreichten Leistungsstandes enthalten.

(4) Abschlagszahlungen werden innerhalb von 28 Tagen nach Zugang der pruffahigen
Rechnung fallig. Sie beinhalten keine Teilabnahme.

(5) Die Schlusszahlung ist innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Schlussrechnung und
formlicher Abnahme der Leistungen des AN fallig.
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§ 10
Leistungen des AG

Die Parteien sind sich dartber einig, dass die Planungen und Gutachten am Projekt
beteiligter Dritter (Planer fir Verkehrsanlagen / Ingenieurbau / Tragwerksplanung, LSA-
Planung, landschaftliche Begleitplanung, Baugrund- und Erschitterungsgutachten, etc.)
zur Leistungserbringung erforderlich sind. Der AG Ubergibt die Gesamtplanung von VGF
und Stadt sowie die Planungen Dritter je Leistungsphase in digitaler Form (CAD und
PDF) an den AN.

Der AN ist verpflichtet, etwaige ihm fehlende Daten, Informationen oder Unterlagen, die
er im Rahmen der Erfullung seiner Leistungsverpflichtungen bendtigt, vom AG
anzufordern. Sollten Daten, Informationen oder Unterlagen im Besitz anderer
Projektbeteiligter sein, hat der AN diese dort direkt anzufordern und den AG gleichzeitig
darlber zu informieren und den Eingang zu dokumentieren.

Die nachfolgend aufgefuhrten Unterlagen kbnnen dem AN nach Auftragserteilung auf
seinen Wunsch als CAD-Dateien zur Verfugung gestellt werden:

=  Entwurfsplanung Stand August 2025

= Leitungsbestandsplan Stand August 2025
Hinweis: Bereits erstellte Gutachten werden im Rahmen der Gesamtplanung
Uberarbeitet.

§ 11
Kiindigung

(1) Der AG kann den Vertrag jederzeit kiindigen. Im Ubrigen ist der Vertrag fiir beide
Seiten aus wichtigem Grund kiindbar. Der AG ist insbesondere berechtigt, den Vertrag
aus wichtigem Grund zu kiindigen, wenn

= der AG seine Planungs- oder Bauabsicht flir das Projekt oder Teile davon — aus
welchen Grinden oder Motiven auch immer — aufgibt oder

= dem AG die Fortsetzung des Vertragsverhaltnisses wegen nach
Vertragsabschluss eingetretener, vom AG nicht zu vertretender Umstande nicht
mehr zugemutet werden kann oder

= das Vertrauensverhaltnis zum AN nachhaltig gestort ist oder

= der AN seine Zahlungen eingestellt hat oder die Eréffnung des Insolvenz-,
Vergleichs- oder Gesamtvollstreckungsverfahrens Uber sein Vermdgen beantragt
ist oder er die Vermogensauskunft nach § 807 ZPO abgegeben hat.

(2) Im Fall von Leistungsstoérungen oder Leistungsverzug des AN bedarf es vor Ausspruch
einer Kundigung aus wichtigem Grund der Setzung einer vorherigen angemessenen
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Frist zur Abhilfe und einer fruchtlosen Nachfristsetzung mit gleichzeitiger
Kdndigungsandrohung. Letzteres ist entbehrlich, wenn der AN die Erflllung seiner
Vertragspflichten  verweigert oder die weitere Leistungserbringung aus
vertragswidrigen Griinden von Gegenleistungen abhangig gemacht hat.

(3) Die Kundigung des AG kann auf Teilleistungen beschrankt werden. In diesem Fall
gelten die nachfolgenden Abrechnungsregeln — beschrankt auf die gekindigten
Leistungen — entsprechend. Im Ubrigen bleibt der Vertrag vollstandig giiltig und ist mit
dem aufgrund der Teilkliindigung reduzierten Leistungsinhalt durchzuflhren.

(4) Hat der AG aus wichtigem Grund gekindigt oder der AN aus einem Grund gekindigt,
den der AG nicht zu vertreten hat, so sind nur die bis dahin vertragsgemalf erbrachten,
nachgewiesenen und vom AG verwertbaren Leistungen einschlieRlich der fur diese
Leistungen nachweisbar entstandenen Nebenkosten zu verglten bzw. zu erstatten.
Schadensersatzanspriuche des AG bleiben im Falle einer von ihm ausgesprochenen
Kindigung aus wichtigem Grund unberthrt. Der AG ist insbesondere berechtigt, die
infolge der Kindigung entstandenen oder entstehenden Mehrkosten, vor allem aus der
Beauftragung eines Dritten oder solche, die infolge eines Leistungsverzugs des AN
entstehen oder entstanden sind, vom AN ersetzt zu verlangen und damit gegen einen
etwaigen Honoraranspruch des AN aufzurechnen.

(5) In allen anderen Fallen, insbesondere wenn der AG ohne wichtigen Grund gekilindigt
hat oder der AN aus wichtigem Grund gekilindigt hat, den der AG zu vertreten hat,
erhalt der AN flr die ihm Ubertragenen Leistungen das vereinbarte Pauschalhonorar
unter Abzug ersparter Aufwendungen.

Ohne detaillierten Nachweis steht dem AN ein Pauschalhonorar fir die an ihn
beauftragten, jedoch von ihm wegen der Kiindigung nicht mehr erbrachten Leistungen

in Hohe von 5 % des dafiir vereinbarten Honorars zu.

Beiden Parteien bleibt der Nachweis offen, dass die durch die Kiindigung tatsachlich
ersparten Aufwendungen oder der durch angenommene Ersatzauftrage oder béswillig
nicht angenommene Ersatzauftrdge anderweitige Erwerb den vereinbarten
Pauschalsatz Gbersteigen bzw. unterschreiten.

(6) Im Falle einer Kiindigung oder sonstigen Beendigung des Vertrages hat der AN seine
Leistungen so abzuschliel®en, dass der AG diese ohne Schwierigkeiten tbernehmen
und die Weiterfihrung derselben durch einen Dritten veranlassen kann. Der AN hat
dem AG den vollstandigen Leistungsstand bis zum Zugang der Kindigung innerhalb
von zwei Wochen nach Zugang derselben durch Vorlage aller bereits erbrachten
Leistungen und Unterlagen nachzuweisen und einen entsprechenden
Abschlussbericht vorzulegen.
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(7) Die Abrechnung des tatsachlich bis zum Zugang der Kindigung gegebenen
Leistungsstandes erfolgt auf der Grundlage der vom AN vorgelegten Unterlagen und
Dokumentationen. Im Streit- oder Zweifelsfalle ist der AG berechtigt, den
Leistungsstand nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) zu bestimmen.

§12
Urheberrecht, Veroffentlichungen

(1) Der AN sichert dem AG zu, dass seine Leistungen frei von Rechten Dritter sind, und
stellt ihn von mdglichen Ansprichen Dritter wegen Verletzung von Urheber- und
Leistungsschutzrechten oder sonstigen Rechten frei.

(2) Die urheberrechtlichen Befugnisse und samtliche damit zusammenhangenden
Nutzungs- und Verwertungsrechte an Programmen, Unterlagen, Planen,
Berechnungen usw. werden dem AG zum Gebrauch fir das vertragsgegenstandliche
Projekt Ubertragen. Der AG darf, die vom AN angefertigten Unterlagen ohne Mitwirkung
des AN nutzen, andern und erganzen. Diese werden Eigentum des AG.

(3) Samtliche dem AN vom AG Ubergebenen Unterlagen hat der AN spatestens bei
Vertragsbeendigung, ansonsten wenn er sie nicht mehr benétigt, dem AG
zurtickzugeben. Anderungen und Ergénzungen der (ibergebenen Unterlagen durch
den AN sind unzulassig. Der AN darf die ihm Ubergebenen Unterlagen nicht
anderweitig verwenden.

§13
Schlussbestimmungen

(1) Streitigkeiten berechtigen den AN nicht zur Zurickbehaltung von Leistungen oder
Unterlagen. Bestehen im Einzelfall Meinungsunterschiede Uber den geschuldeten
Leistungsumfang, entscheidet der AG dartber nach billigem Ermessen (§ 315 BGB).

(2) Erfullungsort fur die Leistungen des AN ist Frankfurt am Main.

(3) Anderungen und Ergénzungen des Vertrages bediirfen der Schriftform.

(4) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder
undurchfilhrbar sein oder dies werden, so berihrt dies die Wirksamkeit der
Vertragsbestimmungen im Ubrigen nicht. Das gleiche gilt, soweit sich herausstellen

sollte, dass dieser Vertrag eine Regelungslicke enthalt. Anstelle der unwirksamen
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oder undurchfuhrbaren Bestimmung verpflichten sich die Parteien eine angemessene
Regelung zu finden, die, soweit rechtlich mdglich, dem am nachsten kommt, was sie
gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck dieses Vertrages gewollt haben wirden,
sofern sie dies bei Abschluss dieses Vertrages bedacht hatten. Entsprechendes gilt fur

etwaige Regelungslicken.

(5) Es findet ausschlieRlich deutsches Recht Anwendung.

(6) Gerichtsstand ist Frankfurt am Main.

Stadt Frankfurt am Main

der Magistrat, vertreten durch das Amt fur Strallenbau und Erschlief3ung,
hier vertreten durch die

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH
Kurt-Schumacher-Stral3e 8

60311 Frankfurt am Main

VGF
und
Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH

Kurt-Schumacher-StralRe 8
60311 Frankfurt am Main

Auftragnehmer
XXXX
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VERTRAG
uber Leistungen fur Baulogistik

fur die Umgestaltung der Dusseldorfer StraRe inklusive
der Haltestelle Platz der Republik
(LOS 2 - optional)
hier in Bezug auf die VGF-Anteile zwischen der

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH
Kurt-Schumacher-Stralie 8
60311 Frankfurt am Main

und in Bezug auf die stadtischen Anteile zwischen der
Stadt Frankfurt am Main
- der Magistrat -
vertreten durch das Amt fir Straf3enbau und Erschlief3ung,
hier vertreten durch die

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH
Kurt-Schumacher-Stralie 8
60311 Frankfurt am Main

beide im Folgenden AG (bzw. VGF oder Stadt) genannt

und

- im Folgenden AN genannt -
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Praambel

Im Rahmen des im Jahr 2021 beschlossenen Nahverkehrsplans der Stadt Frankfurt am Main
wurde unter anderem der Ausbau des Strallenbahnnetzes mit neuen Linien und einer hoheren
Fahrtenfrequenz Uber den Hauptbahnhof festgelegt. Daraus ergibt sich, dass neben dem
viergleisigen Ausbau der Stralenbahnhaltestelle Frankfurt Hauptbahnhof (Los 1) auch eine
Kapazitatserweiterung in der Disseldorfer Stralde inklusive der Haltestelle Platz der Republik
(Los 2) dringend erforderlich ist.

Die bestehende Straflenbahnhaltestelle ist in ihrer derzeitigen Ausgestaltung nicht
zukunftsfahig. Grinde hierfir sind das hohe Fahrgastaufkommen, das dichte Fahrtenangebot
der Strallenbahn sowie das erhebliche Verkehrsaufkommen des motorisierten
Individualverkehrs (MIV). Fir die zukinftige Weiterentwicklung des StralRenbahnnetzes in
Frankfurt — insbesondere mit einer dichteren Taktung und dem Einsatz langerer Fahrzeuge —
ist eine Kapazitatsausweitung unumganglich.

Um den bestehenden Problemen entgegenzuwirken und die Ziele des Nahverkehrsplans
2025+ umzusetzen, soll die Dusseldorfer StralRe inklusive der Haltestelle Platz der Republik
umfassend umgestaltet werden. Im Zuge des Umbaus der StralRenbahnhaltestelle ist auch der
angrenzende Stralkenraum fir den MIV und den Radverkehr neu zu ordnen. Die
Radverkehrsanlagen  werden  unter  Berlcksichtigung des  Beschlusses  der
Stadtverordnetenversammlung §4424/2019 ,Blrgerbegehren Radentscheid Frankfurt am
Main® eingerichtet.

Aufgrund der geplanten Anderungen an der Haltestelle und den Gleislagen ist durch die VGF
ein Planfeststellungsverfahren durchzufuhren. Dieses Verfahren ist so zu gestalten, dass das
erforderliche Baurecht vor Beginn der Bauausfuhrung vorliegt. Hierfur sind die vorhandenen
Planunterlagen hinsichtlich ihrer Aktualitat in Bezug auf verkehrliche und stadtebauliche
Rahmenbedingungen sowie geltende Regelwerke zu Uberprifen und ggf. zu Uberarbeiten.

Weitere Informationen sind der Projektbeschreibung in Anlage 7 zu entnehmen.
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§ 1

Gegenstand des Vertrages

(1) Gegenstand des Vertrages ist die Beauftragung des AN durch den AG mit den

(2)

Baulogistikleistungen flir den zuvor genannten 4-gleisigen Ausbau der
Strallenbahnhaltestelle Frankfurt Hauptbahnhof, sowohl fir den Anteil der
Verkehrsgesellschaft Frankfurt mbH (VGF) als auch fir den stadtischen Anteil (Stadt
Frankfurt), auf der Grundlage der Ausschreibung des AG und der vollstandigen

Ausschreibungsunterlagen und —vorgaben.

Die Ausschreibung umfasst zwei Lose, die wie folgt zu differenzieren sind:

- Los 1 betrifft die Baulogistikleistungen fir den 4-gleisigen Ausbau des
Hauptbahnhofs.

- Los 2 (optional) betrifft die Baulogistikleistungen im Zusammenhang mit der
Umgestaltung der Dusseldorfer StraBe

Beide Lose stehen somit im unmittelbaren Zusammenhang mit dem
Gesamtprojekt  ,4-gleisiger Ausbau der Stralenbahnhaltestelle  Frankfurt

Hauptbahnhof“ und sind diesem zuzuordnen.

Der AN wird mit der Durchfiihrung — optional — der Leistungsphasen 1 bis 5
(Grundlagenermittiung, Vorplanung, Entwurfsplanung, = Genehmigungsplanung,
Ausfuhrungsplanung) und — optional — mit den Leistungsphasen 6 bis 7 (Vorbereitung
der Vergabe, Mitwirken bei der Vergabe und — optional — mit den Leistungsphase 8
(Objektuberwachung) gem. AHO Schriftenreihne Heft Nr. 25, Stand Marz 2011
.Leistungen fur Baulogistik® des AHO-Arbeitskreis ,Baulogistik® beauftragt. Naheres
zum Leistungsumfang kann der Leistungsbeschreibung Anlage 8 entnommen werden.
Klarstellend wird darauf hingewiesen, dass die VGF und die Stadt Frankfurt gegentber
dem AN in Bezug auf den Gesamtleistungsumfang nur jeweils in dem Umfang ihrer

jeweiligen Leistungsanteile und nicht als Gesamtschuldner haften.

Der AN hat bei seiner Leistungserbringung die jeweils einschlagigen und jeweils
aktuellen Vorgaben des ,Handbuchs fir die Vergabe und Ausfihrung von
Bauleistungen im Stralen- und Briickenbau“ (HVA B-StB) bzw. des ,Handbuchs fir die
Vergabe und Ausfuhrung von Lieferungen und Leistungen im Straflen- und
Brickenbau“ (HVA-L-StB) entsprechend zu beachten (insbesondere Teil 3), inkl. der
dort vorgegebenen Formular-Muster, die jeweils unter der Homepage des

Bundesministeriums flr Verkehr abgerufen werden kénnen.
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§2

Grundlagen des Vertrages

(1) Nachrangig zu diesem Vertrag sind folgende Anlagen Vertragsbestandteile:

1. Vertragsbedingungen der VGF fir die Ausfihrung von Architekten- und
Ingenieurleistungen (Anlage 1) nebst CAD- u. AVA-Richtlinie (Anlagen 2 und 3)
der VGF

Terminplan (aktueller Planstand Lph 3), Anlage 4b

Planungsstand (aktueller Planstand Lph 3), Anlage 5b

Leitungsbestandsplan (aktueller Planstand Lph 3), Anlage 6
Projektbeschreibung, Anlage 7

Leistungsbeschreibung, Anlage 8

Teilleistungstabellen Baulogistik gem. AHO-Heft Nr. 25, Anlage 9

©® N e s N

Formular zur Honorarermittlung, Anlage 10b

9. Leitlinie fur Wirtschaftliches Bauen der Stadt Frankfurt am Main, Anlage 11
10. Geschaftsanweisung GA 04 Arbeiten im Bereich von Gleisen, Anlage 12
11. Muster Statusbericht, Anlage 13

12. Erlauterungstext zu den Zuschlags- und Eignungskriterien, Anlage 14

(2) Im Falle von Widersprichen zwischen den Regelungen dieses Vertrags und den

weiteren Vertragsbestandteilen haben die Regelungen dieses Vertrags stets Vorrang.
Im Ubrigen gilt im Falle von Widerspriichen die vorstehend angegebene Reihenfolge
der Vertragsbestandteile. Die einzelnen Vertragsbestandteile sind jedoch als integrale
und sich gegenseitig erganzende Vertragsbestandteile zu verstehen. Das heil3t, auch
dann, wenn eine Leistung in einem nachrangigen Vertragsbestandteil beschrieben, in
einem vorrangigen Vertragsbestandteil jedoch nicht aufgefihrt ist, handelt es sich nicht
um einen Widerspruch zwischen den einzelnen Vertragsbestandteilen. In diesem Fall
ist die Leistung vom AN vielmehr auch dann geschuldet, wenn sie erst in einem
nachrangigen Vertragsbestandteil aufgefthrt wird. Ein Widerspruch liegt hingegen z.B.
vor, wenn Leistungen in den Vertragsbestandteilen unterschiedlich beschrieben sind.
In diesem Fall gilt die vorstehend angegebene Reihenfolge der Vertragsbestandteile
und die Leistung ist vom AN so auszuflhren, wie im vorrangigen Dokument
beschrieben.
Bei Widerspriichen zwischen gleichrangigen Vertragsbestandteilen (z.B. Planen) geht
zunachst die speziellere Unterlage der allgemeineren vor. Existiert kein solches
Spezialitdtsverhaltnis so geht bei gleichrangigen Unterlagen die jingere der alteren
Unterlage vor. MaRgeblich ist das Ausfertigungsdatum des Dokuments bzw. bei
Indexfortschreibungen das Einfligungsdatum der inhaltlichen Anderung.
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(3) Paragrafen ohne Gesetzesangabe sind solche dieses Vertrags.

§3
Leistungen des AN

(1) Die vom AN zu erbringenden Leistungen ergeben sich aus diesem Vertrag nebst

seinen Anlagen.

(2) Der AN ist verpflichtet, samtliche zur Erreichung der vereinbarten Vertragsziele
erforderlichen Leistungen zu erbringen und Pflichten zu erfiillen, die sich aus dem
beauftragten Leistungsinhalt ergeben. Er hat dabei die Grundsatze der Funktionalitat
und grotmdglichen Wirtschaftlichkeit, sowohl bei der Planung des Baus als auch fir

den spateren Betrieb und die Unterhaltung des fertiggestellten Baus zu beachten.

(3) Der AN hat hierzu — vorbehaltlich noch zu erfolgender Einzelbeauftragung, die jeweils
durch einzelne Auftragsschreiben erfolgt — insbesondere die nachfolgend genannten
Leistungen zu erbringen. Bei den nachstehend aufgeflihrten Leistungen handelt sich
nur um Mindestanforderungen an eine vertragsgemafle und mangelfreie
Leistungserbringung durch den AN zur Erreichung der vereinbarten Vertragsziele. Die
vom AN geschuldeten Tatigkeiten umfassen dementsprechend auch Leistungen und
Pflichten, die nachfolgend nicht aufgeflhrt, aber zur Erreichung der vereinbarten
Vertragsziele erforderlich sind.

(4) Die Beauftragung erfolgt stufenweise. Es sind folgende Stufen mit folgenden
Leistungsinhalten vorgesehen:

a) Optional Stufe 1:  Grundlagenermittiung/Zieldefinition, = Vorplanung,
Entwurfsplanung,
Genehmigungsplanung und Ausflhrungsplanung

Die Leistungen der Stufe 1 umfassen die Leistungen gem. Leistungsphasen 1,
2, 3, 4 und 5 gem. der Anlagen 8 und 9

b) Optional Stufe 2: Vorbereitung der Vergabe und Mitwirken bei der
Vergabe

Die Leistungen der Stufe 2 umfassen die Leistungen gem. 6 und 7 gem. der
Anlagen 8 und 9
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c) Optional Stufe 3: Objektiberwachung

Die Leistungen der Stufe 3 umfassen die Leistungen gem. Leistungsphase 8
gem. der Anlagen 8 und 9

(5) Beauftragt sind mit dem Abschluss dieses Vertrags zunachst keine der vorstehend
beschriebenen Leistungen.

(6) Eine etwaige Beauftragung der Leistungen erfolgt jeweils durch gesonderten

schriftichen Auftrag des AG nach Zustandekommen dieses Vertrags. Die
Beauftragung erfolgt jeweils ausschlieBlich als vollstindige Leistung der
jeweiligen Stufe; eine Beauftragung von Teilleistungen innerhalb einer Stufe ist
ausgeschlossen.
Entsprechendes gilt fir eine etwaige Beauftragung der weiteren optionalen Leistungen
unter Ziff. 2.7 der Anlagen 8 und 9. Diese optionalen Leistungen kénnen nur dann
beauftragt werden, wenn zuvor die vollstdndige Beauftragung der jeweiligen Stufe
erfolgt ist. Der Verweis auf Ziffer 2.7 der Anlagen 8 und 9 bezieht sich auf die dort
beschriebenen erganzenden Leistungen, die Uber die Grundleistungen der jeweiligen
Stufe hinausgehen und bei Bedarf zusatzlich beauftragt werden kénnen.

(7) Dem AG steht es frei, die Leistungen der Stufen 1, 2 und 3 sowie die weiteren
optionalen Leistungen gemafR der Anlagen 8 und 9 zu beauftragen oder hiervon
abzusehen.

Beauftragt der AG den AN spatestens innerhalb von 12 Monaten nach Beauftragung
der Stufe 1 aus Los 1 mit der Ausfuhrung der Leistungen von Los 2, ist der AN
verpflichtet, diese Leistungen zu den Bedingungen dieses Vertrages zu erbringen.

Sollte der AG davon absehen, den AN mit den Leistungen der Stufe 2 oder 3 zu
beauftragen, stehen dem AN deswegen keinerlei Anspriche gegen den AG zu;
insbesondere nicht solche auf Entschadigung, Vergutung oder Schadensersatz.

(8) Aus der stufenweisen Beauftragung kann der AN keine Erhéhung seines Honorars
ableiten.

(9) Der AN sichert dem AG zu, dass er — im Falle einer Beauftragung der Leistungen uber
ausreichende personelle Kapazitaten verfugt, um gednderte oder zusatzliche Leistungen
im eigenen Betrieb zu erbringen.

(10) Der AN ist bis zur Fertigstellung seiner Leistung verpflichtet, jeweils zum 3. Werktag
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(11)

(12)

(13)

eines jeden Monats den Stand der Vertragserflllung einschlieRlich der Entwicklungen
des vorherigen Monats schriftlich in einem kurzen und Ubersichtlichen Statusbericht
gemal dem Muster in Anlage 13 zu dokumentieren und diesen an den AG und einen
etwaig vom AG beauftragten Projektsteuerer zu Ubersenden.

In diesem Statusbericht ist vom AN jeweils auch anzugeben, ob die mit dem AN
vereinbarten Termine eingehalten werden. Sollte dies nicht der Fall sein, ist vom AN in
dem Statusbericht auch anzugeben, um welchen konkreten Zeitraum sich die mit dem
AN vereinbarten Termine verschieben und was die konkreten Ursachen hierflr sind.
Ferner hat der AN in dem Statusbericht auch anzugeben, ob und ggf. welche
Anderungen sich hinsichtlich der Termine gegeniiber dem jeweiligen Vormonat ergeben,
wobei auch die konkreten Ursachen flr solche Veranderungen gegeniber dem

Vormonat vom AN anzugeben sind.

Ferner ist der AN verpflichtet, in dem Statusbericht anzugeben, ob das vertraglich
vereinbarte Baubudget eingehalten wird und — sollte dies nicht der Fall sein — die
konkreten Griinde flir eine Baubudgetlberschreitung zu benennen. Hierbei hat der AN
jeweils auch anzugeben, ob und ggf. welche Anderungen sich im Hinblick auf das
Baubudget gegenuber dem jeweiligen Vormonat ergeben, wobei der AN auch die
konkreten Ursachen zu benennen hat, die zu der Veranderung gegeniber dem

jeweiligen Vormonat gefuhrt hat.

Der AN verpflichtet sich zu einer intensiven und regelmafigen Abstimmung mit der
Deutschen Bahn (DB) sowie dem von der DB beauftragten Baulogistiker und
Baulogistikunternehmen. Diese Abstimmung ist zwingend erforderlich, um einen
reibungslosen Ablauf der Leistungen sicherzustellen und Schnittstellenkonflikte zu
vermeiden. Der AN hat sicherzustellen, dass alle relevanten Informationen zeitnah
ubermittelt und Abstimmungen proaktiv geflihrt werden. Ein erhdhter Austausch ist
insbesondere in der Planungs- und Ausfuihrungsphase notwendig.

Die Besprechungen zwischen Auftraggeber (AG) und Auftragnehmer (AN) finden in der
Regel online (Microsoft Teams) statt. Der AN verpflichtet sich, auf Verlangen des AG zu
Prasenzbesprechungen am Standort Frankfurt am Main zu erscheinen.

Der AN benennt folgenden

verantwortlichen und vertretungsberechtigten Vertreter/Projektleiter .........................
und folgenden Stellvertreter/stellvertretenden Projektleiter ........................ ,

die zu allen Handlungen, Weisungen und Entscheidungen gegenliber dem AG
bevollmachtigt sind.
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§4

Datenaustausch und Kommunikation

Fur den Datenaustausch gilt: Der GAEB-Standard (GAEB-VB23.004), das MS Office-Paket
und MS Project Professional sind zu verwenden. Tabellen sind mit MS-Excel zu erstellen,
Textdokumente mit MS-Word und Terminplane mit MS-Project. Zeichnungen und Plane sind
zum Abschluss des Projektes im .dgn- oder .dwg-Format gemal der CAD-Richtlinie zu
Ubergeben.

Nach Abschluss der einzelnen Planungsphasen und nach Abschluss der Bauphase sind dem
AG die entsprechenden Unterlagen in den zuvor genannten Formaten und als PDF zu
Ubergeben. Die CAD-Richtlinie der VGF ist zu beachten.

Der An muss sicherstellen, dass Online-Besprechungen maglich sind. Die VGF setzt fir die
Online-Besprechungen unternehmensweit MS-Teams ein. Innerhalb des Projekts wird die
Kommunikations- und Datenaustauschplattform AWARO des Auftraggebers genutzt. Es ist mit
einem erhohten Aufwand zu rechnen, da die Datenlbergabe nach einer festgelegten
Kodierung zu erfolgen hat.

§5
Abnahme

Die Leistungen des AN werden spatestens innerhalb von zwei Monaten nach vollstandiger
Fertigstellung der jeweils beauftragten Stufe formlich im Rahmen einer
Abschlussbesprechung abgenommen, sofern der AN dem AG die vollstandige Fertigstellung
schriftlich mitgeteilt und die im Wesentlichen vollstandige mangelfreie Erfiillung nachgewiesen
hat. Die Abnahme erfolgt somit stufenweise und nicht erst nach Abschluss aller beauftragten
Stufen. § 640 Abs. 1 Satz 2 BGB bleibt unberthrt.

§6

Termine

(1) Die Parteien vereinbaren die nachfolgend aufgeflihrte maximale Dauer fir den Fall,
dass die optional ausgeschriebenen Leistungen vom AG abgerufen werden sollten, jeweils ab
Leistungsabruf. Die aufgefuhrten Tage sind Arbeitstage (ohne Samstag und Sonntag).

a) Beginn der Leistungen des AN nach Abruf der Leistungen der
Stufe 1:
b) Fertigstellung der Leistungen der Leistungsphase 1

[10] Tage

20] Tage
(Grundlagenermittiung) gem. den Anlagen 8 und 9 nach Abruf [20] Tag
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(2) Fur den Fall der Beauftragung der Stufe 2 gem. § 3 dieses Vertrags, vereinbaren die
Parteien zudem folgende Termine / Fristen:

Fertigstellung der Leistungen der Stufe 2 gem. der Anlagen 8 und 9: 150 Tage nach
deren Beauftragung

(3) FUr den Fall der Beauftragung der Stufe 3 gem. § 3 dieses Vertrags, vereinbaren die
Parteien eine Festlegung in Abhangigkeit des Zeitpunktes der Bauausfiihrung. Es
ist derzeit eine Bauzeit von 2 Jahren vorgesehen.

(4) Ungeachtet des vorstehenden § 6 Absatz 1, 2 und 3 stellt die Einhaltung samtlicher
vereinbarter Termine ein eigenstandiges vom AN zu erreichendes Vertragsziel im
Rahmen dieses Vertrages dar. Sollte ein vereinbarter Termin auf Grund von Mangeln
der mit diesem Vertrag beauftragten Planung, die der AN oder seine Erflllungsgehilfen
zu vertreten haben, nicht gehalten werden kdénnen, so stellt unter anderem auch dies
einen Mangel an den Leistungen des AN dar.

(5) Die Nichteinhaltung der Termine ist unverziglich der VGF anzuzeigen. Der AN hat mit
der VGF in diesem Falle schriftlich neue angemessene Termine zu vereinbaren. Ein
bereits eingetretener Verzug bei der Leistungserbringung entfallt jedoch auch durch neu

vereinbarte Termine nicht.

(6) Der AN ist verpflichtet, den Abruf der Leistungen der Stufen 2 und 3 so rechtzeitig
schriftlich beim AG abzufordern, dass im Falle einer Beauftragung des AN mit diesen
Leistungen, keine Verzogerung bei der weiteren Leistungserbringung eintreten kann.
Dem AG muss mindestens eine Entscheidungsfrist von 3 Wochen bleiben.

§7

Gemeinsame Zuschlagserteilung und Leistungspflicht fiir beide Lose

Der Auftragnehmer erhalt den Zuschlag fir die Lose 1 und 2 gemeinsam. Er verpflichtet sich,
samtliche vertraglich geschuldeten Leistungen fur beide Lose vollstéandig, fristgerecht und
parallel zu erbringen.

Der Auftragnehmer versichert, Uber die erforderlichen personellen, organisatorischen und
sachlichen Kapazitaten zu verfiigen, um beide Lose gleichzeitig und in vollem Umfang zu
bearbeiten.

Die Personaleinsatzplanung sowie die organisatorischen MafRRnahmen zur parallelen
Leistungserbringung sind Bestandteil dieses Vertrages und wurden durch den Auftragnehmer
im Rahmen des Angebots verbindlich vorgelegt.
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(1)

(2)

3)

(4)

§8
Vergiitung

Die Parteien vereinbaren die Honorierung der vom AN geschuldeten Leistungen geman
der Leistungsbeschreibung Anlage 8 zu

- Stufe 1 pauschal ................. (brutto)
- Stufe 2 pauschal ................. (brutto)
- Stufe 3 pauschal ................. (brutto)

Vergutet werden nur die tatsachlich erbrachten Leistungen bzw. Teilleistungen.

Nebenkosten

Alle anfallenden und firr die Durchfiihrung des Vertrages erforderlichen Nebenkosten
werden mit einer Pauschale von [......] % des Nettohonorars vergutet. In dieser
Nebenkostenpauschale sind insbesondere die Nebenkosten enthalten, vor allem:

- Fahrt- und Reisekosten
- alle Arbeitskopien und Pausen — dem AG sind davon zu Ubergeben:
e 4 Exemplare der Ausfuhrungsunterlagen (LPH 5 und ggf. 8) mit
Unterschriftenblatt fur das Zustimmungsverfahren nach BOStrab
e 3 Exemplare von Planunterlagen (LPH 2 bis 4) mit Unterschriftenblatt,
welche durch die VGF zu prifen und freizugeben sind
e 1 Exemplar der Planunterlagen von relevanten Planungsstdanden mit
Unterschriftenblatt
Daruber hinaus gehende Mehrexemplare werden auf Nachweis gesondert
vergutet.
- Post- und Fernmeldegebihren
- Kosten, die fur die Anpassung von Formaten und Schnittstellen der EDV (AVA,
CAD etc.) erforderlich werden.

Weitere Nebenkosten werden vom AG nicht erstattet.

Leistungen nach Stundenaufwand:
Soweit Leistungen nach Stundenaufwand vergltet werden, gilt Folgendes:

Der geschatzte Stundenaufwand ist dem AG vor Beginn der Arbeiten schriftlich
mitzuteilen.

Die Beauftragung zur Erbringung von Leistungen nach Stundenaufwand und die dazu
erforderliche Honorarvereinbarung bedurfen der Schriftform.
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Die Abrechnung erfolgt auf der Grundlage des nachgewiesenen und erforderlichen
Zeitaufwands zu folgenden Stundensatzen:

a) Architekt/ Ingenieur L EUR

b) Techniker/ Zeichner ... EUR

Die nach a) vereinbarten Stundensatze gelten nur fur Personen, die nach den
einschlagigen Vorschriften berechtigt sind, die Berufsbezeichnung "Architekt" zu tragen
oder nach den EG-Richtlinien, insbesondere der Richtlinie fur die gegenseitige
Anerkennung der Diplome auf dem Gebiet der Architektur, berechtigt sind, in der
Bundesrepublik Deutschland als Architekt tatig zu werden. Entsprechendes gilt fur
diejenigen, die berechtigt sind, die Berufsbezeichnung "Beratender Ingenieur" oder
"Ingenieur" zu tragen oder nach der EG-Richtlinie Uber eine allgemeine Regelung zur
Anerkennung der Hochschuldiplome in der Bundesrepublik Deutschland als "Beratender

Ingenieur" oder "Ingenieur" tatig zu werden.

Sekretariats- oder Assistenzmitarbeiter werden nicht zusatzlich vergutet. Zuschlage fur
Wochenend- oder Nachtarbeit werden nicht gewahrt.

Die Abrechnung erfolgt nach Zeittakten von 6 Minuten (0,1 Stunde). Es wird fir jede
vollendeten 6 Minuten (1/10 des Stundensatzes) abgerechnet.

Die vorgenannten Verrechnungssatze verstehen sich jeweils netto inkl. Nebenkosten.

Die geleisteten Stunden sind vom AN unter Angabe des Zeitpunkts (Uhrzeit von/bis) der
Erbringung der geleisteten Arbeiten, einer genauen Beschreibung der erbrachten
Leistung (z.B. Bezeichnung der Uberarbeiteten Plane mit Nr., Datum und Index sowie
Beschreibung der vorgenommenen Anpassungen) und der namentlichen Benennung
des Bearbeiters nebst seiner Qualifikation (Architekt/Ingenieur oder Techniker/Zeichner)
zu dokumentieren. Diese Dokumentation ist dem AG wochentlich zu Gbergeben.

§9

Zahlungen

(1) Der AN hat im Rahmen seiner Rechnungstellung die sich aus der vorlaufigen
KostenUlbersicht dieses Vertrages ergebenden Kostenanteile der Stadt und der VGF zu
berlcksichtigen. Demnach entfallen 74,30 % der Kosten auf die VGF und 25,70 % auf die
Stadt Frankfurt am Main. VGF und Stadt haften dem AN gegenlber nur in dem Umfang
ihrer vorgenannten Kostenanteile und nicht als Gesamtschuldner. Prinzipiell sind vom AN
zu separate Rechnungen an Stadt sowie VGF (siehe prozentuale Aufteilung) anstatt einer

kombiniert zu stellen.
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(2) Samtliche Rechnungen des AN flur erbrachte Leistungen sind, entsprechend den
jeweiligen Anteilen der Stadt bzw. der VGF am Gesamtprojekt, vom AN an die VGF bzw.
an die Stadt ,uber die VGF* zu stellen und der VGF in elektrischer Form als PDF oder
ZUGFeRD 2.0 an folgende E-Mail-Adresse zu senden: rechnungswesen@vgf-ffm.de tber
die Abteilung NK12 zuzuleiten.

(3) Der AN erhalt bei ordnungsgemaler Leistungserbringung Abschlagszahlungen
entsprechend dem Leistungsstand. Abschlagsrechnungen mussen prufbar sein und den
Nachweis des erreichten Leistungsstandes enthalten.

(4) Abschlagszahlungen werden innerhalb von 28 Tagen nach Zugang der priffahigen
Rechnung fallig. Sie beinhalten keine Teilabnahme.

(5) Die Schlusszahlung ist innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Schlussrechnung und
formlicher Abnahme der Leistungen des AN fallig.

§10
Leistungen des AG

Die Parteien sind sich dartber einig, dass die Planungen und Gutachten am Projekt
beteiligter Dritter (Planer fir Verkehrsanlagen / Ingenieurbau / Tragwerksplanung, LSA-
Planung, landschaftliche Begleitplanung, Baugrund- und Erschitterungsgutachten, etc.)
zur Leistungserbringung erforderlich sind. Der AG ubergibt die Gesamtplanung von VGF
und Stadt sowie die Planungen Dritter je Leistungsphase in digitaler Form (CAD und
PDF) an den AN.

Der AN ist verpflichtet, etwaige ihm fehlende Daten, Informationen oder Unterlagen, die
er im Rahmen der Erfullung seiner Leistungsverpflichtungen bendétigt, vom AG
anzufordern. Sollten Daten, Informationen oder Unterlagen im Besitz anderer
Projektbeteiligter sein, hat der AN diese dort direkt anzufordern und den AG gleichzeitig
darlUber zu informieren und den Eingang zu dokumentieren.

Die nachfolgend aufgefuhrten Unterlagen kdnnen dem AN nach Auftragserteilung auf
seinen Wunsch als CAD-Dateien zur Verfigung gestellt werden:

= Entwurfsplanung Stand August 2025

= Leitungsbestandsplan Stand August 2025
Hinweis: Bereits erstellte Gutachten werden im Rahmen der Gesamtplanung
uberarbeitet.
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(1)

(2)

3)

(4)

(®)

§ 11
Kindigung

Der AG kann den Vertrag jederzeit kiindigen. Im Ubrigen ist der Vertrag firr beide
Seiten aus wichtigem Grund kindbar. Der AG ist insbesondere berechtigt, den Vertrag
aus wichtigem Grund zu kiindigen, wenn

= der AG seine Planungs- oder Bauabsicht flr das Projekt oder Teile davon — aus
welchen Grinden oder Motiven auch immer — aufgibt oder

= dem AG die Fortsetzung des Vertragsverhaltnisses wegen nach
Vertragsabschluss eingetretener, vom AG nicht zu vertretender Umstande nicht
mehr zugemutet werden kann oder

= das Vertrauensverhaltnis zum AN nachhaltig gestort ist oder

= der AN seine Zahlungen eingestellt hat oder die Erdffnung des Insolvenz-,
Vergleichs- oder Gesamtvollstreckungsverfahrens Gber sein Vermdégen beantragt
ist oder er die Vermdgensauskunft nach § 807 ZPO abgegeben hat.

Im Fall von Leistungsstérungen oder Leistungsverzug des AN bedarf es vor Ausspruch
einer Kundigung aus wichtigem Grund der Setzung einer vorherigen angemessenen
Frist zur Abhilfe und einer fruchtlosen Nachfristsetzung mit gleichzeitiger
Kindigungsandrohung. Letzteres ist entbehrlich, wenn der AN die Erfullung seiner
Vertragspflichten  verweigert oder die weitere Leistungserbringung aus
vertragswidrigen Grinden von Gegenleistungen abhangig gemacht hat.

Die Kindigung des AG kann auf Teilleistungen beschrankt werden. In diesem Fall
gelten die nachfolgenden Abrechnungsregeln — beschrankt auf die gekindigten
Leistungen — entsprechend. Im Ubrigen bleibt der Vertrag vollstandig gliltig und ist mit
dem aufgrund der Teilkindigung reduzierten Leistungsinhalt durchzufihren.

Hat der AG aus wichtigem Grund gekundigt oder der AN aus einem Grund gekundigt,
den der AG nicht zu vertreten hat, so sind nur die bis dahin vertragsgemal} erbrachten,
nachgewiesenen und vom AG verwertbaren Leistungen einschlief3lich der fur diese
Leistungen nachweisbar entstandenen Nebenkosten zu verguten bzw. zu erstatten.
Schadensersatzanspriche des AG bleiben im Falle einer von ihm ausgesprochenen
Kundigung aus wichtigem Grund unberlhrt. Der AG ist insbesondere berechtigt, die
infolge der Kiindigung entstandenen oder entstehenden Mehrkosten, vor allem aus der
Beauftragung eines Dritten oder solche, die infolge eines Leistungsverzugs des AN
entstehen oder entstanden sind, vom AN ersetzt zu verlangen und damit gegen einen
etwaigen Honoraranspruch des AN aufzurechnen.

In allen anderen Féllen, insbesondere wenn der AG ohne wichtigen Grund gekindigt
hat oder der AN aus wichtigem Grund geklindigt hat, den der AG zu vertreten hat,

Seite 13 von 16

55



(6)

(7)

erhalt der AN fur die ihm Ubertragenen Leistungen das vereinbarte Pauschalhonorar
unter Abzug ersparter Aufwendungen.

Ohne detaillierten Nachweis steht dem AN ein Pauschalhonorar flr die an ihn
beauftragten, jedoch von ihm wegen der Kiindigung nicht mehr erbrachten Leistungen

in Hohe von 5 % des dafur vereinbarten Honorars zu.

Beiden Parteien bleibt der Nachweis offen, dass die durch die Kindigung tatsachlich
ersparten Aufwendungen oder der durch angenommene Ersatzauftrage oder boswillig
nicht angenommene Ersatzauftrage anderweitige Erwerb den vereinbarten
Pauschalsatz Ubersteigen bzw. unterschreiten.

Im Falle einer Kiindigung oder sonstigen Beendigung des Vertrages hat der AN seine
Leistungen so abzuschlieRen, dass der AG diese ohne Schwierigkeiten Ubernehmen
und die Weiterfuhrung derselben durch einen Dritten veranlassen kann. Der AN hat
dem AG den vollstandigen Leistungsstand bis zum Zugang der Kiindigung innerhalb
von zwei Wochen nach Zugang derselben durch Vorlage aller bereits erbrachten
Leistungen und Unterlagen nachzuweisen und einen entsprechenden
Abschlussbericht vorzulegen.

Die Abrechnung des tatsachlich bis zum Zugang der Kindigung gegebenen
Leistungsstandes erfolgt auf der Grundlage der vom AN vorgelegten Unterlagen und
Dokumentationen. Im Streit- oder Zweifelsfalle ist der AG berechtigt, den
Leistungsstand nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) zu bestimmen.

§12
Urheberrecht, Veroffentlichungen

(1) Der AN sichert dem AG zu, dass seine Leistungen frei von Rechten Dritter sind, und

stellt ihn von mdglichen Anspriuchen Dritter wegen Verletzung von Urheber- und
Leistungsschutzrechten oder sonstigen Rechten frei.

(2) Die urheberrechtlichen Befugnisse und samtliche damit zusammenhangenden

Nutzungs- und Verwertungsrechte an Programmen, Unterlagen, Planen,
Berechnungen usw. werden dem AG zum Gebrauch fir das vertragsgegenstandliche
Projekt Ubertragen. Der AG darf, die vom AN angefertigten Unterlagen ohne Mitwirkung
des AN nutzen, andern und erganzen. Diese werden Eigentum des AG.

(3) Samtliche dem AN vom AG ubergebenen Unterlagen hat der AN spatestens bei

Vertragsbeendigung, ansonsten wenn er sie nicht mehr benétigt, dem AG
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zuriickzugeben. Anderungen und Ergénzungen der Ubergebenen Unterlagen durch
den AN sind unzulassig. Der AN darf die ihm Ubergebenen Unterlagen nicht
anderweitig verwenden.

§13
Schlussbestimmungen

(1) Streitigkeiten berechtigen den AN nicht zur Zurickbehaltung von Leistungen oder
Unterlagen. Bestehen im Einzelfall Meinungsunterschiede lber den geschuldeten
Leistungsumfang, entscheidet der AG darlber nach billigem Ermessen (§ 315 BGB).

(2) Erfullungsort fur die Leistungen des AN ist Frankfurt am Main.

(3) Anderungen und Ergéanzungen des Vertrages bediirfen der Schriftform.

(4) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder
undurchfihrbar sein oder dies werden, so berihrt dies die Wirksamkeit der
Vertragsbestimmungen im Ubrigen nicht. Das gleiche gilt, soweit sich herausstellen
sollte, dass dieser Vertrag eine Regelungslicke enthalt. Anstelle der unwirksamen
oder undurchfiihrbaren Bestimmung verpflichten sich die Parteien eine angemessene
Regelung zu finden, die, soweit rechtlich moglich, dem am nachsten kommt, was sie
gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck dieses Vertrages gewollt haben wirden,
sofern sie dies bei Abschluss dieses Vertrages bedacht hatten. Entsprechendes gilt fir

etwaige Regelungslicken.

(5) Es findet ausschlieRlich deutsches Recht Anwendung.

(6) Gerichtsstand ist Frankfurt am Main.

Stadt Frankfurt am Main

der Magistrat, vertreten durch das Amt fur Strallenbau und Erschlie3ung,
hier vertreten durch die

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH
Kurt-Schumacher-Stralie 8

60311 Frankfurt am Main

VGF
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und

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH
Kurt-Schumacher-Stral3e 8
60311 Frankfurt am Main

Auftragnehmer
XXXX
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.
Vlerkehrsgesellschaft VG I
Frankfurt am Main

Bezeichnung der Leistung

Viergleisiger Ausbau Straba. HBF - Leistungen fur Baulogistik

VGF/Stadt-EU 212/25 | Viergleisiger Ausbau Straba. HBF - Leistungen fiir Baulogistik

(wie EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Vertraulichkeitserklarung
zum Vergabeverfahren

/
VGF/Stadt-EU 212/25 Viergleisiger Ausbau Straba. HBF - Leistungen fiir Baulogistik

des Bieters / der Bietergemeinschaft

- nachfolgend als ,Bieter” bezeichnet -

Vorbemerkung

Die Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (,Auftraggeber”), flhrt als Vergabestelle
ein Vergabeverfahren durch (,Vergabeverfahren“). Im Rahmen des Vergabeverfahrens werden dem
Bieter Informationen Ubermittelt, die vertraulich behandelt werden missen. Ausschliel3licher Sinn und
Zweck der Weitergabe vertraulicher Informationen im Rahmen des Vergabeverfahrens ist es, dem
Bieter Informationen zur Verfligung zu stellen, die es ihm ermdglichen, ein Angebot im
Vergabeverfahren abzugeben. Der Auftraggeber ist bereit, dem Bieter diese Informationen zur
Verfligung zu stellen.

Die Geheimhaltung dieser Informationen gegeniber Dritten ist fir die Auftraggeberin von groR3ter Be-
deutung. Ferner ist fur die Auftraggeberin von grof3ter Bedeutung, dass der Bieter die so erhaltenen
Informationen ausschlie3lich fir Zwecke verwendet, die im Zusammenhang mit dem Vergabeverfahren
stehen und nicht fir sonstige Zwecke. Vor diesem Hintergrund und zum Schutz des Auftraggebers
erklart der Bieter verbindlich folgendes zum Schutz der Vertraulichkeit:

1. Vertrauliche Informationen

1.1. Vertrauliche Informationen sind die in den Vergabeunterlagen niedergelegten Informationen
sowie Informationen, die nach sonstigen Umstanden als Geschafts- oder Betriebsgeheimnisse
des Auftraggebers erkennbar sind. Erfasst sind insbesondere Informationen tber die Ge-
schaftsfuhrung, Mitarbeiter, Berater und Vertragspartner, Informationen Gber die Bereiche Ein-
kauf, Betrieb, Verwaltung, Personal, Planung, Finanz- und Rechnungswesen des Auftragge-
bers.

1.2. Keine vertraulichen Informationen sind Informationen, von denen der Bieter nachweisen kann,
dass
a) sie zur Zeit ihrer Offenlegung gegeniber dem Bieter bereits offentlich bekannt waren,
b) sie nach ihrer Offenlegung gegeniber dem Bieter ohne dessen Verschulden verdffentlicht
wurden oder
c) sich der Bieter diese Informationen unabhangig von den vom Auftraggeber oder einem
Beratern vorgelegten Informationen zulassigerweise beschafft hat.
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				(wie EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)


					 Vertraulichkeitserklärung
					   zum Vergabeverfahren
         "			      	      /										     "
						      

des Bieters / der Bietergemeinschaft ____________________________________________

- nachfolgend als „Bieter“ bezeichnet -

Vorbemerkung
Die Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH („Auftraggeber“), führt als Vergabestelle ein Vergabeverfahren durch („Vergabeverfahren“). Im Rahmen des Vergabeverfahrens werden dem Bieter Informationen übermittelt, die vertraulich behandelt werden müssen. Ausschließlicher Sinn und Zweck der Weitergabe vertraulicher Informationen im Rahmen des Vergabeverfahrens ist es, dem Bieter Informationen zur Verfügung zu stellen, die es ihm ermöglichen, ein Angebot im Vergabeverfahren abzugeben. Der Auftraggeber ist bereit, dem Bieter diese Informationen zur Verfügung zu stellen.

Die Geheimhaltung dieser Informationen gegenüber Dritten ist für die Auftraggeberin von größter Be-
deutung. Ferner ist für die Auftraggeberin von größter Bedeutung, dass der Bieter die so erhaltenen
Informationen ausschließlich für Zwecke verwendet, die im Zusammenhang mit dem Vergabeverfahren
stehen und nicht für sonstige Zwecke. Vor diesem Hintergrund und zum Schutz des Auftraggebers
erklärt der Bieter verbindlich folgendes zum Schutz der Vertraulichkeit:

1. Vertrauliche Informationen
1.1. 	Vertrauliche Informationen sind die in den Vergabeunterlagen niedergelegten Informationen
	sowie Informationen, die nach sonstigen Umständen als Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse
	des Auftraggebers erkennbar sind. Erfasst sind insbesondere Informationen über die Ge-
	schäftsführung, Mitarbeiter, Berater und Vertragspartner, Informationen über die Bereiche Ein-
	kauf, Betrieb, Verwaltung, Personal, Planung, Finanz- und Rechnungswesen des Auftragge-
	bers.

1.2. 	Keine vertraulichen Informationen sind Informationen, von denen der Bieter nachweisen kann,
	dass
	a) sie zur Zeit ihrer Offenlegung gegenüber dem Bieter bereits öffentlich bekannt waren,
	b) sie nach ihrer Offenlegung gegenüber dem Bieter ohne dessen Verschulden veröffentlicht
	wurden oder
	c) sich der Bieter diese Informationen unabhängig von den vom Auftraggeber oder einem
	Beratern vorgelegten Informationen zulässigerweise beschafft hat.
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2. Geheimhaltungspflicht

2.1

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Der Bieter verpflichtet sich, alle vertraulichen Informationen, die er im Zusammenhang mit
diesem Vergabeverfahren Gber den Auftraggeber erhélt, vertraulich zu behandeln und
geheim zu halten. Er darf sie ohne die vorhergehende schriftliche Zustimmung des
Auftraggebers nicht an Dritte ganz oder teilweise weitergeben oder diesen offenlegen.

Der Bieter verpflichtet sich, vertrauliche Informationen ausschlief3lich zu dem Zweck der
Abgabe eines Angebotes in diesem Vergabeverfahren zu verwenden. Soweit dem Bieter
schriftliche Unterlagen, die vertrauliche Informationen enthalten, oder vertrauliche
Informationen in sonstiger kopierfahiger Form tberlassen werden, ist die Anfertigung von
Kopien ausschlief3lich zum Zwecke der Durchfuhrung dieses Vergabeverfahrens erlaubt.

Der Bieter ist berechtigt, seinen Arbeitnehmern vertrauliche Informationen offenzulegen,
soweit dies fur die Erstellung eines Angebotes notwendig ist. Die Arbeitnehmer des
Bieters unterliegen ebenfalls dieser Vertraulichkeitserklarung.

Der Bieter ist berechtigt, Dritten vertrauliche Informationen offenzulegen, soweit dies fur
die Erstellung eines Angebotes notwendig ist, z.B. gegentber Beratern oder Mitgliedern
seiner Aufsichtsgremien, die fur die Zwecke der Anbahnung und Abwicklung des
beabsichtigten Vertragsschlusses Zugang erhalten missen. Der Bieter sichert zu, den mit
vertraulichen Informationen befassten Dritten zur Wahrung der Vertraulichkeit im gleichen
Umfang zu verpflichten, wie er selbst aus der vorliegenden Erklarung verpflichtet wird,
sofern der Dritte nicht bereits gesetzlich (z.B. anwaltliche Verschwiegenheitspflichten)
oder aufgrund vertraglicher Regelung (z.B. Vertraulichkeitserklarungen im
Arbeitsverhaltnis) im gleichen Umfang zur Verschwiegenheit verpflichtet ist. Der Bieter
sichert zu, dass er Dritte von ihrer Verschwiegenheitsverpflichtung nicht ohne vorherige
ausdruckliche Zustimmung des Auftraggebers entbinden wird. Dies weist der Bieter dem
Auftraggeber auf dessen Verlangen nach.

Der Bieter tragt dafiir Sorge, dass ausschliellich diejenigen Mitarbeiter, ausgewahlte
Dritte (z.B. Berater) und Mitglieder von Gremien, die nach Mal3gabe der Ziffern 2.3 und
2.4 erlaubter Weise Zugang zu vertraulichen Informationen haben, Zugang zu solchen
schriftlichen und elektronischen Unterlagen einschlief3lich Kopien und
Speicherungsformen erhalten, die vertrauliche Informationen beinhalten.

Wenn und soweit der Bieter gesetzlich oder aufgrund einer verbindlichen behdérdlichen
oder gerichtlichen Anordnung verpflichtet ist, vertrauliche Informationen weiterzugeben
oder zu veroffentlichen, hat der Bieter dies dem Auftraggeber unverziglich, nachdem er
selbst Kenntnis von dieser Verpflichtung erlangt hat, schriftlich anzuzeigen und
vertrauliche Informationen nur insoweit an Dritte weiterzugeben oder zu veréffentlichen,
wie dies nach den einschlagigen rechtlichen Vorschriften oder Anordnungen erforderlich
ist.

Der Bieter wird den Auftraggeber unverziglich informieren, wenn der Bieter, dessen
Organe oder Mitarbeiter Kenntnis davon erlangen, dass vertrauliche Informationen unter
Verstol3 gegen diese Erklarung weitergegeben wurden

Die Verpflichtung gemaf vorstehenden Ziffer 2.1 bis 2.7 zur Wahrung der Vertraulichkeit
der erlangten Informationen schliel3t insbesondere die Pflicht ein, vertrauliche
Informationen aufRerhalb des Vergabeverfahrens nicht fir Wettbewerbszwecke zu nutzen.
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2. Geheimhaltungspflicht
2.1. 	Der Bieter verpflichtet sich, alle vertraulichen Informationen, die er im Zusammenhang mit
	diesem Vergabeverfahren über den Auftraggeber erhält, vertraulich zu behandeln und 
	geheim zu halten. Er darf sie ohne die vorhergehende schriftliche Zustimmung des 
	Auftraggebers nicht an Dritte ganz oder teilweise weitergeben oder diesen offenlegen.

2.2. 	Der Bieter verpflichtet sich, vertrauliche Informationen ausschließlich zu dem Zweck der
 	Abgabe eines Angebotes in diesem Vergabeverfahren zu verwenden. Soweit dem Bieter 				
	schriftliche Unterlagen, die vertrauliche Informationen enthalten, oder vertrauliche 
	Informationen in sonstiger kopierfähiger Form überlassen werden, ist die Anfertigung von 		
	Kopien ausschließlich zum Zwecke der Durchführung dieses Vergabeverfahrens erlaubt.

2.3. 	Der Bieter ist berechtigt, seinen Arbeitnehmern vertrauliche Informationen offenzulegen, 			
	soweit dies für die Erstellung eines Angebotes notwendig ist. Die Arbeitnehmer des 
	Bieters unterliegen ebenfalls dieser Vertraulichkeitserklärung.

2.4. 	Der Bieter ist berechtigt, Dritten vertrauliche Informationen offenzulegen, soweit dies für 	
	die Erstellung eines Angebotes notwendig ist, z.B. gegenüber Beratern oder Mitgliedern 	
	seiner Aufsichtsgremien, die für die Zwecke der Anbahnung und Abwicklung des 
	beabsichtigten Vertragsschlusses Zugang erhalten müssen. Der Bieter sichert zu, den mit 	
	vertraulichen Informationen befassten Dritten zur Wahrung der Vertraulichkeit im gleichen 
	Umfang zu verpflichten, wie er selbst aus der vorliegenden Erklärung verpflichtet wird, 
	sofern der Dritte nicht bereits gesetzlich (z.B. anwaltliche Verschwiegenheitspflichten) 	
	oder aufgrund vertraglicher Regelung (z.B. Vertraulichkeitserklärungen im 
	Arbeitsverhältnis) im gleichen Umfang zur Verschwiegenheit verpflichtet ist. Der Bieter
	sichert zu, dass er Dritte von ihrer Verschwiegenheitsverpflichtung nicht ohne vorherige 		
	ausdrückliche Zustimmung des Auftraggebers entbinden wird. Dies weist der Bieter dem 	
	Auftraggeber auf dessen Verlangen nach.

2.5. 	Der Bieter trägt dafür Sorge, dass ausschließlich diejenigen Mitarbeiter, ausgewählte 
	Dritte (z.B. Berater) und Mitglieder von Gremien, die nach Maßgabe der Ziffern 2.3 und 	
	2.4 erlaubter Weise Zugang zu vertraulichen Informationen haben, Zugang zu solchen 		
	schriftlichen und elektronischen Unterlagen einschließlich Kopien und 
	Speicherungsformen erhalten, die vertrauliche Informationen beinhalten.

2.6.	Wenn und soweit der Bieter gesetzlich oder aufgrund einer verbindlichen behördlichen 	
	oder gerichtlichen Anordnung verpflichtet ist, vertrauliche Informationen weiterzugeben 	
	oder zu veröffentlichen, hat der Bieter dies dem Auftraggeber unverzüglich, nachdem er 	
	selbst Kenntnis von dieser Verpflichtung erlangt hat, schriftlich anzuzeigen und 
	vertrauliche Informationen nur insoweit an Dritte weiterzugeben oder zu veröffentlichen, 	
	wie dies nach den einschlägigen rechtlichen Vorschriften oder Anordnungen erforderlich 	
	ist.

2.7. 	Der Bieter wird den Auftraggeber unverzüglich informieren, wenn der Bieter, dessen 
	Organe oder Mitarbeiter Kenntnis davon erlangen, dass vertrauliche Informationen unter 	
	Verstoß gegen diese Erklärung weitergegeben wurden
.
2.8. 	Die Verpflichtung gemäß vorstehenden Ziffer 2.1 bis 2.7 zur Wahrung der Vertraulichkeit 	
	der erlangten Informationen schließt insbesondere die Pflicht ein, vertrauliche 
	Informationen außerhalb des Vergabeverfahrens nicht für Wettbewerbszwecke zu nutzen.


3. Herausgabe, Vernichtung, Loschung

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Dem Bieter steht kein Recht, insbesondere auch kein Zurtickbehaltungsrecht, an den
vertraulichen Informationen zu. Der Bieter verpflichtet sich, alle ihm zur Verfigung gestellten
vertraulichen Informationen (einschlief3lich sdmtlicher davon gefertigten Kopien, Abschriften,
Aufzeichnungen auf Datentragern und sonstigen Vervielfaltigungen) zuriickzugeben oder zu
vernichten, soweit er nicht an der Weiterverfolgung seiner Teilnahme am Vergabeverfahren
interessiert ist, endgultig vom Vergabeverfahren ausgeschlossen wird oder das
Vergabeverfahren auf andere Weise beendet wird.

Der Bieter verpflichtet sich ferner, alle auf Grundlage der dem Bieter tUberlassenen
vertraulichen Informationen gemachten Auswertungen von und Aufzeichnungen tber
vertrauliche Informationen zu vernichten beziehungsweise sicherzustellen, dass diese
vernichtet beziehungsweise geldscht werden, soweit er nicht an der Weiterverfolgung seiner
Teilnahme am Vergabeverfahren interessiert ist, endgultig vom Vergabeverfahrens
ausgeschlossen wird oder das Vergabeverfahren auf andere Weise beendet wird. Auf
Verlangen des Auftraggebers hat der Bieter dem Auftraggeber die Vernichtung schriftlich
nachzuweisen.

Soweit den Bieter gesetzliche Pflichten zur Aufbewahrung von Informationen treffen, bleiben
diese von seinen Pflichten nach den Ziffern 3.1 und 3.2 unberthrt. Die Herausgabepflicht
nach den Ziffern 3.1 und 3.2 gilt nicht, wenn der Bieter in dem Verfahren den Zuschlag
erhalt. In diesem Fall richtet sich die Herausgabepflicht allein nach dem, zwischen dem
Auftraggeber und dem Bieter abgeschlossenen Vertrag.

Soweit auf Datentragern automatische Sicherungskopien gespeichert werden, deren
Vernichtung oder Loschung nach MalRgabe der Ziffern 3.1 und 3.2 unmdglich ist, sichert der
Bieter zu, daflr Sorge zu tragen, dass diese Informationen nur von Mitarbeitern oder Dritten
zuganglich sind, die zur Wahrung der Vertraulichkeit nach MalRgabe dieser Erklarung
verpflichtet sind. Der Bieter wird den Auftraggeber auf dessen Anforderung schriftlich
dariiber informieren, welche Mitarbeiter oder Dritte Zugang zu nicht vernicht- oder
|6schbaren vertraulichen Informationen haben.

Pflichtverletzung

Verstol3t der Bieter gegen eine oder mehrere seiner ihm nach Ziffer 2 oder 3 obliegenden
Pflichten, kann der Auftraggeber vom Bieter Schadensersatz verlangen. Der Bieter hat dem
Auftraggeber insbesondere Schadensersatz fur bereits vom Auftraggeber an den Bieter
gezahlte Vergutungen, Kosten der Wiederholung von Vergabeschritten oder Kosten eines
erneut durchzufihrenden Vergabeverfahrens zu ersetzen.

Geltungsdauer

Die Geheimhaltungspflicht nach Ziffer 2 dieser Vertraulichkeitserklarung wird durch die
Beendigung des Vergabeverfahrens oder durch die Ruckgabe beziehungsweise
Vernichtung der vertraulichen Informationen nicht berthrt.

Schlussbestimmung

Jegliche Anderung und Erganzung sowie die einvernehmliche Aufhebung dieses
Erklarungsinhalts bedirfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch fir eine
Vereinbarung tber den Verzicht auf das Schriftftormerfordernis.
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3. Herausgabe, Vernichtung, Löschung
3.1. 	Dem Bieter steht kein Recht, insbesondere auch kein Zurückbehaltungsrecht, an den 
	vertraulichen Informationen zu. Der Bieter verpflichtet sich, alle ihm zur Verfügung gestellten 	
	vertraulichen Informationen (einschließlich sämtlicher davon gefertigten Kopien, Abschriften, 	
	Aufzeichnungen auf Datenträgern und sonstigen Vervielfältigungen) zurückzugeben oder zu 		
	vernichten, soweit er nicht an der Weiterverfolgung seiner Teilnahme am Vergabeverfahren 		
	interessiert ist, endgültig vom Vergabeverfahren ausgeschlossen wird oder das 
	Vergabeverfahren auf andere Weise beendet wird.

3.2. 	Der Bieter verpflichtet sich ferner, alle auf Grundlage der dem Bieter überlassenen 
	vertraulichen Informationen gemachten Auswertungen von und Aufzeichnungen über 
	vertrauliche Informationen zu vernichten beziehungsweise sicherzustellen, dass diese 
	vernichtet beziehungsweise gelöscht werden, soweit er nicht an der Weiterverfolgung seiner 	
	Teilnahme am Vergabeverfahren interessiert ist, endgültig vom Vergabeverfahrens 
	ausgeschlossen wird oder das Vergabeverfahren auf andere Weise beendet wird. Auf 
	Verlangen des Auftraggebers hat der Bieter dem Auftraggeber die Vernichtung schriftlich 	
	nachzuweisen.

3.3. 	Soweit den Bieter gesetzliche Pflichten zur Aufbewahrung von Informationen treffen, bleiben
	diese von seinen Pflichten nach den Ziffern 3.1 und 3.2 unberührt. Die Herausgabepflicht 	
	nach den Ziffern 3.1 und 3.2 gilt nicht, wenn der Bieter in dem Verfahren den Zuschlag 
	erhält. In diesem Fall richtet sich die Herausgabepflicht allein nach dem, zwischen dem 
	Auftraggeber	und dem Bieter abgeschlossenen Vertrag.

3.4. 	Soweit auf Datenträgern automatische Sicherungskopien gespeichert werden, deren 	
	Vernichtung oder Löschung nach Maßgabe der Ziffern 3.1 und 3.2 unmöglich ist, sichert der 	 
	Bieter zu, dafür Sorge zu tragen, dass diese Informationen nur von Mitarbeitern oder Dritten 	
	zugänglich sind, die zur Wahrung der Vertraulichkeit nach Maßgabe dieser Erklärung 
	verpflichtet sind. Der Bieter wird den Auftraggeber auf dessen Anforderung schriftlich 
	darüber informieren, welche Mitarbeiter oder Dritte Zugang zu nicht vernicht- oder 	
	löschbaren vertraulichen Informationen haben.

4. 	Pflichtverletzung
	Verstößt der Bieter gegen eine oder mehrere seiner ihm nach Ziffer 2 oder 3 obliegenden 	
	Pflichten, kann der Auftraggeber vom Bieter Schadensersatz verlangen. Der Bieter hat dem 	
	Auftraggeber insbesondere Schadensersatz für bereits vom Auftraggeber an den Bieter 
	gezahlte Vergütungen, Kosten der Wiederholung von Vergabeschritten oder Kosten eines	
	erneut durchzuführenden Vergabeverfahrens zu ersetzen.

5. 	Geltungsdauer
	Die Geheimhaltungspflicht nach Ziffer 2 dieser Vertraulichkeitserklärung wird durch die 	
	Beendigung des Vergabeverfahrens oder durch die Rückgabe beziehungsweise 
	Vernichtung der vertraulichen Informationen nicht berührt.

6. 	Schlussbestimmung
6.1. 	Jegliche Änderung und Ergänzung sowie die einvernehmliche Aufhebung dieses 				
	Erklärungsinhalts bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für eine 
	Vereinbarung über den Verzicht auf das Schriftformerfordernis.


6.2. Sollte eine Bestimmung dieser Erklarung ganz oder teilweise ungultig sein oder werden, so
bleiben die tGbrigen Bestimmungen dieser Erklarung in Kraft. Die ungultige Bestimmung gilt in
Ubereinstimmung mit der Absicht und dem Zweck dieser Erklarung durch eine giltige
Bestimmung ersetzt, die im Rahmen des gesetzlich Zulassigen in ihrer wirtschaftlichen
Auswirkung der ungiltigen Bestimmung so nahe wie mdglich kommt. Entsprechendes gilt fur
etwaige unbeabsichtigte Regelungsliicken.

6.3. Diese Vertraulichkeitserklarung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Ausschliel3licher Gerichtsstand fur alle sich aus oder im Zusammenhang mit dieser
Vertraulichkeitserklarung ergebenden Streitigkeiten ist Frankfurt a.M.

Wir erklaren hiermit ausdrtcklich unser Einverstandnis mit dem Inhalt der vorstehenden Regelungen:

, den

Ort Datum

(Unterschrift des bevollméachtigten Vertreters des Bieters / der Bietergemeinschatt)
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6.2. 	Sollte eine Bestimmung dieser Erklärung ganz oder teilweise ungültig sein oder werden, so
	bleiben die übrigen Bestimmungen dieser Erklärung in Kraft. Die ungültige Bestimmung gilt in
	Übereinstimmung mit der Absicht und dem Zweck dieser Erklärung durch eine gültige 
	Bestimmung ersetzt, die im Rahmen des gesetzlich Zulässigen in ihrer wirtschaftlichen 
	Auswirkung der ungültigen Bestimmung so nahe wie möglich kommt. Entsprechendes gilt für 	
	etwaige unbeabsichtigte Regelungslücken.

6.3. 	Diese Vertraulichkeitserklärung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
	Ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus oder im Zusammenhang mit dieser 
	Vertraulichkeitserklärung ergebenden Streitigkeiten ist Frankfurt a.M.


Wir erklären hiermit ausdrücklich unser Einverständnis mit dem Inhalt der vorstehenden Regelungen:




_______________________, den ________________
Ort Datum




______________________________________
(Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des Bieters / der Bietergemeinschaft)


Bezeichnung der zu beauftragenden Leistung

VGF/Stadt-EU 212/25|Viergleisiger Ausbau Straba. HBF - Leistungen fiir Baulogistik|
|

(wie Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Verpflichtungs- und Eigenerklarung

zu unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten unter Berucksichtigung der

Bezeichnung/Name des Auftragnehmers:

Vorgaben des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG)*

Die nachfolgende Erklarung ist mit dem Angebot abzugeben.

1. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns bei der Ausfihrung der Leistung

a)

die in § 2 Abs. 2 und 3 LkSG genannten Verbote zum Schutz der Menschenrechte und der Umwelt im
eigenen Geschaftsbetrieb einzuhalten und gegeniiber den am Auftrag unmittelbar oder mittelbar
beteiligten Unterauftragnehmer:innen, Verleihunternehmen:innen und Lieferant:iinnen entlang der
Lieferkette angemessen zu adressieren.

in regelmafligen Abstanden (mindestens einmal jahrlich) Schulungen/ Weiterbildungen zu den
Verpflichtungen nach lit. a) fur betroffene Mitarbeitergruppen im eigenen Geschaftsbereich durchzufiihren
sowie unsere Mitarbeitenden iber das bestehende Beschwerdeverfahren des AG gemaR § 8 LkSG und
den Zugang zu diesem zu informieren (www.stadtwerke-frankfurt.de Hinweisgeber-System:

https://www.stadtwerke-frankfurt.de/hinweisgebe-system/).

angemessene KontrollimaRnahmen zu ergreifen, um die Einhaltung der Verpflichtungen nach lit. a) im
eigenen Geschéaftsbereich sicherzustellen und Vereinbarungen oder Zusicherungen zum Schutz der
Menschenrechte und der Umwelt entlang der Lieferkette durchzusetzen.

bei einer bereits eingetretenen oder unmittelbar bevorstehenden Verletzung der Verpflichtungen nach lit.
a) im eigenen Geschéftsbereich unverziiglich angemessene Abhilfemalinahmen zu ergreifen, um diese
Verletzung zu verhindern und zu beenden oder — soweit dies unmdglich oder unzumutbar ist — zu
minimieren.

bei substantiierter Kenntnis des Auftraggebers Uber eine Verletzung oder mégliche Verletzung der unter
lit. a) genannten Verbote durch am Auftrag unmittelbar oder mittelbar beteiligte Unterauftragnehmer:innen,
Lieferant:innen oder Verleihunternehmen auf Verlangen des Auftraggebers anlassbezogen ein Konzept
zu erstellen und umzusetzen, um solche Verletzungen zu verhindern und zu beseitigen oder — soweit dies
unmoglich oder unzumutbar ist — zu minimieren.

Die Angemessenheit bestimmt sich nach § 3 Abs. 2 LkSG. Weitergehende gesetzliche Verpflichtungen
des Auftragnehmers nach dem LkSG bleiben unberihrt.

2. Ichiwir verpflichte(n) mich/uns:

a)

dem Auftraggeber auf Verlangen binnen angemessener Frist schriftliche Auskiinfte Gber die Einhaltung
der in § 2 Abs. 2 und Abs. 3 LkSG genannten Verbote zum Schutz der Menschenrechte und der Umwelt
bei der Ausfiihrung des Auftrags zu erteilen. Dies gilt unbeschadet etwaiger gesetzlicher Berichtspflichten
des Auftragnehmers nach § 10 Abs. 2 LkSG. Das Auskunftsverlangen des Auftraggebers kann umfassend
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oder z.B. auf bestimmte Verbote, bestimmte Unternehmen oder Standorte oder bestimmte
Produktgruppen oder Produkte beschrankt sein. Von Unternehmen, die ihrerseits den Verpflichtungen des
LkSG unterliegen, kénnen Auskiinfte zu allen nach diesem Gesetz zu erhebenden Informationen verlangt
werden.

b) den Auftraggeber auf Verlangen Uber die nach Ziffer 1 getroffenen Manahmen zu informieren und bei
Vorliegen von Anhaltspunkten daflr, dass gegen die Verpflichtungen nach Ziffer 1 verstoRen wird, deren
Einhaltung gegentber dem Auftraggeber nachzuweisen.

c) den Auftraggeber auf Verlangen zu bevollméachtigen, Auskiinfte tiber die Einhaltung der in § 2 Abs. 2 und
3 LkSG genannten Verbote zum Schutz der Menschenrechte und der Umwelt bei der Ausfiihrung des
Auftrags sowie der nach Ziffer 1 getroffenen MaRRnahmen bei Dritten einzuholen.

3. Bei einem schweren oder fortgesetzten Verstof3 des AN gegen die Verpflichtungen nach Ziffer 1 oder 2 ist der
AG zur fristlosten Kiindigung des Auftrags berechtigt.

4. Mir/Uns ist bekannt, dass Unternehmen von der Teilnahme an einem Verfahren Uber die Vergabe eines Liefer-,
Bau- oder Dienstleistungsauftrags bis zur nachgewiesenen Selbstreinigung nach 8§ 125 des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschrankungen ausgeschlossen werden sollen, die wegen eines rechtskréftig festgestellten
VerstoRes nach § 24 Absatz 1 Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) mit einer Geldbuf3e nach MalRgabe von
§ 22 Absatz 2 LkSG belegt worden sind.

5. Ich/Wir erkléare(n) hiermit,

a) dass keine Strafen oder Geldbufien fir die vorgenannten Tatbestande oder nach vergleichbaren
Vorschriften anderer Staaten gegen mein/unser Unternehmen oder eine Person verhangt worden sind,
deren Verhalten meinem/unserem Unternehmen zuzurechnen ist,

b) dass keine zuvor genannten Griinde vorliegen, die einen Ausschluss meines/unseres Unternehmens von
der Teilnahme am Vergabeverfahren rechtfertigen kénnten.

6. Mir/Uns ist bekannt, dass die Nichtvorlage oder die Unrichtigkeit vorstehender Erklarungen zu meinem/unserem
Ausschluss von diesem und kinftigen Vergabeverfahren sowie zur Kindigung eines etwaig erteilten Auftrags
fuhren kann.

7. Ich/wir bin/sind uns bewusst, dass der Auftraggeber verlangen kann, dass mein/unser Unternehmen die
vorstehenden Erklarungen von Unterauftragnehmern zu fordern hat und diese vor Zustimmung des Auftraggebers
zur Weiterbeauftragung vorzulegen sind.

8. Ich/wir verpflichte(n) mich/uns dartiber hinaus:

a) beider Ausfuhrung der vertraglich geschuldeten Leistungen alle mich/uns betreffenden Rechtsvorschriften
zur Bekampfung der Korruption einzuhalten. Diese Verpflichtung umfasst in jedem Fall das Verbot
unrechtmagiger Zahlungen oder der Gewahrung anderer unrechtmafiger Vorteile an Amtstrager:innen,
Geschaftspartner:innen, an deren Mitarbeiter:innen, Familienangehorige oder sonstige Partner:innen, und
das Verbot von Beschleunigungszahlungen an Amtstrager:innen oder sonstige Personen. Die
Vertragsparteien werden sich gegenseitig bei Malnahmen zur Verhinderung von Korruption unterstitzen
und sich insbesondere gegenseitig unverzuglich informieren, soweit sie Kenntnis oder einen konkreten
Verdacht von Korruptionsfallen haben, die mit diesem Vertrag oder seiner Erfullung in einem konkreten
Zusammenhang stehen.

b) meine/unsere Sublieferant:innen im Zusammenhang mit dem Auftrag sorgfaltig auszuwahlen. Im Rahmen
des mir/uns Mdglichen und Zumutbaren fordere ich/wir die/den jeweiligen Sublieferanten zur Einhaltung
alle ihn/sie betreffenden Rechtsvorschriften zur Bekampfung der Korruption auf.
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* Alle Verweise auf das LkSG beziehen sich auf das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz vom 16. Juli 2021 (BGBI.
I S. 2959) in der am 01.01.2023 in Kraft tretenden und sodann jeweils aktuellen Fassung. Diese
Verpflichtungserklarung wird mit Vertragsschluss verbindlich. Sie gilt unabhéngig von dem Zeitpunkt des
vollstéandigen In-Kraft-Tretens des LkSG.

Ort, Datum Unterschrift/Stempel
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.
Vlerkehrsgesellschaft VG I
Frankfurt am Main

(Name und Anschrift des Bieters)

Verg ab enummer: VG F/Stadt- E U 2 12/25 Viergleisiger Ausbau Straba. HBF - Leistungen fiir Baulogistik

Verpflichtungserklarung

zu Tariftreue und Mindestlohn bei 6ffentlichen Auftragen unter Berlcksichtigung der

Vorgaben des Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetz (HVTG) vom 12. Juli 2021,
GVBI. S. 338

Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Verpflichtungserklarung zu Tariftreue und
Mindestlohn entsprechend den Vorgaben des § 4 HVTG zur Zahlung des Mindestlohns gemaf
§ 20 des Mindestlohngesetzes (MiLoG) bzw. des Tariflohns nach dem Arbeitnehmer-
Entsendegesetz (AENntG) nicht auf Beschéaftigte bezieht, die bei einem Bieter oder
Nachunternehmer im EU-Ausland beschéftigt sind und die Leistung im EU-Ausland erbringen.

Nachfolgende Erklarung ist mit dem Angebot abzugeben.
1. Ich/Wir verpflichte/n mich/uns,

meinen/unseren Beschéftigten bei der Ausfiihrung der Leistung mindestens diejenigen
Arbeitsbedingungen einschliellich des Entgelts zu gewahren, die dem jeweils
geltenden Tarifvertrag nach 8§ 4 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 HVTG oder der jeweils geltenden
Rechtsverordnung nach 8§ 4 Abs. 1 Nr. 3 HVTG entsprechen. Soweit die Leistungen
nicht von Abs. 1, sondern von § 4 Abs. 2 HVTG erfasst werden, verpflichte/n ich/wir
mich/uns, bei der Ausfiihrung der Leistung mindestens ein Entgelt und die Leistungen
zu gewahren, die den Vorgaben des MiLoG entsprechen. Ich/wir nehme/n weiterhin
zur Kenntnis, dass bei Vorliegen von Anhaltspunkten daflir, dass gegen diese
Verpflichtungen verstoRen wird, auf Anforderung dem 6ffentlichen Auftraggeber oder
dem Besteller deren Einhaltung nachzuweisen ist.

= meinen / unseren Beschéaftigten bei der Ausfuhrung einer Leistung Uuber
Verkehrsleistungen und freigestellte Schilerverkehre mindestens das in Hessen fir
diese Leistung in einem einschlagigen und reprasentativen mit einer tariffahigen
Gewerkschaft vereinbarten Tarifvertrag vorgesehene Entgelt einschlie3lich der
Aufwendungen fir die Altersversorgung und der fir entgeltrelevant erklarten
Bestandteile dieser Tarifvertrdge zu zahlen und Erhohungen waéhrend der
Ausflhrungszeit vorzunehmen. Ausgenommen hiervon sind Auszubildende.

2. Ich/Wir erklare/n, dass ich/wir nicht wegen eines VerstoRes nach 8§21 MiLoG
(BuRRgeldvorschriften) mit einer GeldbufRe von wenigstens 2.500 Euro belegt worden
bin/sind und damit nicht die Voraussetzungen fir einen Ausschluss von der
Auftragsvergabe nach § 19 Abs. 1 und 3 MiLoG vorliegen.

Verpflichtungserklarung Tariftreue und Mindestentgelt —Stand 07/2021
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Ich/Wir verpflichte/n mich/uns, fir den Fall des Einsatzes von Nachunternehmen, die
Erfullung der Verpflichtungen nach den 88 4 und 5 HVTG durch die Nachunternehmen
sicherzustellen und dem 6ffentlichen Auftraggeber nach Auftragserteilung, spatestens
vor Beginn der Ausfihrung der Leistung durch das Nachunternehmen, eine
Verpflichtungserklarung des Nachunternehmens im vorstehenden Sinne vorzulegen.
Gleiches gilt, wenn ich/wir oder ein beauftragtes Nachunternehmen zur Ausfihrung des
Auftrags Arbeitskréafte eines Verleihunternehmens einsetze(n)/einsetzt. Diese
Verpflichtung gilt entsprechend auch fir alle weiteren Nachunternehmen und
Verleihunternehmen.

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst,

dass ein nachweislich schuldhafter Verstol3 gegen meine/unsere Verpflichtungen

den Ausschluss meines/unseres Unternehmens von diesem Vergabeverfahren zur
Folge haben kann,

den Ausschluss meines/unseres Unternehmens fir die Dauer von bis zu drei Jahren
von der Vergabe offentlicher Auftrdge der ausschlieRenden Vergabestelle zur Folge
haben kann,

ein solcher Verstol3 eine schwere Verfehlung nach § 17 Abs. 2 HVTG darstellt, die
gemal § 17 Abs. 9 HVTG der Informationsstelle bei der Oberfinanzdirektion Frankfurt
am Main mitgeteilt wird,

nach Vertragsschluss den Auftraggeber zur auRerordentlichen Kiindigung berechtigen
kann.

(Ort/Datum) (Firmenbezeichnung/-Stempel) Name des Erklarenden *)

*) Die Erklarung ist in Textform gem. § 126 b BGB abzugeben.

Verpflichtungserklarung Tariftreue und Mindestentgelt —Stand 07/2021
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Name und Anschrift des Bieters:

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF)
Einkauf & Materialwirtschaft
Kurt-Schumacher-Str. 8

60311 Frankfurt am Main

Deutschland

Angebotsschreiben — Lose —

Bezeichnung der Leistung:

Ort:
Datum:
Tel.:
Fax:
E-Mail:

Ust.-ID-Nr.:

Az.-Nr.:

Viergleisiger Ausbau Straba. HBF - Leistungen fiir Baulogistik

VGF/Stadt-EU 212/25 | Viergleisiger Ausbau Straba. HBF - Leistungen fiir Baulogistik

Ihre Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes vom

Anlagen”:

Nebenangebote

Leistungsbeschreibung — Kurzfassung —

HVA L-StB Eigenerklarung Eignung

Selbstgefertigtes Leistungsverzeichnis (Abschrift oder Kurzfassung)

Einheitliche Européische Eigenerklarung (EEE)
HVA L-StB Leistungen von Unterauftragnehmern bzw. anderen Unternehmen
HVA L-StB Erklarung der Bietergemeinschaft

O I o 0

1 Ich/wir biete(n) die Ausfuhrung der oben genannten Leistung zu den von mir eingesetzten Preisen an.

An mein Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.

2 Die Angebotssumme des Hauptangebotes einschliel3lich Umsatzsteuer (brutto) gemal Leistungs-

beschreibung betragt fir:
Los 1

Los 2

Los 3

Los 4

Los 5

*) vom Bieter anzukreuzen und beizufigen

Los 6

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

HVA L-StB Angebotsschreiben Lose 04-17

Seite 1
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Los 7

Los 8

Los 9

Los 10

3 Anzahl der zum Angebot gehdrenden Nebenangebote:

Los 1

Los 2

Los 3

Los 4

Los 5

Los 6

Los 7

Los 8

Los 9

Los 10

EUR

EUR

EUR

EUR

St.

St.

St.

St.

St.

St.

St.

St.

St.

St.

4 Preisnachlass ohne Bedingungen auf die Abrechnungssumme fir Haupt- und alle Nebenangebote:

Los 1

Los 2

Los 3

%

%

%

Los 4

%

Los 5

%

Los 6

%

Los 7

%

Los 8

%

Los 9

%

Los 10

%
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5 Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen
folgende Unterlagen:

+LAllgemeine Vertragsbedingungen fir die Ausfiihrung von Leistungen (VOL/B) — Ausgabe 2003,

— Unterlagen gem. Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen Teil B.

6  Ich/Wir erklare(n),
[0 dass ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausfiihren werde(n).

[ dass ich/wir alle Leistungen, die nicht im ,Verzeichnis der Leistungen von Unterauftragnehmern bzw.
anderen Unternehmen® aufgefiihrt sind, im eigenen Betrieb ausfihren werde(n).

7  Ich/Wir erklare(n), dass

— ich/wir den Wortlaut des vom Auftraggeber verfassten Leistungsverzeichnisses als allein verbindlich
anerkenne(n).

— mir/uns zugegangene Anderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes
sind.

— das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn
Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz ,oder gleichwertiger Art bzw. oder
gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typenbezeichnung)
eingetragen wurden.

— falls von mirfluns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die
Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschliel3en, umfasst.

Unterschrift (bei schriftichem Angebot)

(Stempel und Unterschrift)

Ist

- bei einem elektronisch tGbermittelten Angebot in Textform der Name der nattrlichen Person, die
die Erklarung abgibt, nicht angegeben,

- ein schriftliches Angebot nicht an obiger Stelle unterschrieben oder

- ein elektronisches Angebot, das signiert werden muss, nicht wie vorgegeben signiert,

wird das Angebot ausgeschlossen.
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Bezeichnung der zu beauftragenden Leistung

VGF/Stadt-EU 212/25 Viergleisiger Ausbau Straba. HBF - Leistungen fir Baulogistik

(wie Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Eigenerklarung zur Einhaltung
der Sanktion gegen Russland

gemal Artikel 5 k) Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der Fassung des Art.
1 Ziff. 23 der Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022

zum Vergabeverfahren

Viergleisiger Ausbau Straba. HBF - Leistungen fir Baulogistik

des Bieters/der Bietergemeinschaft

- hachfolgend als ,Bieter” bezeichnet -

Die nachfolgende Erklarung gebe/n ich/wir verbindlich ab (ggf. zugleich in Vertretung fur die It. Teilnahme-

antrag/Angebot Vertretenen auch fur diese):

1. Der Bieter gehort nicht zu den in Artikel 5 k) Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der Fassung
des Art. 1 Ziff. 23 der Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 tber restriktive Ma3hahmen
angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren, genannten Personen
oder Unternehmen, die einen Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift aufweisen,

a) durch die russische Staatsangehorigkeit des Bewerbers/Bieters oder die Niederlassung des
Bewerbers/Bieters in Russland,

b) durch die Beteiligung einer natirlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines der Kriterien
nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter Giber das Halten von Anteilen im Umfang von mehr
als 50%,

c) durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder auf Anweisung von Personen oder
Unternehmen, auf die die Kriterien der Buchstaben a und/oder b zutrifft.

2. Die am Auftrag als Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen, deren Kapazitaten im
Zusammenhang mit der Erbringung des Eignungsnachweises in Anspruch genommen werden, beteiligten
Unternehmen, auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entféllt, gehtéren ebenfalls nicht zu dem in der
Vorschrift genannten Personenkreis mit einem Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift.

3. Es wird bestatigt und sichergestellt, dass auch wahrend der Vertragslaufzeit keine als Unterauf-tragnehmer,
Lieferanten oder Unternehmen, deren Kapazitaten im Zusammenhang mit der Erbringung des
Eignungsnachweises in Anspruch genommen werden, beteiligten Unternehmen eingesetzt werden, auf die
mehr als 10 % des Auftragswerts entfallt.

Wir erklaren hiermit ausdrticklich unser Einverstandnis mit dem Inhalt der vorstehenden Regelungen:

, den
Ort Datum

(Unterschrift des bevollméchtigten Vertreters des Bieters / der Bietergemeinschaft)
(bei elektronischer Ubermittlung: Name der erklarenden Person)
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Artikel 5k der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der Fassung des Art. 1 Ziff. 23 der Verordnung
(EV) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 lautet wie folgt:

1)

(2)

()

(4)

Es ist verboten, ¢ffentliche Auftrdge oder Konzessionen, die in den Anwendungsbereich der Richtlinien
Uber die 6ffentliche Auftragsvergabe sowie unter Artikel 10 Absatz 1, Absatz 3, Absatz 6 Buchstaben a
bis e, Absatz 8, Absatz 9 und Absatz 10 und die Artikel 11, 12, 13 und 14 der Richtlinie 2014/23/EU,
unter die Artikel 7 und 8, Artikel 10 Buchstaben b bis f und h bis j der Richtlinie 2014/24/EU, unter
Artikel 18, Artikel 21 Buchstaben b bis e und g bis i, Artikel 29 und Artikel 30 der Richtlinie 2014/25/EU
und unter Artikel 13 Buchstaben a bis d, f bis h und j der Richtlinie 2009/81/EG fallen, an folgende
Personen, Organisationen oder Einrichtungen zu vergeben bzw. Vertrdge mit solchen Personen,
Organisationen oder Einrichtungen weiterhin zu erfillen:
a) russische Staatsangehorige oder in Russland niedergelassene nattrliche oder juristische
Personen, Organisationen oder Einrichtungen,
b) juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, deren Anteile zu tiber 50 % unmittelbar
oder mittelbar von einer der unter Buchstabe a genannten Organisationen gehalten werden, oder
c) natdrliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die im Namen oder auf
Anweisung einer der unter Buchstabe a oder b genannten Organisationen handeln, auch solche,
auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfallt, Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unter-
nehmen, deren Kapazitaten im Sinne der Richtlinien tUber die 6ffentliche Auftragsvergabe in
Anspruch genommen werden.

Abweichend von Absatz 1 kénnen die zustéandigen Behérden die Vergabe oder die Fortsetzung der

Erfullung von Vertrdgen genehmigen, die bestimmt sind fir

a) den Betrieb ziviler nuklearer Kapazitéten, ihre Instandhaltung, ihre Stilllegung, die Entsorgung
ihrer radioaktiven Abfalle, ihre Versorgung mit und die Wiederaufbereitung von Brennelementen
und die Weiterfihrung der Planung, des Baus und die Abnahmetests fir die Indienststellung ziviler
Atomanlagen und ihre Sicherheit sowie die Lieferung von Ausgangsstoffen zur Herstellung
medizinischer Radioisotope und &hnlicher medizinischer Anwendungen, kritischer Technologien
zur radiologischen Umweltiberwachung sowie fir die zivile nukleare Zusammenarbeit,
insbesondere im Bereich Forschung und Entwicklung,

b) die zwischenstaatliche Zusammenarbeit bei Raumfahrtprogrammen,

c) die Bereitstellung unbedingt notwendiger Guter oder Dienstleistungen, wenn sie ausschlief3lich
oder nur in ausreichender Menge von den in Absatz 1 genannten Personen bereitgestellt werden
kdnnen,

d) die Tatigkeit der diplomatischen und konsularischen Vertretungen der Union und der Mitglied-
staaten in Russland, einschlief3lich Delegationen, Botschaften und Missionen, oder internationaler
Organisationen in Russland, die nach dem Vdlkerrecht Immunitét genief3en.

e) den Kauf, die Einfuhr oder die Beférderung von Erdgas und Erddl, einschlie3lich raffinierter
Erdolerzeugnisse, sowie von Titan, Aluminium, Kupfer, Nickel, Palladium und Eisenerz aus oder
durch Russland in die Union, oder

f)  den Kauf, die Einfuhr oder die Beférderung von Kohle und anderen festen fossile Brennstoffen,
die in Anhang XXII aufgefihrt sind, bis 10. August 2022.

Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission tber jede
nach diesem Artikel erteilte Genehmigung innerhalb von zwei Wochen nach deren Erteilung.

Die Verbote gemal} Absatz 1 gelten nicht fur die Erfillung — bis zum 10. Oktober 2022 — von
Vertragen, die vor dem 9. April 2022 geschlossen wurden.
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Name und Anschrift des Bewerbers/Bieters
Ort:

Datum:
Tel.:

Fax:
E-Mail:
Ust.-ID-Nr.:

Eigenerklarung zur Eignung

(vom Bew erber/Bieter bzw . Mitglied der Bew erber-/Bietergemeinschaft auszufillen
sofern nicht eine EEE eingereicht wird oder ein anderer Eignungsnachw eis zugelassen ist)

Bezeichnung der Leistung:

Viergleisiger Ausbau Straba. HBF - Leistungen fiir Baulogistik

VGF/Stadt-EU 212/25 Viergleisiger Ausbau Straba. HBF - Leistungen fur Baulogistik

(wie Aufforderung bzw . EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw . Aufforderung Teilnahmew ettbew erb/Interessensbestatigung)

I. Nichtvorliegen von Ausschlussgrinden

Angabe Uber Ausschlussgriinde gemaf § 42 VgV bzw. § 31 UVgO in Verbindung mit § 123 und § 124
GWB

Ich erklare/wir erklaren, dass fir mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgrinde gemaf den 88 123
und 124 GWB vorliegen, die meine/unsere Zuverlassigkeit in Frage stellen.

Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht

* gem. § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 Schwarzarbeitsbekdmpfungsgesetz oder

* gem. § 21 Abs. 1 Arbeitnehmerentsendegesetz oder

* gem. § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz

mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessatzen
oder einer Geldbuze von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber von den Bewerbern, welche zur
Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der

Zuschlag erteiltwerden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO
beim Bundesamt fur Justiz anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beitragen zur gesetzlichen Sozialversicherung

Ich erklare/wir erklaren, dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben
sowie der Beitrage zur gesetzlichen Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unter-
fallen, ordnungsgemand erfullt habe/haben.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine
Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse! und eine
Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes? auf gesondertes Verlangen vorlegen.

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

[ ich/wir erklare(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren
weder beantragt noch ertffnet wurde, ein Antrag auf Erdffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde
und sich/mein Unternehmen nicht in Liquidation befindet.

[] Ein Insolvenzplan wurde rechtskréaftig bestatigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

! Sow eit mein/unser Betrieb beitragspflichtig ist
2 Sow eit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt
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Il. Befahigung und Erlaubnis zur Berufsausubung

Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes

1 Ich bin/Wir sind in einem Berufs-/Handelsregister eingetragen.
[0 Ich bin/wir sind nicht zur Eintragung in ein Berufs-/Handelsregister verpflichtet, ich/wir kann/kénnen
aber auf andere Weise die erlaubte Berufsausiibung nachweisen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir zur
Bestéatigung meiner/unserer Erklarung auf gesondertes Verlangen vorlegen:
Gewerbeanmeldung, Berufs-/Handelsregisterauszug, Eintragung in der Handwerksrolle oder bei
der Industrie- und Handelskammer oder anderweitige sonstige Nachweise.

lll. Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsféahigkeit

[J* Nachweis eines bestimmten Mindestjahresumsatzes, einschlieBlich eines bestimmten
Mindestjahresumsatzes in dem Tatigkeitsbereich des Auftrags

Der geforderte Mindestjahresumsatz betragt: 1,75 €*

Mein Jahresumsatz betrug: Jahr 2024 €,
Jahr 2023 €,
Jahr 2022 €.

Der geforderte Mindestjahresumsatz in dem

Tatigkeitsbereich des Auftrages betragt: €*

Mein Jahresumsatz in diesem Bereich betrug: Jahr €,
Jahr €,
Jahr €

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine
Bestatigung eines vereidigten Wirtschaftsprifers/Steuerberaters oder entsprechend testierte
Jahresabschliisse oder entsprechend testierte Gewinn-und Verlustrechnungen auf gesondertes
Verlangen vorlegen.

[J* Information tber die Bilanzen des Bewerbers/Bieters

Methoden und Kriterien fur die transparente, objektive und nichtdiskriminierende Beriicksichtigung
des in den Bilanzen angegebenen Verhaltnisses zwischen Vermdgen und Verbindlichkeiten*:

Beigefligt Ubersende ich die Bilanz meines/unseres Unternehmens

[  Nachweis einer Berufs- oder Betriebshaftpflichtversicherung in bestimmter geeigneter Hohe

Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir im Auftragsfall eine Berufshaft- oder Betriebshaftpflichtversicherung
fur Personenschaden in Hohe von mindestens 5.000.000  €* und fiir sonstige Schaden (Sach-
und Vermégensschaden) in Hohe von mindestens 3.000.000 €* abschlieRen werde(n).

Eine entsprechende Zusicherung der Versicherung bzw. einen entsprechenden Ver-
sicherungsnachweis werde ich auf gesondertes Verlangen Ubersenden.
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IV. Technische und berufliche Leistungsfahigkeit

[X]* Vorlage geeigneter Referenzen tber friiher ausgefiihrte Liefer- und Dienstleistungen der in
den letzten hochstens drei Jahren erbrachten wesentlichen Leistungen

[J* Der Auftraggeber akzeptiert auch Referenzen, welche mehr alsdrei Jahre zuriickliegen
si ehe Anl age "Anl age_14a_ Zuschl ags-u. Ei gnungskriterien”
Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir in mindestens ! Fallen vergleichbare Leistungen erbracht
habe(n).
1. Referenz: Bezeichnungder Leistung, des Auftragswertes, des Liefer-bzw. Erbringungszeitpunktes und des
Auftraggebers:

2. Referenz Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes, des Liefer- bzw. Erbringungszeitpunktes und des
Auftraggebers:

3. Referenz Bezeichnungder Leistung, des Auftragswertes, des Liefer-bzw. Erbringungszeitpunktes und des
Auftraggebers:

Es kdnnen auch mehr als drei Referenzen angegeben werden, diese sind dann auf gesonderter
Anlage vorzunehmen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich /werden wir fur die
oben genannten Leistungen Bescheinigungen tber die ordnungsgemafe Ausfihrung und das

Ergebnis in Anlehnung an beiliegendes Muster auf gesondertes Verlangen vorlegen.
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LA28
Schreibmaschine
siehe Anlage "Anlage_14a_Zuschlags-u.Eignungskriterien"


KT Angabe dertechnischen Fachkrafte oder der technischen Stellen, die im Zusammenhang
der Leistungserbringung eingesetzt werden sollen
Ich/Wir erklare(n), dass mir/uns die fir die Ausfuhrung der Leistungen erforderlichen Fachkrafte

zur Verfigung stehen. . . .
si ehe Anl age "Anl age_14a_Zuschl ags- u. Ei gnungskriterien”

Angabe dertechnischen Fachkréfte, die die Leistung tatséchlich erbringen

Namen der Personen mit Funktion Berufliche Qualifikation
(auchtechnische Leitung)

m ndest ens 25
festangestellte
M t ar bei t ende

gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise in Form von Studiennachweisen oder

den Personen einreichen

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf

sonstigen Bescheinigungen bzw. Angaben wie Berufserfahrung und ausgeiibten Tatigkeiten zu

mit

[J* Beschreibung der technischen Ausriistung des Unternehmens

Angabe dertechnischen Ausriistung des Unternehmens

[J* Beschreibung der MaBnahmen zur Qualitatssicherung des Unternehmens

Angabe der MaRnahmen zur Qualitatssicherung des Unternehmens
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LA28
Schreibmaschine
x

LA28
Schreibmaschine
siehe Anlage "Anlage_14a_Zuschlags-u.Eignungskriterien"

LA28
Schreibmaschine
mindestens 25 festangestellte Mitarbeitende


[+ Beschreibung der Untersuchungs- und Forschungsmaoglichkeiten des Unternehmens

Angabe der Untersuchungs-und Forschungsmdglichkeiten des Unternehmens

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

O« Angabe des Lieferkettenmanagement-und Lieferketteniberwachungssystems, das dem
Unternehmen zur Vertragserfullung zur Verfligung steht

Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferketteniiberwachungssystems, das dem Unternehmen
zur Vertragserfiullung zur Verfiigung steht

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

HVA L-StB Eigenerklarung Eignung 04-17 Seite 5

77



O+ Bei komplexer Art der zu erbringenden Leistung oder bei solchen Leistungen, die
ausnahmsweise einem besonderen Zweck dienen sollen, eine Kontrolle, die vom
offentlichen Auftraggeber oderin dessen Namen von einer zustandigen amtlichen Stelle im
Niederlassungsstaat des Unternehmens durchgefuhrt wird; diese Kontrolle betrifft die
Produktionskapazitat beziehungsweise die technische Leistungsfahigkeit und
erforderlichenfalls die Untersuchungs- und Forschungsmaoglichkeiten des Unternehmens
sowie die von diesem fir die Qualitatskontrolle vorgesehenen Vorkehrungen

Folgende Kontrollen werden vom &ffentlichen Auftraggeber oderin dessen Namen von einer
zustandigen amtlichen Stelle im Niederlassungsstaatdes Unternehmens durchgefiihrt:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

L+ studien- und Ausbildungsnachweise sowie Bescheinigungen uber die Erlaubnis zur
Berufsaustibung fur die Inhaberin, den Inhaber oder die Fihrungskrafte des Unternehmens,
sofern diese Nachweise nicht als Zuschlagskriterium bewertetwerden

Mein/unser Unternehmen verfigt iber folgende Bescheinigungen und Erlaubnisse zur
Berufsausiibung:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.
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[0 Angabe der UmweltmanagementmaRnahmen, die das Unternehmen wahrend der
Auftragsausfihrung anwendet

Folgende UmweltmanagementmalRnahmen werde(n) ich/wirwahrend der Auftragsausfihrung
anwenden:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

[J* Erklarung, aus der die durchschnittliche jahrliche Beschéaftigtenzahl des Unternehmens und
die Zahl seiner Fihrungskrafte in den letzten drei Jahren ersichtlich ist

Ich/Wir erklare(n), dass wir im Durchschnitt der letzten drei Jahre ber folgende Anzahl von
Beschaftigten und Fuhrungskraften verflugten:

Anzahl der Beschaftigten Anzahl Fuhrungspersonal

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

[J* Erklarung, aus der ersichtlich ist, iber welche Ausstattung, welche Gerate und welche
technische Ausriistung das Unternehmen fur die Ausfuhrung des Auftrags verfigt

Mein/unser Unternehmen verfugtfur die Ausfilhrung des Auftrags Uber folgende Gerate und
technische Ausristung

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.
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O+ Angabe, welche Teile des Auftrags ich/wir als Unterauftrage zu vergeben beabsichtige (n)

Folgende Teile des Auftrags beabsichtige(n) ich/wir als Unterauftradge zu vergeben:

Siehe ausgefullter Vordruck HVA L-StB Leistungen von Unterauftragnehmern bzw. anderen
Unternehmen

[ * Bei Lieferleistungen Muster, Beschreibungen oder Fotografien der zu liefernden Giiter

Folgende Muster, Beschreibungen oder Fotografien der von mir/uns zu liefernden Giter habe ich
beigeflgt:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/wir die Echtheit
auf gesondertes Verlangen des 6ffentlichen Auftraggebers nachweisen.

[J* Bei Lieferleistungen Bescheinigungen, die von als zustandig anerkannten Institutionen oder
amtlichen Stellen fur Qualitatskontrolle ausgestellt wurden, mit denen bestatigt wird, dass
die durch entsprechende Bezugnahmen genau bezeichneten Guter bestimmten technischen
Anforderungen oder Normen entsprechen

Die Einhaltung der technischen Anforderungen oder Normen durch Bescheinigung hierzu
anerkannter Institutionen oder amtlicher Stellen wird bestétigt.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestatigungen oder Nachweise auf gesondertes
Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden missen und
mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht wollstandig
innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden.

(Stempel und Unterschrift)
Bei elektronischer Versendung ohne Unterschrift giiltig

Hinweis:
Bei den mit, *, gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen bzw. Eintrag festzulegen,

ob und ggdf. inwieweit der darin beschriebene Eignungsnachweis wverlangt wird.

HVA L-StB Eigenerklarung Eignung 04-17 Seite 8
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Bezeichnung der Leistung

Viergleisiger Ausbau Straba. HBF - Leistungen fur Baulogistik

VGF/Stadt-EU 212/25 Viergleisiger Ausbau Straba. HBF - Leistungen fiir Baulogistik

(wie Aufforderung bzw . EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw . Aufforderung Teilnahmew ettbew erb/Interessensbestatigung)

Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

(bei Angeboten von Bietergemeinschaften auszufillen)
Wir, die nachstehend aufgefihrten Unternehmen einer Bietergemeinschatt,
Bevollméachtigter Vertreter
Mitglied
USt-ID:
Weitere Mitglieder:

Mitglied
USt-ID:

Mitglied
USt-ID:

Mitglied
USt-ID:

beschlieen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden.
Wir erklaren, dass
- der bewllméachtigte Vertreter die Mitglieder gegenuiber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt,

- alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

(Ort) (Datum) (Stempel und Unterschrift)
(Ort) (Datum) (Stempel und Unterschrift)
(Ort) (Datum) (Stempel und Unterschrift)
(Ort) (Datum) (Stempel und Unterschrift)

HVA L-StB Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 04-17



Bezeichnung der Leistung:

Viergleisiger Ausbau Straba. HBF - Leistungen fir Baulogistik

VGF/Stadt-EU 212/25

Viergleisiger Ausbau Straba. HBF - Leistungen flr Baulogistik

(wie Aufforderung bzw . EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw . Aufforderung Teilnahmew ettbew erb/Interessensbestatigung)

Verzeichnis der Leistungen von Unterauftragnehmern

bzw. anderen Unternehmen

Zur Ausfihrung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne(n) ich/wir Art und Umfang der
Teilleistungen, fur die ich mich/wir uns der Kapazitaten anderer Unternehmen bedienen werde(n).

oz Beschreibung der Teilleistung (erst nach gesonderter

Namen des Unternehmens Eignungsleihe®

Aufforderung der Vergabestelle) (Ja/Nein)

*) Sofern fir die von einem Unterauftragnehmer zu erbringende Teilleistung der Bieter nicht geeignet ist,
liegt ein Fall der Eignungsleihe hinsichtlich der technischen oder beruflichen Leistungsfahigkeit vor.

HVA L-StB Leistungen von Unterauftragnehmern bzw. anderen Unternehmen 04-17 Seite 1
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Eignungsleihe im Hinblick auf die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit

Bei der Ausfiihrung des Auftrags beabsichtige(n) ich mich/wir uns im Rahmen der wirtschatftlichen und
finanziellen Leistungsfahigkeit der Kapazitaten anderer Unternehmen zu bedienen. Hierzu benenne(n)
ich/wir nachfolgend die Namen, den gesetzlichen Vertreter und die Kontaktdaten der hierzu vorgesehenen

Unternehmen.

Name, gesetzlicher Vertreter, Kontaktdaten des Angabe zu der von diesem Unternehmen
Unternehmens Uberlassenen Eighung

HVA L-StB Leistungen von Unterauftragnehmern bzw. anderen Unternehmen 04-17 Seite 2
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Bezeichnung der Leistung

Viergleisiger Ausbau Straba. HBF - Leistungen fir Baulogistik

VGF/Stadt-EU 212/25 Viergleisiger Ausbau Straba. HBF - Leistungen fur Baulogistik

(wie Aufforderung bzw . EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw . Aufforderung Teilnahmew ettbew erb/Interessensbestéatigung)

Verpflichtungserklarung
Leistungen von Unterauftragnehmern
bzw. von anderen Unternehmen

(vom Unterauftragnehmer bzw . anderen Unternehmen auszufullen)

(Name und Anschrift)

Ich/wir verpflichte(n) mich/uns im Falle der Auftragserteilung an die

(Name und Anschrift des Bieters/der Bietergemeinschaft bzw . Bew erbers/Bew erbergemeinschaft
oder des bevollmachtigten Vertreters der Bew erber-/Bietergemeinschaft)

die im ,Verzeichnis der Leistungen von Unterauftragnehmern bzw. anderer Unternehmen® in den einzelnen
OZ und der zugehorigen Beschreibung der Teilleistung fir unser Unternehmen aufgefiihrten Teilleistungen
Zu erbringen.

(Ort) (Datum) (Stempel und Unterschrift
des anderen Unternehmens)

Anmerkung: Sofern Verpflichtungserklarungen in Kopie oder als Telefax vorgelegt werden, behélt sich die
Vergabestelle vor, die Originale zu verlangen.

HVA L-StB Verpflichtungserklarung 04-17
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Vertragsbedingungen

der Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am
Main mbH

far die Ausfihrung von
Architekten- und Ingenieurleistungen

Stand 01.05.2021
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Praambel

Die nachstehenden Allgemeinen Vertragsbedingungen gelten fur Vertrage tber die Ausfiihrung von Architekten-
und Ingenieurleistungen.

Die Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH, als kommunales Verkehrs- und Infrastrukturunter-
nehmen der Stadt Frankfurt am Main, versteht sich als moderner, serviceorientierter Dienstleister des Offentlichen
Personennahverkehrs (OPNV).

Dies erfordert auch bei der Planung und Errichtung von Anlagen und Geb&uden eine Ausrichtung auf wesentliche
Grundziele des Auftraggebers. Der Auftragnehmer hat bei der Leistungserbringung die nachfolgend naher defi-
nierten Ziele des Auftraggebers zu beriicksichtigen:

a. Wirtschaftlichkeit — Die zu planenden Objekte oder Anlagen sind in jeder Hinsicht wirtschaftlich zu opti-
mieren. Dies gilt sowohl fur die Erstellung, den Unterhalt, das Betreiben als auch fir die Bewirtschaftung.
Bei Umbau, Sanierung oder Renovierung darf das Betreiben der Anlagen nicht erschwert werden und
ist, wo maglich, zu erleichtern.

b. Qualitdt — Die zu planenden Objekte oder Anlagen miissen sowohl in Funktion als auch Gestaltung sehr
hohen Anspriichen geniigen. Im Mittelpunkt steht hier die Nutzer- bzw. Kundenzufriedenheit. Hierbei
muss der Auftraggeber sowohl als dynamisches und modernes als auch zuverlassiges Verkehrsunter-
nehmen dargestellt werden.

c. Termingerechtigkeit — Die jeweils vereinbarten Termine sind fur den Auftragnehmer bindend und fiir den
Auftraggeber von hoher Wichtigkeit. Sdmtliche Projektablaufe sind daher darauf auszurichten, dass Pla-
nung und Umsetzung des Objekts in den vorgesehenen Zeitraumen mdoglich ist.

d. Ganzheitlichkeit — Der Auftragnehmer hat alle Anforderungen an das zu erstellende Objekt wahrend des
Planungs- und Bauprozesses miteinander in Einklang zu bringen. Sollten Zielkonflikte fir den Auftrag-
nehmer erkennbar werden, sind diese unverziiglich unter Darlegung alternativer Losungswege mit dem
Auftraggeber abzustimmen und einer Entscheidung zuzufiihren.

Stand: 01.05.2021 3 von 29
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1.2

2.1

2.2,

2.3.

2.4,

Vertragsgrundlagen

Fur die vom Auftragnehmer tibernommenen Architekten- oder Ingenieurleistungen gelten auch:

1.1.1 ein etwaiges Verhandlungsprotokoll,

1.1.2 diese Allgemeinen Vertragsbedingungen fir die Ausfiihrung von Architekten- und
Ingenieurleistungen nebst Anlagen 1 bis 2,

1.1.3 die anerkannten Regeln der Technik,

1.1.4 die Hessische Bauordnung (HBO), das Baugesetzbuch (BauGB), die Verordnung tber den Bau
und Betrieb der StralRenbahnen (BOStrab) und die Vorschriften und Empfehlungen des Verbands
Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) sowie alle bei Planung und Bau anzuwendenden
Gesetze, Verordnungen, Vorschriften, Richtlinien und Normen, jeweils in der im Zeitpunkt der
Abnahme der Leistungen geltenden Fassung,

1.15 die gesetzlichen Bestimmungen des offentlichen Vergabewesens in der jeweils geltenden
Fassung (GWB, VgV, SektVO, LHO, HVA — B StB, HVA — L-StB),

1.1.6 die VGF spezifischen Planungsnormalien,
1.1.7 die Honorarordnung fir Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI),

1.1.8 das Burgerliche Gesetzbuch (BGB).

Allgemeine  Geschafts- und Zahlungsbedingungen des  Auftragnehmers werden nicht
Vertragsbestandteil.

Art und Umfang der Leistungen

Art und Umfang der vom Auftragnehmer Gbernommenen Leistungsverpflichtung ergeben sich u. a. auch
aus den vorstehend ndher bezeichneten Vertragsbestandteilen und den in diesen Allgemeinen Vertrags-
bedingungen enthaltenen Vorschriften.

Auftrédge werden durch den Auftraggeber grundsatzlich in Textform gem. § 126 b BGB erteilt soweit in
diesen Vertragsbedingungen nicht eine andere Form vorgesehen ist. Sofern in Ausnahmeféllen ein Auftrag
mundlich erteilt wird, ist er nur verbindlich, wenn der Auftrag durch ein férmliches Auftragsschreiben des
Auftraggebers in Textform gem. § 126 b BGB bestatigt wird.

Der Auftragnehmer schuldet sdmtliche Teilleistungen, die zur Erreichung der vereinbarten Vertragsziele
erforderlich sind, unabhéngig davon, ob sie in den Anlagen der HOAI gesondert aufgefihrt werden und in
der HOAI als Leistungen oder besondere Leistungen enthalten sind.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die ihm nach diesem Vertrag tbertragenen Leistungen nach den be-
hordlichen Vorschriften zu erbringen. Bei der Planung und Ausfiihrung der Bauleistung hat der Auftragneh-
mer die anerkannten Regeln der Technik zu beachten. Die von Seiten des Auftragnehmers zu erbringen-
den Leistungen missen ferner den allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie den Grundsétzen der
Wirtschaftlichkeit, auch hinsichtlich des spéateren Betriebes der baulichen Anlage, entsprechen. Die Leis-
tungsanforderungen an den Auftragnehmer werden dabei durch die Sachkunde des Auftraggebers nicht
gemindert.
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2.5.

2.6.

2.7.

3

Der Auftragnehmer ist zudem verpflichtet, Anweisungen des Auftraggebers hinsichtlich der weiteren Leis-
tungserbringung zu beachten und seine weiteren Leistungen darauf aufzubauen. Die damit festgelegten
Lésungen sind Grundlage fir die weiteren Leistungen des Auftragnehmers.

Bei der Entwurfsplanung hat der Auftragnehmer die Vorgaben der Genehmigungsbehdérden zu bericksich-
tigen und, soweit vom Auftraggeber gewollt, in die Planung zu iibernehmen. Werden dadurch Anderungen
der — auch ggf. von dem Auftraggeber freigegeben — VVorplanungsergebnisse erforderlich, wird der Auftrag-
geber diese umsetzen.

Eine wesentliche Leistungspflicht des Auftragnehmers besteht - unabhangig von vorstehender Ziff. 2.3 -
zudem in der Verpflichtung zur Ubergabe samtlicher Dokumentations- und Planungsunterlagen, insbeson-
dere der Bestandsplanung fur die von ihm erbrachten Leistungen. Die Erfullung dieser Verpflichtung ist
Voraussetzung fur die Abnahmefahigkeit der Leistung des Auftragnehmers.

Pflichten des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat bei seiner Leistungserbringung die nachfolgend néher definierten Pflichten zu beriicksich-

tigen:

3.1. Allgemeine Ausfiihrungspflichten

3.1.1. Der Auftragnehmer hat die Leistung in eigener Verantwortung auszufihren. Dabei hat er die gesetzli-

chen Vorschriften und behérdlichen Bestimmungen zu beachten. Er hat insbesondere allen Unfallver-
hitungs-, Schutz-, Sicherheits-, Giter-, Bau- und sonstigen fiir die Beschaffenheit und Nutzung maf3-
geblichen Vorschriften, Richtlinien und Normen zu entsprechen und die vereinbarten technischen Da-
ten einzuhalten. Er hat weiterhin eventuelle Vorgaben des Zuwendungsgebers zwingend einzuhalten.

3.1.2. Im Rahmen der tbernommenen Leistungsverpflichtungen ist der Auftragnehmer verpflichtet, die von

dem Auftraggeber in dem Vertrag definierten Planungs- und Uberwachungsziele zu verfolgen. Das
vom Auftragnehmer geschuldete Leistungsergebnis wird mit fortschreitender Planung von den zwi-
schen den Parteien festgelegten und von dem Auftraggeber freigegebenen Planungsergebnissen be-
stimmt.

3.1.3. Der Auftragnehmer hat auf die Optimierung des Projekts im Hinblick auf die in der PrAambel genannten

Grundziele des Auftraggebers hinzuwirken und dabei insbesondere Rationalisierungs- und Sparmal3-
nahmen zu bericksichtigen.

3.1.4. Eine etwaige Anerkennung, Zustimmung oder Freigabe durch den Auftraggeber vor Abnahme der

Leistungen befreit den Auftragnehmer nicht von seiner Verantwortung fiir die Mangelfreiheit seiner
Leistungen.

3.1.5. Der Auftragnehmer ist zur Wahrung der Rechte und Interessen des Auftraggebers im Rahmen der ihm

Ubertragenen Leistungen verpflichtet. Er hat den Auftraggeber insbesondere unverziglich Gber Um-
sténde zu unterrichten, aus denen sich Anspriiche gegen am Bau Beteiligte oder sonstige Dritte erge-
ben konnten.

3.1.6. Als Sachwalter des Auftraggebers darf der Auftragnehmer keine Unternehmer- oder Lieferanteninte-

ressen vertreten.
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3.1.7.

3.1.8.

3.1.9.

3.1.10.

3.1.11.

Der Auftragnehmer hat jederzeit die Vorgaben des Auftraggebers zu beachten, den Auftraggeber hin-
sichtlich seiner baulichen Vorstellungen zu beraten und Durchfiihrungsvorschlage auf der Grundlage
des jeweils erreichten Planungsstandes zu unterbreiten.

Auf eventuelle Bedenken hinsichtlich der Genehmigungsfahigkeit der Vorstellungen des Auftraggebers
hat der Auftragnehmer frihzeitig hinzuweisen.

Der Auftraggeber stellt an die Leistungen des Auftragnehmers und an das vertragsgegenstandliche
Objekt die in den einzelvertraglichen Vereinbarungen der Parteien beschriebenen Anforderungen, die
vom Auftragnehmer bei seiner Leistungserbringung zur Erzielung des von ihm geschuldeten Erfolgs
zu bertcksichtigen sind.

Die von dem Auftragnehmer anzufertigenden Unterlagen mussen den ortlichen Verhaltnissen Rech-
nung tragen. Der Auftragnehmer hat sich vor Ort von den gegebenen Verhaltnissen zu tberzeugen.
Hierin eingeschlossen ist auch die ggf. erforderliche Uberpriifung von Anschluss- und Nachbarbau-
werken.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, bei der Ausfiihrung der ihm beauftragten Leistungen nicht vorzu-
preschen. Dies bedeutet, dass der Auftragnehmer die ihm Ubertragenen Leistungen erst dann ausftih-
ren wird, wenn diese nach dem jeweiligen Stand der Planung und Ausfihrung des Bauwerks oder der
Aul3enanlage auch tatsachlich erforderlich sind. Hiervon unberihrt bleibt jedoch die Verpflichtung des
Auftragnehmers, die ihm Ubertragenen Leistungen vollstédndig auszufiihren. D. h. der Auftragnehmer
ist nicht berechtigt, Leistungen, die er vertraglich schuldet, welche jedoch nicht zwingend erforderlich
sind, um die Planung oder Ausfiihrung des Bauwerks oder der Auf3enanlage zu realisieren, nicht aus-
zufuhren oder entfallen zu lassen.

3.2. Anforderungen an den Auftragnehmer und seine Mitarbeiter

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

Der Auftragnehmer muss bzgl. Anzahl und Qualifikation seiner Mitarbeiter sowie bzgl. seiner rdumli-
chen und technischen Ausstattung uneingeschrankt und zu jeder Zeit zur ordnungsgemafen Leis-
tungserbringung in der Lage sein. Sollten diese Bedingungen nicht vollumfanglich gegeben sein, ist
der Auftragnehmer verpflichtet, den Auftraggeber unverziglich darauf hinzuweisen.

Der Auftragnehmer hat die Qualifikation seiner Mitarbeiter und etwaiger von ihm beauftragter Nachun-
ternehmer bzgl. der Projektanforderungen zu gewahrleisten und fortlaufend auf dem neuesten Stand
zu halten. Dem Auftraggeber ist dies auf Verlangen nachzuweisen. Der Auftragnehmer sichert mit Ver-
tragsschluss zu, dass er und etwaige von ihm beauftragte Nachunternehmer tber die nétige Qualifi-
kation verfiigen, um diejenigen Leistungen zu erbringen, die zur Erreichung der Vertragsziele erforder-
lich sind. Ferner sichert der Auftragnehmer mit Vertragsschluss auch zu, dass er Uber die nétige Qua-
lifikation verfigt, um vom Auftraggeber begehrte geanderte und/oder zusatzliche Leistungen auszu-
fuhren, soweit diese mit dem vertragsgegenstandlichen Bauvorhaben, den vereinbarten Vertragszielen
und dem Auftragnehmer tbertragenen Leistungsbild in Zusammenhang stehen.

Soweit im Vertrag explizit ein Projektteam fir die Erbringung der auftragnehmerseits geschuldeten
Leistungen benannt ist, hat der Auftragnehmer seine Leistungen im Wesentlichen nur durch das be-
nannte Projektteam zu erbringen. Mitglieder des Projektteams dirfen nur durch Mitarbeiter mit min-
destens gleicher Qualifikation und, nach Zustimmung des Auftraggebers, die dieser nur aus wichtigem
Grund verweigern darf, ersetzt werden. Mal3gebend fiir die Vergleichbarkeit der Qualifikation sind ne-
ben der Ausbildung auch die einschlagige Berufserfahrung und die Referenzprojekte der jeweiligen
Personen. Das Projektteam hat in dem erforderlichen Umfang vor Ort prasent zu sein. Der Auftrag-
nehmer darf die ihm tbertragenen Leistungen (auch teilweise) nur nach vorheriger schriftlicher Zustim-
mung des Auftraggebers Dritten tibertragen.
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3.2.4.

Der Auftragnehmer wird zur Ausfilhrung des Vertrages ausschliel3lich sozialversichertes Personal ein-
setzen, sofern die jeweilige Tatigkeit sozialversicherungspflichtig ist. Der Auftraggeber hat das Recht,
dies zu prifen. Auf Verlangen des Auftraggebers Ubergibt der Auftragnehmer dem Auftraggeber die
hierfur erforderlichen Nachweise.

3.3.  Vom Auftragnehmer zu beriicksichtigende Richtlinien, Datenaustausch

3.3.1.

3.3.2.

3.4.

3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

3.4.4.

Fur den Datenaustausch gilt: Dem Auftraggeber darf bei der Datenliibernahme keinerlei Nachbearbei-
tungsaufwand durch Anpassungen an seine Systeme entstehen. Alle beauftragten Darstellungsmittel
sind auf EDV-Systemen zu erbringen und dem Auftraggeber systemgerecht, ohne zusétzliche Berech-
nung, standig aktuell zur Verfigung zu stellen. Der Auftragnehmer ist insofern verpflichtet, sich bei
Zweifeln in Bezug auf die jeweilige Systemkompatibilitdt der zu Gbermittelnden Dateiformate mit dem
Auftraggeber abzustimmen und sich nach dessen Vorgaben zu richten.

Die in den CAD- und AVA-Richtlinien (Anlagen 1 und 2 dieser Vertragsbedingungen) angegebenen
Soft- und Hardwarevoraussetzungen sind bindend. Die vorgenannten Richtlinien sind durch den Auf-
tragnehmer bei der Erfillung seiner Leistungen zu beachten.

Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber und anderen Beteiligten

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber rechtzeitig auf erforderlich werdende Entscheidungen und
sonstige Mitwirkungsleistungen hinzuweisen und diese durch eine Darstellung des Sachverhalts und
einen Entscheidungs- oder Handlungsvorschlag vorzubereiten.

Der Auftragnehmer hat die fur die Projektabwicklung erforderlichen Entscheidungen des Auftraggebers
insoweit rechtzeitig herbeizufiihren, dass die Entscheidungsprozesse des Auftraggebers unter Beach-
tung der vertraglich vorgesehenen Termine sowie der benétigten Priifzeiten erméglicht werden, ohne
den Projektablauf zu behindern. Der Auftragnehmer hat dabei — soweit nicht anderweitig festgelegt —
insbesondere die folgenden vom Auftraggeber mindestens bendtigten Zeitrdume zu berticksichtigen:

- Prifung der einzelnen Planungsergebnisse der Leistungsphasen 1, 2, 3, 4, 5 und 6 im Sinne der
HOAI durch den Auftraggeber: jeweils 2 Wochen

- Prifung der Ausfiihrungsplanung durch den Prifingenieur: 3 Wochen

- Vereinfachte Planungsgenehmigung durch die Technische Aufsichtsbehdrde: bis zu 8 Wochen

- Beschlussdauer zum Planfeststellungsverfahren durch das Regierungsprésidium Darmstadt: bis
zu 12 Monate

- Baugenehmigung nach Antragsannahme der Bauaufsichtsbehérde, je nach Gebaudeklasse: bis
zu 9 Monate

- Prifung der Werk- und Montageplanung der ausfihrenden Firmen durch den Auftragnehmer /
Planer: 2 Wochen

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber die Erforderlichkeit der Beauftragung von weiteren Planern
und / oder Gutachtern rechtzeitig mitzuteilen und kann hierzu Vorschlage fiir geeignete Planer / Gut-
achter unterbreiten. Werden dem Auftragnehmer nicht sédmtliche zur Durchfiihrung der Bauvorberei-
tung notwendigen Planungsleistungen ubertragen, so hat er dem Auftraggeber ebenfalls Vorschlage
fur die Einschaltung entsprechend kompetenter Personen (Architekten / Ingenieure / Fachplaner/ Gut-
achter) zu unterbreiten. Der Auftragnehmer berat den Auftraggeber dabei auch zum notwendigen Um-
fang der weiteren Beauftragung und wirkt an der Erstellung der erforderlichen Leistungsbeschreibun-
gen mit. Die endgultige Auswahl und Beauftragung einzubeziehender Planer und / oder Gutachter
erfolgt durch den Auftraggeber.

Entscheidungen und Anordnungen des Auftraggebers hat der Auftragnehmer zu beachten. Halt er
diese fur falsch oder unzweckmafiig, hat er den Auftraggeber unverziglich schriftlich und begriindet
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3.4.5.

3.4.6.

3.4.7.

3.4.8.

darauf hinzuweisen und Alternativvorschlage, mit denen die vom Auftraggeber verfolgten Vertragsziele
so weitgehend wie mdglich erreicht werden, zu unterbreiten.

Anordnungen, Informationen und Vorleistungen des Auftraggebers sowie Vorleistungen der von dem
Auftraggeber beauftragten weiteren Planer und Gutachter hat der Auftragnehmer sorgféltig zu prifen
und den Auftraggeber ausdriicklich auf darin etwaig enthaltene Fehler oder Liicken, soweit diese fur
den Auftragnehmer erkennbar sind, hinzuweisen.

Der Auftragnehmer hat seine Planung im Hinblick auf weitere am Projekt beteiligte Planungen bzw.
Fachplanungen und Gutachterleistungen so zu koordinieren, dass sie sich in die Gesamtplanung ein-
fuagen. Auf die technischen und konstruktiven Anforderungen der Leistungen am Projekt beteiligter
Dritter hat der Auftragnehmer auch bei seiner Leistung Rucksicht zu nehmen.

Die Gesamtkoordinierung der Planung des Objekts mit Planungs- und Gutachterleistungen Dritter ob-
liegt dem fur die Ubergeordnete Planung zustandigen Auftragnehmer. Er hat dafiir zu sorgen, dass
solche Dritten ihre Leistungen maglichst konfliktfrei in die Gesamtleistung integrieren und hat mit ihnen
die Terminplanung zu vereinbaren. Der Auftragnehmer ist im Hinblick auf den zeitlichen Leistungsabruf
und die Koordinierung der Leistungen weiterer Fachplaner und Gutachter fir den Auftraggeber wei-
sungsberechtigt.

Soweit Widerspriiche zwischen den Planen und Berechnungen des Auftragnehmers und den ihm von
den bauausfiihrenden Unternehmen vorzulegenden Konstruktions- bzw. Werk- und Montageplanen
bestehen, ist der Auftragnehmer verpflichtet, den Auftraggeber auf diese Abweichungen schriftlich hin-
zuweisen. Der Auftragnehmer ist gegenuber dem Auftraggeber zur umfassenden Unterrichtung hin-
sichtlich aller die Durchfiihrung seiner Aufgaben betreffenden wesentlichen Angelegenheiten verpflich-
tet.

3.5. Unterrichtungspflichten des Auftragnehmers

3.5.1.

3.5.2.

3.5.3.

3.5.4.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber regelmafiig (mindestens monatlich) unaufgefordert und dar-
Uber hinaus auf entsprechendes Verlangen, Giber den Projektfortschritt zu unterrichten, insbesondere
bei etwaigen Abweichungen von den Vertragszielen, unverziglich nach Kenntniserlangung.

Der Auftragnehmer hat das Ergebnis von Besprechungen mit dem Auftraggeber, anderen Projektbe-
teiligten und Behérden schriftlich niederzulegen und dem Auftraggeber innerhalb angemessener Zeit
(spéatestens nach 3 Werktagen) zuzuleiten. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber in dem von dem
Auftraggeber gewiinschten Umfang Korrespondenz durch Ubersendung von Kopien zur Verfiigung zu
stellen. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber jederzeit (auch nach Beendigung dieses Vertrages)
Auskunft zu erteilen und Einsichtnahme in projektbezogene Unterlagen zu gewahren.

Im Rahmen der vereinbarten Leistungen hat der Auftragnehmer die Pflicht, den Auftraggeber schriftlich
Uber alle bei der Durchfiihrung seiner Aufgaben wesentlichen Angelegenheiten zu unterrichten. Diese
Pflicht besteht auch noch nach Abschluss des Bauvorhabens.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber umfassend Uber die erforderlichen Genehmigun-
gen, Prifungen und Abnahmen zu unterrichten und ihn unverziglich zu informieren, falls Hindernisse
oder Verzégerungen auftreten, die sich moglicherweise kosten- und / oder terminmafig auswirken.
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3.6. Besondere Hinweise fir einzelne Leistungsphasen

3.6.1.

3.6.2.

3.6.3.

Der Auftragnehmer prift die drtlichen Gegebenheiten vor sowie wahrend der Ausfiihrung seiner Leis-
tungen. Dabei hat er auch zu priifen, ob ggf. Beweissicherungsverfahren vor Beginn bzw. wahrend der
Ausfihrung von Baumal3nahmen durchzufiihren sind und den Auftraggeber auf deren Erforderlichkeit
hinzuweisen.

Der Auftragnehmer ist in den jeweiligen Leistungsphasen zur Kostenermittlung nach der bei Vertrags-
schluss geltenden DIN 276 und der AVA-Richtlinie (Anlage 2) sowie zur Kostenkontrolle durch Ver-
gleich der im jeweiligen Planungsstadium ermittelten Kosten mit den von dem Auftraggeber gebilligten,
gegebenenfalls im Einvernehmen fortgeschriebenen Kosten, verpflichtet. Diese Leistung beinhaltet
eine fortlaufende Aktualisierung, Fortschreibung und Dokumentation der Verdnderungen, insbeson-
dere bei einer sukzessiven Ausschreibung der einzelnen Gewerke. Der Auftragnehmer hat die jeweili-
gen Vergleiche der Ausschreibungsergebnisse mit seinen friheren Kostenermittlungen sukzessive
nach den Ausschreibungsergebnissen fir die einzelnen Gewerke (Einheits- oder Pauschalpreise der
Angebote) zu erstellen, seine Kostenermittlung jeweils fortzuschreiben und diese Fortschreibung zu
dokumentieren. Zur Kostenermittlung bzw. Kostenkontrolle gehdrt im Zweifel auch die Zusammenstel-
lung und Koordination der zum Leistungsbereich des Auftragnehmers gehdrenden Leistungsanteile.
Werden Kostensteigerungen gegeniiber den vom Auftraggeber gebilligten Kosten erkennbar, so ist
der Auftragnehmer verpflichtet, den Auftraggeber hiertiber unverziglich schriftlich zu informieren und
mdoglichst Vorschlage zur Kosteneinsparung unter — soweit méglich — gleichzeitiger Einhaltung der
Vertragsziele zu unterbreiten.

Die fur die Baudurchfihrung erforderliche Ausfiihrungsplanung hat der Auftragnehmer so rechtzeitig
zu erstellen, dass der mit den ausfihrenden Firmen vereinbarte Bauablauf nicht behindert wird.

3.7. Besondere Hinweise fiir die Vorbereitung der Vergabe

3.7.1.

3.7.2.

Die zur Vorbereitung der Vergabe notwendigen Details der Ausschreibung sind einschlief3lich Planvor-
gaben so vollstandig und rechtzeitig zu erstellen, dass danach eindeutige und erschdpfende Leistungs-
verzeichnisse aufgestellt werden kénnen.

Der Auftragnehmer hat im Rahmen der Vorbereitung der Vergabe folgende Vorgaben zwingend ein-
zuhalten:

Die Leistungsverzeichnisse sind vom Auftragnehmer unter Beachtung des zum Zeitpunkt der Erteilung
des Fordermittelbescheides geltenden Handbuchs der Vergabe und Ausfihrung von Bauleistungen
im Strafl3en- und Briickenbau (HVA B-StB) sowie unter Beachtung des zum Zeitpunkt der Erteilung
des Fordermittelbescheides geltenden Handbuchs fur die Vergabe und Ausfiihrung von Lieferungen
und Leistungen im Straf3en- und Briickenbau (HVA L-StB) zu erstellen. Die Leistungen sind vom Auf-
tragnehmer so auszufiihren, dass das fur den Auftraggeber einschlagige Vergaberecht eingehalten
wird.

Bei der Erstellung unter Beachtung des HVA B-StB sind vom Auftragnehmer grundsatzlich die Stan-
dartleistungstexte des Standartleistungskataloges fiir den StrafRen- und Briickenbau (STLK) fir die
Positionsbeschreibung zu verwenden. Positionen, welche nicht mittels Standartleistungstexten be-
schrieben werden kénnen, sind im Sinne des STLK als ,Freie Texte" zu formulieren.

Der Auftragnehmer hat danach folgende Vorgehensweise einzuhalten:
1.Verwendung des STLK fir Positionen des Stral3en— und Briickenbaus,

2. Verwendung des STLB-Bau fir alle anderen Positionen, sofern dies mdglich ist,
3. Im Ubrigen Verwendung von Freien Texten im Sinne des STLK
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Die Verwendung von Freien Texten nach Punkt 3 ist durch den Auftragnehmer nur dann vorzunehmen,
wenn gesetzliche oder normative Vorgaben zwingend einzuhalten sind und / oder zusatzliche Ergén-
zungen aufgrund VGF-spezifischer Anforderungen vorgenommen werden miissen. Der Auftragneh-
mer hat bei der Positionsbeschreibung mittels Freier Texte darauf hinzuweisen und dies entsprechend
mit einer Begriindung in einer Ubersichtstabelle zum jeweiligen Leistungsverzeichnis einzutragen.

Sofern der Auftragnehmer von den Vorgaben des HVA abweicht, hat er dies schriftlich zu begriinden
und zu dokumentieren.

3.8. Besondere Hinweise fir die Objektiiberwachung

3.8.1.

3.8.2.

3.8.3.

3.8.4.

3.8.5.

3.8.6.

Bei der Objektiiberwachung ist der Auftragnehmer u. a. verpflichtet, die Ausfilhrung der Leistungen
der bauausfilhrenden Unternehmen auf ihre PflichtgemaRheit, insbesondere auf lhre Ubereinstim-
mung mit den offentlich-rechtlichen Genehmigungen und Zustimmungen, Ausfiihrungsunterlagen, ver-
traglichen Vereinbarungen und anerkannten Regeln der Technik zu Giberwachen. Der Auftragnehmer
ist berechtigt, in technischer Hinsicht Anordnungen zu treffen, die zur vertragsgemafen Ausfiihrung
der beauftragten Bau- oder Lieferleistungen notwendig sind. Die Anordnungen sind méglichst dem von
dem beauftragten Unternehmen zur Leitung der Ausfihrung bestellten Vertreter zu erteilen. Eine Be-
fugnis zu den Auftraggeber rechtsgeschaftlich bindenden Anordnungen gegentiber Dritten, insbeson-
dere solchen mit Kostenfolgen fur den Auftraggeber, besteht demgegentiber nicht.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine Uberwachungstéatigkeit so einzurichten, dass eine Kontrolle
der Leistungen der bauausfiihrenden Unternehmen — insbesondere bei generell schadensgeneigten
Bauleistungen und bei solchen Arbeiten, deren Ergebnisse durch die nachfolgende Bautétigkeit nicht
mehr ohne weiteres zuganglich sind — gewahrleistet ist. Die Anzahl der Baustellenkontrollen, der Ein-
satz von Baulberwachungspersonal und dessen Qualifikation hat der Auftragnehmer am Schwierig-
keitsgrad sowie am notwendigen Koordinationsaufwand der gestellten Bauaufgabe auszurichten.

Wenn nicht anders vereinbart, hat der Auftragnehmer ein gebundenes und seitennummeriertes Bau-
tagebuch zu fihren. Mit dem Bautagebuch ist der Baufortschritt auch fotographisch so zu dokumentie-
ren, dass der gesamte Bauablauf nach Fertigstellung des Bauvorhabens umfassend nachvollzogen
werden kann. Dabei muss die Dokumentation durch den Auftragnehmer insbesondere so gefiihrt wer-
den, dass auch Anspriiche Dritter im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben gepruft werden kénnen.

Der Auftragnehmer veranlasst die Mal3hahmen, die fir die Aufrechterhaltung der allgemeinen Ordnung
auf der Baustelle und das Zusammenwirken der vom Auftraggeber beauftragten ausfilhrenden Unter-
nehmen zweckdienlich sind. Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass die 6ffentlich-rechtlichen
Genehmigungen fir die Durchfihrung des Bauvorhabens rechtzeitig beschafft werden, soweit nicht
andere am Bauvorhaben Beteiligte hiermit beauftragt sind. Uber den Auftragsumfang solcher anderen
am Bauvorhaben Beteiligten hat sich der Antragnehmer erforderlichenfalls durch Nachfrage beim Auf-
traggeber selbsténdig und proaktiv zu informieren.

Sind die vom Auftragnehmer fiir die Objektiiberwachung eingesetzten Mitarbeiter den Anforderungen
nicht gewachsen und ist das Vertragsziel deshalb gefahrdet, so kann der Auftraggeber nach Abmah-
nung vom Auftragnehmer verlangen, das als ungeeignet erkannte Personal durch geeignetes Personal
zu ersetzen.

Der Auftragnehmer ist auf Verlangen des Auftraggebers zur Mitwirkung an Abnahmen verpflichtet; er
hat den Auftraggeber zu beraten. Formliche Abnahmen hat der Auftragnehmer vorzubereiten, insbe-
sondere die Beteiligten zum Abnahmetermin (vgl. 8 12 Nr. 4 VOB/B) zu laden und Leistungsfeststel-
lungen hinsichtlich etwaiger bestehender Mangel und / oder Restleistungen durch Begehung zu treffen.
Uber das Ergebnis der Abnahme hat der Auftragnehmer ein schriftliches Protokoll vorzubereiten. Der
Auftragnehmer wird an den Abnahmebegehungen mit den ausfiihrenden Firmen teilnehmen und die
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Abnahmebegehung protokollieren. Die Erklarung der rechtsgeschéftlichen Abnahme gegeniiber den
bauausfiihrenden Firmen behalt sich der Auftraggeber ausdriicklich selbst vor. Hierzu ist der Auftrag-
nehmer nicht berechtigt.

3.8.7. Sollte der Auftraggeber die Abnahme der Leistungen eines bauausfilhrenden Unternehmers verwei-

gern, ist der Auftragnehmer verpflichtet, eine Zustandsfeststellung gem. § 650g BGB vorzunehmen,
den Auftraggeber hierbei zu begleiten und an dieser Zustandsfeststellung mitzuwirken. Hierbei ist der
Auftragnehmer insbesondere verpflichtet, simtliche zum Zeitpunkt der verweigerten Abnahme vorlie-
genden Méangel an den Leistungen des betroffenen bauausfilhrenden Unternehmers, vor allem die
offenkundigen Mangel im Sinne des § 6509 BGB, in der Zustandsfeststellung anzugeben und diese zu
protokollieren.

3.8.8. Mit Abschluss der Objektiiberwachung hat der Auftragnehmer die von ihm geschuldeten Dokumenta-

tionsleistungen (z. B. Bautagebuch, Liste der Gewahrleistungsfristen, Betriebsanleitungen etc.) zusam-
menzustellen und dem Auftraggeber zu Gibergeben sowie diesem das Eigentum hieran zu tibertragen.

3.8.9. Hat der Auftragnehmer vertraglich die verantwortliche Bauleitung nach den Bestimmungen der Lan-

3.9.

desbauordnung tlbernommen und fihrt er diese Leistung nicht persénlich aus, so ist er verpflichtet,
der zustandigen Behorde einen fiir die Ubernahme dieser Leistung geeigneten Mitarbeiter zu benen-
nen.

Stillschweigen

3.9.1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Gber sdmtliche ihm bei Ausfihrung seines Auftrages bekannt wer-

denden und gewordenen Geschéfts- oder Betriebsgeheimnisse, insbesondere solche, an deren Ge-
heimhaltung der Auftraggeber ein berechtigtes wirtschaftliches Interesse hat, wahrend des Bestehens
und nach Beendigung dieses Vertrages Stillschweigen zu bewahren. Entsprechendes gilt fur alle sons-
tigen geschaftlichen Tatsachen, die nicht offenkundig sind.

3.9.2. Der Auftragnehmer ist insbesondere verpflichtet, iber sdmtliche ihm bekannt gewordenen, im Zusam-

menhang mit Auftragsvergaben stehende Informationen, die nicht 6ffentlich bekanntgegeben worden
sind, gegenuber potentiellen Bietern oder Dritten Stillschweigen zu bewahren.

3.9.3. Zuwiderhandlungen verpflichten den Auftragnehmer zum Schadensersatz und stellen einen wichtigen

Grund zur Kiindigung dar, es sei denn der Auftragnehmer hat die Zuwiderhandlung nicht zu vertreten.

4 Pflichten des Auftraggebers

4.1  Der Auftraggeber wird seine Bauabsichten nach dem jeweiligen Planungs- und Baufortschritt konkretisieren
und sie dem Auftragnehmer maoglichst friihzeitig mitteilen.

4.2 Mit der Unterzeichnung der Bauvorlagen fir den Bauantrag oder fur entsprechende Erkl&rungen im
behoérdlichen Baufreigabe- bzw. Anzeigeverfahren gibt der Auftraggeber zugleich den vom Auftragnehmer
vorgelegten Entwurf als Grundlage der weiteren Planung frei. Eine Teilabnahme von Leistungen des
Auftragnehmers ist hiermit jedoch — ebenso wie durch etwaige sonstige Freigaben der Planung — nicht
verbunden.

4.3 Der Auftraggeber wird den Baufortschritt in jeder Phase der Auftragsabwicklung unterstitzen.
Behinderungen im Entscheidungsverfahren wird er dem Auftragnehmer mitteilen.

4.4  Der Auftragnehmer hat jedoch bei seiner Leistungserbringung einzuplanen und zu bertcksichtigen, dass
der Auftraggeber verschiedene Gremien einschalten und ggf. auch Zustimmungen Dritter (z. B.
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51

5.2

53

54

6.1

6.2

6.3

Fordermittelgeber) einholen muss und dies unter Umstéanden auch l&ngere Zeitrdume in Anspruch nehmen
kann. Dies ist bei der Terminplanung vom Auftragnehmer entsprechend zu bertcksichtigen.

Planungsunterlagen / Ausfiihrungsunterlagen

Die Planungsunterlagen missen vollstandig, mangelfrei und umfassend ausgearbeitet sein und dem
Auftraggeber vom Auftragnehmer fristgerecht tibergeben werden.

Erhalt der Auftragnehmer Unterlagen oder Auskiinfte vom Auftraggeber oder den vom Auftraggeber fir
das Bauvorhaben beauftragten weiteren Planer, so hat er im Hinblick auf ihre Verwertbarkeit zu
Uberpriifen, ob sie beziglich der fachlichen Aussage vollstidndig und zutreffend sind. Sind die
bereitgestellten Unterlagen unvollstandig oder weisen sie Mangel auf, so hat der Auftragnehmer den
Auftraggeber hierauf unverziglich schriftich hinzuweisen und mitzuteilen, welche weiteren
Informationen er bendtigt.

Sollten wahrend der Umsetzung des Bauvorhabens Erganzungen oder Anderungen der Planunterlagen
auf Grund von Mangeln an den Leistungen des Auftragnehmers erforderlich werden, so hat der
Auftragnehmer diese Plane nachzubessern, ohne dass hierflir ein zusatzlicher Honoraranspruch
entsteht.

Weiterhin sind die zur Errichtung des Objektes zu liefernden Werk- und Montageplane der
bauausfiihrenden Unternehmen vom Auftragnehmer im Rahmen der Erbringung von Leistungen der
Leistungsphase 8 auf Ubereinstimmung mit den Entwurfsvorgaben, der Ausfilhrungsplanung, den
Vertragszielen und den anerkannten Regeln der Technik zu priifen und, soweit nicht anders vereinbart,
freizugeben bzw. — soweit solche vorhanden sind — Mangel in diesen Planen gegeniber den
bauausfiihrenden Unternehmen anzuzeigen. Die Prifung hat durch den Auftragnehmer — soweit
aufgrund von Mangeln der Werk- und Montagepléane erforderlich — auch mehrfach zu erfolgen, bis die
Werk- und Montageplane der bauausfihrenden Unternehmen die vorstehenden Anforderungen
erfullen.

Weisungsbefugnisse und Vollmachten des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer ist zur Vertretung des Auftraggebers nicht berechtigt, es sei denn, er wurde hierzu
gesondert schriftlich bevollmachtigt. Dies hat der Auftragnehmer erforderlichenfalls auch gegentber
Dritten offenzulegen.

Soweit es seine Aufgaben erfordern und finanzielle Folgen fir den Auftraggeber daraus nicht
resultieren, ist der Auftragnehmer berechtigt und verpflichtet, die Rechte des Auftraggebers zu wahren
und notwendige Weisungen zu erteilen. Uber diese Weisungsbefugnis hinaus verfiigt der
Auftragnehmer Uber keine Vollmachten. Insbesondere ist der Auftragnehmer nicht befugt,
rechtsgeschaftliche Erklarungen fur den Auftraggeber abzugeben.

Die Weisungsbefugnis des Auftragnehmers gegeniber anderen am Bauvorhaben Beteiligten
beschrankt sich grundsatzlich auf solche Weisungen, die zur Sicherstellung des reibungslosen und
uneingeschrankten Projektablaufs erforderlich sind und keinerlei negative Auswirkungen qualitativer,
terminlicher und finanzieller Art flir den Auftraggeber haben.
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7.1

7.2

7.3

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Unterbeauftragung und Weitervergaben durch den Auftragnehmer

Der Auftragnehmer hat die ihm tibertragenen Leistungen seines Fachgebietes mit eigenen Mitarbeitern
auszufuihren. Die Unterbeauftragung Dritter oder die Weitergabe von Auftragsteilen ist ihm ohne
schriftliche Zustimmung des Auftraggebers nicht gestattet. Eine Zuwiderhandlung durch den
Auftragnehmer berechtigt den Auftraggeber zur Kiindigung des Vertrags aus wichtigem Grund.

Ubernimmt der Auftragnehmer Leistungen, die nicht in sein Fachgebiet fallen, so hat er sich mit dem
Auftraggeber Uber eine etwaige Beauftragung von Nachunternehmern abzustimmen. Dies gilt ggf. auch
fur Teilaufgaben aus dem Fachgebiet des Auftragnehmers, wenn deren Bearbeitung untergeordnete
Bedeutung hat und die Weitergabe der Leistung einem berechtigten Interesse des Auftragnehmers
entspricht.

Vergibt der Auftragnehmer in zuldssiger Weise Leistungen an einen Dritten und entspricht dessen
Leistung nicht den vertraglichen Vereinbarungen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer, so kann
der Auftraggeber den Austausch des Dritten verlangen, soweit er dem Auftragnehmer zuvor eine
angemessene Frist zur Beseitigung des vertragswidrigen Verhaltens oder Zustands gesetzt hat und
diese fruchtlos verstrichen ist. Kommt der Auftragnehmer der Verpflichtung zum Austausch des Dritten
in diesem Fall nicht nach, so ist der Auftraggeber — sofern er dies mit der Fristsetzung zur Beseitigung
des vertragswidrigen Verhaltens oder Zustands angedroht hat — zur Kiindigung des gesamten Vertrages
mit dem Auftragnehmer gem. § 648a BGB und/ oder zur Kindigung des Teils der vertraglichen
Leistungen berechtigt, die der Auftragnehmer auf den Dritten tibertragen hat. Die Verantwortlichkeit des
Auftragnehmers bleibt davon unberdihrt.

Terminplanung und Ausfiuhrungsfristen

Die Verwirklichung des Bauvorhabens im Rahmen der zwischen den Parteien festgelegten Termine
wird als eigenstandig geschuldetes Vertragsziel des Auftragnehmers vereinbart. Sollten Termine auf
Grund von Méngeln der mit diesem Vertrag beauftragten Planung, nicht eingehalten werden kénnen,
so stellt dies einen Mangel an den Leistungen des Auftragnehmers dar.

Vor Leistungsbeginn ist ein Terminplan der Planung zu erstellen, der die Prifzeiten des Auftraggebers
mindestens in einem Umfang gemald Ziff. 3.4.2. dieser Vertragsbedingungen sowie Prifzeiten des
Prifingenieurs, der Bauaufsicht oder ggf. der technischen Aufsichtsbehdrde berticksichtigen muss.

Fur die Bauausfiihrung hat der Auftragnehmer in Abstimmung mit dem Auftraggeber vor Beginn der
Leistungsphase 8 einen Bauzeitenplan zu erstellen. Die darin vorgesehene Bauzeit muss realistisch
sein. Dieser Bauzeitenplan ist vom Auftragnehmer laufend aktuell zu halten und dementsprechend
fortzuschreiben und dem Auftraggeber unverziglich fortgeschrieben zu Ubergeben, sofern eine
Uberschreitung der im bisherigen Bauzeitenplan vorgesehenen Termine absehbar oder bereits
eingetreten ist.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine Leistungen rechtzeitig zu beginnen, jederzeit unaufgefordert
angemessen zu férdern und zu vollenden.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die fur die Ausfiihrung des Bauvorhabens erforderlichen, von ihm
geschuldeten Leistungen so rechtzeitig zu erbringen, dass der zwischen dem Auftraggeber und dem zu
beauftragenden bauausfiihrenden Unternehmen zu vereinbarende Fertigstellungstermin nicht
gefahrdet oder verzdgert wird. In jedem Fall hat der Auftragnehmer den Auftraggeber tber drohende
oder bereits eingetretene Leistungsverzégerungen unverzuglich zu unterrichten und zwar gleichgltig,
ob die Ursache der Verzdgerung von ihm zu vertreten ist oder nicht.
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8.6

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

10

10.1

10.2

11

111

Ist fur eine Leistung des Auftragnehmers keine ausdriickliche Vertragsfrist vereinbart, so ist diese
Leistung vom Auftragnehmer alsbald zu beginnen und unverziglich fertig zu stellen. Leistet der
Auftragnehmer auch auf eine Mahnung des Auftraggebers, die nach Ablauf dieses Zeitraums liegt, nicht,
so gerat der Auftragnehmer durch die Mahnung des Auftraggebers in Verzug. Dies gilt jedoch nicht,
solange die Leistung des Auftragnehmers infolge eines Umstands unterbleibt, den der Auftragnehmer
nicht zu vertreten hat. Halt der Auftragnehmer eine ihm gesetzte Frist nicht fir angemessen, so hat er
ihr unverziiglich zu widersprechen und dem Auftraggeber den notwendigen Zeitraum mitzuteilen. 8 286
Abs. 1, S. 2 BGB und § 286 Abs. 2 BGB bleiben zudem unberihrt.

Vertragsstrafe fur Fristen und Termine

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, fir jeden Werktag des schuldhaften Verzugs mit der Einhaltung eines
ausdrucklich vertragsstrafenbewehrten Termins eine Vertragsstrafe in Hohe von 0,2% - insgesamt
jedoch hochstens 4% - derjenigen Netto-Vergutung (ohne Nebenkosten) zu zahlen, die auf die bis zum
vertragsstrafenbewehrten Termin vom Auftragnehmer zu erbringende Leistung entféllt. Sowohl der
vertragsstrafenbewehrte Termin, als auch die Netto-Vergitung, welche auf die bis zum
vertragsstrafenbewehrten Termin vom Auftragnehmer zu erbringende Leistung entféllt, werden in den
weiteren Vertragsbestandteilen ausdriicklich definiert.

Es wird stets nur ein vertraglicher Termin vertragsstrafenbewehrt.

Anspriche des Auftraggebers auf Ersatz eines Uber die Vertragsstrafe hinausgehenden Schadens
bleiben von dieser Regelung unberihrt. Der Nachweis eines geringeren Schadens bleibt dem
Auftragnehmer unbenommen.

Eine angefallene Vertragsstrafe wird auf einen weitergehenden Schaden angerechnet.

Der Vorbehalt der Vertragsstrafe kann bis zur Félligkeit der Schlusszahlung geltend gemacht werden.

Verteilung der Gefahr

Werden eigene gegenstandliche Leistungen des Auftragnehmers (z. B. Planzeichnungen,
Berechnungen und Datensammlungen, Antragsunterlagen, Bearbeitungen von Leistungsunterlagen
Dritter) auf Grund von Umstanden zerstort oder beschéadigt, die von keinem Vertragspartner zu vertreten
sind, tragt das Vergutungsrisiko bis zur Abnahme dieser Leistungen der Auftragnehmer, im Ubrigen der
Auftraggeber.

Wird ein vom Auftragnehmer selbst erbrachtes Leistungsergebnis vor dem Zeitpunkt des
Gefahriiberganges (Abnahme) beeintrachtigt oder geht es unter, ohne dass dies von einem der
Vertragspartner zu vertreten ist, so bleibt der Auftragnehmer zur Leistung ohne gesonderten
Vergutungsanspruch verpflichtet. 8§ 275 BGB bleibt davon unbertihrt.

Abnahme

Die Leistungen des Auftragnehmers werden nach vollstédndiger vertragsgemaller Fertigstellung ohne
wesentliche Méngel und entsprechender schriftlicher Aufforderung des Auftragnehmers gegeniiber dem
Auftraggeber vom Auftraggeber abgenommen. Das gilt insbesondere fiir Planwerke, Berechnungen,
gutachterliche Erklarungen und die Uberwachung bzw. weitere Betreuung der Objektherstellung.
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11.2

11.3

11.4

115

12

12.1

12.2

12.3

Die Abnahmeerklarung hat schriftlich zu erfolgen. Der Abnahmebefund ist schriftlich in einem
Abnahmeprotokoll aufzunehmen, soweit nicht schriftlich etwas anders vereinbart ist.

Fur den Fall des Abschlusses eines sogenannten Stufenvertrags vereinbaren Auftraggeber und
Auftragnehmer, dass die Abnahme der Leistungen des Auftragnehmers einheitlich erst nach
abnahmereifer Fertigstellung der letzten vom Auftragnehmer geschuldeten Leistungen, mithin der
Leistungen der letzten Stufe des betreffenden Stufenvertrags erfolgt. Eine Teilabnahme der Leistungen
einzelner Stufen erfolgt nicht. Das Recht des Auftragnehmers eine Teilabnahme gem. Ziff. 11.4 zu
verlangen, bleibt jedoch unberthrt.

Fur den Fall, dass der Auftragnehmer auch mit Grundleistungen oder besonderen Leistungen der
Leistungsphase 8 im Sinne der HOAI beauftragt ist, vereinbaren Auftraggeber und Auftragnehmer, dass
das Recht des Auftragnehmers, eine Teilabnahme nach 8§ 650s BGB zu verlangen, nicht vor
Fertigstellung der dem Auftragnehmer beauftragten Leistungen der Leistungsphase 8 im Sinne der
HOAI entsteht, spatestens jedoch 4 Monate nach Abnahme der letzten Leistung des bauausfiihrenden
Unternehmers oder der bauausfiihrenden Unternehmer.

Teilabnahmen sind — mit Ausnahme des in Ziff. 11.4 geregelten Falls — ausgeschlossen. Die Parteien
kénnen die Abnahme von einzelnen Leistungsstufen (Teilleistungen des Auftragnehmers) jedoch
gesondert schriftlich vereinbaren und dabei einzelne Abnahmewirkungen wie den Beginn der
Verjahrungsfrist fir M&ngelanspriiche ausschliel3en.

Mangelrechte, Haftung und Verjahrung

Anregungen, Freigabe-, Sicht- und Prifvermerke des Auftraggebers entbinden den Auftragnehmer nicht
von der Haftung fur die von ihm zu erbringenden Leistungen. Dies gilt auch fiir ausdriickliche Weisungen
und Anordnungen des Auftraggebers gegentiber dem Auftragnehmer, sofern letzterer hiergegen nicht
schriftlich begrindete Bedenken anmeldet.

Besteht die Leistung des Auftragnehmers in der Leitung oder Uberwachung der Ausfiihrung einer Bau-
leistung ("Bauleitung"), so ist es seine Aufgabe, die Bauleistung méngelfrei entstehen zu lassen. Ein
Mangel der Leistung des Auftragnehmers liegt insoweit insbesondere vor, wenn das Bauwerk selbst
nicht vertragsgemal errichtet ist und dieser Mangel zugleich auf einer Pflichtverletzung (8 280 Abs. 1
Satz 1 BGB) des Auftragnehmers beruht. Ist das Bauwerk selbst vertragsgerecht entstanden, so kann
ein Mangel der Leistung des Auftragnehmers gleichwohl vorliegen, wenn der Auftragnehmer unbedingt
geschuldete Leistungen oder Aufgaben nicht vollstandig erbracht hat.

Anspriche des Auftraggebers wegen Méngeln an den Leistungen des Auftragnehmers verjahren in 5
Jahren ab Abnahme der Leistung des Auftragnehmers. Bei arglistigem Verschweigen eines Mangels
oder fur Anspriche aus unerlaubter Handlung (88 823 ff. BGB) bleiben die gesetzlichen Regelungen
hiervon unbertihrt.

Ein Leistungsverweigerungsrecht des Auftragnehmers gem. § 650t BGB besteht auch dann nicht, wenn
der Auftraggeber dem bauausfiihrenden Unternehmer vor Abnahme von dessen Leistungen erfolglos
eine angemessene Frist zur Nachbesserung eines Mangels am Bauwerk oder der Au3enanlage gesetzt
hat. Es kommt somit nicht darauf an, ob der Auftraggeber dem bauausfihrenden Unternehmer die
angemessene Frist vor oder nach der Abnahme der Leistungen des bauausfiihrenden Unternehmers
gesetzt hat.

Eine Fristsetzung ist auch dann als ,erfolglos” im Sinne des § 650t BGB anzusehen, wenn der bauausfiih-
rende Unternehmer die Nachbesserung nicht oder nicht ordnungsgemald vorgenommen hat. Auf die
Grinde des erfolglosen Ablaufs der Frist kommt es insoweit nicht an.
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14

14.1.

Die Fristsetzung ist zudem auch dann als ,erfolglos® im Sinne des § 650t BGB anzusehen, wenn der bau-
ausfuhrende Unternehmer die Nachbesserung ernsthaft und endgiltig verweigert.

Im Ubrigen richten sich Mangel- und Schadensersatzanspriiche des Auftraggebers nach den gesetzlichen
Vorschriften.

Auskunfts-, Vorlage- und Herausgabepflichten

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf dessen Anforderung hin Auskunft Uber den Stand seiner
Leistungen zu erteilen. Er hat dem Auftraggeber bei Bedarf Kopien des Schriftwechsels zwischen den am
Bau Beteiligten zur Verfigung zu stellen. Ein Zurtickbehaltungsrecht (8 273 BGB) steht dem Auftragneh-
mer insoweit nicht zu.

Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die Beratung des Auftraggebers oder seiner Beauftragten im
Falle streitiger Auseinandersetzungen mit den am Bau beteiligten Auftragnehmern. Der Auftragnehmer hat
ggf. im Rahmen seiner Sachwalterstellung die erforderlichen Beweisunterlagen zur Verfligung zu stellen.

Wenn im Vertrag nichts anderes vereinbart ist, sind die vom Auftragnehmer zur Erfullung des Vertrages
angefertigten Unterlagen dem Auftraggeber tbersichtlich und vollsténdig als Pausen der Originalzeichnun-
gen und als sonstige elektronische Medien bzw. auf Datentrager auszuhandigen.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber dessen Unterlagen zuriickzugeben, wenn er sie zur Wahrneh-
mung seiner Aufgaben nicht mehr bendétigt.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die bei ihm im Zusammenhang mit der Auftragserfillung entstandenen
Unterlagen und Daten bis zum Ablauf von 10 Jahren nach Abnahme der letzten von ihm erbrachten Leis-
tung aufzubewahren, soweit der Auftraggeber die Herausgabe dieser Arbeitsergebnisse nicht schon zuvor
verlangt oder der Auftragnehmer sie zuvor an den Auftraggeber tUbergeben hat. Sollte der Auftraggeber
eine vorherige Herausgabe verlangen, ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Arbeitsergebnisse an den
Auftraggeber herauszugeben, elektronische Daten hierbei auf Datentrager. Der Auftragnehmer darf sich
jedoch vor der Herausgabe Kopien der von ihm Ubergebenen Arbeitsergebnisse und Daten fertigen.

Nach Ablauf der 10-jahrigen Aufbewahrungszeit und vor Vernichtung/ Léschung der Arbeitsergebnisse und
Daten hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber deren Ubergabe anzubieten.

Die erforderlichen Versand- oder Transportkosten fiir die Ubergabe der Arbeitsergebnisse und Daten sowie
die Kosten fir etwaige Datentréger tragt in jedem Falle der Auftraggeber.

Zuséatzliche oder geanderte Leistungen

Nachtragsangebot des Auftragnehmers

14.1.1 Dem Auftraggeber steht das Recht zu, gem. § 650q Abs. 1 BGBi. V. m. § 650b Abs. 1, S. 1 BGB
eine Anderung des vereinbarten Werkerfolgs / der vereinbarten Vertragsziele oder eine
Anderung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs / der vereinbarten Vertragsziele
notwendig ist, gegentber dem Auftragnehmer zu begehren.
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14.1.2  Der Auftragnehmer ist im Falle der Ziff. 14.1.1 — vorbehaltlich der nachstehenden Ziff. 14.1.3 und
14.1.6 — zunéachst verpflichtet, dem Auftraggeber unverztglich ein schriftliches Angebot tber die
Mehr- oder Mindervergiitung infolge der vom Auftraggeber begehrten Anderung zu tibergeben
und dieses Angebot vorab per E-Mail an den Auftraggeber zu tbermitteln.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, in diesem Angebot Uber eine Mehr- oder Mindervergitung
auch das bisherige und das vom Auftraggeber infolge der Anderung in Ziff. 14.1.1 begehrte
Leistungssoll anzugeben.

Ferner ist der Auftragnehmer verpflichtet, die fir die geanderte oder zusétzliche Leistung anfal-
lende Mehr- oder Mindervergutung nachvollziehbar in seinem Angebot auszuweisen. Fur die Be-
rechnung der Mehr- oder Mindervergutung ist Ziff. 14.5 zugrunde zu legen.

Soweit nach Ansicht des Auftragnehmers die Ausflihrung einer Leistung, welche Gegenstand
eines Anderungsbegehrens des Auftraggebers gem. Ziff. 14.1.1 ist, Auswirkungen auf vertraglich
vereinbarte Termine oder die fiir die bauliche Realisierung des Projekts erforderliche Zeit haben
sollte, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber dies unverziglich unter Darlegung der Griinde
hierfur in Textform mitzuteilen.

14.1.3  Die Pflicht des Auftragnehmers aus Ziff. 14.1.2. besteht jedoch im Falle einer Anderung im Sinne
von 8§ 650g Abs. 1 BGBi. V. m. 8§ 650b Abs. 1, S. 1, Nr. 1 BGB nur, soweit dem Auftragnehmer
die Ausfuhrung der betreffenden geénderten oder zusatzlichen Leistung zumutbar ist. Auf Ziff.
14.3 wird verwiesen.

Die allgemeinen Leistungsverweigerungsrechte gem. 8§ 275 Abs. 2 und 3 BGB bleiben daneben
unberihrt.

14.1.4 Der Auftraggeber kann eine Person benennen, an welche — bis auf weitere Mitteilung des
Auftraggebers - Angebote des Auftragnehmers nach Ziff. 14.1.1. ausschliel3lich zu richten sind.

14.1.5 Soweit diese Vorschrift tiberhaupt einschlagig sein sollte, bleibt § 650g Abs. 1 BGBi. V. m. § 650b
Abs. 1, S. 4 BGB von den vorstehenden Regelungen unbertihrt. Der Auftragnehmer verpflichtet
sich insoweit, dem Auftraggeber unverziglich, spatestens binnen zweier Werktage, in Textform
anzuzeigen und begriindet darzulegen, ob der Auftragnehmer Planungsunterlagen und ggf.
welche Planungsunterlagen der Auftragnehmer zur Erstellung eines Angebots tiber die Mehr- und
Mindervergiitung fiir eine vom Auftraggeber begehrte Anderung noch benétigt.

Zudem verpflichtet sich der Auftragnehmer soweit ein Fall des § 6509 Abs. 1 BGB i. V. m. § 650b
Abs. 1, S. 4 BGB vorliegen sollte, auf schriftliche Anforderung des AG hin, auch eine etwaig vom
Auftraggeber beizustellende, fur die Anderung erforderliche Planung selbst zu erbringen. Dies gilt
jedoch nicht, soweit dem Auftragnehmer dies nicht zumutbar sein sollte. . Auf Ziff. 14.3 wird
insoweit verwiesen. Die Vergitung des Auftragnehmers hierfir erfolgt in diesem Fall — soweit es
sich um eine vom Auftragnehmer nicht schon nach dem Vertrag geschuldete Leistung handelt —
nach Mal3gabe des Ziff. 14.5.

14.1.6  Dem Auftraggeber steht zudem das Recht zu, auf die vorherige Ubergabe eines Angebots des
Auftragnehmers Uber eine Mehr- oder Mindervergitung zu verzichten, da die Vergitung von vom
Auftraggeber beauftragten zusétzlichen und gednderten Leistungen des Auftragnehmers gem.
Ziff. 14.5 bereits festgelegt ist.

Dem Auftraggeber steht daher das Recht zu, zusatzliche oder geénderte Leistungen des Auftrag-
nehmers auch ohne vorherige Erstellung eines Angebots des Auftragnehmers und ohne Einhal-
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tung der Fristen gem. Ziff. 14.4.2. verbindlich gegentiber dem Auftragnehmer anzuordnen. In die-
sem Fall ist der Auftragnehmer verpflichtet, die entsprechenden geénderten oder zusétzlichen
Leistungen auszufiihren; eine Anderung im Sinne von § 650q Abs. 1 BGB i. V. m. § 650b Abs. 1,
S. 1, Nr. 1 BGB jedoch nur, wenn ihm die Ausfihrung der betreffenden geanderten oder zusétz-
lichen Leistung zumutbar ist. Zudem bleiben die allgemeinen Leistungsverweigerungsrechte des
Auftragnehmers gem. § 275 Abs. 2 und 3 BGB von dieser Regelung unberiihrt.

Eine solche verbindliche Anordnung im Sinne dieser Ziff. 14.1.6 liegt jedoch nicht schon in einem
bloRen Anderungsbegehren des Auftraggebers, sondern nur in einer ausdriicklich als ,,Beauftra-
gung einer gednderten oder zusétzlichen Leistung” bezeichneten und unter Verzicht auf die Er-
stellung eines Angebots des Auftragnehmers gem. Ziff. 14.1.1 direkt verbindlich ausgesproche-
nen Anordnung einer zusatzlichen oder geanderten Leistung.

Auch im Falle einer solchen Anordnung ist der Auftragnehmer jedoch verpflichtet, etwaige Aus-
wirkungen der geanderten oder zusatzlichen Leistung auf die vereinbarten Termine in begrinde-
ter Weise in schriftlicher Form gegentiber dem Auftraggeber anzuzeigen. Ferner ist der Auftrag-
nehmer auch in diesem Fall verpflichtet, mit der Abrechnung seiner Leistungen anzugeben, in-
wiefern die von ihm erbrachten geanderten oder zusétzlichen Leistungen vom vertraglichen Leis-
tungssoll abweichen.

14.2 Ausfiihrung von Planungsleistungen fiir Nachtragsleistungen der bauausfiihrenden Unternehmer

Der Auftraggeber ist in der Regel verpflichtet, den bauausfiihrenden Unternehmern fir jedwede gednderten
oder zusatzlichen Leistungen zundchst die geénderte Planung (insbes. Leistungsbeschreibung und
Nachtragsleistungsverzeichnis) zu tbergeben. Insbesondere vor diesem Hintergrund vereinbaren die
Parteien — vor allem zur Vermeidung etwaiger Behinderungen der bauausfiihrenden Unternehmen — dass
der Auftragnehmer sich verpflichtet, erforderliche Planungsleistungen (inklusive Nachtragsleistungs-
verzeichnis) fir etwaige vom Auftraggeber begehrte Anderungen des vereinbarten Werkerfolgs, fur
Anderungen zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs, Leistungsanderungen und / oder Zusatz-
leistungen im Zusammenhang mit den vom Auftraggeber abgeschlossenen Bau- und Werkvertragen
unverziglich zu erbringen.

Im Falle einer Anderung des mit dem Auftragnehmer vereinbarten Werkerfolgs / Vertragsziels durch den
Auftraggeber gem. 8§ 650gq Abs. 1 BGB i. V. m. § 650b Abs. 1, S. 1, Nr. 1 BGB besteht diese Pflicht des
Auftragnehmers jedoch nur, sofern die Ausfiihrung der betreffenden Planungsleistungen fur den Auftrag-
nehmer auch zumutbar ist.

Die allgemeinen Leistungsverweigerungsrechte gem. § 275 Abs. 2 und 3 BGB bleiben von dieser Regelung
unberihrt.

14.3 Unzumutbarkeit

14.3.1 Die Parteien sind sich einig, dass ein etwaiger Einsatz von Nachunternehmern / Subplanern durch
den Auftragnehmer nicht zu Lasten des Auftraggebers geht.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, bei Abschluss seiner Nachunternehmervertréage sicherzu-
stellen, dass seine Nachunternehmer tber die fachlichen und personellen Kapazitaten verfugen,
um zuséatzliche und / oder geénderte Leistungen im Zusammenhang mit dem vom Auftragnehmer
zu erbringenden Leistungsbild fur das vertragsgegenstandliche Bauvorhaben zu erbringen.
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Der Auftragnehmer kann die Unzumutbarkeit der Ausfihrung einer vom Auftraggeber begehrten
Anderung gem. Ziff. 14.1.1 nicht deshalb gegeniiber dem Auftraggeber einwenden und die Aus-
fuhrung der betreffenden Leistung wegen Unzumutbarkeit verweigern, weil die Ausfiihrung dieser
Leistung fir einen etwaig vom Auftragnehmer beauftragten Subunternehmer unzumutbar ist, so-
weit sie fir den Auftragnehmer selbst zumutbar ist.

Der Auftragnehmer kann sich zudem insbesondere nicht darauf berufen, zur Erbringung von Leis-
tungen, die in einem engen fachlichen Zusammenhang mit den dem Auftragnehmer tibertragenen
Leistungen bzw. dem Leistungsbild stehen, nicht ausreichend qualifiziert zu sein, weil er diese
Leistungen mithilfe von Nachunternehmern / Subplanern erbringt.

14.3.2  Sollte die Ausfiihrung einer vom Auftraggeber begehrten zuséatzlichen oder gednderten Leistung
(insbesondere die Ausfiihrung einer vom Auftraggeber begehrten Anderung des vereinbarten
Werkerfolgs / der vereinbarten Vertragsziele im Sinne von § 650q Abs. 1 BGB i. V. m. § 650b
Abs. 1, S. 1 Nr. 1 BGB) fur den Auftragnehmer unzumutbar sein und der Auftragnehmer deshalb
nicht verpflichtet sein, die betreffende Leistung selbst auszufiihren, so verpflichtet sich der
Auftragnehmer, dies dem Auftraggeber unverziglich, spatestens binnen zweier Werktage nach
Zugang des Anderungsbegehrens des Auftraggebers, mitzuteilen.

Ferner verpflichtet sich der Auftragnehmer, fir den Fall, dass die Ausflihrung einer zusatzlichen
oder gednderten Leistung fur ihn unzumutbar sein sollte und er deshalb die betreffende Leistung
nicht selbst oder durch Nachunternehmer ausfihren sollte,

14.3.2.1 alle Handlungen vorzunehmen und zu unterlassen sowie samtlichen Mitwirkungs-
handlungen nachzukommen, die erforderlich sind, um die betreffende ge&nderte oder
zusatzliche Leistung durch einen vom Auftraggeber beauftragten Dritten ausfiihren zu
lassen. Hierzu gehort insbesondere auch — soweit dem Auftragnehmer vorliegend — die
unverzigliche Ubermittlung aller fur die Ausfuihrung der betreffenden Leistungen durch
einen Dritten notwendigen Informationen, Unterlagen und Planstande an den
Auftraggeber und zwar digital in bearbeitbarer Form, im Format .dwg sowie zusétzlich
im Format .pdf.

14.3.2.2 mit einem etwaig vom Auftraggeber mit der Ausfihrung der betreffenden Leistung
beauftragten Dritten zu kooperieren, seine Leistungen mit denen des Dritten zu
koordinieren und die von diesem Dritten erbrachten Leistungen in seine eigenen
Leistungen zu integrieren

14.3.2.3 dem Dritten auch schon vor Abnahme der Leistungen des Auftragnehmers etwaig
erforderliche Eingriffe in die Leistungen des Auftragnehmers zur Ausfiihrung der
betreffenden geanderten oder zuséatzliche Leistung zu gestatten und dem Dritten zu
gestatten, Veradnderungen an den Leistungen des Auftragnehmers vorzunehmen, die
zur Ausfiihrung der betreffenden gednderten oder zusatzliche Leistung erforderlich sind

14.3.2.4 etwaig gegeniber Dritten / Behérden erforderliche Bestatigungen tber die ordnungs-
gemale oder den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Ausfiihrung der
Leistungen, an deren Planung oder Uberwachung der Auftragnehmer im Rahmen der
ihm vertraglich Gbertragenen Leistungen mitgewirkt hat, einheitlich abzugeben, also
auch far die von einem etwaigen Dritten erbrachten Teile dieser Leistungen. Soweit
hierfir zuséatzliche Prifungen des Auftragnehmers erforderlich sein sollten, verpflichtet
sich der Auftragnehmer diese vorzunehmen und erhélt hierfir eine zusétzliche
Vergutung auf Basis des tatséachlich erforderlichen Stundenaufwands zu den vertraglich
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vereinbarten Stundenséatzen, wobei auch insoweit die vertraglich vereinbarten Abrech-
nungsmodalitaten fur Stundenlohnabrechnungen vom Auftragnehmer einzuhalten sind

14.3.2.5 auch die Objektiberwachung bei der baulichen Umsetzung der betreffenden
Planungsleistungen Dritter durchzuftihren, sofern der Auftragnehmer auch mit
Leistungen der Objektiiberwachung beauftragt ist. Soweit hierflr ein zusétzlicher
Aufwand auf Seiten des Auftragnehmers anfallt, erhalt der Auftragnehmer hierfir eine
zusatzliche Vergitung auf Basis des tatsachlich erforderlichen Stundenaufwands zu
den vertraglich vereinbarten Stundensétzen, wobei auch insoweit die vertraglich
vereinbarten Abrechnungsmodalitdten fir Stundenlohnabrechnungen vom Auftrag-
nehmer einzuhalten sind.

Die Verpflichtungen des Auftragnehmers gemaf Ziff. 14.3.2.4 und Ziff. 14.3.2.5 bestehen nicht,
soweit der Auftragnehmer nicht Uber die erforderliche Qualifikation zur Erfullung dieser Verpflich-
tungen verfigt oder diese Leistungen fur den Auftragnehmer unzumutbar sein sollten.

14.3.3 Soweit sich der Auftragnehmer darauf berufen sollte, dass die Ausfihrung einer begehrten
Anderung des vereinbarten Werkerfolgs / der vereinbarten Vertragsziele im Sinne von § 650q
Abs. 1 BGBi. V. m. 8§ 650b Abs. 1, S. 1 Nr. 1 BGB aus betriebsinternen Vorgangen fir ihn nicht
zumutbar sei, tragt der Auftragnehmer hierfir die Darlegungs- und Beweislast.

14.3.4  Soweit sich der Auftragnehmer darauf berufen sollte, dass die Ausfihrung einer begehrten
Anderung des vereinbarten Werkerfolgs / der vereinbarten Vertragsziele im Sinne von § 650q
Abs. 1 BGB i. V. m. § 650b Abs. 1, S. 1 Nr. 1 BGB fur ihn aus anderen als betriebsinternen
Vorgangen nicht zumutbar sei, so tragt der Auftragnehmer auch hierfir die Darlegungs- und
Beweislast.

14.3.5 Die allgemeinen Leistungsverweigerungsrechte gem. 8 275 Abs. 2 und 3 BGB bleiben von den
Regelungen in Ziff. 14.3.1. bis 14.3.4. unberiihrt.

14.4 Anordnungsrecht des Auftraggebers

14.4.1 Sollte zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer streitig sein, ob dem Grunde nach eine
zusatzliche oder geénderte Leistung des Auftragnehmers vorliegt, so ist der Auftragnehmer —
unbeschadet seiner ohnehin bestehenden Leistungsverpflichtung soweit es sich um eine schon
vertraglich geschuldete Leistung handelt — jedenfalls auch dann verpflichtet, die betreffende
Leistung auszufiihren, wenn zuvor keine Einigung zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber
dartber, ob dem Grunde nach eine zusétzliche oder geanderte Leistung vorliegt, erzielt wurde,
sofern der Auftraggeber die Ausfihrung der betreffenden Leistung in Textform anordnet. Ein
Leistungsverweigerungsrecht des Auftragnehmers besteht in diesem Falle nicht.

Sollte es sich bei der vom Auftragnehmer daraufhin ausgefiihrten Leistung um eine geénderte
oder zusétzliche Leistung handeln, so erhalt der Auftragnehmer hierfiir eine zusatzliche Vergu-

tung unter den Voraussetzungen und nach MaRRgabe der Ziff. 14.5.

Es besteht jedoch Einigkeit, dass bloRe Konkretisierungen der vereinbarten Vertragsziele keine
geanderten oder zusétzlichen Leistungen des Auftragnehmers darstellen.
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14.5

14.6

14.4.2 Im Ubrigen richtet sich das Anordnungsrecht des Auftraggebers, fur den Fall, dass die Parteien
keine Einigung nach 8§ 650q Abs. 1 BGB i.V.m. § 650b Abs. 1 BGB erzielen kénnen nach 650q
Abs. 1 BGB i.V.m § 650b Abs. 2 BGB, wobei hiervon abweichend Folgendes vereinbart wird:

14.4.2.1 Die Frist von 30 Tagen gem. § 650q Abs. 1 BGBi. V. m. 8 650b Abs. 2, S. 1 BGB wird
auf 15 Tage verkiirzt, soweit der Auftraggeber eine Anderung des vereinbarten
Werkerfolgs / der vereinbarten Vertragsziele (8 650q Abs. 1 BGB i. V. m. § 650b Abs.
1, Nr. 1 BGB) begehrt.

14.4.2.2 Die Frist von 30 Tagen gem. § 650q Abs. 1 BGB i. V. m. 650b Abs. 2, S. 1 BGB wird
auf 14 Tage verkiirzt, soweit der Auftraggeber eine Anderung zur Erreichung des
vereinbarten Werkerfolgs / der vereinbarten Vertragsziele (§ 6509 Abs. 1 BGBi. V. m.
8§ 650b, Abs. 1, Nr. 2 BGB) begehrt.

14.4.2.3 Fur den Fall, dass es bei Abwarten der verkiirzten Fristen gem. Ziff. 14.4.2.1 und
14.4.2.2 zu einer Stérung oder Behinderung des Planungs- oder Bauablaufs oder gar
einem Baustillstand kommt, wird die jeweilige Frist weiter, namlich auf 5 Tage verkuirzt.

14.4.2.4 Wenn nach den konkreten Umstanden davon auszugehen ist, dass keine Einigung nach
650q Abs. 1 BGB i.V.m § 650b Abs. 1 BGB erzielt wird oder eine solche Einigung
endgiltig gescheitert ist, ist die Frist gem. 6509 Abs. 1 BGB i.V.m § 650b Abs. 2, S. 1
BGB bzw. die Frist nach den Ziff. 14.4.2.1 bis 14.4.2.3 nicht abzuwarten. In diesen
Fallen entsteht das Anordnungsrecht des Auftraggebers gem. 650q Abs. 1 BGB i.V.m
§ 650b Abs. 2 BGB vielmehr sofort.

14.4.3. Daruber hinaus wird auf das Anordnungsrecht nach Ziff. 14.1.6. verwiesen.

Vergtitung von zusétzlichen und geénderten Leistungen

Soweit der Auftragnehmer zusétzliche oder geadnderte Leistungen erbringt, die vom urspriinglichen
Leistungssoll des Auftragnehmers nicht erfasst sind und auch nicht auf eigene Planungsversdumnisse des
Auftragnehmers, sondern auf eine vom Auftraggeber begehrte zusatzliche oder gednderte Leistung
(insbesondere die Ausfiihrung einer vom Auftraggeber begehrten Anderung des vereinbarten Werkerfolgs
/ der vereinbarten Vertragsziele im Sinne von 8 650q Abs. 1 BGBi. V. m. § 650b Abs. 1, S. 1 Nr. 1 BGB
oder einer vom Auftraggeber begehrten Anderung zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs / der
vereinbarten Vertragsziele im Sinne von § 650q Abs. 1 BGB i. V. m. § 650b Abs. 1, S. 1 Nr. 2 BGB)
zuriickzufiihren sind, vereinbaren Auftraggeber und Auftragnehmer, dass sich die Vergitung des
Auftragnehmers fir solche zusatzlichen oder geanderten Leistungen auf Basis des fur die Ausfiihrung
dieser Leistungen tatsachlich erforderlichen Aufwands zu den vertraglich vereinbarten Stundensétzen
ermittelt. Auch im Ubrigen sind die vertraglich vereinbarten Abrechnungsmodalititen fiir Stunden-
lohnabrechnungen vom Auftragnehmer einzuhalten.

Abschlagsforderung des Auftragnehmers geméaR 8§ 650g Abs. 2 BGBi. V. m. § 650c Abs. 3, S. 1 BGB
Vorsorglich, fur den Fall, dass dem Auftragnehmer das Recht nach § 650q Abs. 2 i. V. m. § 650c Abs. 3,
S. 1 BGB uberhaupt zustehen sollte, vereinbaren Auftragnehmer und Auftraggeber Folgendes:

14.6.1  Soweit schon dem Grunde nach kein Anspruch des Auftragnehmers wegen einer zusatzlichen
oder geanderten Leistung besteht, besteht Einigkeit, dass 8§ 650c Abs. 3, S. 1 BGB keine
Anwendung findet.

Dies gilt auch soweit die Forderung des Auftragnehmers wegen der geanderten oder zusatzlichen
Leistung nicht prufbar ist.
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14.7

14.6.2

Die Moglichkeit des Auftragnehmers, 80 Prozent einer in einem Angebot nach § 650q Abs. 1 BGB
i. V. m. 8§ 650b Abs. 1, S. 2 BGB genannten Mehrvergitung als Abschlagszahlung gem. § 650q
Abs. 2 BGB i. V. m. § 650c Abs. 3, S. 1 BGB zu verlangen, besteht jedenfalls nur Zug-um-Zug
gegen Stellung einer Biirgschaft (nachfolgend ,Uberzahlungsbirgschaft* genannt) in Héhe von
110% der vom Auftragnehmer als Abschlagszahlung nach 8§ 650q Abs. 2 BGB i. V. m. § 650c
Abs. 3, S. 1 BGB verlangten Mehrvergiitung. Dies gilt nicht, soweit der Auftraggeber schriftlich
auf die Stellung einer solchen Uberzahlungsbiirgschaft verzichtet hat, wozu der Auftraggeber
berechtigt ist.

Diese Uberzahlungsbiirgschaft dient allein der Sicherung etwaiger Anspriiche des Auftraggebers
gegen den Auftragnehmer gem. 8§ 650q Abs. 2 BGBi. V. m. § 650c Abs. 3, S. 3 BGB. Die Biirg-
schaftsurkunde muss diesen Sicherungszweck ausdrticklich enthalten.

Die Uberzahlungsbirgschaft muss schriftlich, unbedingt, unwiderruflich und unbefristet sein und
durch ein in Deutschland zugelassenes Kreditinstitut oder eine in Deutschland zugelassene Ver-
sicherungsgesellschaft mit allgemeinem Gerichtsstand in Deutschland erfolgen. In der Uberzah-
lungsbiirgschaft muss die Einrede der Vorausklage ausgeschlossen sein. Die Uberzahlungsbiirg-
schaftsurkunde darf die Einschrankung enthalten, dass der Birge Zahlungen nur dann an den
Auftraggeber leisten muss, soweit der Auftragnehmer den Anspruch des Auftraggebers gem.
§ 650q Abs. 2 BGB i. V. m. § 650c Abs. 3, S. 3 BGB anerkannt hat oder der Auftragnehmer durch
vorlaufig vollstreckbares Urteil zur Riickzahlung und / oder Zahlung von Zinsen gem. § 650q Abs.
2BGBi. V. m. 8 650c Abs.3, S. 3 BGB verurteilt worden ist und die Voraussetzungen vorliegen,
unter denen die Zwangsvollstreckung begonnen werden darf. Die Uberzahlungsbiirgschaft muss
zudem die Erklarung des Birgen enthalten, dass die Anspriiche aus der Burgschaft nicht vor den
durch die Burgschaft abgesicherten Anspriichen verjahren, spatestens jedoch in einer Frist von
30 Jahren. Ferner hat die Uberzahlungsbiirgschaftsurkunde zu enthalten, dass nach Abschluss
des Burgschaftsvertrags geschlossene Vereinbarungen tber die Verjahrung der durch die Blirg-
schaft abgesicherten Anspriiche nur dann fir den Birgen bindend sind, wenn solche Vereinba-
rungen mit der schriftlichen Zustimmung des Biirgen erfolgen. Auf den Uberzahlungsbiirgschafts-
vertrag darf ausschlieBlich deutsches Recht anwendbar sein. Die Uberzahlungsbiirgschaftsur-
kunde muss zudem als Gerichtsstand fur séamtliche Streitigkeiten im Zusammenhang mit der
Burgschaft Frankfurt am Main bezeichnen.

Soweit der Sicherungsfall nicht mehr eintreten kann, ist die Uberzahlungsbiirgschaft vom Auf-
traggeber an den Auftragnehmer zuriickzugeben oder gegeniiber dem Biirgen zu enthaften.

Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer zudem die Ublichen Kosten — maximal aber die dem
Auftragnehmer tatséchlich entstandenen Kosten — der Uberzahlungsbiirgschaft der Biirgschafts-
summe pro Jahr zu erstatten, soweit die vom Auftragnehmer als Abschlagszahlung nach § 650q
Abs. 2 BGB i. V. m. § 650c Abs. 3, S. 1 BGB verlangte Mehrvergiitung fir die jeweiligen zusatz-
lichen oder geanderten Leistungen der Hohe nach berechtigt war. Der Auftragnehmer verpflichtet
sich insoweit, dem Auftraggeber einen Nachweis tiber die ihm fiir die Uberzahlungsbiirgschaft
entstandenen Kosten zu tibergeben.

Einstweiliges Verfugungsverfahren nach 8§ 650d

Da derzeit unklar ist, ob § 650d BGB entgegen dem Wortlaut des § 650q BGB auch fiir den Architekten-
und Ingenieurvertrag Anwendung findet, vereinbaren Auftraggeber und Auftragnehmer fir den Fall, dass
dem so sein sollte vorsorglich, dass in diesem Fall das Recht des Auftraggebers und Auftragnehmers den
Erlass einer einstweiligen Verfiigung nach § 650d BGB zu beantragen durch diese Vertragsbedingungen
nicht berthrt wird.
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14.8

15

151

15.2

15.3

15.4

Fortgeltung des Vertrages flur Nachtragsleistungen

Die Bedingung des Vertrages nebst dieser Zusétzlichen Vertragsbedingungen gelten auch fir Nachtrags-
leistungen.

Vereinbarungen zu einem Baubudget

Sollte zwischen den Parteien durch gesonderte vertragliche Abrede ein Baubudget fur die auszufiihrenden
Leistungen vereinbart sein, gelten die nachfolgenden Bestimmungen:

Der Auftragnehmer hat einen verbindlichen Kostenrahmen (Baubudget) als Kostenobergrenze
zwingend einzuhalten. Die Einhaltung dieses Baubudgets stellt eine Leistung des Auftragnehmers und
ein vereinbartes Vertragsziel dar, zu deren Erfillung der Auftragnehmer verpflichtet ist. Insoweit ist der
Auftragnehmer verpflichtet, seine eigenen Leistungen so zu erbringen, dass das Baubudget eingehalten
wird und auch gegentber den weiteren Projektbeteiligten auf die Einhaltung dieses Baubudgets
hinzuwirken.

Halt der Auftragnehmer das vorgegebene Baubudget (oder einzelne darin eingegangene Teilkosten mit
dem entsprechenden Teilbudget) auch bei strikter Beachtung des Gebotes der Wirtschaftlichkeit nicht
far auskdmmlich, so hat er den Auftraggeber dariiber (auch schon vor Baubeginn) schriftlich unter
Angabe der Griinde zu unterrichten und in Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber und ggf. anderen
Projektbeteiligten Vorschlage zu erarbeiten, wie das Budget unter Einhaltung der weiteren vereinbarten
Vertragsziele eingehalten werden kann. Dabei hat der Auftragnehmer darzulegen, wie sich die
Verwirklichung der Vorschlage auf Qualitdten (insbesondere auch Wirtschaftlichkeit, spétere
Unterhaltung, Wartung und Betrieb) und Quantitaten sowie Termine und Fristen auswirken wirde.
Samtliche Kostenermittiungen missen nach der zum Vertragsschluss geltenden DIN 276 und der AVA-
Richtlinie (Anlage 2) erstellt werden.

Wird fur den Auftragnehmer erkennbar, dass die vereinbarten oder ermittelten und mit dem
Auftraggeber abgestimmten Baukosten der gewerk- und anlagenbezogenen Kostengruppen bei der
weiteren Verfolgung der bisherigen Planung oder nach dem Ergebnis der Ausschreibung einzelner
Gewerke nicht eingehalten werden (kénnen), so hat der Auftragnehmer den Auftraggeber unverziglich
schriftlich hieriber sowie Uber die Grinde fir die Abweichung und die voraussichtlichen Mehrkosten zu
unterrichten, die Mehrkosten zu begrinden und sé&mtliche mdoglichen Handlungs- und
Planungsalternativen (Einsparungsmoglichkeiten) — madglichst unter Beibehaltung der vereinbarten
Vertragsziele — schriftlich aufzuzeigen. Die Verpflichtung des Auftragnehmers, den Auftraggeber auch
sonst auf mogliche Einsparungsmaglichkeiten hinzuweisen, bleibt davon unberthrt. Dies gilt auch, wenn
Anderungen des vereinbarten Werkerfolgs / der vereinbarten Vertragsziele, Zusatz- und Anderungs-
winsche des Auftraggebers zu einer Verteuerung zu fuhren drohen.

Der Auftraggeber ist zur Anpassung des vorgegebenen Kostenrahmens / Baubudgets verpflichtet, wenn
die von ihm freigegebene Planung dies erforderlich macht und er vom Auftragnehmer vor der Freigabe
der entsprechenden Planung auf die infolge der Planfreigabe das Baubudget tbersteigenden Kosten
schriftlich hingewiesen wurde oder wenn nach erfolgter Planfreigabe Planungsanderungen vom
Auftraggeber gefordert werden, die zu einer Ubersteigung des Baubudgets filhren. Der Auftragnehmer
hat auch insoweit auf die veranderten Kostenauswirkungen unverzuglich hinzuweisen.
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16

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

17

171

Abrechnung, Zahlungspflicht des Auftraggebers

Das Honorar fir die beauftragten Leistungen wird fallig, wenn der Auftraggeber die Leistungen des
Auftragnehmers abgenommen hat oder die Abnahme nach § 641 Abs. 2 entbehrlich ist und der
Auftragnehmer dem Auftraggeber eine priffahige Honorarrechnung fur diese Leistungen tberreicht hat.

Abschlagszahlungen koénnen zu den vereinbarten Zeitpunkten oder in angemessenen zeitlichen
Abstanden fir nachgewiesene Leistungen gefordert werden. Ab Beginn der Leistungen der
Leistungsphase 5 i. S. d. HOAI kénnen Abschlagszahlungen vierteljahrlich fir nachgewiesene
Leistungen angefordert werden.

Abschlagsforderungen des Auftragnehmers sind féllig 30 Tage nach Zugang der entsprechenden prif-
fahigen Abschlagsrechnung. Die Ausfiihrung der abgerechneten Leistungen ist hierbei durch eine Auf-
stellung nachzuweisen, durch die eine rasche und sichere Beurteilung der Leistung ermdglicht wird.

Die Schlusszahlung ist alsbald nach Prifung und Feststellung der vom Auftragnehmer bergebenen
pruffahigen Schlussrechnung zu leisten, spatestens 30 Tage nach deren Zugang im Original beim
Auftraggeber. Die Priifung der Schlussrechnung ist nach Mdoglichkeit zu beschleunigen.

Ist der Auftragnehmer mit mehr als zehn Objekten im Sinne der HOAI beauftragt, so betragt die Frist fir
die Prifung der Schlussrechnung und Falligkeit der Schlusszahlung abweichend vom vorstehenden
Absatz 60 Tage anstatt 30 Tagen.

Ein Zurtckbehaltungsrecht des Auftraggebers wegen mangelhafter Leistung bleibt unberihrt.
Nachforderungen nach einer erteilten Schlussrechnung sind ausgeschlossen, wenn der Auftraggeber
hierauf entsprechende Zahlungen geleistet hat und er davon ausgehen durfte, dass der Auftragnehmer
mit der Schlussrechnung eine endgtiltige Bewertung und Abrechnung seiner Leistungen vorgenommen
hat.

Kindigung des Vertrages durch den Auftraggeber

Ein wichtiger Grund, der den Auftraggeber zur aul3erordentlichen Kiindigung des Vertragsverhaltnisses
berechtigt, liegt insbesondere vor, wenn

17.1.1 eine Uberschreitung von Zwischen- oder Fertigstellungsterminen durch den Auftragnehmer

schuldhaft verursacht worden ist und der Auftraggeber den Auftragnehmer zuvor erfolglos eine
angemessene Frist zur Abhilfe unter Androhung der aul3erordentlichen Kindigung fir den Fall
der Fristversdumung gesetzt hat oder

17.1.2  der Auftragnehmer einen vertraglich vereinbarten Beginntermin schuldhaft nicht einhalt und mit

der Ausfuhrung seiner Leistungen auch innerhalb einer vom Auftraggeber gesetzten
angemessenen Frist zur Abhilfe unter Androhung der auRerordentlichen Kiindigung fir den Fall
der Fristversdumung nicht beginnt oder

17.1.3 das Vertrauensverhéltnis zwischen den Parteien auf Grund nach Vertragsschluss eingetretener

Umstande erheblich gestort ist, oder andere tatsichliche Umsténde vorliegen, auf Grund derer
dem Auftraggeber ein Festhalten am Vertrag nicht mehr zugemutet werden kann oder

17.1.4  der Auftragnehmer seine Zahlungen i.S.d. § 17 Abs. 2 InsO eingestellt hat oder
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17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.1.5 der Auftragnehmer die Eréffnung des Insolvenzverfahrens Uber sein Vermégen beantragt hat

oder

17.1.6 das Insolvenzverfahren tber das Vermdgen des Auftragnehmers eréffnet oder die Erdffnung

mangels Masse abgelehnt wird

17.1.7 die Leistungsfahigkeit des Auftragnehmers aus anderen Griinden so beeintrachtigt ist, dass ein

Vertrauen in seine Mdglichkeit zur vertragsgerechten Erfillung nicht mehr besteht und der
Auftraggeber dem Auftragnehmer zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Abhilfe unter
Androhung der aul3erordentlichen Kiindigung fur den Fall der Fristversaumung gesetzt hat oder

17.1.8 der Auftragnehmer auf Anforderung die verlangte Berufshaftpflichtversicherung nicht nachweist

bzw. der Versicherungsschutz nicht weiter fortbesteht und der Auftraggeber dem Auftragnehmer
zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Abhilfe unter Androhung der auf3erordentlichen
Kindigung fir den Fall der Fristversdumung gesetzt hat oder

17.1.9 die beteiligten Behorden die geplante Malinahme nicht genehmigen oder

17.1.10 das vertraglich vereinbarte Gesamtbudget fur das Projekt unter Beriicksichtigung der weiteren

Vertragsziele nicht eingehalten werden kann.

Wird der Vertrag aus einem wichtigen Grund gekiindigt, so sind nur die bis dahin tatsachlich
vertragsgemal} erbrachten Leistungen, soweit sie von dem Auftraggeber verwertet werden kdnnen, zu
verguten. Schadenersatzanspriiche des Auftraggebers bleiben davon unberihrt.

Die Kindigung des Auftraggebers kann auf einen abgrenzbaren Teil der vom Auftragnehmer
geschuldeten Leistungen beschrankt werden (Teilkiindigung).

Auftragnehmer und Auftraggeber sind insoweit einig, dass als ein solcher abgrenzbarer Teil zumindest
samtliche dem Auftragnehmer beauftragten Leistungen einer Leistungsphase im Sinne der HOAI
insgesamt anzusehen sind. D.h. jedenfalls alle dem Auftragnehmer beauftragten Leistungen der
Leistungsphase 3 im Sinne der HOAI stellen zum Beispiel einen abgrenzbaren Teil der vom
Auftragnehmer geschuldeten Leistungen dar, sofern der Auftragnehmer z. B. mit den Leistungen der
Leistungsphasen 1 bis 4 im Sinne der HOAI beauftragt ist, so dass der Auftraggeber — sofern die
weiteren Voraussetzungen hierfur vorliegen — in diesem Fall berechtigt wéare, eine Teilkiindigung
beschrankt auf die dem Auftragnehmer beauftragten Leistungen der Leistungsphase 3 im Sinne der
HOAI zu erklaren.

Ob dartiber hinaus auch einzelne Grundleistungen einer Leistungsphase im Sinne der HOAI als
abgrenzbarer Teil der vom Auftragnehmer geschuldeten Leistungen anzusehen sind, ist einer
Einzelfallbetrachtung vorbehalten.

Der Auftragnehmer hat im Falle einer ordentlichen Kiindigung gem. § 648 BGB keinen Anspruch auf
entgangenen Gewinn, soweit ihm im zeitlichen Zusammenhang mit der Kiindigung (binnen 2 Monaten
nach Wirksamwerden der Kiindigung) Ersatz— oder Nachtragsauftrag angeboten wird.

Die Kiundigung bedarf der Schriftform.

Ist der Vertrag durch Kindigung beendet, haben beide Parteien seine Abwicklung nach Méglichkeit zu
fordern und die ndtigen Auskinfte zu erteilen.
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17.7

18

18.1

18.2

18.3

18.4

19

19.1

Sollte ein Fall des § 650p Abs. 2 BGB vorliegen, vereinbaren Auftragnehmer und Auftraggeber, dass
das Kindigungsrecht des Auftraggebers gem. § 650r Abs. 1 BGB nicht vor Ablauf von 8 Wochen
erlischt. Insoweit ist der Besonderheit Rechnung zu tragen, dass der Auftraggeber nach Vorlage der
Unterlagen gem. 8§ 650p Abs. 2 BGB diverse Gremien einzubinden hat, um zu entscheiden, ob das
vertragsgegenstandliche Projekt realisiert wird oder nicht.

Kundigung durch den Auftragnehmer
Der Auftragnehmer kann den Vertrag nur aus wichtigem Grunde kiindigen.

Die Kundigung ist schriftich zu erklaren. Sie ist erst zulassig, wenn der Auftragnehmer dem
Auftraggeber ohne Erfolg schriftlich eine angemessene Frist zur Vertragserfillung gesetzt und erklart
hat, dass er nach fruchtlosem Ablauf der Frist den Vertrag kindigen werde. In dem
Kindigungsschreiben sind — zur Wirksamkeit der auRerordentlichen Kiindigung — die maf3gebenden
tatséchlichen Umsténde darzulegen, auf welche der Auftragnehmer seine aul3erordentliche Kiindigung
stutzt.

Ein etwaiges aul3erordentliches Kindigungsrecht des Auftragnehmers wegen eines etwaigen
Zahlungsverzugs des Auftraggebers besteht frihestens nach Ablauf einer dem Auftraggeber erfolglos
gesetzten 3-woéchigen schriftlichen Nachfrist des Auftragnehmers zur Zahlung der falligen, jedoch vom
Auftraggeber nicht gezahlten Vergitung, sofern der Auftragnehmer gleichzeitig erklart hat, dass er den
Vertrag nach Ablauf der dem Auftraggeber gesetzten Nachfrist zur Zahlung der offenen Vergitung
kindigen werde.

Dariiber hinaus ist ein etwaiges aul3erordentliches Kiindigungsrecht des Auftragnehmers wegen eines
Zahlungsverzugs des Auftraggebers jedenfalls bis zum Ablauf eines Zeitraums von 2 Wochen nach
Beendigung eines etwaigen einstweiligen Verfigungsverfahrens gemafld § 650d BGB — soweit dieses
entgegen 8 650 BGB auch fur Architekten- und Ingenieurvertrdge Anwendung finden sollte —
ausgeschlossen, soweit es sich um ein einstweiliges Verfigungsverfahren Uber die
Verglitungsanpassung gem. 8 650q Abs. 2 i. V. m. 8 650c BGB handeln sollte und der Auftraggeber
dieses einstweilige Verfigungsverfahren innerhalb der vertraglichen Zahlungsfrist fir die betreffende
Abschlagszahlung eingeleitet hat.

Sollte ein Fall des § 650p Abs. 2 BGB vorliegen, vereinbaren Auftragnehmer und Auftraggeber, dass
die angemessene Frist nach § 650r Abs. 2 BGB nicht unter 8 Wochen betragt. Auch insoweit ist der
Besonderheit Rechnung zu tragen, dass der Auftraggeber nach Vorlage der Unterlagen gem. 8§ 650p
Abs. 2 BGB diverse Gremien einzubinden hat, um zu entscheiden, ob das vertragsgegenstandliche
Projekt realisiert wird oder nicht.

Berufshaftpflicht des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eine Berufshaftpflichtversicherung nachzuweisen und bis zum Ablauf
der Verjahrungsfristen aufrecht zu erhalten. Die jeweiligen Deckungssummen dieser Versicherung
mussen, soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist, mindestens betragen:

far Schaden am Objekt fur Sach- und Vermodgensschaden: 1.250.000 Euro, 2-fach maximiert p. a.
fur Personenschaden: 5 Mio. €, 2-fach maximiert p. a.
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19.2

19.3

19.4

20

20.1

20.2

20.3

20.4

Der Auftragnehmer hat den Versicherungsschutz durch Vorlage einer Police oder
Versicherungsbestéatigung spatestens innerhalb von 2 Wochen nach Vertragsabschluss nachzuweisen,
aus der sich der Bestand und die Hohe der Versicherung nebst Versicherungsnummer ergeben. Der
Auftragnehmer ist zur sofortigen Anzeige verpflichtet, wenn und soweit der Versicherungsschutz in der
vereinbarten Hohe nicht mehr besteht oder in Frage gestellt ist. Dies gilt auch, sofern die pro
Versicherungsjahr zur Verfiigung stehenden Deckungssummen aufgebraucht sind oder werden.

Der Auftragnehmer hat erst dann einen Anspruch auf Leistungen des Auftraggebers, wenn er diesem
das Bestehen des Versicherungsschutzes nachgewiesen hat.

Der Auftraggeber kann Zahlungen auch von dem Nachweis des Fortbestehens des Versicherungs-
schutzes abhangig machen.

Bei Arbeitsgemeinschaften muss Versicherungsschutz in dem in Ziff. 19.1 genannten Umfang fir alle
Mitglieder bestehen. Fir die von ihnen zu erbringenden Tétigkeiten haben auch Dritte, Subunternehmer
oder freie Mitarbeiter, ausreichenden Versicherungsschutz nachzuweisen.

Urheberrecht

Der Auftragnehmer wird aufgrund des vorliegenden Vertrags Planungen und sonstige Leistungen fur das
Projekt erbringen [nachfolgend zusammen ,Arbeitsergebnisse”]. Diese Arbeitsergebnisse sowie die hier-
nach zu errichtenden baulichen Anlagen kdnnen gegebenenfalls (urheberrechtlich) schutzfahig sein. Der
Auftraggeber méchte die Arbeitsergebnisse des Auftragnehmers sowie die hiernach zu errichtenden bau-
lichen Anlagen unter Ausschluss eines jeden Dritten dauerhaft fiir das vertragsgegenstandliche Bauvorha-
ben, mdglicherweise auch in gednderter Form, etwa aufgrund von wirtschaftlichen Erwagungen, verwen-
den und/oder diese Rechte auf Dritte Ubertragen. Der Auftraggeber hat insgesamt nur ein bestimmtes
Budget zur Verfigung, so dass es fur den Auftraggeber von besonderer Bedeutung ist, auch im Hinblick
auf etwaige Urheberrechte des Auftragnehmers abschlieRende Regelungen fur die komplette Nutzungs-
dauer der Arbeitsergebnisse des Auftragnehmers zu treffen. Dies vorausgeschickt, vereinbaren Auftragge-
ber und Auftragnehmer Folgendes:

Mit Abschluss dieses Vertrages Ubertragt der Auftragnehmer die ihm an seinen Leistungen sowie den
hiernach zu errichtenden baulichen Anlagen nach dem Urheberrechtsgesetz zustehenden Nutzungs-
rechte ausschlie3lich und unwiderruflich sowie raumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschrankt auf den
Auftraggeber. Mit der Zahlung der festgelegten Vergiitung ist die Ubertragung der Nutzungsrechte
abgegolten. Der Auftraggeber kann die ihm tbertragenen Nutzungsrechte auch ohne Zustimmung des
Auftragnehmers Dritten einrdumen oder an sie Ubertragen.

Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, jegliche Unterlagen, die fir die im Vertrag genannten Leistungen
erstellt wurden, ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Auftraggebers flir andere Zwecke als die
konkrete MalRnahme =zu verwenden, an Dritte weiterzugeben oder zu verdffentlichen. Eine
Zuwiderhandlung verpflichtet den Auftragnehmer zum Schadensersatz.

Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Auftraggebers die
beauftragten Leistungen und die daraus resultierende Baumal3nahme bildlich wiederzugeben oder
solche Bilder zu verdffentlichen. Eine Zuwiderhandlung verpflichtet den Auftragnehmer zum
Schadensersatz.

Sofern der Auftragnehmer die vorherige schriftliche Zustimmung des Auftraggebers erhalten hat, ist er
verpflichtet sich, die in Ziffer 3 und 4 genannten Unterlagen und Bildnisse nur mit Namensangabe des
Auftraggebers weiterzugeben oder zu verdffentlichen.
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20.5

20.6

20.7

21

21.1

21.2

21.3

21.4

22

22.1

22.2

22.3

Der Auftraggeber darf Unterlagen und sonstige Leistungen des Auftragnehmers fir das
vertragsgegenstandliche Gebaude ohne Mitwirkung des Auftragnehmers, unter Wahrung seiner
eventuellen Urheberpersonlichkeitsrechten, nutzen und &ndern. Dies gilt auch fur das fertige Bauwerk.

Der Auftragnehmer hat nach Bauende die zur Baudurchfiihrung bendtigten Unterlagen an den
Auftraggeber herauszugeben. Gegen diesen Herausgabeanspruch steht dem Auftragnehmer kein
Zurtickbehaltungsrecht zu.

Die vorstehenden Regelungen dieser Ziff. 20 gelten auch im Falle vorzeitiger Beendigung des
vorliegenden Vertragsverhaltnisses durch Kindigung, Aufhebung oder auf sonstige Weise sowie fir
den Fall, dass der Vertrag ein Stufen- oder Abrufvertrag ist und der Auftraggeber nicht samtliche in dem
Vertrag genannten Leistungen beauftragt bzw. abruft. Der Auftraggeber ist in diesem Fall berechtigt, die
Arbeitsergebnisse des Auftragnehmers ohne Mitwirkung des Auftragnehmers und ohne Zahlung eines
weiteren Nutzungsentgeltes, mit oder ohne Hinzuziehung eines Dritten weiter zu nutzen, zu ergénzen,
zu andern, zu vervielfaltigen, zu verdéffentlichen und zu Gbertragen und insbesondere das Bauvorhaben
fertigzustellen. Die vorstehenden Rechte dieser Ziffer kann der Auftraggeber auch auf einen Dritten
Ubertragen, der die weiteren Planungsleistungen Ubernimmt. Der Auftragnehmer stimmt der
Ubertragung bereits jetzt zu.

Geheimhaltung, Eigentum

Alle Zeichnungen, Angaben, Systeme, Betriebsverfahren, Zahlen, Abbildungen und sonstigen
Informationen, gleich welcher Art und welchen Ursprungs, die dem Auftragnehmer in Verbindung mit
diesem Vertrag Ubergeben werden oder zur Kenntnis gelangen, sind von ihm streng vertraulich zu
behandeln und bleiben Eigentum des Auftraggebers.

Sie durfen vom Auftragnehmer ohne Einwilligung des Auftraggebers weder kopiert, verdffentlicht oder
Dritten zuganglich gemacht werden, noch zu einem anderen als dem in diesem Vertrag festgelegten
Zweck benutzt werden. Der Auftragnehmer wird sein Personal dementsprechend anweisen und
verpflichten.

Der Auftragnehmer wird unaufgefordert alle Unterlagen, Datentrager usw. mit Beendigung der
Abwicklung des Vertrages an den Auftraggeber zurtickgeben.

Alle Zeichnungen, Berechnungen, Daten und sonstigen Arbeitsergebnisse, die der Auftragnehmer im
Rahmen dieses Vertrages anfertigt, unterliegen dem unumschrénkten Eigentums- und Verfligungsrecht
des Auftraggebers ohne einen zusatzlichen Vergitungsanspruch.

Arbeitsgemeinschaften (ARGE)

Arbeitsgemeinschaften haben dem Auftraggeber ein zur Vertretung berechtigtes (‘federfihrendes")
Mitglied zu benennen und auf dessen Anfordern eine schriftliche Vollmacht auszustellen.

Das federfihrende Mitglied ist berechtigt, die Arbeitsgemeinschaft im Namen und fir Rechnung der
Mitglieder zu vertreten. Beschrankungen seiner Geschaftsfihrungsbefugnis, die im Verhéltnis der
Arbeitsgemeinschaftsmitglieder zueinander festgelegt sind, schréanken die Vollmacht gegeniiber dem
Auftraggeber nicht ein.

Zahlungen werden mit befreiender Wirkung fur den Auftraggeber ausschliel3lich an das federfihrende
Mitglied der Arbeitsgemeinschaft auf ein von ihm zu benennendes Konto oder nach dessen schriftlicher
Weisung an Dritte geleistet.
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23

23.1

23.2

23.3

23.4

23.5

23.6

23.7

23.8

23.9

24

AbschlielRende Bestimmungen

Der Auftragnehmer ist nur zu einer Aufrechnung mit unbestrittenen oder rechtskraftig festgestellten
Forderungen berechtigt.

Der Auftragnehmer kann seine Forderungen gegen den Auftraggeber nur mit dessen schriftlicher
Zustimmung abtreten.

Fur die vertraglichen Beziehungen gilt ausschlie3lich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Als Erfullungsort gilt — vorbehaltlich abweichender individualvertraglicher Vereinbarungen - Frankfurt
am Main.

Soweit der Auftragnehmer Vollkaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Person des
offentlichen Rechts oder o6ffentlich-rechtliches Sondervermégen ist, ist Frankfurt am Main
ausschliel3licher Gerichtsstand fiur alle sich aus dem Vertragsverhaltnis unmittelbar oder mittelbar
ergebenden Streitigkeiten.

Streitfragen berechtigen die Parteien nur insoweit ihre Mitwirkung an der Vertragserfillung einzustellen,
als ihnen auf Grund vertraglicher oder gesetzlicher Vorschriften ein Zuriickbehaltungsrecht zusteht.

Sofern einzelne Bestimmungen des Vertrages rechtsunwirksam sind oder werden, wird die Wirksamkeit
der ubrigen Vertragsbestimmungen hierdurch nicht berdhrt. Fur diesen Fall verpflichten sich die
Vertragsparteien, die unwirksamen Bestimmungen durch rechtlich zuldssige Vereinbarungen zu
ersetzen. Entsprechendes gilt beim Vorhandensein von Vertragsliicken.

Anderungen und Erganzungen des Vertrages bediirfen der Schriftform.

Der Auftragnehmer verzichtet auf die Geltendmachung von etwaigen Anspriichen gemal3 § 650e BGB,
sofern der Auftraggeber entsprechende anderweitige Sicherheit, z. B. durch Bankbtirgschaft stellt.

Anlagen

Folgende Anlagen sind Bestandteile der Vertragsbedingungen:

Anlage 1: CAD-Richtlinie des Auftraggebers, in der bei Vertragsschluss geltenden Fassung
Anlage 2: AVA-Richtlinie des Auftraggebers, in der bei Vertragsschluss geltenden Fassung
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AVA-Richtlinien
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Uberarbeitet durch:
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5.1.1 Auftragnehmer erfasst vertragliche Abweichungen
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Allgemeines

Samtliche Unterlagen sind in deutscher Sprache zu erstellen.

Als Wahrungseinheit ist generell der Euro einzusetzen.

Im Leistungsverzeichnis (LV) mussen alle Langtexte als Fliel3text erstellt werden.

Die AVA-Richtlinien gelten sowohl fur den internen als auch fir den externen Ge-
schaftsverkehr.

Bei detaillierter Hersteller- und/oder Fabrikatsbezeichnung im Ausschreibungs-LV
muss im Positionstext eine Bietertexterganzung mit dem Hinweis ,oder gleichwertig*
eingefugt und eine unterschriebene juristisch belastbare Begriindung fuir die Vergabe-
akte erstellt werden.

1. Kostenermittlung (HOAI Lph. 1-5)

1.1 Allgemein
Grundlage zu jeglicher Kostenermittlung bildet der abgestimmte Kostenstruk-
turplan.

1.2 Datenuibergabe an externen Auftragnehmer

- dem externen Auftragnehmer wird der abgestimmte Kostenstrukturplan als
PDF-Datei zur Verfugung gestellt.

- Auftragnehmer, die RIB iTWO Lizenznehmer sind, erhalten den Kosten-
strukturplan als vorbereitetes Projekt im RPA-Format (RIB Project Archive),
alternativim RPZ-Format.

- Die AVA-Richtlinie der VGF in der aktuellen Fassung.

Jegliche Berechtigungen sind vor der Dateniibergabe zu entfernen!
Absolute Versionsgleichheit ist zu beachten.
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1.3 Datenbearbeitung

- LV-Name und Bezeichnung muss aus dem Kostenstrukturplan tbernom-
men werden.
Beispiel: 3.5. Prozessnetzwerk und Kommunikationstechnik

- LV-Gliederungsstruktur

XX XK XXXXAX)
Bereich —_— |
Abschnitt
Position
{Index)

Der Index wird zur spateren Nutzung des Verfahrens

GAEB-VB 23.004 (Aufmafd DA12) mit angelegt.

Bereich (1-99), Abschnitt (1-99), Position (10-9990) missen als numerische
Struktur angelegt werden.

Projekt  Bearbeiten  Ansicht  Einfligen  Menge  Extras  Fenster 7

L4 D Sz il 2 dire § P Pijk ik (WiHle §

5§ | =YL I CE[fe®oE=== %5 « «|F &
@8 \NT31\NT31_Uebung|PSP-Test ¥1 [ \NT31|NT31_Uebung|PSP-Test V1 - 2 - 2 (AUftr) - Aufmali 2.1.1, L¥/vA YNTILINTIL UsbunghPSP-Test vl -2 - 2 |

= ‘ﬁ' Ly 21,1, - Anpassung Gleizanlagen 0z Kurztest Menge ME | Einheitzpreiz

Eg 1. Station Bommersheim . 1. Station Bommersheim
=% 1.1 Aufbucharbeiten 11, Aufbrucharbeiten

1.1.10. Schutz flir varhandene B Surme, 2.120,000 | Stck 170.00

1.1, 20, Gleizplatten ausbauen / laden, 30,000 | gm 18,00

1.1, 30 Werbundpflaster aufbrechen ¢ laden, 1.500,000 | gm 12,00

1.1, 40. Gehweaplatten aufbrechen / laden, 70,000 | g 23.00

1.1, BO. Tiefbordzteine aufbrechen, 12,000 | m .00

Klare Zuordnungen der einzelnen Positionsarten sind zu beachten.

(z.B. Grund-/Wahlpositionen)

Bedarfspositionen sind grundsétzlich nicht in die Leistungsbeschreibung auf-
zunehmen. Stundenlohnarbeiten dirfen nur in dem unbedingt erforderlichen
Umfang in die Leistungsbeschreibung aufgenommen werden!
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2.1

2.2

1.4 Datenubergabe an VGF

- Die erstellten Leistungsverzeichnisse missen der VGF digital im Standard
GAEB XML 3.3 sowie PDF uibergeben werden.

- Auftragnehmer, die RIB iTWO Lizenznehmer sind, konnen die erstellten
Leistungsverzeichnisse (Projekt) als RPA-Datei Ubergeben, alternativ RPZ.
Absolute Versionsgleichheit ist zu beachten.

Jegliche Berechtigungen sind vor der Datenlibergabe zu entfernen!
Ubergabe der gesammelten Kostenberechnungen an den Projektleiter.

Ausschreibungsphase (HOAI Lph. 6)

Allgemein

Ausschreibungs-LVs werden auf Basis der Kostenermittiungen als bepreiste
LVs unter jeweils einer Vergabeeinheit erstellt. Kostenermittlungen durfen
nicht veréndert werden.

Es sind die Vorgaben des HVA B-StB und HVA L-StB zu beachten.
Datenlbergabe an externen Auftragnehmer (HOAI Lph. 6)

- Die erstellten Leistungsverzeichnisse werden dem Auftragnehmer als PDF-
Datei sowie im Standard GAEB XML 3.3 Ubergeben.

- Auftragnehmer, die RIB iTWO Lizenznehmer sind, erhalten die Leistungs-
verzeichnisse als vorbereitetes Projekt im RPA-Format (RIB Project Ar-
chive), alternativ RPZ.

- Die AVA-Richtlinie der VGF in der aktuellen Fassung.

Jegliche Berechtigungen sind vor der Datentibergabe zu entfernen!
Absolute Versionsgleichheit ist zu beachten.
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2.3

Datenbearbeitung

LV-Gliederungsstruktur

XA KK XXXXKAX)
Bereich —_— |
Abschnitt
Position
(Index)

Der Index wird zur spateren Nutzung des Verfahrens

GAEB-VB 23.004 (Aufmafd DA12) mit angelegt.

Bereich (1-99), Abschnitt (1-99), Position (10-9990) mussen als numerische
Struktur angelegt werden.

Projekt  Bearbeiten  ansicht  Enfigen Menge Extras  Fenster 7

B = - = Szl 1 32 4| Yre PPl ok ok ek [P W] 8
d E
5 B § [ Hoe BN EEema(E==s= %] + «|F £ U
8 \WT3ILNT3L UebungiPSP-Test V1 (|29 WWT31UNT31 UebunglPSP-Test VL - 2 - 2 (Auftr) - Aufmald 21,1, LUYA NT3LMTE_Uebung|PSP-Test 1 - 2- 2 {
= ,ﬁ' L 2.1.1. - dnpassung Gleisanlagen 0z Kurztest Menge ME | Einheitzpreis
El% Station Bommersheim e 1 Station Bommersheim
+-%8% 1. 1. Aufbrucharbeiten 11, Autbrucharbsiten
1.1. 10 Schutz fiir vorhandene Baume, 2.120,000 | Stck 170,00
1.1 20 Gleisplatten ausbauen / laden. 30,000 | gm 18.00
1.1. 30 Yerbundpllaster aufbrechen / laden, 1.500,000 | gm 12,00
1.1 40 Gelwegplatten aufbrechen £ laden, 70,000 | gm 23,00
1.1. BO. Tiefbordsteine aufbrechen, 12,000 | m E.00

Klare Zuordnungen der einzelnen Positionsarten sind zu beachten.

(z.B. Grund-/Wabhlpositionen)

Bedarfspositionen sind grundsatzlich nicht in die Leistungsbeschreibung auf-
zunehmen. Stundenlohnarbeiten darfen nur in dem unbedingt erforderlichen
Umfang in die Leistungsbeschreibung aufgenommen werden!

Erganzung um technische Vorbemerkungen, Ausfiihrungsbeschreibungen und
Uberprifung der aktuell giiltigen Normen. Samtliche Anderungen sind der
VGF rechtzeitig, in schriftlicher Form, anzuzeigen.

Samtliche Anhange (Skizzen, Fotos, Texte etc.) sind der VGF in abgestimmter
digitaler Form zu tGibergeben.

Wichtig! In die LVs durfen keine Skizzen bzw. Fotos eingefugt werden.
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2.4

Datenlibergabe an VGF

- Die vollstandigen Ausschreibungsunterlagen miussen der VGF digital im

Standard GAEB XML 3.3 sowie PDF uUbergeben werden.
Auftragnehmer, die RIB iTWO Lizenznehmer sind, kbénnen die erstellten
Ausschreibungs-LVs (Projekt) als RPA-Datei Ubergeben, alternativ RPZ.
Absolute Versionsgleichheit ist zu beachten.

Jegliche Berechtigungen sind vor der Dateniibergabe zu entfernen!
Prufung der Unterlagen durch den technischen Fachbereich der VGF und
Ubergabe an die Vergabestelle.

3. Auftragsvergabe (HOAI Lph. 7)

3.1

3.2

Ubergabe an den Einkauf der VGF (HOAI Lph. 7)

Vollstandig ausgeftlltes und unterschriebenes Formular ,Aufforderung
zur Ausschreibung® (AZA) in der aktuellsten Version (siehe UHB)
Ubergabe in RIB iTWO

Datentibergabe im Dateiverzeichnis (G:\Transferordner_NK13)

Bei der Datenlibergabe muss enthalten sein:

Ausschreibungs-LV in der Datenart x83 (GAEB XML 3.3)
Ausschreibungs-LV als PDF-Datei

Eventuelle Anhange (Skizzen, Fotos, Texte, Plane etc.) als PDF-Datei
HVA Bau-/Ausfihrungsbeschreibung

Veroffentlichung und Submission

3.2.1 Datenlbergabe an Bieter

Alle Ausschreibungen der VGF erfolgen Uber eine E-Vergabeplattform/E-Mail mit
folgendem Inhalt:

3.2.2

Anschreiben mit allgemeinen Angaben zu den Ausschreibungsunterlagen.
Ausschreibungs-LV in der Datenart x83 (GAEB XML 3.3)
Ausschreibungs-LV als PDF-Datei

HVA-ZVB/E-StB in der aktuellen Fassung

Vertragsbedingungen als PDF-Datei

Die AVA-Richtlinie der VGF in der aktuellen Fassung

Weitere Richtlinien gemald AZA

Eventuelle Anhénge (Skizzen, Fotos, Texte, Plane etc.) als PDF-Datei
Weitere Ausschreibungsunterlagen (z.B. Eignungsprifung/Wertung)

HVA Bau-/Ausfiihrungsbeschreibung

Datentibergabe an VGF
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- Das vollstandige Angebot wird Uber die E-Vergabeplattform der VGF in di-
gitaler, signierter Form Ubergeben.
- Bei Anfragen per E-Mail sind diese per E-Mail zu Ubergeben.

3.3 Versand der Auftragsunterlagen an den Auftragnehmer
Die Auftragsunterlagen bestehen aus:
- Zuschlagsschreiben/Bestellschein aus SAP (Auftrag/per Fax/Mail)
- Auftrags-LV in der Datenart x86 (GAEB XML 3.3/per Mail)
- Auftrags-LV als PDF-Datei (per Mail)
4. Auftragsabwicklung / Ausfuhrung / Vertragsmanagement (HOAI Lph. 8)
4.1 Erfassen von Fremdleistungen
Das gemeinsam vor Ort erstellte und unterschriebene Aufmald ist vom Auftrag-
nehmer digital in der Datenart d12 (GAEB-VB 23.004) mit Rechenweg anzulegen

und an den im Vertrag genannten technischen Ansprechpartner zu Ubergeben.

Die Frist fur Zahlungen der VGF an den Auftragnehmer beginnt mit Ubergabe
des sachlich korrekten digitalen Aufmalies.

Die Dateien sind wie folgt zu benennen:
Bsp. 4500001234 _3.5. 1AZ.d12

4500001234_3.5._1AZ.d12

Bestellscheinnummer —|

LV-Name

Laufender Abrechnungszeitraum

Ubergabemadglichkeiten: - E-Mail
- Projektraum
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Hinweis: Das geprufte digitale Aufmalfd dient als Grundlage zur Erstellung der Prif-
rechnung, die der Auftraggeber zur Mitteilung seines Prifergebnisses an den Auf-
tragnehmer Ubermittelt. Auf Grundlage der Ubermittelten Prufrechnung stellt der Auf-

tragnehmer seine Rechnung.

Eventuelle Korrekturen werden dem Auftragnehmer als Datei
Bsp. 4500001234 _2.1.1. 1AZ-K.d12 zuriick gesandt.

e Projektvenwaltung ]’ﬁ {MT31YNT31_UebungiPSP-Test W1

B WT3LNT3L UebungiPSP-Test Y1 - 2 - 2 (Auftr) - Aufmak 2.1.1. Lefva (3 |

= ‘j Ly 21.1. - Anpassung Gleizanlagen Position |Zu0rdnung Ansatzl LangtextAnsatzI Blatt I BIattVariabIenI
E|§ %Satoanrshl 0z Kurztest
. 1L Autbrucharbelten - m
% 1.1, 10 Schutz fiir varhandsne Baume, I 1., 9 Sl (Mo iedne B, :I
% 1.1. 20 Gleisplatten ausbauen / laden, LI
% 1130 [L]Yerbundpilaster aufbrechen / laden,
L% 101400 Gebwegplaten auftrechen £ laden,
------ % 1.1. 80 Tiefbordsteine aufbrechen,
Lv: I 2120,000 Stek
WA I 2120,000 Stk EP: I 170,00 EUR
02 | K| Edéuterng Fakter [ FN|  1.%wert 2wet [ 3wet || awent ||  Swet |[.|Blatt|Zeile| zb¥. | Ergebris
1.1.10 91 | 2220,000= 1|00 2,220,000
> .10 100 B&ume wurden nicht geschiitzt 1|01 k.
1.1.10. 91 | -100= 2000 K -100.000
1.1. 20 91 | 245= 3|00 30,000

4.2 Rechnungsstellung

Rechnungen sind grundsatzlich auf Basis der unter Punkt 4.1 ermittelten Priufrech-
nung zu stellen.

Rechnungen sind mit Angabe unserer Bestellscheinnummer und der Zuordnung zur
jeweiligen Bestellposition elektronisch (per E-Mail) im PDF-Format an die E-Mail-Ad-
resse rechnungswesen@vgf-ffm.de zu senden.

Zusatzlich kdnnen strukturierte elektronische Rechnungen im Format ZUGFeRD 2.0
eingelesen werden.

Andere Formate werden derzeit von unseren Systemen nicht unterstutzt.

5. Nachtragsmanagement
5.1 Vertragliche Abweichungen sind prinzipiell beim Einkauf anzumelden.
Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH
Einkauf und Materialwirtschaft

Kurt-Schumacher-Strale 8
60311 Frankfurt am Main
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5.1.1 Auftragnehmer erfasst vertragliche Abweichungen

5.1.2

Die Nachtrage mussen in einem Nachtrags-LV in Papierform und digital in der
Datenart x81/x82 (GAEB XML 3.3) mit dem Status ,,angeboten“ an den Ein-
kauf Gbergeben werden.

Nachtrage sind, entsprechend der Gliederungsstruktur des jeweiligen Auf-
trags-LVs, mit der Gruppenstufe ,90“ anzulegen.

Beispiel: 90.1.10

Die Dateien sind wie folgt zu benennen:

Bsp. 4500001234_3.5._ 1NA.x81

4500001234_3.5._1NA x81

Bestellscheinnummer Q

LV-Name

Nachtragsnummer

Auftraggeber erfasst vertragliche Abweichungen

Die Nachtrage mussen in einem Nachtrags-LV digital in der Datenart x83
(GAEB XML 3.3) mit dem Status ,erkannt‘ vom Einkauf an den Auftragnehmer
Ubergeben werden, inklusive Nachtrags-LV als PDF-Datei.

Nachtrage sind, entsprechend der Gliederungsstruktur des jeweiligen Auf-
trags-LVs, mit der Gruppenstufe ,90“ anzulegen.

Beispiel: 90.1.10

Die Dateien sind wie folgt zu benennen:

Bsp. 4500001234_3.5._ 1NA.x83

4500001234_3.5._1NA.x83

Bestellscheinnummer 4|

LV-Name

Nachtragsnummer

Ubergabemaoglichkeiten: - E-Mail

Das bepreiste Nachtrags-LV muss vom Auftragnehmer digital in der Datenart x84
(Standard GAEB XML 3.3) sowie PDF mit dem Status ,angeboten“ an den Einkauf
Ubergeben werden.
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Hinweis zu 5.

Nur die ,genehmigten® vertraglichen Abweichungen werden mit dem angepassten
SAP-Bestellschein beauftragt. Diese vertraglichen Abweichungen des Nachtrags-LV
werden dem Auftragnehmer erganzend per E-Mail (Datenart x86 und als PDF-Datei)
ubermittelt.

Ohne vorherige Zustimmung der VGF sind diese Unterlagen ausschliel3lich fur
die beauftragte Leistung / Mal3hahme zu verwenden.

Der Auftragnehmer darf diese Unterlagen nicht fir andere Zwecke, wie z.B.
Weitergabe an Dritte, Veroffentlichung etc. verwenden.

Eine Zuwiderhandlung verpflichtet den Auftragnehmer zum Schadensersatz.

Seite 11 von 11
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Unterlagen-/Datenibergabe:

Bei der Ubergabe in mehreren Formaten ist die inhaltliche Gleichheit sicherzustellen. Einschrankungen von Berechtigungen sind zu entfernen.

VGF an jeweiligen Auftragnehmer (AN)

Jeweiliger Auftragnehmer (AN) an VGF

Phase - jeder AN erhalt zudem die AVA-Richtlinie -
HOAI Grundlage zu jeglicher Kostenermittlung bildet der abgestimmte Kosten- | - Leistungsverzeichnisse digital im Standard GAEB XML 3.3
Lph 1-5 strukturplan sowie PDF
Kosten- - Abgestimmter Kostenstrukturplan als PDF-Datei - AN mit RIBITWO: Erstellte LV (Projekt) als RPA-Datei, alter-
Ermittlung - Kostenstrukturplan als vorbereitetes Projekt im RPA-Format (RIB Pro- nativ RPZ

ject Archive), alternativ RPZ
HOAI Ausschreibungs-LVs werden auf Basis der Kostenermittlungen als LVs - Vollstandige Ausschreibungsunterlagen digital im Standard
Lph 6-7 unter einer Vergabeeinheit erstellt. Kostenermittlungen dirfen nicht ver- GAEB XML 3.3 sowie .PDF
Ausschrei- andert werden. Es sind die Vorgaben des HVA B-StB und HVA L-StB zu | - AN mit RIBIiTWO: Ausschreibungs-LVs (Projekt) als RPA,
bungsphase beachten. alternativ RPZ

- Leistungsverzeichnisse als PDF-Datei und im Standard GAEB XML Prufung der Unterlagen durch den technischen Fachbereich
3.3 der VGF und Ubergabe an die Vergabestelle der VGF.
- AN mit RIBiITWO:

LV als vorbereitetes Projekt im RPA-Format (RIB Project Archive), al-

ternativ RPZ.
HOAI Nur VGF-intern: Von Fachbereich an den Einkauf:
Lph 7 Vollstandig ausgefiilltes und unterschriebenes Formular ,Auf-
Auftrags- forderung zur Ausschreibung®
vergabe Ubergabe in RIBITWO

Dateiverzeichnis mit:

Aufforderung Ausschreibungs-LV in der Datenart x83 (GAEB XML 3.3)

Ausschreibungs-LV als .PDF-Datei
Evtl. Anhange (Skizzen, Fotos, Texte, Plane etc.) als PDF
HVA Bau/Ausfihrungsbeschreibung

Ausschreibungs-
unterlagen

Alle Ausschreibungen erfolgen lber eine E-Vergabeplattform/E-Mail. An-
schreiben mit allgemeinen Angaben zu den Ausschreibungsunterlagen.
Anschreiben mit allgemeinen Angaben zu den Ausschreibungsunterlagen.
Ausschreibungs-LV in der Datenart x83 (GAEB XML 3.3)
Ausschreibungs-LV als .PDF-Datei

HVA-ZVB/E-StB in der aktuellen Fassung

Vertragsbedingungen als .PDF-Datei

AVA-Richtlinien in der aktuellen Fassung

Weitere Richtlinien gemal AZA

Eventuelle Anhange (Skizzen, Fotos, Texte, Plane etc.) als PDF-Datei
Weitere Ausschreibungsunterlagen (z.B. Eignungsprifung/Wertung)
HVA Bau-/Ausfuhrungsbeschreibung

Anlage ,Datenlibergaben® zur AVA Richtlinie
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Unterlagen-/Datenibergabe:

Bei der Ubergabe in mehreren Formaten ist die inhaltliche Gleichheit sicherzustellen. Einschrankungen von Berechtigungen sind zu entfernen.

Phase

VGF an jeweiligen Auftragnehmer (AN)
- jeder AN erhalt zudem die AVA-Richtlinie -

Jeweiliger Auftragnehmer (AN) an VGF

Angebotsabgabe

Vollstandiges Angebot tUber die E-Vergabeplattform der VGF in
digitaler, signierter Form
Bei Anfragen per E-Malil, sind diese per E-Mail zu Ubergeben.

Auftragserteilung

Zuschlagsschreiben/Bestellschein aus SAP (Auftrag/per Fax/Mail)
Auftrags-LV in der Datenart x86 (GAEB XML 3.3/per Mail)
Auftrags-LV als .PDF-Datei (per Mail)

HOAI Lph 8
Auftragsabwick-
lung / Ausfiih-
rung / Abrech-
nung/ Vertrags-
management
Erfassung von
Fremdleistungen

Hinweis: Das geprufte digitale Aufmalf3 dient als Grundlage zur Erstellung
der Prifrechnung, die die VGF zur Mitteilung seines Prufergebnisses an
den AN Ubermittelt. Eventuelle Korrekturen werden dem Auftragnehmer
als Datei

Bsp. 4500001234 3.5._1AZ-K.d12 zuriick gesandt.

Gemeinsam vor Ort erstelltes und unterschriebenes Aufmal? ist
vom AN digital in der Datenart d12 (GAEB-VB 23.004) mit Re-
chenweg anzulegen und an den im Vertrag genannten techni-
schen Ansprechpartner zu Ubergeben.

Die Dateien sind wie folgt zu benennen:

Bsp. 4500001234 _3.5._1AZ.d12

Ubergabemdglichkeiten: E-Mail oder Projektraum

Nachtragsma- Auftragnehmer erfasst vertragliche Abweichungen
nagement | Nachtrags-LV digital Datenart x81/x82 (GAEB XML 3.3) sowie
PDF-Datei mit dem Status ,angeboten” an den Einkauf
Nachtrage sind entsprechend der Gliederungsstruktur des je-
weiligen Auftrags-LVs, mit der Gruppenstufe ,90“ anzulegen.
Beispiel: 90.1.10
Die Dateien sind wie folgt zu benennen:
Bsp. 4500001234 3.5. 1NA.x81
Nachtragsma- Nachtrags-LV digital in der Datenart x83 (GAEB XML 3.3) mit dem Status | Bepreistes Nachtrags-LV digital in der Datenart x84 (GAEB
nagement Il ~erkannt®, inklusive Nachtrags-LV als PDF-Datei. XML 3.3) sowie PDF-Datei mit dem Status ,angeboten” an den
Die Dateien sind wie folgt zu benennen: Einkauf
Bsp. 4500001234 _3.5. 1NA.x83
Ubergabemaglichkeiten: E-Mail
Nachtragsma- Genehmigte vertragliche Abweichungen mit dem angepassten SAP Be-
nagement Il stellschein. Vertragliche Abweichungen des Nachtrags-LV erganzend per

E-Mail (Datenart x86 und als PDF-Datei) Gbermittelt.

Anlage ,Datenlibergaben® zur AVA Richtlinie
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Sicherheitstechnischer Dienst/
Brandschutz/ Umweltschutz

[
NAO3/NL VerkehrsGesellschaft V G I
Tel.: 069/213-22605 Frankfurt am Main

Brandschutzordnung

fur die
unterirdischen Verkehrsanlagen

der

VerkehrsGesellschaft
Frankfurt am Main mbH (VGF)
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Brandschutzordnung fir unterirdische Verkehrsanlagen der VGF

Vorwort

Diese Brandschutzordnung (BSO) enthélt verbindliche Handlungsanweisungen und Regeln zur
Brandverhitung, Brandbekampfung und zum Verhalten bei Unféllen, Branden oder sonstigen
Schadensfillen in den unterirdischen Verkehrsanlagen der VGF.

Die Brandschutzordnung richtet sich an alle Mitarbeiter der VGF, die in den unterirdischen Ver-
kehrsanlagen der VGF tétig sind, an die Mieter von Laden und deren Mitarbeiter, an die Betrei-
ber von mobilen Standen und deren Mitarbeiter sowie Mitarbeiter von Fremdfirmen, die in den
Liegenschaften tatig sind.

Des Weiteren richtet sich die Brandschutzordnung an Mitarbeiter der VGF mit besonderen
Brandschutzaufgaben.

Die Brandschutzordnung gliedert sich in folgende Teile:

Brandschutzordnung Teil A

Allgemeines Merkblatt Gber das Verhalten bei Branden und sonstigen Notfallen

Brandschutzordnung Teil B-1
Merkblatt fir Mieter von Laden und Betreiber mobiler Stédnde

Brandschutzordnung Teil B-2
Merkblatt fir Personen ohne besondere Schutzaufgaben

Brandschutzordnung Teil C

Merkblatt fiir Mitarbeiter der VGF mit besonderen Brandschutzaufgaben

(Richtet sich an Personen, denen Ober ihre allgemeinen Pflichten hinaus besondere Aufgaben
im Brandschutz Gbertragen sind.)

Diese Brandschutzordnung (BSQ)-ist gliltig fur alle unterirdischen Verkehrsanlagen der VGF.

Diese Brandschutzordnung tritt am 01.02.2009 in Kraft.

Frankfurt am Main, den ﬁd? 52'1? E?]a Frankfurt am Main, den E}Z,Ql, L{'m

< (o).,

Réhre Budig 0

Stempel Branddirektion: E“‘{"%
STADT &7 FRANKFURT AM Mg =
DER MAGISTRAT
37 Bronddirektion
Stand vom 01.02.2009 Feverwehrstr. |, 60425 Fremkf

Seite 3
Yatenherdt)
Branddivekior
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Brandschutzordnung fur unterirdische Verkehrsanlagen der VGF — Teil A —
Merkblatt Gber das Verhalten bei Branden oder sonstigen Notfallen VGIF

Brandschutzordnung Teil A
fur die
unterirdischen Verkehrsanlagen
der
VerkehrsGesellschaft

Frankfurt am Main mbH (VGF)

Merkblatt
uber das Verhalten bei Branden
und sonstigen Notfallen

Stand vom 01.02.2009 Seite 4
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Merkblatt uber das Verhalten
bei Branden und sonstigen Notfallen

1. Bei Notfallen Ruhe bewahren, keine Panik verursachen.

2. Feuerwehr/ Rettungsdienst alarmieren:...............cccviviiiinennn. 112
WER meldet?
WAS ist passiert?
WO ist es passiert?

WIEVIELE \Verletzte?
WARTEN auf Ruckfragen

3. Leitstelle der VGF informieren................... 069/ 213 — 22222

4. Verhalten bei Unfallen

e Versorgung der/ des Verletzten
e Absicherung des Unfallortes
e Hilfe organisieren

+

5. Verhalten bei Branden bis zum Eintreffen der Feuerwehr

In Sicherheit bringen:

e gefahrdete Personen verstandigen

hilflose Personen aus dem Gefahrenbereich bringen
Taren schliel3en

gekennzeichneten Fluchtwegen folgen

in verqualmten Raumen gebuckt bewegen

K

Keine Aufz'L'lge benutzen - Erstickungi]efahr !

Loschversuch unternehmen:
e Brandbekampfung ohne Gefahrdung der eigenen Person
e mit Feuerl6scher

=

oder

’I""l_e e Wandhydrant durchfihren

6. Verhalten nach Eintreffen der Feuerwehr / Rettungsdienste

I

Kurze, sachliche Auskunft geben tber:
e Zugang zu gefahrdeten Personen und dem Brandherd
e Ort, Lage und Ausdehnung des Brandes

-‘VGIF




Brandschutzordnung fur unterirdische Verkehrsanlagen der VGF — Teil B-2 —
Merkblatt fir Personen ohne besondere Brandschutzaufgaben VGIF

Brandschutzordnung Teil B-2
fur die
unterirdischen Verkehrsanlagen
der
VerkehrsGesellschaft

Frankfurt am Main mbH (VGF)

Merkblatt fur
Personen
ohne besondere Brandschutzaufgaben
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Brandschutzordnung fur unterirdische Verkehrsanlagen der VGF — Teil B-2 =
Merkblatt fir Personen ohne besondere Brandschutzaufgaben - VGIF

Brandschutzordnung Teil B-2

(Merkblatt flr Personen ohne besondere Schutzaufgaben)

Der Teil B-2 der Brandschutzordnung enthalt allgemein giltige Verhaltensregeln mit denen der
Brandentstehung und Brandausbreitung vorgebeugt werden soll.
Weiterhin sind Malinahmen aufgeflihrt, die im Brandfall zu ergreifen sind.

Fremdfirmen, die in den Raumlichkeiten der unterirdischen Stationen tatig werden, ist

dieses Merkblatt als Ausschnitt der Brandschutzordnung bekannt zumachen. Sie sind
schriftlich zu verpflichten, sie einzuhalten.

1. Brandverhitung

1.1 Allgemeine Anforderungen

Alle Personen sind verpflichtet, durch gréfite Vorsicht zur Verhiitung von Branden und anderen
Schadensfallen beizutragen. Sie haben sich Uber die Brandgefahr ihres Arbeitsplatzes und der
Umgebung sowie Uber die Mallnahmen bei Gefahr genau zu informieren.

e Wichtige Voraussetzung des vorbeugenden Brandschutzes sind Ordnung und Sauberkeit.

Regelungen hinsichtlich Rauchen, Feuer, offenem Licht und elektrischer Gerate

o Das Rauchen in den unterirdischen Stationen ist untersagt. Das
Rauchverbot gilt auch in Technikrdumen, Lagerrdumen und Fluren.
Ausnahmen bilden lediglich speziell ausgewiesene Raucherraume.

. Das Rauchverbot ist strikt einzuhalten.

e  Zigarettenasche und abgebrannte Streichhdlzer nur in verschlieRbaren
Metallbehaltern sammein.

e Kein Umgang mit offenem Feuer. Kerzen (z. B. an Adventskranzen,
Gestecken) sind verboten.

o Die Aufstellung und Benutzung anderer als dienstlich zur Verfligung gestellter elektrischer
Gerate ist ohne besondere Genehmigung untersagt.

+ Warmegerate und Kaffeemaschinen nur auf nicht brennbaren und elektrisch nicht leitenden
Flachen betreiben.

o Schadhafte elektrische Anlagen wie Lichtschalter, Steckdosen, Lampen
sind sofort dem Vorgesetzten zu melden. Sie sind nur durch Fachkrafte zu
reparieren.

Lagerung und Verwendung brennbarer Stoffe und Abfélle

o Herumliegende Abfalle beglinstigen eine schnelle Brandausbreitung.
e Brennbare Abfalle sind unverzuglich zu entsorgen.

o Das Lagern von brennbaren Materialien in Flucht- und Rettungswegen ist
untersagt.

e In abgeschlossenen Betriebsstéatten (z. B. Schaltraume, Liftungszentralen, etc.) dirfen nur
Gegenstande zur unmittelbaren Benutzung der Anlagen aufbewahrt werden.
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Brandschutzordnung fur unterirdische Verkehrsanlagen der VGF — Teil B-2 —
Merkblatt fir Personen ohne besondere Brandschutzaufgaben - VGIF

Technikraume dirfen nicht als Lagerraume genutzt werden.

Die Umnutzung von bisher leer stehenden Raumen ist mit dem Brandschutzbeauftragten
der VGF abzustimmen.

Beim Umgang mit brennbaren Flissigkeiten (Reinigungsmittel, Losemittel etc.) ist beson-
dere Sorgfalt erforderlich.

Eine Anhaufung von brennbaren Stoffen und Flissigkeiten ist nicht gestattet. Am Arbeits-
platz ist nur die Vorhaltung fir den Tagesbedarf gestattet.

1.2 Brandverhiutung auf Baustellen

Allgemeine Regelungen

Vorbeugender Brandschutz muss besonders wahrend Bau- und Instandsetzungsarbeiten
gewahrleistet werden.

Auf Baustellen darf nicht geraucht werden.
Brennbare Baustellenabfalle sind arbeitstaglich zu entsorgen.
Rettungswege sind freizuhalten und zu kennzeichnen.

Auf eine geanderte Rettungswegfilhrung bedingt durch eine Baustelle ist gesondert hinzu-
weisen.

Zur Abdeckung von Bdden darf kein Teppich verwendet werden, sondern es sind z. B. Tet-
ra-Pack-Bdgen zu verwenden.

Baustellenabgrenzung

Zur Abgrenzung von Baustellen in den unterirdischen Stationen (Bauzaune) darfen nur
nichtbrennbare Materialien der Baustoffklasse A gemaf DIN 4102 verwendet werden.
(z. B. Gipskarton-Standerwande, Metallgitterzdune mit Blechbeplankung etc.).

Die Konstruktion muss standsicher ausgebildet werden, Kabelbinder zur Befestigung sind
nicht ausreichend.

Missen Bauzdune auf festen Treppen vorgesehen werden, so ist am Bauzaun ein Hand-
lauf vorzusehen.

Bei staubenden Arbeiten ist die Baustellenabtrennung staubdicht auszuflhren, um einen
Staubeintrag in angrenzende Bereiche, auch vor dem Hintergrund einer Fehlauslésung von
Brandmeldeanlagen, zu vermeiden.

Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an Fahrtreppen

Bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an Fahrtreppen ist darauf zu achten, dass bei
Fahrtreppengruppen, die gem. Brandschutzkonzept der jeweiligen Station zur Evakuierung
vorgesehen sind und demzufolge als Fluchtweg gekennzeichnet sind, immer nur eine aus
jeder Gruppe nicht begehbar ist.

Ist das in begrindeten Einzelfdllen nicht mdglich, so sind in Abstimmung mit dem Brand-
schutzbeauftragen ErsatzmalRnahmen festzulegen.
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Brandschutzordnung fur unterirdische Verkehrsanlagen der VGF — Teil B-2 —
Merkblatt fir Personen ohne besondere Brandschutzaufgaben - VGIF

Sperrung von Treppenanlagen

Missen im Zuge von Baumalnahmen Treppenanlagen, die als Fluchtweg ausgewiesen
sind, zeitweise gesperrt werden, so ist dies mit dem Brandschutzschutzbeauftragten abzu-
stimmen.

Eine Abstimmung ist nicht erforderlich, wenn sichergestellt ist, dass die Treppe im Notfall
begehbar ist, Personal vor Ort ist und die Absperrung nur mittels Flatterband erfolgt.

Schweil3-, Lot- und Trennschleifarbeiten

Schweill-, Lot- und Trennschleifarbeiten (Feuerarbeiten) duarfen nur mit
schriftlicher Genehmigung (mit gililtigem SchweiBerlaubnisschein) durch-
gefuhrt werden.

Dabei sind stets Kleinléschgerate (Feuerldéscher) in Bereitschaft halten!
(z. B. Wasser, Pulver)

Grundsatzlich ist bei feuergefahrlichen Arbeiten vor Arbeitsbeginn vom Auftraggeber
(VGF) ein entsprechender Erlaubnisschein auszustellen.

Schweilerlaubnisscheine werden auf Seiten der VGF von NT33 ausgestellt.

Der SchweilRerlaubnisschein ist als Muster dieser Brandschutzordnung beigefugt. (Anl. 2)

Brandmeldeanlagen

Bei der Planung von Baumafnahmen ist zu beriicksichtigen, ob der betroffene Bereich
durch eine Brandmeldeanlage Uberwacht wird.

Bei staubintensiven Arbeiten sind ggf. Melder bzw. Meldelinien in den betroffenen Berei-
chen abzuschalten.

Mussen Brandmeldeanlagen sowie andere sicherheitsrelevante Anlagen wahrend des
Baubetriebs auller Betrieb genommen werden, so sind entsprechende Ersatzmalinahmen
(Brandwache) zu treffen.

Bei staubenden Arbeiten im offentlichen Bereich ist gemaR der Verfahrensanweisung zur
Fehlauslésung von Brandmeldeanlagen in U-Bahnstationen durch staubintensive Arbeiten
zu verfahren (Anlage 3: Formblatt zur Abschaltung von Brandmeldeelementen).

Die Abschaltung der BMA muss generell durch den Mitarbeiter am BUWA-Platz veranlasst
und im Betriebstagebuch dokumentiert werden.

Grolere Baumalnahmen in bisher nicht Uberwachten Bereichen sind nach Moglichkeit
durch eine mobile Brandmeldeanlage (MOBs) zu Uberwachen, die auf den BUWA-Platz in
der Leitstelle der VGF aufgeschaltet wird.

Fremdfirmen

Bei Einsatz von Fremdfirmen hat der beauftragende Fachbereich die 0. g. Anforderungen
bereits bei der Ausschreibung zu berlcksichtigen.

Der beauftragende Fachbereich hat die Einweisung der Bauleitung sicherzustellen.

Der Fremdfirma sind alle sicherheitstechnischen Anforderungen aufzuzeigen und die an-
geordneten MalRnahmen sind zu Gberwachen.
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Brandschutzordnung fur unterirdische Verkehrsanlagen der VGF — Teil B-2 —
Merkblatt fir Personen ohne besondere Brandschutzaufgaben - VGIF

2. Brand- und Rauchausbreitung

e Feuer- und Rauchschutztiiren sind standig geschlossen zu halten, um eine Ausbreitung
von Feuer und Rauch zu verhindern bzw. zu verzégern.

e Feuer und Rauchschutztiren durfen nicht gewaltsam offen gehalten werden.

e  Feuer- und Rauchschutztiren kdnnen aus betrieblichen Grinden mit bauaufsichtlich zuge-
lassenen Feststellanlagen offen gehalten werden. Beim Auftreten von Rauch bewirken die
Feststellanlagen ein automatisches SchlieBen der Turen. Diese Feststellanlagen durfen
nicht durch Festbinden, Verstellen oder Verkeilen der Turen unbrauchbar gemacht werden.

o In Lager-, Abstell- und Werkstattrdumen sind keine unnétigen Brandlasten (Sperrmdill, Ab-
fallkartons o. &.) zu lagern. Die vorgenannten Raume sind regelmafig aufzurdumen und
von unndtiger Brandlast zu befreien.

¢ In Raumen, die mit Rauchmeldern ausgestattet sind, ist darauf zu achten, dass der hori-
zontale und vertikale Abstand der Melder zu Lagergitern und Einrichtungen an keiner Stel-
le 0,5 m unterschreitet. Der Rauch muss die Melder ungehindert erreichen kénnen. Zu
Wartungszwecken und im Stérungsfall missen die Melder jederzeit erreichbar sein.

¢ In Raumen, die mit einer Sprinkleranlage ausgestattet sind, ist darauf zu achten, dass das
Spruhbild und damit die Léschwirkung nicht durch deckenhohe Lagerung und Einbauten
eingeschrankt wird. Die Sprinklerkdpfe sind allseits mind. 0,5 m freizuhalten.

3. Flucht- und Rettungswege

o Jeder Beschaftigte oder Mitarbeiter einer Fremdfirma hat sich Uber den Verlauf und die
Anordnung der Flucht und Rettungswege regelmaflig und hinreichend zu informieren (sie-
he Flucht- und Rettungsplane der Station).

o  Flure, Lagergange, Treppenraume und Ausgange sind Flucht- und Rettungswege und diir-
fen weder verstellt, noch mit Gegenstanden eingeengt werden. Gegenstande in Flucht- und
Rettungswegen bilden Stolpergefahren und kénnen auch zur Brandausbreitung beitragen.
Die Lagerung von brennbaren Gegenstanden in Flucht- und Rettungswegen ist generell
verboten.

o  Zufahrtswege und Flachen flr die Feuerwehr sowie Rettungs- und Angriffswege im Freien
sind standig von Fahrzeugen und dergleichen frei zu halten.

e Sicherheitskennzeichnungen nicht verdecken oder verstellen!

o Bei Arbeiten in den Kabelkellern unter den Bahnsteigen ist sicherzustellen, dass immer
zwei Bodeneinstiege gedffnet werden, um auch hier jederzeit einen 2. Rettungsweg zu ga-
rantieren. Die gedffneten Bodeneinstiege sind entsprechend abzuschranken.

4. Melde- und Loscheinrichtungen

e Uber den Standort und die Handhabung der Melde- und Léscheinrichtung hat sich der im
Geltungsbereich dieser Brandschutzordnung tatige Personenkreis vertraut zu machen.
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Loscheinrichtungen

o Die Bahnsteige in den unterirdischen U-Bahnstationen sind mit Nassléscheinrichtungen (C-
Rohr mit Schlauch) und Handfeuerldschern (Pulverldscher) ausgestattet.

o Diese Einrichtungen sind in den gréReren Stationen auch noch an anderen Stellen anzu-
treffen.

o Darlber hinaus befinden sich weitere Léscheinrichtungen verteilt in den Betriebs- und
Technikbreichen. lhr Standort ist mit den entsprechenden Symbolen gekennzeichnet.

ik -

Loéschschlauch Feuerldscher Mittel und Gerate zur Brandbekampfung

o  Betriebs- und Bedienungsanleitungen an den Feuerléschern beachten!
(Brandklassen, Abstand zu elektrischen Anlagen!)

o Informieren Sie sich Uber die "Taktischen Regeln" beim Umgang mit Feuerléschern!
(Siehe Anlage 1)

e Feuerlésch- und Meldeeinrichtungen sind in den vorgeschriebenen Zeitabstanden auf
Funktionstiichtigkeit zu Gberprifen und standig betriebsbereit zu halten (Technische Re-
geln, Herstellerangaben).

o Einrichtungen des Selbstschutzes (Feuerléscher, Wandhydranten) und ihre Hinweise dir-
fen nicht verdeckt, beschadigt oder entfernt werden. Sie missen jederzeit gut sichtbar und
frei zuganglich sein.

Benutzte Feuerloscher sowie festgestellte Mangel an Brandschutzeinrichtungen sind
umgehend NT33 zu melden.

Meldeeinrichtungen:

Die vorhandenen Meldeeinrichtungen variieren von Station zu Station. Im Zuge der brand-
schutztechnischen Nachriistungen werden alle Stationen nach und nach in den néachsten
Jahren mit Brandmeldetechnik ausgestattet. Der Stand ist demzufolge einem standigen
Wandel unterlegen und wird daher hier nicht im Detail dargestellt.

Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, sich Uber die Meldeeinrichtungen (Brandmeldeanlagen,

Handfeuermelder in Technikfluren, Info-Saulen) in der jeweiligen Station, in der er tatig wird,
zu informieren.
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5. Verhalten im Brandfall

Im Brandfall ist vor allem Ruhe zu bewahren und Uberlegt zu handeln, damit unter allen Um-
standen eine Panik vermieden wird.

5.1 Brand melden

Jeder Brand ist sofort zu melden.

)
k Rettungsleitstelle der Feuerwehr Frankfurt am Main verstiandigen: 112
a,

oder

tiber den nachstgelegenen Handfeuermelder Alarm ausldsen.
Die Brandmeldung uber Notruf 112 muss folgende Angaben enthalten:

Wer: Wer hat angerufen???
Name des Meldenden und Telefonnummer, unter der der Meldende bei
etwaigen Ruckfragen zurlickgerufen werden kann.

Was: Was ist passiert 2?7
Was brennt oder was wird brennend vermutet.

Wo: Wo brennt es???
Station, Ebene, Bahnsteig, Raum.

Wieviel: Wieviele verletzte oder vermisste Personen gibt es???

Sind Personen gefahrdet ?7?
(eingeschlossen durch Feuer und Rauch)

Warten: Warten auf Riickfragen !!!

Alarmierung der Betriebsleitstelle der VGF: 069-213-22222
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5.2 Alarmsignale und Anweisungen beachten

Auf Alarmsignale und Durchsagen achten!

Bei Ertdnen der Signale (Durchsagen Uber Lautsprecher oder Megaphon oder Signalhu-
pen) haben alle Passanten, Fahrgaste und Mieter von Laden und deren Beschaftigte sowie
Mitarbeiter der VGF (wenn nicht mit Aufgaben aus Teil C dieser Brandschutzordnung be-
traut) die Station unverziglich auf den gekennzeichneten Rettungswegen zu verlassen.

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr ist den Hinweisen des mit der Evakuierung betrauten
Personals (Verkehrsmeister, Ordnungsdienst der VGF, Fahrdienstmitarbeiter, Hausmeis-
ter) unverziglich Folge zu leisten.

5.3 In Sicherheit bringen

Die Sicherheit der sich in der Station befindlichen Personen geht jeder Brandbekampfung
vor.

Gefahrdete, behinderte oder verletzte Personen sind mitzunehmen, insbesondere vor dem
Hintergrund, dass Aufzuge im Brandfall nicht zu nutzen sind.

Mobilitdtseingeschrankte Personen sind auf die Hilfe anderer angewiesen.
Verstandigen Sie die Personen in benachbarten Rdumen (auch Toiletten).

Tdren (Brand- und Rauchschutztiiren) schlieRen (nicht abschlieRen) und die Station Uber
die gekennzeichneten Fluchtwege verlassen.

Im Brandfall keine Aufzuge benutzen!

Den gekennzeichneten Fluchtwegen folgen.

2—

In verrauchten Raumen ist geblckt oder kriechend vorzugehen, da in Bodennahe in der
Regel noch atembare Luft und bessere Sicht vorhanden ist.

Kann ein Ausgang wegen der starken Verrauchung nicht erreicht werden, so ist in den vom
Brandherd am weitesten entfernten Raum zu gehen.

Alle Turen sind zu schlieBen. Um ein Verrauchen dieser Rdume zu verhindern, sind mog-
lichst alle Tarritzen, Schlussellécher o. a. abzudichten (Tucher, Kleidung, etc.).

Es ist darauf zu achten, dass kein Durchzug entsteht und dadurch Rauchgase in die R&u-
me gelangen.

5.4 Loschversuche unternehmen

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr sind eigene Ldschversuche, soweit dies ohne Gefahr-
dung der eigenen Person maoglich ist, durchzufihren.

Ldschversuche kénnen mit den vorhandenen Feuerléscheinrichtungen (Feuerldscher,
Wandhydranten, Léschdecke usw.) durchgefiihrt werden.
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e Die Handhabung, Funktion und Wirkungsweise von Feuerldschern ist je nach Loschmittel
und Bauart sehr unterschiedlich. Deshalb hat sich jeder Beschaftigte mit den in seinem Be-
reich vorhandenen Feuerléschern vertraut zu machen.

e  Achtung beim Gebrauch der Wandhydranten auf den Fahrebenen!

Bei einem Loschangriff bei einem brennenden Zug sind folgende Sicherheitsabstan-
de zur Fahrleitung der U-Bahn einzuhalten:

Sicherheitsabstand mind. 1 m bei Sprihstahl
Sicherheitsabstand mind. 5 m bei Volistrahl

e  Soweit mdglich, sind leicht brennbare Gegenstdnde aus der Nahe des Brandherdes zu
entfernen.

o Bleiben die ersten Léschversuche ohne Erfolg, so sind sofort alle Tlren zu schlieen und
die Station ist auf dem schnellsten Wege zu verlassen.

. Brennende Personen nicht weglaufen lassen, sondern in eine Decke, Mantel 0.a. einwi-
ckeln, zu Boden reiflen und in der Decke hin- und herwalzen bis die Flammen erstickt sind.
Brandwunden sofort mit sauberem Wasser kihlen und den Rettungsdienst erwarten.

e Die Feuerwehr ist an geeigneter Stelle zu erwarten. In der Regel ist das der Stationszu-
gang mit der Nummer 1. Die Nummerierung der Stationszugange ist auf den Hinweistrans-
parenten an den Stationszugangen dargestellt.

e Der Feuerwehr ist der kurzeste Weg zum Brandherd zu zeigen.
e Den Anweisungen der Feuerwehr ist Folge zu leisten.

o Neugierige sind von der Einsatzstelle fern zu halten.

6. Besondere Verhaltensregeln

6.1 Loschen in Sonderfallen

In folgenden Fallen dirfen Brande nicht mit Wasser geléscht werden, sondern es ist das
entsprechende Sonderléschmittel einzusetzen:

e Bei Fett- und Friteusebrianden kein Wasser einsetzen!!!

Gefahr der Fettexplosion !!!!

Hier sind geeignete Fettbrandldscher der Brandklasse F bzw.
Ldschdecken, ein passender nichtbrennbarer Deckel, Pulver- oder CO, - Léscher einzusetzen.

e Bei Branden von Flussigkeiten (Benzin, Alkohol, Ol, usw.) kein Wasser einsetzen, da diese
Flussigkeiten aufschwimmen kdnnen und dadurch der Brandherd vergroert wird. Vorwie-
gend Pulver-Loéscher der Klassen ABC oder BC oder Schaum-L&scher einsetzen.

6.2 MaBnahmen bei Verbrennungen oder Verbrithungen

Die betroffenen Gliedmafen sind sofort mit sauberen flieRendem kalten Wasser zu kiihlen, bis
eine Schmerzlinderung eintritt. Anschlieffend sind die Brandwunden keimfrei abzudecken.
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6.3 MaRnahmen bei Unfallen mit elektrischem Strom

Bei Unfallen mit elektrischem Strom ist der Stromfluss sofort zu unterbrechen durch Ausschal-
ten, Stecker ziehen oder Sicherung herausnehmen.

Unter Spannung stehende Personen nicht beriihren.
Gefahr des Spannungsitiberschlages !!!

SofortmaBnahmen:

e Notruf 112 (siehe Punkt ,Brand melden®)

o sofortige Ruhelage

e Vitalfunktionen wie Atmung und Puls kontrollieren

e Dbei Atemstillstand sofort Atemspende einleiten

e Dbei Kreislaufstillstand sofort die Herz-Lungen-Wiederbelebung einleiten

o bei Bewusstlosigkeit und vorhandenen Vitalfunktionen, die Person in der stabilen Seitenla-
ge lagern

e eventuell vorhandene Brandwunden keimfrei abdecken
(siehe unter ,MalRnahmen bei Verbrennungen®)

7. Weitere MaBnahmen

e Bei Gefahrdungen aus oder fur den U- und/oder S-Bahnbetrieb:

Betriebsleitstelle der VGF informieren: 069 / 213 -22222

e Eventuell erforderliche EvakuierungsmalRnahmen einleiten. Betroffene Bereiche raumen
und absperren, gefahrdete Personen ruhig und sachlich informieren.

o Feuerwehr und Rettungsdienste einweisen und bei EvakuierungsmalRnahmen unterstit-
zen.

Nach dem Eintreffen der Feuerwehr tibernimmt deren Einsatzleiter die Leitung der MaR-
nahmen. Anweisungen der Feuerwehr folgen !

8. Verhalten nach Branden

o Jeder, auch der kleinste Brand, ist unverziglich der Betriebsleitstelle zu melden.
o Die Brandstelle darf erst nach ausdriicklicher Genehmigung wieder betreten werden.

¢ Brandmeldeanlagen, Feuerldschanlagen, -gerate und -einrichtungen missen unver-
zuglich wieder Einsatzbereit gemacht werden.

e  Elektrische Anlagen und Betriebsmittel sind vor der Wiederinbetriebnahme zu prifen.
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Merkblatt uber das Verhalten
bei Branden und sonstigen Notfallen

. Bei Notfallen Ruhe bewahren, keine Panik verursachen!

. Brand melden

Feuerwehr/ Rettungsdienst alarmieren

wo brennt es?

WAS ist passiert?

WIE VIELE sind betroffen?
WELCHE Gefahren gibt es?
WARTEN auf Ruckfragen!

Leitstelle der VGF informieren 069- 213 - 22222

. In Sicherheit bringen

e gefahrdete Personen verstandigen
e hilflose Personen aus dem Gefahrenbereich bringen

. Loschversuch unternehmen

e Feuerldscher benutzen
e Brandbekampfung ohne Gefahrdung der eigenen Person
e Personenrettung ist wichtiger als Brandbekampfung

. Verhalten bei Unfallen

e Versorgung der Verletzten
e Absicherung des Unfallortes
e Hilfe organisieren

. Verhalten nach Eintreffen der Feuerwehr / Rettungsdienste

Kurze, sachliche Auskunft geben Uber:
e Zugang zu gefahrdeten Personen und den Brandherd
e Ort, Lage und Ausdehnung des Brandes
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Handhabung der CAD-Richtlinie

Die CAD-Richtlinie, ist immer in der aktuellen Version zu benutzen.

Name Org. Einheit Signatur

Gepriift Rabenau NT5.03 r330:
Freigegeben Killzer NT5 KM ot

ok

Datum: 2023.03.29 13:43:25 +02'00"

Versionsstand der Richtlinie fur die CAD-Bearbeitung bei der VGF

Datum Anderung Name Version

Kapitel 5.2 angepasst Ro 1.1

Kapitel 1, 2 und 3.2 angepasst, Kapitel 5.7 bis 5.14 ergénzt Ro 1.2
09.03.09 | Richtlinie Komplett Uberarbeitet Ra/Ro 1.3
18.05.09 | Richtlinie Teil B ergénzt Ra/Ro 1.4
09.10.09 | Verzeichnisstruktur aktualisiert / Musterprojekte hinzugefiigt (3.4) Ra 15
07.04.20 | Allgemeine Aktualisierung der Richtlinie Sto 1.6
10.05.21 | Erweiterung auf .dwg Format 3.2 / Anpassung Datentrager 3.1 Sto 1.7
31.01.23 | Organisationsbezeichnungen und Kapitel 3.2 aktualisiert Ra 1.8
23.03.23 E;epui;tglbggIgﬁggggs\étertraullchkeltsstufe hinzugefigt, Ra 19

Anhangdokumentation

Version Beschreibung Datum
1.5a Ebenen im Gewerk TOP angepasst 04.02.2011
1.5a Plannummernhandbuch erweitert 17.03.2011
1.5a VGF_Linien.rsc erweitert 17.03.2011
1.5a Ebenden der Gewerke FTP, FTB und ALL angepasst 11.05.2011
1.5a Zellbibliothek ,VGF_Stempel_Externe.cel* hinzugefugt 11.05.2011
1.5a Plannummernhandbuch erweitert 26.05.2011
1.5b Erweiterungen des Standards fiir samtliche Gewerke 26.06.2013
1.5¢ Anpassungen der Text und BemalRungsstile, Fahrleitung neu erstellt | 17.10.2014
1.5¢ Gewerke GBE, GPL Vermessungsdaten erweitert 11.11.2016
1.5¢ Gewerke FLB, FLP, FLD Erganzung der Zellbibliotheken: 11.08.2017

VGF_FL_Beschriftung.cel, VGF_FL_Mast.cel, VGF_FL_Mast_Nr.cel

und zusatzl. Umbenennung von: ,VGF_FL_Mast_Nr.cel* in

~VGF_FL_M_W_S Nr.cel
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A Allgemeiner Teil

1 Allgemein

Die vorliegende ,Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung” dient nachfolgenden
Zwecken:

o allgemeine organisatorische und EDV-technische Richtlinien fiir den CAD-
Datenaustausch zwischen Vertragspartner und VGF festzulegen.

o spezifische Richtlinien der VGF fur bestimmte Anwendungen (z.B. im Bereich
Planung, Architektur, Hochbau, Vermessung, usw.) verbindlich zu beschreiben.

o Die Erstellung bzw. Bearbeitung solcher Dateien nach den Vorgaben der VGF zu
ermoglichen

Die vorliegende ,Richtlinie fiur die interne und externe CAD-Bearbeitung” gibt konkrete Vorgaben
vor, die bei der Erstellung bzw. Bearbeitung von digitalen Daten einzuhalten sind.

Die ,Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung” dient als Grundlage fiir die
Leistungsabnahme und ist immer in der aktuellen Version zu benutzen. Des Weiteren gilt die
CAD-Richtlinie die zum Zeitpunkt, einer Vertragsunterzeichnung (oder anliches) Aktualitat
besessen hatte. Eine neuere/liberholte Version der CAD-Richtlinie muss wahrend eines laufenden
Projektes, einer laufenden MalRnahme, nicht adaptiert werden.

Die Vorgaben dieser Richtlinie werden Vertragsbestandteil.

Die nachfolgenden Regelungen dienen dazu, eine reibungslose Dateniibernahme der
Vertragspartner in ein einheitliches Bestandswerk der VGF zu gewahrleisten.

2 Organisation
2.1 Richtlinie

Fir die fachliche und technische Verantwortung dieser Richtlinie ist auf Seiten der VGF der GB
NT5 zustandig.

Stadtwerke VerkehrsGesellschaft

Frankfurt am Main mbh

Geschaftsbereich NT5.03 Infrastrukturdatenmanagement
Herr Rabenau

Kurt-Schumacher-Str. 8

60311 Frankfurt am Main

Fir allgemeine Rickfragen stehen Ihnen
Herr Rabenau (Tel.: 0151 20901783, E-Mail: d.rabenau@vgf-ffm.de),
oder
Herr Mehnert (Tel.: 0175 8428044, E-Mail: j.mehnert@vgf-ffm.de) zur Verfligung.

Version: 1.9
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

2.2 Datenaustausch und fachspezifische Fragen

Bei Vergabe eines Projektes werden fachkundige Mitarbeiter als Ansprechpartner vom
Auftraggeber sowie vom Auftragnehmer benannt und schriftlich in den Vertragsunterlagen

dokumentiert.

2.3 Leistungsabnahme

Die Prifung der Daten erfolgt bei der VGF in zwei Stufen:

Die Prifung der Dateien auf formale Einhaltung der ,Richtlinie fur die interne und
externe CAD-Bearbeitung” wird mit automatischen Prifroutinen durchgefihrt.

Die fachliche Prifung des Inhalts der Dateien wird durch Mitarbeiter der
Fachabteilungen der VGF durchgefiuihrt. Dies kdnnen z.B. Projektleiter (PL) oder

Arbeitspaketverantwortliche (APV) sein.

Bei Beanstandungen wird der Vertragspartner schriftlich Giber die Art der Beanstandungen
informiert (eventuell vorhandene Fehlerprotokolle werden beigefugt).

Ist es dem Vertragspartner nicht mdglich, die Voraussetzungen fur einen fehlerfreien
Datenaustausch zu schaffen, hat die VGF das Recht entweder den Vertrag zu kiindigen, oder die
Aufbereitung der Daten auf Kosten des Vertragspartners von einem Dritten ausfihren zu lassen.

24 Eigentum und Urheberrecht und Copyright

Die VGF stellt die zur ordnungsgemafen Vertragserfullung notwendigen Daten dem
Vertragspartner auf Datentrager zur Verfigung. Nach Vertragsbeendigung ist der
Vertragspartner verpflichtet die Daten zu I6schen. Eine Zuwiderhandlung verpflichtet
den Vertragspartner zu Schadensersatz.

Der Vertragspartner erhalt die Nutzung zum Zweck der Vertragserfillung. Jede
anderweitige Nutzung ist untersagt.

Der Vertragspartner verpflichtet sich insbesondere, die ihm zur Verfligung gestellten
Daten nicht fur eigene oder fremde Zwecke weiter zu verwenden, an Dritte
weiterzugeben oder sonst zuganglich zu machen, zu andern oder zu veréaufRern,
sowie zu vergffentlichen oder zu vervielféltigen.

Der Vertragspartner Ubertragt der VGF unentgeltlich das unwiderrufliche,
unbeschrénkte, ausschlief3liche und tGbertragbare Nutzungsrecht im Sinne der 88 31
ff. Urheberrechtsgesetz an den zu erbringenden Daten und willigt unwiderruflich und
unentgeltlich in kiinftige Anderungen der Daten ein.

Fremdverwendete Materialien (Bilder, Karten, Texte etc.) bedirfen eines
Quellverweises.

Version: 1.9
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

3 Vorgaben
3.1 EDV-technische Vorgaben

Nachfolgend werden die von der VGF akzeptierten Datentréger, Betriebssysteme und
Speicherformate aufgefihrt. Weitere akzeptierte Speicherformate, die in bestimmten
Anwendungen (z.B. Architektur, Trassierung, usw.) erlaubt bzw. vorgeschrieben werden, sind in
den entsprechenden Kapiteln angegeben.

Datentrager: Mail, Zertificon SecureHub
Betriebssystem: Windows 10 mit aktuellen Servicepacks
Version: 1.9
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

3.2 Eingesetzte Software und Datenformat

Die VGF setzt bei der Erstellung der CAD-Daten Software auf Grundlage der CAD-Plattformen
MicroStation aus dem Hause Bentley Systems sowie AutoCAD von Autodesk ein.

Die CAD-Plattform ist MicroStation in der Version: 10.x Connect Edition

Fir Trassierungsaufgaben wird das Programmpaket Rail Track in der Version 8.11x
aus dem gleichem Hause benutzt.

Damit die Unternehmensstandards der VGF im CAD/Engineering betreffend der
Zeichnungsinhalte nicht nur eingehalten, sondern auch verifiziert werden kénnen,
wird die Softwarelésung CADconform der Corporate Montage Europe GmbH
verwendet. Die Losung erzeugt aus dem VGF-Standard eine Erfassungsoberflache,
so dass interne und externe Fehleingaben ausgeschlossen werden kdnnen. Fir den
Vertragspartner kann die VGF die Standards im CADconform-Format (Dictionaries)
zur Verfugung stellen. Die Softwareldsung selbst, kann bei Bedarf von Corporate
Montage erworben werden und lauft fur die Vertragspartner unter der Bezeichnung
CADconform CE (Consultans Edition). Zeitintensive Fehlerkorrekturen, die manuelle
Zusammenstellung der Umgebung und eine aufwandige sowie mdgliche
fehlerbehaftete Erfassung mit MicroStation - Befehlen, werden somit effektiv
umgangen.

Fir die Analyse und Auswertung von Fahrzeugmanévern an Kreuzungen,
Bushaltestellen usw. wird das Programm AutoTurn aus dem Hause
TransoftSolutions eingesetzt.

Fir die Fahrleitungsplanung wird die Software GA-wire MS der Firma GAH
Anlagentechnik Heidelberg GmbH eingesetzt.

Das zu liefernde Datenformat fur CAD-Zeichnungen ist DGN, in der Version 8.x oder 10.x
(Connect Edition). Das DWG Format kann fur die Systemtechnik, Architektur, TGA und Licht &
Kraft bei NT5.032 Datenmanagement beantragt werden. Abweichende Datenformate sind nicht

zugelassen.

Die Trassierungsdaten sind nur in dem Datenformat ALG, in der Version 8.11x zugelassen.

Die Standarddokumentationen zur Einhaltung des Standards werden als Microsoft Excel 2013
Format und als Adobe Reader-Datei (PDF) ausgegeben.

Version: 1.9
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

3.2.1

PDF-Dokumente werden mafistabsgerecht in der gleichen Blattgrof3e wie die Plandatei erzeugt.

Erstellen von PDF-Dateien

Bei der Generierung der PDF-Dokumente muss darauf geachtet werden, dass keine

Dokumenteneinscharnkungen aktiviert sind und dass die Ausrichtung zur dazugehdrigen Ansicht

dargestellt wird. Zusatzlich muss eine Suche als auch Selektion von Texten moglich sein.

Falsch — Plan gedreht und/oder wei3e Rander wegen falscher Blattgrol3e

Version: 1.9
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

3.3 Komprimierungsprogramme

Ein eventueller Einsatz von Komprimierungsprogrammen ist vorher mit der VGF abzusprechen.

3.4 Verzeichnisstruktur

e Die Unterverzeichnisstruktur der von der VGF gelieferten Dateien darf nicht
verandert werden, wahrend das Stammverzeichnis frei wahlbar ist.

¢ Die Dateien dirfen innerhalb dieser Verzeichnisstruktur nicht verschoben werden.

Der Grund daflr ist, dass die von der VGF bearbeiteten Dateien nach der Abnahme in die VGF-
Verzeichnisstruktur eingespielt werden. Die ordnungsgemale Referenzierung ist aber nur dann
gewabhrleistet, wenn die Unterverzeichnisstruktur der VGF eingehalten ist.

Muster Projektordner fur Streckenbezogene Plane = _Strecke-Muster

Muster Projektordner fir Liegenschaftbezogene Plane = _Liegenschaften-Muster

[ GA\CADProjektel Strecke_100%_Stecke-MusteriMasteriHSEHF
*x Mame

= 23 Strecke_100 Al Dde
= |7) _Stecke-Muster i [
= 173 Master s
E ) Es Das
1T FM
@ D) Fw
=R
) de
I i
HiDls
® I3 gs
E ) HBA
# |2 HBD
|7 HFS
I HEB
) HPEB
I HPS
d () H5D
# 15 HWD
[+ |2) PHB
@ ) LK
[ () Messdaten
+ () Plaene
B ) Rail

[ 3

[+

__'_"'
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

Datentibernahme bei der VGF
Samtliche Dateien die seitens des Vertragspartners bearbeitet wurden sind zu benennen, da nur
geanderte Dateien nach erfolgreicher Datenprufung und Abnahme in den Datenbestand der VGF

tibernommen werden. Die zusatzlich zur Auftragserfullung mitgelieferten Daten werden nicht
tbergeben.

4 Koordinatensysteme

4.1 Allgemein

Bei dem Bezugsystem wird zwischen geodéatischen und lokalen Koordinatensystem unterschieden.

4.2 Geodatisches Koordinatensystem

Das geodatische Bezugssystem ist das Gaul3-Kriiger-Koordinatensystem im Lagestatus 100,
basierend auf Weltkoordinaten und der Winkeleinheit GON.

Das HOohensystem ist das “Neues System der Stadt Frankfurt®.

Winkeleinstellungen (Winkelmaf3 Gon, Winkelmessung von y-Achse in Uhrzeigerrichtung).

Fi.I:u:Irn:Iinater'uau:z:gal:-e Wikl

Farmat:  Gradianzs
Moduz:  Azimut
Genauigkeit: 01234

4.3 Lokales Koordinatensystem

Das lokale Koordinatensystem entspricht dem mathematischen Koordinatensystem und der
Winkeleinheit GRAD.

Mathematische Winkeleinstellung (Winkelmal® Grad, Winkelmessung von X Achse gegen
Uhrzeigerrichtung)

K.oordinatenausgabe wirk el

Elementattribute

Zaun Format, DD.ODOD
Raster Modus:  Konventionel

lzometrizch Genauigkei: 01234
Soefren
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

5 CAD-Vorgaben
51 Seed-Dateien

Fir die Erzeugung von Dateien im DGN-Format sind die MicroStation Seed-Dateien der VGF zu
benutzen, um die VGF spezifischen Einstellungen und den Typ der Datei (2D/3D) sicherzustellen.

Die VGF unterscheidet die einzusetzenden Seed-Dateien auf Grund ihrer geodatischen oder
lokalen Anwendung. Die Seed-Dateien mit geodatischem Bezug sind im Dateinamen mit ,,Geo*
und die mit lokalem (mathematischem) Bezug mit ,Lok" gekennzeichnet.

52 Allgemeine Seed-Datei Einstellung

Nachfolgend sind die erweiterten Einheitseinstellungen definiert. Diese Einstellungen sind in allen
Seed-Dateien vorhanden und dirfen nicht verandert werden.

fubeitseinheiten Erweiterte Einheitseinstellungen
Einheitentyp: Abstand -|
Auflozung
[ 10000 pro heter
Arbeitzbereiche [jede Achse]
Gesamt; 300719325 K.ilomel
Volumnenelemente: | 429.495730 Kilarne!

* Genauigkeit der Yolumenelemente: 4.29497E -00E Meters

Version: 1.9
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

5.3 Ebenen (Layer)
Die erzeugten Elemente sind auf vorgegebenen Ebenen (Folien, Layer) abzulegen. Die Ebenen
sind in so genannten DGNLIBs abgelegt und in Excel-Dateien dokumentiert. Jedes Gewerk besitzt
seine eigene Definition. Bei der Erstellung der Ebenennamen wurde folgendes Schema
angewendet (Bsp. an Gewerk Huellkurve Bus):
HKB_Huellkurve_Bemessung_1

HKB_ Gewerk (hier: Huellkurve Bus)

Huellkurve_ Kategorie (hier: Huellkurve)

Bemessung_  Eigentliches Objetkt (hier: Bemessungsfahrzeug)

& Ebenen-Manager, [‘;[§|gl
Ebenen Fiter Bearbeiten
%3 % | B | Smboitc NachEbene || e fleinl -
[T[HST_Huslkurvs_Bus dgniibHame Mumm{ Beschreibung Logisch | Farbe! Strichart Strichstarke Globale Anzsige | G AI
S Ale Ebenen HKE_Huellkurve_Loesungsvorschlag 57000 Hulkuve Loesungsvorschlag— Haupt 13 0 —
HKE_Huellkurve_Proble i —

mbereich 57001 Hiillkurve Problembersich Haupt M 1
HEE_Huellkurve_Bi soung_1 57002 Hiillkurve Bemessungstabrzeug 1 Haupt

HKE_Huellkurve_Bemessung 2 57002 Hullkurve Bemessungstahrzeug 2 Haupt
HKE_Huelkurve_Bemessung_3 57004 Hiilkurve Bemessungsfahizeug 3 Haupt
HKEB_Huelkurve_Bemessung_4 57005 Hilkurve Bemessungstahizeug 4 Haupt
HKE_Huellkurve_Bemessung 5 57008 Hullkurve Bemessungstabrzeug 5 Haupt

[~ Fiter

HKE_Huelkurve_Bemessung_& 57007 Hiilkurve Bemessungsfahizeug 6 Haupt
HKEB_Huelkurve_Bemessung_7 57008 Hillkurve Bemessungstahizeug 7 Haupt

A AN < A

1 Objektnummer (hier: Bemessungsfahrzeug eins)

Dieser Aufbau ist in sémtlichen Gewerken eingehalten, so dass auch bei referenzierten Dateien
direkt anhand des Ebenennamens erkennbar ist, in welcher Datei das Element gespeichert ist.
Eine Auflistung der einzelnen DGNLIBs und der gewerkespezifischen Bezeichnung wird unter der
Richtlinie Teil B (Richtlinie fur den speziellen Anwendungsbereich) behandelt.

54 Zellen Symbole

Fir die CAD-Bearbeitung gibt es bei der VGF spezifische Zell-Bibliotheken, die nach den
jeweiligen Richtlinien (Anwendungsbereiche) zu benutzen sind. Die Benutzung zusétzlicher,
eigener Zellen (Symbole) ist in jedem Fall, auch in Bezug auf deren Namen und Ebenen-
definitionen, vorher abzustimmen. Alle Zellen wurden fir relatives Platzieren erstellt, so dass vor
dem Platzieren die entsprechende Ebene zu aktivieren ist. Die Normalie zur Erstellung von VGF -
konformen Zellen ist in folgender Anweisung definiert:

VGF_Symbolerstellung.pdf

Die Benennung der einzelnen Zell-Bibliotheken und der gewerkespezifischen Bezeichnung wird in
der Richtlinie im Teil B (Richtlinie fur den speziellen Anwendungsbereich) aufgefihrt.

Version: 1.9
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

5.5 Linien
In der CAD-Bearbeitung werden die Standardlinien von MicroStation angewendet:
Typ 0 = Continious
Typ 1 = Punkt
Typ 2 = Gestrichelt
Typ 3 = Center
Typ 4 = Strichpunktiert
Typ 5 = Phantom
Typ 6 = Divide
Typ 7 = Border
Definiert sind die Linienarten in der Linienartenbibliothek:
VGF_Linien.rsc

Die Linienarten und Strichstarken werden fiir die Plotausgabe mit folgenden Konfigurations-
Dateien gesteuert:

VGF_Linienarten.cfg
VGF_Strichstaerken.cfg
Die Einstellungen sind in folgender PDF-Datei dokumentiert:

VGF_Linenarten_staerken.pdf

Version: 1.9
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

5.6 Fonts
Die VGF benutzt zur Erstellung ihrer CAD-Plane insgesamt drei Schriftarten:

Zur graphischen Ausgestaltung der Plane und den Plankopf wird folgender Windows
Standardschriftfont eingesetzt:

Arial Narrow

Zur Beschriftung von technischen Zeichnungen wird folgender Bentley Standardschriftfont
eingesetzt:

INTL_ISO

Zur Beschriftung von Zeichnungen aus der Applikation InRail wird folgender Schriftfont eingesetzt:
InRail

Enthalten sind die Schriftarten ,INTL_ISO“ und ,InRail* in der Schriftartenbibliothek:
VGF_Font.rsc

Die Schriftartenbibliothek ist unter Punkt 9.2 beschrieben.

Version: 1.9 .
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

5.7 Farbtabelle
Die in den DGNLIBs aufgefiihrten Farbnummern beziehen sich immer auf die VGF-Farbtabelle:
VGF_Color.tbl

Anderungen der Standardfarben diirfen nur in Abstimmung mit der VGF vorgenommen werden
und sind in folgender Datei zu dokumentieren:

VGF_Farben_Doku.txt

Farbe Nr.: 134 (0/153/153) in (0/142/143) = Subaru Vista Blue geéndert.
Ro /19.09.2006

Version: 1.9
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

6 Plotdatei, Stempelfeld

6.1 Plotdatei

Nach der Datenabgabe muss auf jeden Fall gewéhrleistet sein, dass die VGF eine Plotausgabe
aus MicroStation ausfiihren kann, ohne weitere Einstellungen vornehmen zu miissen.

Aus diesem Grund wird folgende Vorgehensweise vorgeschrieben:

9.

10.

Es ist eine neue leere Datei (= Plotdatei) zu erstellen, die den aufgeflihrten
Namenskonventionen (siehe Plannummernhandbuch) entspricht.

Zu dieser Datei sind alle projektrelevanten Dateien zu referenzieren ( =
eigentlicher Planinhalt). Ein Ein- bzw. Ausblenden von Ebenen erfolgt nicht!

AnschlieRend ist um ein vorgegebenes Rechteck oder Uber den gewdhlten
Zeichnungsinhalt der Rahmen in dem gewéhlten Mal3stab zu platzieren und die
Ansicht parallel zum Bildschirmrand zu drehen.

Es sind Rahmen nur in A4 (297mm)-, A2 (594mm)- oder AO (841mm)-hoch mit
einer max. Lange von 2,50 m zulassig.

Nichtrelevante Bereiche, die Uber den Plotrahmen hinausgehen, sind
auszublenden ( Abschneideumrandung).

Die notwendigen Stempelfelder sind der Zellbibliothek stempel.cel zu entnehmen
und mit der erforderlichen Skalierung im Plankopf zu platzieren.

Die beschreibbaren Textfelder (Datenfelder) sind als solche auszufillen und in
den Ansichtsattributen auszuschalten.

Die Druckposition beim X- und Y-Ursprung ist auf NULL zu setzen.
Benutzerdefiniertes Papierformat: Breite: 841 mm, Lange 2500 mm.

Vor dem SchlieRen der Datei sind diese Einstellungen zu speichern.

Zuzuglich zu jeder Papier - Plotabgabe ist die entsprechende PLT-Dateie im HPGL/2-Format und
die PDF-Datei mitzuliefern.

Version: 1.9
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

6.2 Stempelfeld

Das Stempelfeld besteht aus den nachfolgenden Einzelstempeln und der einzuhaltenden
Reihenfolge:

Plankopf Intern:

Fahrwe

VerkehrsGesellschaft
Frankfurt am Main GmbH

g -4—.1 I
Kurt=Schumacher-Str. 8 l V G

603711 Frankfurt am Main

Station

Konstablerwache

Bauteil

Grundstrecke Teilabschnitt Gewerk

Bestandsplan 4105 -—1¢]| 0001 TOP +3]

Bezeichnung Datum Name Anlage
La e |an .4 bearb, Blattnr,
g p . geprueft Mafistab
genehm. Projekt

Plannummer

Index
4150-0001P 1TOTIp0A0250 A @

Folgende Bezeichnungen der Eingabefelder 1 bis 7 sind zul&ssig:

Feld 1.: Fahrweg oder Systemtechnik oder Elektrische Anlagen oder Infrastrukturprojekte
oder Gebaudemanagement oder Infrastrukturdatenmanagement

Feld 2.: Station oder Projekt oder Haltestelle oder Linienweg oder Linienabschnitt

Feld 3.: Bauteil oder Planbezeichnung oder Planungsphase

Feld 4. Bezeichnung

Feld 5.: Plannummer

Feld 6.: Grundstrecke oder Liegenschaft oder Stellwerk oder Haltestellennummer oder
Linienubersicht

Feld 7.: Teilabschnitt oder Bereich oder Haltestellennamen/-punktnummer oder
Linienbezeichnung

Feld 8.: Gewerk oder Typus oder Los

Feld 9.: Fir die CADconform Markerzelle (Siegel der Standardprifung) vorgesehen.
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

Plankopf Externe:

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main mbH (VGF)
Fahrweg

Kurt-Schumacher-Str. 8

60311 Frankfurt am Main

VGIF

Planersteller

Station
Bauteil Grundstrecke Teilabschnitt Gewerk
Bezeichnung Datum Name Anlage
- bearb. - - Blattnr.

geprueft | - - MaRstab
B genehm. | - - Projekt
Plannummer Index

Plankopf Externe Stadt:

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main mbH (VGF)
Fahrweg

Kurt-Schumacher-Str. 8

60311 Frankfurt am Main

VGIF

STADT FRANKFURT

Amt fur Strafenbau und Erschliefung
Adam-Riese-Strae 25
60327 Frankfurt am Main

AM MAIN

Planersteller

Station

Bauteil Grundstrecke Teilabschnitt Gewerk

Bezeichnung Datum Name Anlage

- bearb. - Blattrr.

geprueft - Malistab

- genehm. - Projekt

Plannummer Index
Version: 1.9
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

Index:

Index Art der Anderung

Datum Verfasser | Datum Freigabe

Betriebsleiter_m_Pruefing:

Regierungsprésidium Darmstadt - Technische Aufsichtsbehdrde

Ort: Darmstadt Datum: Name:

Der Betriebsleiter gem. §§ 8 und 9 BOStrab )

Ort: Frankfurt am Main Datum: Name:

Prifingenieur / Prifstatiker

Ort: Datum: Name:

Bauherrnvertretung

VerkehrsGesellschaft

Frankfurt am Main GmbH

Ort; Frankfurt am Main Datum: Name: Datum: Name:
Betriebsleiter_o_Pruefing:

Regierungsprasidium Darmstadt - Technische Aufsichtsbehérde

Ort: Darmstadt Datum: Name:

Der Betriebsleiter gem. §§ 8 und 9 BOStrab

Ort: Frankfurt am Main Datum: Name:

Bauherrnvertretung

VerkehrsGesellschaft

Frankfurt am Main GmbH

Ort: Frankfurt am Main Datum:; Name: Datum: Name:
Version: 1.9
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

Betriebsleiter_m_Brandschutz:

Regierungsprasidium Darmstadt - Technische Aufsichisbehorde

Ort: Frankfurt am Main Datum:

Ort: Darmstadt Datum: Name:
Der Betriebsleiter gem. §§ 8 und 9 BOStrab
Ort: Frankfurt am Main Datum: Name:
Branddirektion Frankfurt am Main

Name:

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft

Sicherheitstechnischer Dienst / Umweltschutz / Brandschutz

Frankfurt am Main mbH (VGF)

Ort: Frankfurt am Main Datum: Name:

Bauherrnvertretung

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft

Frankfurt am Main mbH (VGF)

Ort: Frankfurt am Main Datum: Name: Datum: Name:
Freigabe Fachbereich:

Freigabe durch Fachbereich NT 31

Ort: Frankfurt am Main Datum; Name:

Freigabe durch Fachbereich NT 34

Ort: Frankfurt am Main Datum: Name:

Freigabe durch Fachbereich NT 42

Ort; Frankfurt am Main Datum: Name:
Fachplaner (1):

Fachplaner

Ort: Datum: Name:
Sachverstandiger (1):

Sachverstaendiger

Ort: Datum: Name:
Version: 1.9
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

Sachverstandiger (2):

Sachverstaendiger
Ort: Datum: Name:
Sachverstaendiger
Ort: Datum: Name:

Sicherheitstechnischer Dienst:

Sicherheitstechnischer Dienst / Umweltschutz / Brandschutz
Stadtwerke Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main mbH (VGF)

Ort: Frankfurt am Main Datum: Name:
SiGeKo
Ort: Datum: Name:

Priafingenieur Abnahme / Planpruefung:

Prifingenieur / Abnahme

Ort: Datum: Name:

Prifingenieur / Planpriifung

Ort: Datum: Name:

Amt (1):

Amt

Ort: Datum: Name:

Amt (2):

Amt

Ort: Datum: Name:

Amt

Ort: Datum: Name:

Version: 1.9
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Bauherr / Bauherrvertetung:

Bauherr
VerkehrsGesellschaft
Frankfurt am Main GmbH

Ort: Frankfurt am Main Datum: Name: Datum: Name:

Ubersicht:

Version: 1.9 .
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6.3 Verfahrensweise bei noch nicht vorhandenen Ebenen und Symbolen

In samtlichen Gewerken wird es erforderlich sein, Anderungen und Erweiterungen in die
vorhandenen Vorgaben einzupflegen. Fur die Planerstellung selbst ist es jedoch notwendig auch
nicht vorhandene Elemente darzustellen. Um eine zligige Erweiterung des Standards zu
gewabhrleisten und die Datenpriifung der von den AN gelieferten Dateien zu optimieren wird
folgende Verfahrensweise seitens der VGF vorgegeben:

e Fir Elemente, die im CAD-Standard noch nicht vorhanden sind, sind Ebenennamen
die mit “ NEU_" beginnen vom Anwender zu erstellen. Die weitere Namensvergabe
ist wie im Beispiel (Punkt 5.3 ,Ebenen*) sicherzustellen.

z.B.: NEU_HKB_Huellkurve_Musterebene

¢ Neu erstellte Zellen sind ebenfalls am Anfang mit ,NEU_* zu benennen.

z.B.: NEU_HKB_Symbol_Musterzelle

Der Vorteil liegt darin, dass diese Ebenen und Symbole systematisch in die Standards
Ubernommen und bei der Konformitats-Priufung auf einfache Weise herausgefiltert werden kénnen:

£ Featuretabelle: HST_Huellkurve_... |- | | X|

Optioren  Funkbionen
Starten |

Khcken Sie <Start>, um zu beginnen.
|

- Durchsuchungsebenen
Ebererc  0-1,1714008,18119-18121 57000-5/033

- Zeichnurgzmal £m g 3

Eenm ng_ 4

¥ MaBstab £ g 5

& ]

e
Fokusobjekt-Besc
’Eﬂ‘mt das Dislogll
oK I Alle Keire Umnkehren Abbrechen |
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Die neu erstellte Symbolik ist in einer gesonderten Zeichnung (Formblatt) zu dokumentieren und
zu begrinden. Der Dateiname setzt sich folgendermaf3en zusammen:
z.B.: Neu_TOP_01.dgn
o Das Formblatt ist aus der folgender Zellbibliothek zu entnehmen.
VGF_Formblatt.cel

o Die Platzhalter fur Firma, Projekt, Datum, Dateiname und Gewerk sind als
Textfelder (Datenfelder) vorhanden und als solche auszufillen.

o Die Dateien sind in einem gesonderten Verzeichnis ,NEU-Erweiterung“ abzulegen.
Dieses Verzeichnis ist mit der Abgabe der Daten mitzuliefern.

e Sind innerhalb einer Datei Erweiterungen benutzt worden, so ist zu jedem Gewerk
das Formblatt auszufiillen. Zusétzlich ist das ausgefiillte Formblatt als DIN A4-
Druckausgabe zu dem Anschreiben der Datenabgabe anzuh&ngen (Beispiel

Nicht dem Standard entsprechende Symbolik: =
Firma: Dienstleistungsbiiro Mustermann VGIF
Projekt: Gleisviereck
Datum:  12.01.2009 TOP
Dateiname: 2045-2050M TOPgr 0 .dgn
NR Erweiterungsvorschlag Begriindung
1 Neue Ebene: Definition nicht vorhanden.
NEU_TOP_Musterebene Wird in mehreren Dateien zur
- = Unterscheidung der Fahrlinie
benétigt.
2 Neue Zelle: Definition nicht vorhanden.
NEU_TOP_Mustersymbol Bendtigtes Standardsymbol
- = fiir Bustyp "xy"
~ CcITo1M
—_— m —_—
Topographie):
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7 Besondere Einstellungen

Die VGF verzichtet bewusst auf einige Funktionalitaten die die MicroStation bietet. Dies dient dem
Datenaustausch und der Eindeutigkeit von Zeichnungen und deren Namensgebung.

7.1 Ebeneneinstellung

Die MicroStation bietet zahlreiche Einstellmdglichkeiten zum Steuern der Ebenen. Aus diesem
Grund sind einige Restriktionen einzuhalten:

e Generell sind alle Ebenen in der Zeichnung einzublenden bis auf evtl. benotigte
Hilfslinien die nur zur Konstruktionshilfe benutzt werden. Durch Anwendung der
Referenztechnik (Punkt 7.3 ,Referenzen*) sind zur Planerstellung die
Referenzzeichnungen an- bzw. abzuh&ngen.

o Auf die Funktionalitaten ,Globale Anzeige” und ,Einfrieren” innerhalb des
Ebenenmanagers bzw. der Ebenendarstellung wird verzichtet.

= [he nen-Manager

Ebenen  Filker Bearbeiten
G % | B | Symbolk: NachEbene ¥ || $bo frein) ~
[ Topographie.danlib Mame Murmer Beschreibung | [EEE
\ﬁ Alle Eberen TOF_Bus_Huellkurve 1000 Hiilkurve Bus 4 '\__. -
-5 Fil TOP_Bus_Linien_‘Weg_normal 10m niormaler Linignweg im Uberzsichtzplan .
A IR TOP_Bus_Linien ‘weq_Kurzfahrt 1002 Kurzfahit im Ubersichtsplan v
TOF_Bus_Linien_‘w'eq_ariantel 1003 Linierwegvariante 1 im Ubersichtsplan v
TOP_Bus_Linien_‘weqg_Yariante? 1004 Linienwegvariante 2 im Ubersichtzplan v
W 1005 Linierwegyariante 3 irm U 3 v
TDF' Bus_| Llnlen 1 Haltepunkte 1008 Haltestellenpunkte im Ubersmhtsplan v
TOP_Bus_Linien_Text 1007 Test im Ubersichtsplan v
TOF_Halestelle_Aufzug 1008 Aufzug v
TOP_Haltestelle_Ausstattung_abfall 1003 Abfallbehaler [Papierkorb Beck) v
TOF_Haltestelle_Ausstattung_DFI imo Dynamizche Fahrgastinformation v
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7.2 Modelle

Die VGF wird mit Ausnahme der MicroStation Zellbibliotheken nicht auf die Funktionalitaten der
Modelle zugreifen. Dies wurde bei der Erstellung des Plannummernhandbuchs bericksichtigt.

Soll der Inhalt mehrerer Dateien sichtbar gemacht werden, so ist auf die Funktionalititen der
Referenzen zuzugreifen. Selbst fur die Plotausgabe existieren eigene Dateien (siehe
Plannummernhandbuch).

= Gewerk: : ;
= E- / Huellkur_va BUS Hervothebungsmodus:  Begrenzung %
Platz | Dateiname W Modell Beschreibung Logisch | Darstellung =~ ) | o A

Gewerk:
Topographie

... 105-0001M 2HKElR O dan Model Auf MasterDatel ausgenchtet
4105-0001M_2TORp_0_ dgn Model Auf b aster-D atel ausgenchtet

o Dightmadell A

Drahtmodell ~ o o

Skalierung [1.000000 : [7.000000 Drehung [Og

Ewﬁ@ﬁ oy o !ﬁ T:?:l? Keine Verschachtelung ¥ |

v [0g Z [0g
[ g \rvghposturt 3344105-0001 m_2hkblp_0_.dan
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7.3 Referenzen

Die VGF hat sich bewusst fiir die Referenztechnik entschieden um im CAD-Plannungsablauf die
gesamten Zeichnungen der einzelnen Gewerke auf dem aktuellen Stand zu halten. Eine Plandatei
kann nur aus einem Rahmen und den Stempelaufsétzen und ggf. der Legenden bestehen. Die
eigentlichen Informationen fiir die Aussage des Planes (Planart) wird aus den anzuhangenden
Referenzen (Masterzeichnungen) bestimmt. In der folgenden Tabelle sind die Planarten mit Ihrer
Gewerkzusammensetzung dokumentiert:

VGF_Planarten [Version].xls
7.4 Plotdatei-Erstellung
Fir die Erstellung einer Plot-Datei existieren zwei Seed-Dateien. Hierbei wird unterschieden ob es
sich um einen georeferenzierten Plan mit Gaul3-Kriiger Koordinaten handelt oder ein Plan mit
einem ,mathematischen” Koordinatensystem. Folgende Seed-Dateien sind zu verwenden:
VGF_RAH_Geo_Seed_3D.dgn
VGF_RAH_Lok_Seed_2D.dgn

Die VGF verwendet bewusst 3D und 2D Seed-Dateien zur Planerstellung auf Grund der
Zugehorigkeit der ,geodatischen” oder ,mathematischen“ Anwendungsbereiche.

7.5 Benennung der CAD-Dateien (Namenskonvention)

Samtliche Dateien folgen einer festen, vorgegebenen Namenskonvention. Diese sind im folgenden
Handbuch dokumentiert:

VGF_Plannummernhandbuch [Version].pdf

Version: 1.9
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8 Standarddefinitionsdateien

In den Standarddefinitionsdateien ist der VGF-Standard zum direkten einlesen in die MicroStation
vordefiniert, aber auch in den Dokumentationen sind alle benétigten Informationen wie
Ebenenname, Beschreibung, graphische Auspragung, Elementtyp, Zellname etc. vorhanden um
auch manuell, und systemunabh&ngig den VGF-Sandard zu gewahrleisten.

8.1 Dateierlauterung

DCS“Gewerk* = Dokumentation der Gewerkestandards in einer Excel-Datei
DGNLIB = MicroStation Ebenenbibliothek

Dictionary = CADconform-Worterbuch mit gewerkespezifischen Standards
Seed-Datei = Dateivorlage mit gewerkespezifischen Einstellungen
Zellbibliothek = Zellbibliotheks-Datei mit vordefinierten Symbolmodellen

9 Allgemein gultige Dateien

Neben den speziellen Standards der einzelnen Gewerke existieren allgemeine Standards fur die
Zeichnungserstellung und Planbearbeitung. So werden hier z.B. allgemeingiiltige
Ebenenbelegungen und Stempelaufséatze definiert.

9.1 DGNLIB und Dokumentation

Der allgemeine Bereich (Planrahmen, Blattschnitte, usw.) sind in folgender Zeichnungsbibliothek
definiert.

VGF_ALL.dgnlib
Dokumentation:
VGF_DCS_ALL.XIs
Die Schriftarten fur den jeweiligen Maf3stab sind in folgender Zeichnungsbibliothek abgelegt:

VGF_Text_Bem.dgnlib
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9.2 Zellbibliotheken

Die notwendigen Stempelfelder eines Planes, inkl. Nordpfeil sind in folgender Zellbibliothek

definiert:

Die Schraffuren flr die Bemusterung sind in folgender Zellbibliothek vorhanden:

VGF_Stempel.cel

VGF_Areapat.cel

10 Zusammenfassung der Anhénge zu Teil A

Zur Sicherstellung des allgemeinen VGF-Standards sind die verschiedenen Dateien wie in den
Punkten 5.4 — 10.2 beschrieben notwendig. Eine Zusammenstellung der Dateien die zur
Sicherstellung des VGF-Standards und Vertragserfullung dienen sind aus folgender Auflistung zu
entnehmen:

VGF_Symbolerstellung.pdf
VGF_Linienarten_staerken.pdf
VGF_Font.rsc

VGF_Linien.rsc

VGF_Color.tbl
VGF_Farben_Doku.txt
VGF_Formblatt.cel
VGF_Planarten [Version].pdf
VGF_RAH_Geo_Seed_3D.dgn
VGF_RAH_Lok_Seed_2D.dgn
VGF_Plannummerhandbuch [Version].pdf
VGF_ALL.dgnlib
VGF_DCS_ALL.XIs
VGF_Stempel.cel
VGF_Text_Bem.dgnlib
VGF_Areapat.cel
VGF_Linienarten.cfg

VGF_Strichstaerken.cfg
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Es ist darauf zu achten, dass bei Versand der Richtlinie diese Dateien im Anhang stehen. Die
gewerkespezifischen Dateien sind in der Richtlinie Teil B (Richtlinie fir den speziellen
Anwendungsbereich) vorhanden.

10.1 Erlauterung DCS-Tabelle

Um die zeichnerischen Vorgaben automatisch in das Microstation System einbinden zu kdnnen,
gibt es die sogenannte DCS.dgnlib. DCS steht fiir Dictionaries. Als Gegenstiick dazu existiert die
sogenannte DCS-Tabelle im Excel Format. Dort kann man alle Komponente wie z.B. Beschreibung
einer Ebene/Layer, Farbe, Linienart oder Linienstarke entnehmen. Unter anderem verbergen sich
dort noch weitere Detailbeschreibungen die das Zeichnen nach VGF vorgaben unterstitzen.

Auch sogenannte Featuretypen sind darin beschrieben, die pro Layer/Ebene einen gewissen
Elementtypen freigeben.

Hier wird die Standardtabelle erklart

] e PO — PO i .. : I e [ ’ Fr—

Abbildung zeigt gesamte Tabelle

08.11.2016|Name

GBE_Beschriftung

e Das Datum beschreibt den letzten Versionsstand
e Der Name Beschreibt den Ebenennamen in Microstation

c D E
Description Beschreibung CADconform Mumber
Groefte Ebenennummer 10080
(GBE) Gebaude Bestand
Beschriftung Beschriftung 10000

Der gelbhinterlegte Abschnitt beschreibt ...
e Descripiton = die Beschreibung in Microstation
e Beschreibung in CADconform = Name der Ebene in CADconform
e Number = Fortlaufende Nummer in einem Gewerk zur eindeutigen ldentifizierung

Version: 1.9

Vertraulichkeitsstufe 2 Seite: 32 von 62

175



Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

F G H | J K
BylLevelColor  |BylevelStyle |BylLevelWeight |Farbe Linienart Linienstérke
M 1:100
0 0 7|ByLevel[1] ByLevel[3] ByLevel[5,6,8-17]

e BylevelColor = Ebenenfarbe in Microstation
o Farbe = Ebenenfarbe in CADconform

e BylevelStyle = Ebenenlinienart in Microstation
Linienart = Ebenenlinienart in CADconform

e BylLevelWeight = Ebenenlinienstarke in Microstation
e Linienart = Ebenenlinienstarke in CADconform

Zellname Zellbibliothek Textstil

e Zellname beschreibt den Namen einer Zelle
o Zellbibliothek beschreibt den Namen einer angelegten Zellbibliothek
e Textstill beschreibt den zu verwendenden Textstil
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o P Q
Featuretyp Bemaliungsstil Eingabebefehl

3[3-4,11-12,16,27]

o Featuretyp beschreibt die zugelassenen Elementtypen die in einer Ebene verwendet
werden durfen

o Bemalungsstil beschreibt den Bemal3ungstil der in einer Ebene verwendet werden darf

e Eingabebefehl, dient zur Administrativen Anwendung von CADconform

Layer / Ebene

ELEMENTTYP 3[4,12,16] Linien

ELEMENTTYP 6]14,15] Flaechen mit und chne Schraffuren
ELEMENTTYP 3 [4] Hiltslinien Schraffur

ELEMENTTYP 2 Zellen

ELEMENTTYP 17 Texte

ELEMENTTYP 33 Bemalung

Hier ist eine ergdnzende Erklarung zu den Featuretypen. Die jeweiligen Farben beschreiben einen
gewissen Typus.
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I
!
}
I
]
}

b =3 o R S S I L S R e e R e R Y SN P T L RS T e I T R o O i Y S S Y % P s

[ ¢]

Type

Description (engl.)

P

Cell {complex)

L]

Line

[=5]

Shape

11

Curve

12

Complex String (complex)

14|Complex Shape (complex)
15|Ellipse, Kreis

16)Arc

17| Text

Hier ist die Erklarung zu den Elementtypen mit den dazugehdrigen Zahlen und deren Bedeutung
bzw. den Inhalt.
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B Richtlinie fur den speziellen Anwendungsbereich

11 Richtlinie fur den Bereich Vermessung

11.1 Koordinaten (ASCII-Datei)

PktNr. Rechts Hoch Hoéhe Code
1 3477653.973 5554288.391 113.982 958
2 3477653.630 5554279.194 113.827 958

11.2 Codierung von Objekten

Es dirfen nur die von der VGF definierten Codierungen in den ASCII-Dateien verwendet werden.

11.3 Dokumentation
Der Standard fur den Bereich Vermessung ist in folgender Access-Datenbank dokumentiert:

NT31_ Datenstruktur.mdb
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12 Richtlinien fur den Bereich Facility Management

Der Fachbereich Facility Management beinhaltet die integrierte Planung und FM-gerechte
Bestandsdokumentation von Gebduden und baulichen Anlagen, sowie deren technischen
Ausstattung und Einrichtungen.

12.1 Gewerk: Gebaudebestand (GBE)

Das Gewerk Gebaudebestand beinhaltet die Darstellung von Gebduden im Bestand. Folgende
spezielle Dateien sind als Standards vordefiniert:

Seed-Datei: VGF_GBE_Lok_Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_GBE.dict

DGNLIB: VGF_GBE.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_GBE.xls
Zellbibliotheken: Keine

12.2 Gewerk: Gebaudeplanung (GPL)

Das Gewerk Gebaudeplanung beinhaltet die Darstellung der von Gebauden in der
Planungsphase. Folgende spezielle Dateien sind als Standard vordefiniert:

Seed-Datei: VGF_GPL_Lok _Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_GPL.dict

DGNLIB: VGF_GPL.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_GPL.xls
Zellbibliotheken: Keine

12.3 Gewerk: Gebaudeabbruch (GAB)

Das Gewerk Geb&audeabbruch beinhaltet die Darstellung der zu demontierenden Elemente aus
dem Gebaudebestand. Folgende spezielle Dateien sind als Standard definiert:

Seed-Datei: VGF_GAB_Lok_Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_GAB.dict
DGNLIB: VGF_GAB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_GAB.xls
Zellbibliotheken: VGF_Demontage.cel
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12.4 Gewerk: Gebaudeeinrichtung Bestand (EIB)

Das Gewerk Gebéaudeeinrichtung Bestand beinhaltet die Darstellung der vorhandenen Einrichtung
wie Moblierung, Automaten und Einbauteile im Bestand. Folgende spezielle Standards sind
vordefiniert:

Seed-Datei: VGF_EIB_Lok Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_EIB.dict

DGNLIB: VGF_EIB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_EIB.xIs
Zellbibliotheken: keine

12.5 Gewerk: Gebaudeeinrichtung Planung (EIP)

Das Gewerk Gebéaudeeinrichtung Planung beinhaltet die Darstellung der vorhandenen Einrichtung
wie Mdblierung, Automaten und Einbauteile in der Planungsphase. Folgende spezielle Standards
sind vordefiniert:

Seed-Datei: VGF_EIP_Lok Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_EIP.dict

DGNLIB: VGF_EIP.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_EIP.xIs
Zellbibliotheken: keine

12.6 Gewerk: Gebaudeeinrichtung Abbruch (EIA)

Das Gewerk Gebéaudeeinrichtung Abbruch beinhaltet eine Deklaration der vorhandenen
Einrichtung wie Mdblierung, Automaten und Einbauteile welche demontiert werden. Folgende
spezielle Standards sind vordefiniert:

Seed-Datei: VGF_EIA Lok _Seed_2D.dgn

CADconform Dictionary: VGF_EIA.dict

DGNLIB: VGF_EIA.dgnlib

Dokumentation: VGF_DCS_EIA.xIs

Zellbibliotheken: VGF_Demontage.cel
Version: 1.9
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12.7 Gewerk: Decken Details Bestand (DBE)

Das Gewerk ,Decken Details Bestand“ beinhaltet die Darstellung der vorhandenen Deckenspiegel
mit Einbauten und entsprechenden Details im Bestand.

Seed-Datei: VGF_DBE_Lok_Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_DBE.dict

DGNLIB: VGF_DBE.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_DBE.xls
Zellbibliotheken: keine

12.8 Gewerk: Decken Details Planung (DPL)

Das Gewerk ,Decken Details Planung® beinhaltet die Darstellung der vorhandenen Deckenspiegel
mit Einbauten und entsprechenden Details in der Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_DPL_Lok_Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_DPL.dict

DGNLIB: VGF_DPL.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_DPL.xlIs
Zellbibliotheken: keine

12.9 Gewerk: Decken Details Abbruch (DAB)

Das Gewerk ,Decken Details Abbruch” beinhaltet die Darstellung der zu demontierenden
vorhandenen Deckenspiegel mit Einbauten und entsprechenden Details.

Seed-Datei: VGF_DAB_Lok_Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_ DAB.dict
DGNLIB: VGF_ DAB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_ DAB.xlIs
Zellbibliotheken: VGF_Demontage.cel
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12.10 Gewerk: Fussboden Details Bestand (FDB)

Das Gewerk ,Fussboden Details Bestand® beinhaltet die Darstellung des vorhandenen
Fussbodenbelages incl. Einbauten im Bestand.

Seed-Datei: VGF_FDB_Lok_Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_FDB.dict

DGNLIB: VGF_FDB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_FDB.xls
Zellbibliotheken: keine

12.11 Gewerk: Fussboden Details Planung (FDP)

Das Gewerk ,Fussboden Details Planung® beinhaltet die Darstellung des vorhandenen
Fussbodenbelages incl. Einbauten in der Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_FDP_Lok_Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_FDP.dict

DGNLIB: VGF_FDP.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_FDP.xls
Zellbibliotheken: keine

12.12 Gewerk: Fussboden Details Abbruch (FDA)

Das Gewerk ,Fussboden Details Abbruch” beinhaltet die Darstellung des zu demontierenden
vorhandenen Fussbodenbelages incl. Einbauten.

Seed-Datei: VGF_FDA Lok _Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_FDA . dict
DGNLIB: VGF_FDA.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_FDA.xIs
Zellbibliotheken: VGF_Demontage.cel
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12.13 Gewerk: Wand Details Bestand (WDB)

Das Gewerk ,Wand Details Bestand" beinhaltet die Darstellung des vorhandenen Wandbelages
incl. Einbauten im Bestand.

Seed-Datei: VGF_WDB_Lok_Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_WDB.dict

DGNLIB: VGF_WDB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_WDB.xlIs
Zellbibliotheken: keine

12.14 Gewerk: Wand Details Planung (WDP)

Das Gewerk ,Wand Details Planung” beinhaltet die Darstellung des vorhandenen Wandbelages
incl. Einbauten in der Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_WDP_Lok_Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_WDP.dict

DGNLIB: VGF_WDP.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_WDP.xls
Zellbibliotheken: keine

12.15 Gewerk: Wand Details Abbruch (WDA)

Das Gewerk ,Wand Details Abbruch® beinhaltet die Darstellung des zu demontierenden
vorhandenen Wandbelages incl. Einbauten.

Seed-Datei: VGF_WDA Lok _Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_WDA.dict
DGNLIB: VGF_WDA.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_WDAxIs
Zellbibliotheken: VGF_Demontage.cel
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12.16 Gewerk: Eigentumssituation (EIG)

Das Gewerk Eigentumssituation beinhaltet die Darstellung der Eigentumsverhéltnisse im
Zusammenhang mit Bauwerken und Flachen an denen auch Dritte beteiligt sind. Z. B. Station
Hauptwache: Dritte sind die DB, das Liegenschaftsamt, die Kaufhof AG, die AllianzAG etc....

Seed-Datei: VGF_EIG_Lok Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_EIG.dict

DGNLIB: VGF_EIG.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_EIG.xls
Zellbibliotheken: keine

12.17 Gewerk: Bauflachen Hochbau (BFH)

Das Gewerk ,Bauflachen Hochbau* beinhaltet die Darstellung der Abstandsflachen als Bestandteil
der Baugenehmigungsunterlagen oder Darstellung der Erschlie3ungsflachen oder der
Aushubflachen oder der Baustelleneinrichtungsflachen oder Frei- und Griunflachen oder
Darstellung der Verkehrs- und Nutzflachen innerhalb des Gebaudes nach DIN 277

Seed-Datei: VGF_BFH_Lok Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_BFH.dict

DGNLIB: VGF_BFH.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_BFH.xls
Zellbibliotheken: keine

12.18 Gewerk: Fluchtweg Bestand (FWB)

Das Gewerk ,Fluchtweg Bestand” beinhaltet die Darstellung der bestehenden Flucht- und
Rettungswege im Bestand.

Seed-Datei: VGF_FWB_Lok_Seed_2D.dgn

CADconform Dictionary: VGF_FWB.dict

DGNLIB: VGF_FWB.dgnlib

Dokumentation: VGF_DCS_FWB.xls

Zellbibliotheken: VGF_Flucht_u_Rettung.cel
Version: 1.9
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12.19 Gewerk: Fluchtweg Planung (FWP)

Das Gewerk ,Fluchtweg Planung” beinhaltet die Darstellung von neuen Flucht- und
Rettungswegen gemal’ DIN 4844-3 mit Fluchtwegssymbolen in der Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_FWP_Lok_Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_FWP.dict

DGNLIB: VGF_FWP.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_FWP.xls
Zellbibliotheken: VGF_Flucht_u_Rettung.cel

12.20 Gewerk: TGA Feuerldsch Bestand (FBE)

Das Gewerk ,Feuerldsch Bestand” beinhaltet die Darstellung der vorhandenen Einrichtungen
(Aggregate, Leitungen, Einbauteile) fur die Feuerldschtechnik im Bestand.

Seed-Datei: VGF_FBE_Lok_Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_FBE.dict

DGNLIB: VGF_FBE.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_FBE.xls
Zellbibliotheken: VGF_Feuerwehrplansymbole.cel

12.21 Gewerk: TGA Feuerldsch Planung (FPL)

Das Gewerk ,Feuerldsch Planung” beinhaltet die Darstellung der vorhandenen Einrichtungen
(Aggregate, Leitungen, Einbauteile) fur die Feuerldschtechnik in der Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_FPL_Lok_Seed_2D.dgn

CADconform Dictionary: VGF_FPL.dict

DGNLIB: VGF_FPL.dgnlib

Dokumentation: VGF_DCS_FPL.xls

Zellbibliotheken: VGF_Feuerwehrplansymbole.cel
Version: 1.9
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12.22 Gewerk: TGA Feuerldsch Abbruch (FAB)

Das Gewerk ,Feuerldsch Abbruch” beinhaltet die Darstellung der zu demontierenden
Einrichtungen (Aggregate, Leitungen, Einbauteile) fur die Feuerldschtechnik.

Seed-Datei: VGF_FAB_Lok_Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_FAB.dict

DGNLIB: VGF_FAB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_FAB.xls
Zellbibliotheken: VGF_Demontage.cel

12.23 Gewerk: TGA Heizung Bestand (HBE)

Das Gewerk ,TGA-Heizung Bestand beinhaltet die Darstellung der vorhandenen Einrichtungen
(Aggregate, Leitungen, Einbauteile) fir Heizungs-, Gas- und Druckluftanlagen im Bestand.

Seed-Datei: VGF_HBE_Lok_Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_HBE.dict

DGNLIB: VGF_HBE.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_HBE.xls
Zellbibliotheken: keine

12.24 Gewerk: TGA Heizung Planung (HPL)

Das Gewerk ,TGA-Heizung Planung” beinhaltet die Darstellung der vorhandenen Einrichtungen
(Aggregate, Leitungen, Einbauteile) fiir Heizungs-, Gas- und Druckluftanlagen in der
Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_HPL_Lok_Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_HPL.dict
DGNLIB: VGF_HPL.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_HPL.xlIs
Zellbibliotheken: keine
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12.25 Gewerk: TGA Heizung Abbruch (HAB)

Das Gewerk ,TGA-Heizung Abbruch beinhaltet die Darstellung der zu demontierenden
Einrichtungen (Aggregate, Leitungen, Einbauteile) fir Heizungs-, Gas- und Druckluftanlagen in der
Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_HAB_Lok_Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_HAB.dict

DGNLIB: VGF_HAB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_HAB.xls
Zellbibliotheken: VGF_Demontage.cel

12.26 Gewerk: TGA Liuftung Bestand (LBE)

Das Gewerk , TGA-LUftung Bestand“ beinhaltet die Darstellung der vorhandenen Einrichtungen fir
raumluftechnische Anlagen wie Liftungsgeréate, Nachbehandlungs- und Endgeréte, Luftleitungen,
Einbauteile und alle Komponenten der Klimatechnik im Bestand.

Seed-Datei: VGF_LBE_Lok Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_LBE.dict

DGNLIB: VGF_LBE.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_LBE.xIs
Zellbibliotheken: keine

12.27 Gewerk: TGA Luftung Planung (LPL)

Das Gewerk , TGA-Luftung Planung “beinhaltet die Darstellung der vorhandenen Einrichtungen fir
raumluftechnische Anlagen wie Liftungsgeréate, Nachbehandlungs- und Endgeréte, Luftleitungen,
Einbauteile und alle Komponenten der Klimatechnik in der Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_LPL_Lok_Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_LPL.dict
DGNLIB: VGF_LPL.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_LPL.xIs
Zellbibliotheken: keine
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12.28 Gewerk: TGA Liuftung Abbruch (LAB)

Das Gewerk , TGA-Luftung Abbruch® beinhaltet die Darstellung der zu demontierenden
Einrichtungen fur raumluftechnische Anlagen wie Liftungsgerate, Nachbehandlungs- und
Endgeréte, Luftleitungen, Einbauteile und alle Komponenten der Klimatechnik in der
Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_LAB_Lok Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_LAB.dict

DGNLIB: VGF_LAB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_LAB.xIs
Zellbibliotheken: VGF_Demontage.cel

12.29 Gewerk: TGA Sanitéar Bestand (SBE)

Das Gewerk , TGA-Sanitar Bestand” beinhaltet die Darstellung der vorhandenen Einrichtungen
(Aggregate, Objekte, Leitungen, Einbauteile) fir Wasser-, Abwasser- und Regenwasseranlagen im
Bestand.

Seed-Datei: VGF_SBE_Lok _Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_SBE.dict

DGNLIB: VGF_SBE.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_SBE.xls
Zellbibliotheken: keine

12.30 Gewerk: TGA Sanitar Planung (SPL)

Das Gewerk ,TGA-Sanitar Planung* beinhaltet die Darstellung der vorhandenen Einrichtungen
(Aggregate, Objekte, Leitungen, Einbauteile) fir Wasser-, Abwasser- und Regenwasseranlagen in
der Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_SPL_Lok _Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_SPL.dict
DGNLIB: VGF_SPL.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_SPL.xIs
Zellbibliotheken: keine
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12.31 Gewerk: TGA Sanitar Abbruch (SAB)

Das Gewerk ,TGA-Sanitdr Abbruch* beinhaltet die Darstellung der zu demontierenden
Einrichtungen (Aggregate, Objekte, Leitungen, Einbauteile) fir Wasser-, Abwasser- und
Regenwasseranlagen in der Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_SAB_Lok Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_SAB.dict

DGNLIB: VGF_SAB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_SAB.xls
Zellbibliotheken: VGF_Demontage.cel

12.32 Gewerk: TGA Fordertechnik Bestand (FTB)

Das Gewerk ,TGA-Fordertechnik Bestand“ beinhaltet die Darstellung der vorhandenen
Einrichtungen fur Fahrtreppen-, Aufzugs- und Krananlagen und anderer Hebezeuge im Bestand.

Seed-Datei: VGF_FTB_Lok_Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_FTB.dict

DGNLIB: VGF_FTB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_FTB.xls
Zellbibliotheken: keine

12.33 Gewerk: TGA Fordertechnik Planung (FTP)

Das Gewerk ,TGA-Fordertechnik Planung” beinhaltet die Darstellung der vorhandenen
Einrichtungen fur Fahrtreppen-, Aufzugs- und Krananlagen und anderer Hebezeuge in der
Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_FTP_Lok_Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_FTP.dict
DGNLIB: VGF_FTP.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_FTP.xls
Zellbibliotheken: keine
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12.34 Gewerk: TGA Foérdertechnik Abbruch (FTA)

Das Gewerk ,TGA-Fordertechnik Abbruch® beinhaltet die Darstellung der zu demontierenden
Einrichtungen fur Fahrtreppen-, Aufzugs- und Krananlagen und anderer Hebezeuge in der
Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_FTA_ Lok _Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_FTA.dict

DGNLIB: VGF_FTA.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_FTAxIs
Zellbibliotheken: VGF_Demontage.cel

12.35 Gewerk: TGA Elektro Bestand (EBE)

Das Gewerk "TGA-Elektro Bestand" beinhaltet die Darstellung von Elektroinstallationsbauteilen
im 230/400V (50Hz) Niederspannungsbereich wie Elektroverteilungen, Beleuchtungen,
Steckdosen, Leitungen etc. von Gebauden im Ist-Zustand.

Seed-Datei: VGF_EBE_Lok Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_EBE.dict

DGNLIB: VGF_EBE.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_EBE.xls
Zellbibliotheken: Keine

12.36 Gewerk: TGA Elektro Planung (EPL)

Das Gewerk "TGA-Elektro Planung" beinhaltet die Darstellung von Elektroinstallationsbauteilen
im 230/400V (50Hz) Niederspannungsbereich wie Elektroverteilungen, Beleuchtungen,
Steckdosen, Leitungen etc. von Gebauden in der Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_EPL_Lok Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_EPL.dict
DGNLIB: VGF_EPL.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_EPL.xIs
Zellbibliotheken: Keine
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12.37 Gewerk: TGA Elektro Abbruch (EAB)

Das Gewerk "TGA-Elektro Abbruch" beinhaltet die Darstellung der zu demontierenden
Elektroinstallationsbauteilen im 230/400V (50Hz) Niederspannungsbereich wie
Elektroverteilungen, Beleuchtungen, Steckdosen, Leitungen etc. von Gebauden in der
Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_EAB_Lok _Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_EAB.dict
DGNLIB: VGF_EAB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_EAB.xls
Zellbibliotheken: VGF_Demontage.cel
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13 Richtline fur den Bereich Fahrweg

Der Bereich Fahrweg ist verantwortlich fir die Planung, Instandhaltung und Optimierung des
Fahrwegs an allen ober- und unterirdischen Stadtbahn- und StralRenbahnstrecken.

13.1 Gewerk: Topographie (TOP)

Das Gewerk ,Topographie” beinhaltet die Darstellung von gemessenen georeferenzierten Daten
der Erdoberflache.

Seed-Datei: VGF_TOP_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_TOP.dict

DGNLIB: VGF_TOP.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_TOP.xls
Zellbibliotheken: VGF_Topographie.cel

13.2 Gewerk: Gleisbau Bestand (GLB)

Das Gewerk “Gleisbau Bestand” beinhaltet die Darstellung von gleisbauspezifischen Bauteilen,
Systemquerschnitten im Bestand.

Seed-Datei: VGF_GLB_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_GLB.dict

DGNLIB: VGF_GLB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_GLB.xls
Zellbibliotheken: VGF_GLB.cel

13.3 Gewerk: Gleisbau Planung (GLP)

Das Gewerk “Gleisbau Planung” beinhaltet die Darstellung von gleisbauspezifischen Bauteilen,
Systemquerschnitten, Biegeplanen und Gleisabsteckungen in der Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_GLP_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_GLP.dict
DGNLIB: VGF_GLP.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_GLP.xls
Zellbibliotheken: Keine
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13.4 Gewerk: Gleisbau Demontage (GLD)

Das Gewerk “Gleisbau Bestand” beinhaltet die Darstellung der zu demontierenden
gleisbauspezifischen Bauteile.

Seed-Datei: VGF_GLD_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_GLD.dict

DGNLIB: VGF_GLD.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_GLD.xlIs
Zellbibliotheken: VGF_Demontage.cel

13.5 Gewerk: Benetzungsanlagen (BNA)

Das Gewerk ,Benetzungsanlagen® beinhaltet die schematische Darstellung der
Benetzungsanlagen im Gleisnetz mit Spezifikationen der Benetzungsmittelausbringung.

Seed-Datei: VGF_BNA_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_BNA.dict

DGNLIB: VGF_BNA.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_BNA.XIs
Zellbibliotheken: Keine

13.6 Gewerk: Fahrwegpodeste (FPD)

Das Gewerk ,Fahrwegpodeste* beinhaltet die Darstellung von Podesten im Bereich des Fahrwegs
um einen gefahrlosen Umstieg des Fahrers zu gewahrleisten.

Seed-Datei: VGF_FPD_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_FPD.dict
DGNLIB: VGF_FPD.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_FPD.xls
Zellbibliotheken: Keine
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13.7 Gewerk: Fahrwegpositionen (FPO)

Das Gewerk ,Fahrwegpositionen® beinhaltet die Darstellung von LV-Positionen fiir
Kostenermittlungen, Ausschreibungen etc..

Seed-Datei: VGF_FPO_Geo_Seed _3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_FPO.dict

DGNLIB: VGF_FPO.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_FPO.xls
Zellbibliotheken: Keine

13.8 Gewerk: Weichenbestellschemata (WBS)

Das Gewerk ,Weichenbestellschemata“ beinhaltet die Darstellung von Weichengrenzmarkierungen
als Erganzung zu den LV-Texten.

Seed-Datei: VGF_WBS_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_WBS.dict

DGNLIB: VGF_WBS.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_WBS.xls
Zellbibliotheken: Keine

13.9 Gewerk: Weichenhandbuch (WHB)

Das Gewerk ,Weichenhandbuch* beinhaltet die Darstellung von schematischen
Gleisnetzzeichnungen mit verschiedenen Informationen wie z.B. Weichennummer, Antriebsart
etc..

Seed-Datei: VGF_WHB_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_WHB.dict
DGNLIB: VGF_WHB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_WHB.xlIs
Zellbibliotheken: Keine
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13.10 Gewerk: Leerrohrtrasse Strecke Bestand (LSB)

Das Gewerk ,Leerrohrtrasse Bestand” beinhaltet die Darstellung von Leerrohren und
Kabelschachten fir die Stromversorgung, Signal- und Nachrichtentechnik der VGF im Bereich des
Fahrwegs im Bestand.

Seed-Datei: VGF_LSB_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_LSB.dict

DGNLIB: VGF_LSB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_LSB.xIs
Zellbibliotheken: VGF_LRT.cel

13.11 Gewerk: Leerrohrtrasse Strecke Planung (LSP)

Das Gewerk ,Leerrohrtrasse Planung“ beinhaltet die Darstellung von Leerrohren und
Kabelschachten fir die Stromversorgung, Signal- und Nachrichtentechnik der VGF im Bereich des
Fahrwegs in der Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_LSP_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_LSP.dict

DGNLIB: VGF_LSP.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_LSP.xIs
Zellbibliotheken: VGF_LRT.cel

13.12 Gewerk: Leerrohrtrasse Strecke Demontage (LSD)

Das Gewerk ,Leerrohrtrasse Demontage” beinhaltet die Darstellung der zu demontierenden
Leerrohren und Kabelschachten fur die Stromversorgung, Signal- und Nachrichtentechnik der VGF
im Bereich des Fahrwegs.

Seed-Datei: VGF_LSD_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_LSD.dict
DGNLIB: VGF_LSD.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_LSD.xls
Zellbibliotheken: VGF_Demontage.cel
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13.13 Gewerk: AMT66 Leitungstrager (TR_)

Das Gewerk ,AMT66 Leitungstrager” beinhaltet die Darstellung von Leitungstrassen fur die

Genehmigungsplanung nach Vorgaben vom Amt fir StralRenbau und Erschlieung (AMT66) in
Frankfurt.

Seed-Datei: VGF_TR__Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_TR_.dict
DGNLIB: VGF_TR_.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_TR_.xls
Zellbibliotheken: keine
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14 Richtlinien fir den Bereich Haltestelle

Der Bereich "Haltestelle" beinhaltet die Darstellung der Stadtbahn-, Stral3enbahn- und
Bushaltestellen in allen Bauzustanden und Planungsphasen. Auch fir den Winterdienst, die
Buslinienplanung und die Hillkurvenberechnung sind hier die Gewerke vorhanden.

14.1 Gewerk: Haltestelle Planung Schiene (HPS)

Das Gewerk ,Planung Schiene" umfasst die Darstellung des eigentlichen Projekts mit allen
notwendigen oberirdischen Elementen des Bahnsteigs, der Treppen / Rampen, der Zugange und
sonstigen in der Umgebung (StralRenraum, Gelande) zu verandernden Einrichtungen oder
Gegebenheiten sowie deren Vermal3ung. Ausfihrungsdetails zur Ausgestaltung sind hier nicht
enthalten.

Seed-Datei: VGF_HPS_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_HPS.dict

DGNLIB: VGF_HPS.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_HPS.xls
Zellbibliotheken: VGF_Topographie.cel

14.2 Gewerk: Haltestelle Demontage Schiene (HDS)

Das Gewerk ,Demontage Schiene" umfasst die Kennzeichnung und Beschreibung aller Elemente
und Einrichtungen des Bahnsteigs inklusive dessen Umgebung, welche im Zuge eines Projektes
demontiert bzw. entfernt werden sollen.

Seed-Datei: VGF_HDS_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_HDS.dict

DGNLIB: VGF_HDS.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_HDS.xls
Zellbibliotheken: VGF_Demontage.cel

14.3 Gewerk: Haltestelle Bahnsteig Details (HBD)

Das Gewerk ,Detail Schiene" setzt auf die Planung auf und beschreibt Details, die fir die
Ausfuihrung der haltestellenbezogenen Projekte erforderlich sind. Auch Sonderkonstruktionen, wie
z.B. Betonfertigteile oder Einbaudetails werden hier dargestellt.

Seed-Datei: VGF_HBD_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_HBD.dict
DGNLIB: VGF_HBD.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_HBD.xls
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Zellbibliotheken: keine
14.4 Gewerk: Haltestelle Bahnsteig Absteckung (HBA)
Das Gewerk ,Bahnsteigabsteckung" umfasst alle notwendigen Spannmalfe und Hohenangaben

von Festpunkten zu Absteckpunkten auf dem Bahnsteig bzw. der Rampe, so dass eine
Orientierung / Kontrolle beim Einbau der Bahnsteigkante bzw. Rampenteile vor Ort mdglich ist.

Seed-Datei: VGF_HBA_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_HBA.dict

DGNLIB: VGF_HBA.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_HBA.xIs
Zellbibliotheken: keine

145 Gewerk: Haltestelle Flache Schiene (HFS)

Das Gewerk ,Flache Schiene" umfasst die Darstellung von Flachen des Bahnsteigs und dessen
Umgebung differenziert nach ihrer jeweiligen Nutzungsart. Beispiele hierfur sind Treppen- /
Rampenflachen, Zugangsflachen, Parkplatzflachen etc.

Seed-Datei: VGF_HFS_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_HFS.dict

DGNLIB: VGF_HFS.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_HFS.xls
Zellbibliotheken: keine

146 Gewerk: Haltestelle Planung Bus (HPB)

Das Gewerk ,Planung Bus" umfasst die Darstellung des eigentlichen Projekts mit allen
notwendigen ober- und unterirdischen Elementen der Haltestelle, der Zugange und sonstigen in
der Umgebung (Stral3enraum, Gelande) zu verandernden Einrichtungen oder Gegebenheiten.

Seed-Datei: VGF_HPB_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_HPB.dict
DGNLIB: VGF_HPB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_HPB.xls
Zellbibliotheken: keine
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147 Gewerk: Haltestelle Flache Bus (HFB)

Das Gewerk ,Flache Bus" umfasst die Darstellung von Flachen der Haltestelle und deren
Umgebung differenziert nach ihrer jeweiligen Nutzungsart. Beispiele hierfir sind Haltstellenflachen,
Zugangsflachen, Parkplatzflachen etc.

Seed-Datei: VGF_HFB_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_HFB.dict

DGNLIB: VGF_HFB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_HFB.xls
Zellbibliotheken: keine

14.8 Gewerk: Hillkurve Bus (HKB)

Das Gewerk ,Hiillkurve Bus" dient zur Ermittlung der Machbarkeit einzelner Fahrbeziehungen
einer Linie. Dargestellt werden hierbei die Schleppkurven einzelner Busse zur Uberpriifung
bestimmter Fahrwege hinsichtlich der Kollisionsfreiheit mit Fahrwegen anderer Fahrzeuge oder
oOrtlich vorhandenen Hindernissen. Hullkurven werden mit dem Programm AutoTurn erzeugt.

Seed-Datei: VGF_HKB_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_HKB.dict
DGNLIB: VGF_HKB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_HKB.xls
Zellbibliotheken: keine
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149 Gewerk: Provisorium Haltestelle Bus (PHB)

Das Gewerk ,Provisorium Bus" umfasst die Darstellung eines temporaren Zwischenzustandes mit
allen notwendigen oberirdischen Elementen der Haltestelle, der Zugange und sonstigen in der
Umgebung (StralRenraum, Gelande) zu verandernden Einrichtungen oder Gegebenheiten. Der
provisorische Zustand kann zu Testzwecken vor oder als Ersatzhaltestelle parallel zur Realisierung
eines endgultigen Projekts eintreten.

Seed-Datei: VGF_PHB_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_PHB.dict

DGNLIB: VGF_PHB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_PHB.xlIs
Zellbibliotheken: VGF_Topographie.cel

14.10 Gewerk: Linienplanung Bus (LPB)

Das Gewerk ,Linienplanung Bus" umfasst die Darstellung der Haltepunkte und der Hauptfahrtroute
einer Buslinie und deren Varianten in einer Ubersicht der Stadtkarte.

Seed-Datei: VGF_LPB_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_LPB.dict
DGNLIB: VGF_LPB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_LPB.xIs
Zellbibliotheken: keine
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14.11 Gewerk: Haltestelle Winterdienst (HWD)

Das Gewerk ,Haltestelle Winterdienst" umfasst die Darstellung der von Schnee und Eis zu
raumenden Flache eines Bahnsteigs oder Haltestelle.

Seed-Datei: VGF_HWD_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_HWD.dict

DGNLIB: VGF_HWD.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_HWD.xls
Zellbibliotheken: keine

14.12 Gewerk: Haltestelle Leerrohrtrasse Bestand (HLB)

Das Gewerk ,Haltestelle Leerrohrtrasse Bestand“ beinhaltet die Darstellung von Leerrohren und
Kabelschachten fir die Stromversorgung, Signal- und Nachrichtentechnik der VGF im Bereich der
Haltestelle im Bestand.

Seed-Datei: VGF_HLB_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_HLB.dict

DGNLIB: VGF_HLB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_HLB.xls
Zellbibliotheken: VGF_LRT.cel

14.13 Gewerk: Haltestelle Leerrohrtrasse Planung (HLP)

Das Gewerk ,Haltestelle Leerrohrtrasse Planung” beinhaltet die Darstellung von Leerrohren und
Kabelschachten fir die Stromversorgung, Signal- und Nachrichtentechnik der VGF im Bereich der
Haltestelle in der Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_HLP_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_HLP.dict
DGNLIB: VGF_HLP.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_HLP.xIs
Zellbibliotheken: VGF_LRT.cel
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14.14 Gewerk: Haltestelle Leerrohrtrasse Demontage (HLD)

Das Gewerk ,Haltestelle Leerrohrtrasse Demontage” beinhaltet die Darstellung der zu
demontierenden Leerrohre und Kabelschéchte fur die Stromversorgung, Signal- und
Nachrichtentechnik der VGF im Bereich der Haltestelle.

Seed-Datei: VGF_HLD_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_HLD.dict
DGNLIB: VGF_HLD.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_HLD.xls
Zellbibliotheken: VGF_Demontage.cel

Version: 1.9
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

15 Richtlinien fur den Bereich Licht und Kraft
15.1 Gewerk: Licht und Kraft Bestand (LKB)
Das Gewerk ,Licht und Kraft Bestand” beinhaltet die Darstellung von Anlagen fiir Beleuchtung,

Stromversorgung im 400V-Niederspannungsbereich, Notstrom und Sicherheitsbeleuchtung der
Haltestellen, Stationen und Gebauden im Bestand.

Seed-Datei: VGF_LKB_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_LKB.dict

DGNLIB: VGF_LKB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_LKB.xls
Zellbibliotheken: VGF_LuK.cel

15.2 Gewerk: Licht und Kraft Planung (LKP)

Das Gewerk ,Licht und Kraft Planung* beinhaltet die Darstellung von Anlagen fiir Beleuchtung,
Stromversorgung im 400V-Niederspannungsbereich, Notstrom und Sicherheitsbeleuchtung der
Haltestellen, Stationen und Geb&uden in der Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_LKP_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_LKP.dict

DGNLIB: VGF_LKP.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_LKP.xls
Zellbibliotheken: VGF_LuK.cel

15.3 Gewerk: Licht und Kraft Demontage (LKD)

Das Gewerk ,Licht und Kraft Demontage* beinhaltet die Darstellung der zu demontierenden
Anlagen fur Beleuchtung, Stromversorgung im 400V-Niederspannungsbereich, Notstrom und
Sicherheitsbeleuchtung der Haltestellen, Stationen und Geb&uden.

Seed-Datei: VGF_LKD_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_LKD.dict
DGNLIB: VGF_LKD.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_LKD.xls
Zellbibliotheken: VGF_Demontage.cel
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15.4 Gewerk: Licht und Kraft Schemata (LKS)

Das Gewerk ,Licht und Kraft Planung” beinhaltet die schematische Darstellung von Anlagen fiir
Beleuchtung, Stromversorgung im 400V-Niederspannungsbereich, Notstrom und
Sicherheitsbeleuchtung der Haltestellen, Stationen und Geb&uden.

Seed-Datei: VGF_LKS_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_LKS.dict
DGNLIB: VGF_LKS.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_LKS.xIs
Zellbibliotheken: keine

Version: 1.9
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Unterweisung bis 31.08.2024

X

Unterweisung flr den gesamten Geltungsbereich. E

[0 | Unterweisung fur ausgewahlte Mitarbeitende plus Information fir alle weiteren
Mitarbeitenden des Geltungsbereichs, die keiner Unterweisungspflicht unterliegen.

Uberarbeitungsturnﬁs: 18 Monate
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Funf Jahre nach Ablauf der Giiltigkeit der Arbeitsanweisung.
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Stadtwerke Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main mbH (VGF)

===
Kurt-Schumacher-Str.8 V G r
60311 Frankfurt am Main

1 Geltungsbereiéh und Grundlage

Diese Arbeitsanweisung dient dazu, die Anforderungen an zu verwendende Kabel
und Leitungen sowie der zugehoérigen Verlegesysteme zu definieren, die zum
Erreichen des hohen Qualitdtsstandards bei Baumafinahmen an den elektrischen
Anlagen der VGF malgebend sind.

Sie ist fur alle Mitarbeitende des festgelegten Geltungsbereiches der
Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (im Folgenden VGF genannt)
verbindlich.

Spezifische Angaben zur Ausfiihrung von Verkabelungen lber geltende Normen
hinaus, obliegen den jeweiligen Fachbereichen.

1.1 Geltungsbereich

Diese Richtlinie gilt fir Kabel und Leitungen — nachfolgend unter dem Begriff Kabel
zusammengefasst, welche in den Bauwerken der VGF flr die folgenden Zwecke
eingesetzt werden:

- Verkabelung von Licht- und Kraftanlagen (Elektroanlagen der
Spannungsebene von 230V/400V, Wechsel- bzw. Drehstrom)

- Verkabelung von Fernmelde- und Informationseinrichtungen

- Verkabelung von signal- und nachrichtentechnischen Anlagen

- Verkabelung von elektrischen Anlagen der zentralen Leittechnik

- Verkabelung von elektrischen Anlagen von Nahverkehrs-Gleichstrombahnen
(Elektroanlagen der Spannungsebene bis zu 750V Gleichspannung)

- Verkabelung von elektrischen Anlagen des Gebaudemanagements

- Verkabelung von elektrischen Anlagen fiir férdertechnische Anlagen

Diese Richtlinie gilt sowohl fur die Errichtung von Neuanlagen als auch fiir die
Erweiterung oder Veranderung von Bestandsanlagen.

Elektroinstallationen Dritter im Bereich der VGF:

- Installationen in beispielsweise gewerblich vermieteten Rdumen der VGF, sind

gemal dieser Richtlinie durchzuflihren

- Kabelinstallationen, die durch Dritte veranlasst werden, bedirfen vor
Ausfuihrungsbeginn der schriftlichen Genehmigung (in Textform) der VGF

- Die Wartung und Instandhaltung dieser Installationen liegt im
Verantwortungsbereich des Betreibers und ist entsprechend den technischen
Anforderungen, dem VGF-Anlagenbetreiber dokumentiert unaufgefordert
vorzulegen

- Die Schnittstelle der Anlagenbetreiber ist die Zugangsklemme am
Elektroverteiler Dritter

Verantwortlicher Bereich: NT34

Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24
Gililtig ab: 01.09.2024 Seite: 6 von 18

211



Stadtwerke Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main mbH (VGF)

=)
Kurt-Schumacher-Str.8 V G r
60311 Frankfurt am Main

1.2  Normative Grundlagen & besondere Anforderungen

Bei der Errichtung und dem Betrieb von elektrischen Anlagen sind die zutreffenden
allgemein anerkannten Regeln der Technik zu beachten.

Fir die elektrische Anlage im Haltestellenbereich von Gleichstrombahnen gilt die
Vermutungswirkung, dass neben der BOStrab und der TRStrab EA u.a. auch die
Normen der Reihe VDE und die VDV-Schriften zu den allgemein anerkannten Regeln
der Technik zahlen.

Grundsatzlich sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik (d. h.
entsprechende Gesetze, Normen, Richtlinien und Empfehlungen) im aktuell giiltigen
Stand einzuhalten. Die folgende Aufzahlung dient nur als Beispiel und stellt keinen
Anspruch auf Vollstéandigkeit dar:

- DINEN

- DIN VDE

- Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR)

- International-Electrotechnical Commission (IEC)

- StralRenbahn-Bau- und Betriebsordnung (BOStrab)

- VDV-Schriften (Verband der Verkehrsunternehmen) :

- VDV-Schrift 515 Kabel und Leitungen fur die Stromversorgungsanlagen von
Gleichstrom- Nahverkehrsbahnen und Obussen

- Hessische Bauordnung (HBO)

- Technische Spezifikation fir die Interoperabilitat ,Sicherheit in
Eisenbahntunneln®

- ZVEIl — White Paper Vorbeugender Brandschutz nach der europaischen
Bauproduktverordnung

- Vorhandene Brandschutzgutachten der jeweiligen Bauvorhaben

- Musterverordnung tber den Bau von Betriebsrdumen fur elektr. Anlagen
(EItBauVO)

- etc.

2 Kabel- und Leitungsrichtlinie

2.1  Abkiirzungen

- GVEFK Gesamtverantwortliche Elektrofachkraft (VGF)

- VEFK Verantwortliche Elektrofachkraft
- VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.
- MLAR Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie

- EIBauVO  Muster einer Verordnung tber den Bau von Betriebsraumen fur
elektrische Anlagen

- |IEC International Electrotechnical Commission

- BOStrab Strallenbahn-Bau- und Betriebsordnung

Verantwortlicher Bereich: NT34
Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24
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- VDV Verband der Verkehrsunternehmen
- HBO Hessische Bauordnung
- ZVEI Verband der Elektro- und Digitalindustrie
- DIBt Deutsches Institut fir Bautechnik
- TAB Technische Aufsichtsbehérde (Regierungsprasidium Darmstadt)
- AG Auftraggeber
- APV Arbeitspaketverantwortliche
2.2 Kabel

2.2.1 Anforderungen an Kabel

Die Anforderungen an zu verwendende Kabel sind in den Gewerke spezifischen
Planungsgrundlagen enthalten, die in separaten Dokumenten beschrieben und zu
beachten sind.

2.2.2 Lagerung, Transport und Installation von Kabeln

Kabelenden sind bei Lagerung, Transport und Installation gegen eindringende
Feuchtigkeit und Schmutz zu schiitzen. Die Umgebungstemperaturen sind zu
beachten. Bei Verlegung von Kabeln dirfen die zulassigen Verlegetemperaturen bei
Kabelzugarbeiten gemaR DIN VDE 0298 nicht unterschritten werden. Die
entsprechenden Kabel-Zugbelastungsgrenzen und Mindestbiegeradien sind zu
beachten.

2.2.3 Korrosion und Streustrome

Bei der Installation von Kabeln sowie deren Tragsystemen im Beeinflussungsbereich
gemal VDE 0115, sind die Bestimmungen zum Schutz gegen Korrosion durch
Streustrdme aus Gleichstromanlagen zu beachten.

2.3 Brandschutz

Bei der Auswahl der Kabel, Befestigungen, Muffen, Klemmstellen und der Art ihrer
Verlegung missen die Gefahren von Branden, ihre Ausdehnung sowie deren
unmittelbare Wirkung auf das Umfeld, insbesondere bei baulichen Anlagen fiir
Menschenansammlungen, berlicksichtigt werden.

Grundsatzlich sind im unterirdischen Bereich Kabel mit verbessertem Brandverhalten
einzusetzen-

Abhangig von betrieblichen und sicherheitsrelevanten Anforderungen sind
Kabelanlagen in folgenden Gruppen zu unterteilen:

- Allgemeine Kabelanlagen
- Kabelanlagen mit Funktionserhalt

Verantwortlicher Bereich: NT34
Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24
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Fur alle sicherheitsrelevanten Anlagen (wie z. B. Sicherheitsbeleuchtung und
Brandschutzeinrichtungen) miissen entsprechend den technischen Regeln flr
elektrische Anlagen, nach der Verordnung tber den Bau und Betrieb der
Stralenbahnen (BOStrab), der EItBauVO und der MLAR die Kabelanlagen in
Funktionserhalt erstellt werden. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass diese
Anlagen, bestehend aus dem Kabel und dem Verlegesystem, auch im Falle eines
Brandes Uber einen definierten Zeitraum noch in Funktion bleiben.

2.3.1 Kabelanlagen in Flucht- und Rettungswegen

In Flucht- und Rettungswegen ist die Brandlast der Installation auf ein Minimum zu
begrenzen (MLAR). Eine Méglichkeit zur Minderung der Brandlast ist die Verkleidung
der Kabelanlage.

~ Offene Verlegung ist nur nach Ricksprache und mit schriftlicher Zustimmung der -
VGF erlaubt.

Das Lagern oder unbeaufsichtigtes Abstellen von brennbaren Materialien
(Verpackungsmaterial oder Kabeltrommeln) im Tunnel bzw. in Flucht- und
Rettungswegen ist verboten.

Die Brandlast von Kabeln wird durch die Messung der freiwerdenden Energie pro
Meter Kabel bestimmt. Die Angabe erfolgt in kWh/m und ist nach dem Verlegen in
einem Protokoll zu dokumentieren. Ferner ist auch die verlegte Lange und die
Kabeltypen (je Brandabschnitt) zu dokumentieren.

2.3.2 Kabelschott

2.3.2.1 Grundsatzliches

Kabel durfen nur durch raumabschliefende Bauteile (Wande und Decken), fur die ein
Feuerwiderstand vorgeschrieben ist, gefiihrt werden, wenn eine Ubertragung von
Feuer und Rauch durch geeignete MaRnahmen ausgeschlossen werden kann.

Bei Durchfiihrungen von Kabel durch raumabschlieRende Bauteile (Decken und
Wande) sind bauaufsichtlich zugelassene Kabelschottungen nach
Musterleitungsanlagenrichtlinie (MLAR) und Bauproduktverordnung vorzusehen.

- Generell gilt, dass der jeweilige Arbeitsverantwortliche, der ein vorhandenes
Kabelschott zwecks Verkabelung 6ffnet oder neue Durchflihrungen erstellt,
auch fur die fachgerechte Wiederherstellung bzw. Neuerstellung
verantwortlich ist. Dies hat sofort nach Abschluss der Arbeiten zu erfolgen

- Es ergibt sich eine komplette Erneuerung eines Brandschotts, nach einer
Ergénzungsinstallation, wenn das gleiche, den Anforderungen entsprechende
Bestandsmaterial nicht verfiigbar ist

- Geruchsentwicklungen sind zu vermeiden oder fur entsprechende Beliiftung
der Arbeitsstelle zu sorgen

Verantwortlicher Bereich: NT34
Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24
Giiltig ab: 01.09.2024 Seite: 9 von 18
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- Das einzusetzende Material ist nach der Grof3e der zu verschlieRenden
Offnung auszuwahlen

- Samtliche Bauteil6ffnungen / Brandabschottungen sind nach baulicher
Gegebenheit beidseitig / wandbiindig mit dem gleichen Material zu schlielRen
und entsprechend zu kennzeichnen, um Einnistungen zu vermeiden,
Verschmutzungen vorzubeugen und eine Sichtkontrolle zu vereinfachen

- Die Abschottung muss mindestens die gleiche Feuerwiderstandsfahigkeit
aufweisen wie das raumabschlieRende Bauteil

- In bestehenden Betriebsanlagen sind Durchbriiche in Wanden und Decken
wahrend der Bauzeit, bis zum Einbau des endgtiltigen Brandschotts,
arbeitstaglich provisorisch mit zugelassenen Brandschutzkissen zu
verschlielen

- Die Arbeiten sind entsprechend zu dokumentieren und jedes Brandschott ist
zu kennzeichnen '

- Hohlleiter (z. B. fur Funk) sind moglichst in separaten Aussparungen /
Kernbohrungen zu fihren und als Einzeldurchflihrungen mit Einzelmanschette
zu planen bzw. auszufiihren

- Kennzeichnungsschilder miissen mindestens folgende Informationen
enthalten und sind gut sichtbar und dauerhaft anzubringen:

- Art der Schottung

- Erstellungs-Datum

- Produktbezeichnung

- DIBt-Zulassungs-Nr.

- Feuerwiderstandsklasse

- Ausfuhrende Firma / Abteilung / Dienststelle / Fachbereich

- QR-Code nach Vorgabe der VGF (Bauwerksunterhaltung)

Die maximale Belegung der Rohbaudéffnung ist den Herstellerangaben zu
entnehmen.

Im Zuge von Projektarbeiten ist vor Beginn der MalRnahme durch den jeweiligen
Planungsverantwortlichen die Machbarkeit zu prufen.

Die ordnungsgemalfe SchlieRung der Wand- und Deckendurchbriiche ist bereits in
der Planungsphase zu beriicksichtigen. Die Ausfihrung liegt im
Verantwortungsbereich des jeweiligen Arbeitspaketverantwortlichen und ist der
Bauwerksunterhaltung nach Abschluss der Arbeiten dokumentiert zu tibergeben.

Der Errichter muss mit einer Ubereinstimmungserklarung bestétigen- und
dokumentieren, dass er die Abschottung zulassungsgerecht eingebaut hat.

Die Schottung ist bevorzugt als festes Schott mit Brandschott Modulsteinen
auszufuihren. Ausnahmen bilden Raume mit Druckbeanspruchung wie MS-Anlage,
NRM-Bereiche, etc.

Verantwortlicher Bereich: NT34 )
Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24
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2.3.2.2 Grafische Darstellung — Bestandsanlagen
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Verantwortlicher Bereich: NT34
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2.3.3 Brandklassen

Entsprechend der Kennzeichnung lassen sich Kabel, die unter die
Bauproduktenverordnung fallen, in die Brandklassen A-F und die zuséatzlichen

Klassen s, a und

Die folgenden Tabellen geben eine Ubersicht zur Bedeutung der einzelnen. Klassen,

d einstufen. Hierbei gelten die aktuell gtiltigen Normen.

hier mit dem Stand des Jahres 2018:

VGIF

Brandklasse

Kurzbeschreibung

Hochste Stufe
Praktisch nichtbrennbar

Kein Beitrag zur Brandentwicklung oder zu vollentwickeltem Brand

B1ca

Brennbar

Sehr geringer Abbrand

B2ca

Keine stetige Brandausbreitung
Begrenzte Brandentwicklung

Begrenzte Warmefreisetzungsrate

Cca

Ahnlich B2ca

Brandausbreitung und Warmefreisetzung etwas ungtnstiger als bei B2ca

Dca

Brandverhalten entspricht etwa dem von Holz
Stetige Flammenausbreitung
MaRige Brandentwicklung

MaRige Warmefreisetzung

Eca

Erfullen die Miﬁdestanforderungen
aber keine Prufung des Abbrandverhaltens als Blindel

Einwirken einer kleinen Flamme fiihrt nicht zu einer intensiven
Flammenausbreitung

Fca

Brandverhalten nicht gepraft und damit unbekannt

Verantwortlicher Bereich:
Vertraulichkeitsstufe: 2 -
Gililtig ab: 01.09.2024
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VGIF

Rauchentwicklung s

Kurzbeschreibung

S1 Geringe Rauchentwicklung

S1a Kaum eingeschrénkte Sichtverhaltnisse (80% Lichtdurchlassigkeit)
S1b Leicht eingeschrankte Sichtverhaltnisse (60% Lichtdurchlassigkeit)
S2 Mittlere Rauchentwicklung

S3 Keine Prufung, moglicherweise starke Rauchentwicklung

Aziditat Kurzbeschreibung

al Leicht korrosive Gase

a2 Mittel korrosive Gase

a3 Keine Prifung, moéglicherweise starke korrosive Gase

Brennendes Abtropfen

Kurzbeschreibung

do Kein brennendes Abtropfen innerhalb von 20 Minuten

d1 Brennendes Abtropfen nicht Ianger als 10 Sekunden innerhalb 20
‘ Minuten

d2 Weder dO noch d1

2.3.4 Brandverhalten von Kabeln

Als Kabel mit verbessertem Brandverhalten gelten grundsatzlich alle Kabel der

Brandklasse B2ca s1 a1 d1. In Ausnahmefallen kann die geforderte Brandklasse auf

Cca s1 a1 d1 reduziert werden. In dieser Brandklasse bleibt das selbststandige

Verléschen im Kabelblindel gewahrleistet, die Energiefreisetzung ist aber im
Vergleich zur Brandklasse B2ca héher.

2.3.4.1 Erleichterungen, Abweichungen und Ausnahmefille

Im Hochbau werden diese Schutzziele durch andere MalRnahmen, wie die besondere
Abtrennung von Rettungswegen (notwendige Flure) und weiteren Mallihahmen
erreicht. Ein verbessertes Brandverhalten ist hier nur in wenigen Einzelfallen
gefordert und in der Regel sind Kabel mit der Brandklasse Eca ausreichend.

Daraus folgend sind fiir oberirdische Geb&aude der VGF, die auf Basis von
bauordnungsrechtlichen Vorschriften (Landesbauordnung etc.) brandschutztechnisch
bewertet werden, Kabel der Brandklasse Eca ausreichend. MaRgeblich ist in jedem

Verantwortlicher Bereich: NT34
Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24
Giltig ab: 01.09.2024 Seite: 13 von 18
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Fall das Brandschutzkonzept, sofern dieses fiir das konkrete Bauvorhaben héhere
Anforderungen fir erhéhte Risiken im Einzelfall begriindet.

In unterirdischen Bauwerken der VGF gilt die TRStrab EA, deshalb sind weiterhin
Kabel mit verbessertem Brandverhalten zu verbauen. Ausgenommen hiervon sind
Kabel, die Uber lange Distanzen im Freien verlegt werden und nur Gber eine kurze
Strecke innerhalb eines unterirdischen Bauwerks gefiihrt werden. Dies betrifft bspw.
die Netzzufiihrung oder die LWL-Anbindung. Fir diese Kabel ist kein verbessertes
Brandverhalten erforderlich, wenn Sie auRerhalb oder brandschutztechnisch
abgetrennt von Rettungswegen verlegt werden und es sich um maximal 5 Kabel im
Bindel handelt. Weitere Ausnahmen sind im Einzelfall zu beurteilen. Hierzu ist eine
individuelle Bewertung der baulichen und brandschutztechnischen Situation, i. d. R.
als Bestandteil eines Brandschutzkonzeptes, erforderlich. Die Abweichung fur jeden
Einzelfall muss schriftlich begriindet und dokumentiert werden.

Folgende Kabel fallen nicht in den Anwendungsbereich der Bauproduktenverordnung
und sind demnach nicht in der empfohlenen Brandklasse erhaltlich:

- Liftkabel

- Kabel innerhalb von Maschinen

- Kabel zur Verwendung innerhalb von industriellen Anlagen

- Kabel mit Funktionserhalt

- Kabel die wahrend ihrer Betriebszeit gelegentlich bewegt werden (z. B.
Pendelklappen Bahnsteig)

Kabel mit Funktionserhalt und fiir Kabel, die aus technischen bzw.
prozesstechnischen Griinden (bspw. Lichtwellenleiterkabel) nicht in der geforderten
Brandklasse erhaltlich sind, sind solche zu verwenden, die Uber einen Nachweis der
geringen Rauchfreisetzung nach DIN EN 61034 bzw. IEC 61034 verfiigen,
“halogenfrei nach DIN EN 50267 bzw. IEC 60754 und flammenwidrig nach DIN EN
60332 bzw. IEC 60332 sind.

2.4  Prifungen

An allen neu verlegten Kabeln sind elektrische Priifungen durchzufiihren, die dem
Nachweis einer ordnungsgeméafen Errichtung sowie Verlegung der Kabel dienen.

Der Nachweis der festgelegten Priifungen ist die Voraussetzung zur Inbetriebnahme
der Kabelanlagen.

Die Prifungen sind gemal’ nachfolgenden Festlegungen durchzufitihren und in einem
Prufprotokoll, dass bei der Abnahme zu ibergeben ist, zu dokumentieren:

Das entsprechende Messprotokoll gemaf
PRUEF 01_VDE 0100-600_VDE 0105-100 ist zu verwenden
Bei Muffen, Protokoll der Zuordnungsprtifung

Die Prufergebnisse sind der VGF vorzulegen und werden ggf. zur TAB weitergeleitet.

Verantwortlicher Bereich: NT34 .
Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24
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Die VGF behalt sich eine Teilnahme an den Prifungen vor.

2.5 LWL-Abnahme

An allen neu verlegten LWL-Kabeln sind Abnahmemessungen zum Nachweis der
Qualitat und Leistungsféahigkeit der LWL-Ubertragungsstrecke durchzuftihren.

Der Nachweis der festgelegten Prufungen ist die Voraljssetzung zur Inbetriebnahme
der LWL-Ubertragungsstrecke. Das Messprotokoll ist der VGF vorzulegen.

2.6  Kabeltrassen und Verlegesysteme

Der Trassenverlauf und die Trassenbelegung sind vor Beginn mit der VGF
abzustimmen. Bei sicherheitsrelevanten Kabeltrassen ist die Planung und die
Ausfiihrung mit einem Sachverstédndigen nach Baurecht abzustimmen und von
diesem freigeben zu lassen.

Auf gemeinsam genutzten Kabelwegen ist eine mechanische Trennung
entsprechend den technischen Regeln einzuhalten. Bei Neubauprojekten ist
zusatzlich eine Trennung zwischen Kabeln fur Fahrstrom (DC-Spannung),
Stromkabeln der Spannungsebene 230/400 Volt sowie nachrichtentechnische

~ Kabeln (Signaltechnik bzw. Kabeln der zentralen Leittechnik) zu gewahrleisten. Bei
Nachverlegung auf Bestandstrassen ist zuvor die Genehmigung der VGF einzuholen,
ob die vorhandenen Kabelwege fur neue Kabelanlagen verwendet werden diirfen.

2.7 Leitungen im Oberleitungs- und Stromabnehmerbereich der
VGF

Die Leitungen sind mit entsprechender spannungsfester Isolierung bis 1000 V DC
auszulegen oder entsprechend zu schiitzen (z. B. mittels Leerrohre). Siehe Anlage,
Referenzdokument [RD 02].

2.8 Kabelschirmungen / Elektromagnetische Vertraglichkeit

Bei der Verwendung der Kabelschirmung bzw. Erdung der Schirmung ist dies mit den
jeweiligen Fachbereichen, in Hinblick auf Potentialverhéltnisse (Personenschutz und
Korrosionsstreustrome) und zur Verbesserung der EMV, vor der Installation
abzustimmen und zu dokumentieren. Im Einzelnen geht es um folgende Themen:

Schirmungsarten

Potential-Anschlussarten (einseitig, beidseitig, ohne)
Vermeidung von Potentialverschleppungen

Einsatz von RC-Gliedern

Anforderungen aus Erdungskonzepten, falls verfligbar

Verantwortlicher Bereich: NT34
Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24
Giiltig ab: 01.09.2024 Seite: 15 von 18
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2.9 Nagetierschutz

Falls es die Ortlichkeiten erfordern, sind Kabel mit metallischem Nagetierschutz
einzusetzen.

Bei der Verlegung der Kabel gilt es, Potentialverschleppungen zu vermeiden. Der
Nagetierschutz darf nicht als Schirmung verwendet werden und dient nur dem
mechanischen Schutz. Um beim elektrisch leitfahigem Nagetierschutz keine
Potentialverschleppung herbeizufiihren, gilt es vor Ausfiihrung die Konzeptplanung
vorzulegen, durch die VGF zu genehmigen und der abschlief’ienden
Anlagendokumentation beizufligen.

210 Kabelverbindungen

Muffen sind generell mit der VGF abzustimmen. Sie sind einzumessen und in den
Verortungsplanen einzuzeichnen.

211 Nicht mehr benétigte Kabel

Grundsatzlich sind alle Kabel, die nicht mehr benétigt werden, zu demontieren. In
Ausnahmefallen kénnen Kabelenden auf Abschlussklemmen in einem getrennten
Gehéause abgeschlossen werden. Im Bereich der Fahrstromtechnik sind die
Gegebenheiten entsprechend zu priifen und zu klaren. Die installierten Gehause
mussen entsprechend gekennzeichnet werden. Eine fachgerechte Entsorgung von
Kabel und Tragesystemen ist zu veranlassen, zu dokumentieren und der VGF
vorzulegen.

2.12 Datenblatter und Herstellerangaben

Die Angaben in den Datenbléattern oder sonstigen Herstellerangaben der Kabel sind
zu beachten.

Die Datenblatter sind vor der Verlegung der Kabel dem Arbeitspaketverantwortlichen
der VGF auszuhandigen. Nach Abschluss der Installationsarbeiten ist die Einhaltung
der Herstellervorgaben dokumentiert vorzulegen. Die VGF behélt sich eine stich-
probenartige Priifung vor. '

2.13 Asbestbelastete Installationsflachen

Vor erforderlichen Installationen in Asbestgekennzeichneten Bereichen, ist eine
fachgerechte Sanierung nach TRGS 519 erforderlich. '

Wenn der Verdacht besteht, dass Asbest sich in ungekennzeichneten Durchbriichen
oder Verkleidungen verbergen kénnte, ist sofort der Fachbereich NA03 der VGF
(Sicherheitstechnischer Dienst) zur Klarung und Unterstitzung einzubeziehen.

NAO3 legt das weitere Vorgehen in Abstimmung mit den Fachbereichen fest.

Verantwortlicher Bereich: NT34
Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24
Giiltig ab: 01.09.2024 Seite: 16 von 18
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2.14 Plandokumentationen

Die Kabelverlegeplane sind entsprechend der Kennfarben in der Tabelle unter
Punkt 2.16 zu kennzeichnen.

Es ist die CAD-Richtlinie der VGF in der jeweils gliltigen Fassung zu beachten.
2.15 Schlussvermessung

Der jeweilige APV Uberstellt seinem AN einen Ausfiihrungsplan fur die Arbeiten an
den VGF-Trassen.

Bei allen BaumaRRnahmen ist eine Schlussvermessung der errichteten Kabeltrassen
durchzuftihren. Die Unterlagen sind der VGF auszuhéandigen.

2.16 Kennzeichnung von Kabeln
Kabel sind eindeutig, dauerhaft, alterungsbesténdig und wischfest zu kennzeichnen.
Die Kennzeichnung ist mit den jeweiligen Fachbereichen abzustimmen.

Die Kabel sind an allen Schachten bzw. auf Kabelpritschen (alle 40 m — 60 m),
bei Abzweigungen sowie am Anfang und am Ende mit halogenfreien Kabel-
kennzeichnungsschildern zu versehen.

Der Kabelbetreiber ist durch die Farbe des Schildes ersichtlich. Nachfolgend ist das
Kabelkennzeichnungssystem fur die Techniken der Fachbereiche dargestellit:

BETREIBER KENNFARBE
Signaltechnik,
FSA, EW, WHZ " :
grun / weifd
lollzu] /- Sielnvvels
Licht- u. Kraft
blau / weil’
silber (matt) / schwarz
ZLT .
silber / schwarz
FG, ELA, IFE oL/ sehwelv
BMZ v
rot / weily
Funk gelb / schwarz

Verantwortlicher Bereich: NT34

Vertraulichkeitsstufe: 2 : AAW-01/24
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orange / weil}

DFI / ZZA, MOFIS
. signalorange / schwarz

weild / rot

Fahrstrom

weild / blau

TGA , HKL, Fahrtreppen,
Aufziige, Rolltore

217 Errichterbescheinigung

Eine Errichterbescheinigung ist nach Abschluss der Arbeiten der VGF
auszuhandigen.

3 UnterWeisung

Diese Arbeitsanweisung muss allen betroffenen Mitarbeitenden in Form einer
Unterweisung/Information innerhalb von 4 Wochen ab Freigabe dieser
Arbeitsanweisung zur Kenntnis gegeben werden. Die Unterweisung ist in Ecadia zu

dokumentieren.

4 Schlussbestimmungen

Diese Arbeitsanweisung tritt am Tage der Unterzeichnung in Kraft und gilt bis auf
Widerruf.

Verantwortlicher Bereich: NT34
Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Ausschreibung (Korrektur 3)

20.11.2025

Verfahren: VGF/Stadt-EU 212/25 - Viergleisiger Ausbau Straba. HBF - Leistungen fur Baulogistik
SKONTO

Skonto zugelassen Ja

Zahlungsziel 14 Tag(e)

(falls zugelassen)

Skonto %

AUFLISTUNG ALLER POSITIONEN
ALLE PREISE SIND OHNE UMSATZSTEUER ANZUGEBEN

1 LOS Losl1-HBF EUR ..o
Leistungsart: Dienstleistung
Zuschlagskriterium: Freie Verhaltniswahl Preis/Leistung (Preis: 70%, Leistung: 30%)
Klassifizierung: Planungsleistungen im Bauwesen (71320000-7)
Los1-HBF
11 Stufe 1 (LPH 1-5) EUR ..o
1.1.1 Stufe 1 (LPH 1-5) USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
0 —_— e
19% 1,00 pro1,00--- .
Stufe 1 (LPH 1-5)
1.2 Stufe 2 (LPH 6-7 / optional) EUR ..o
1.2.1 Stufe 2 (LPH 6-7 / optional) USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
0 — e
19% 1,00 pro1,00--- e

Stufe 2 (LPH 6-7 / optional)

Leistungsverzeichnis - 1/4
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2 LOS Los2-DUE EUR ...,

Leistungsart: Dienstleistung
Zuschlagskriterium: Freie Verhaltniswahl Preis/Leistung (Preis: 70%, Leistung: 30%)
Klassifizierung: Planungsleistungen im Bauwesen (71320000-7)
Los2-DUE
2.1 Stufe 1 (LPH 1-5) EUR ..o
2.1.1 Stufe 1 (LPH 1-5) USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
0 — e
19% 1,00 pro1,00 ---
Stufe 1 (LPH 1-5)
2.2 Stufe 2 (LPH 6-7 / optional) EUR ..o,
2.2.1 Stufe 2 (LPH 6-7 / optional) USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
0 — e
19% 1,00 pro1,00--—- e

Stufe 2 (LPH 6-7 / optional)

ANGEBOTSSUMME(N)

Summe exkl. Nachlass
(netto)

Nachlass
(netto)

Summe inkl. Nachlass
(netto)

Leistungsverzeichnis - 2/4
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Umsatzsteuer

Summe
(brutto)

Leistungsverzeichnis - 3/4
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LEISTUNGSVERZEICHNIS 20.11.2025

Ausschreibung (Korrektur 3)

Verfahren: VGF/Stadt-EU 212/25 - Viergleisiger Ausbau Straba. HBF - Leistungen flr
Baulogistik

AUFLISTUNG ALLER DATEIANLAGEN ZU DEN POSITIONEN
Name Dateiname GrolRe MIME-Type

Leistungsverzeichnis - 4/4
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KRITERIENKATALOG 20.11.2025

Ausschreibung (Korrektur 3)

Verfahren: VGF/Stadt-EU 212/25 - Viergleisiger Ausbau Straba. HBF - Leistungen flr
Baulogistik

EIGNUNGSKRITERIEN

1 Los1-"Losl-HBF"
1.1 Hinweis Eignungskriterien

Hinsichtlich der Eignungskriterien (Muss-Kriterien) beachten Sie die entsprechenden Ausfiihrungen im Dokument ,,Eigenerklarung
Eignung und ,,Eignungskriterien und Wertungsmatrix".

Los 2 -"Los2-DUE"
2.1 Hinweis Eignungskriterien

Hinsichtlich der Eignungskriterien (Muss-Kriterien) beachten Sie die entsprechenden Ausfiihrungen im Dokument ,,Eigenerklarung
Eignung und ,,Eignungskriterien und Wertungsmatrix".

Kriterienkatalog - 1/1
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KRITERIENKATALOG 20.11.2025

Ausschreibung (Korrektur 3)

Verfahren: VGF/Stadt-EU 212/25 - Viergleisiger Ausbau Straba. HBF - Leistungen flr
Baulogistik

LEISTUNGSKRITERIEN

1 Los 1 -"Los1-HBF"
1.1 Hinweis Zuschlagskriterien

Hinsichtlich der Zuschlagskriterien beachten Sie die entsprechenden Ausfiihrungen in dem Dokument ,,Zuschlagskriterien" und
,,Eignungskriterien und Wertungsmatrix"

Los 2 -"Los2-DUE"
2.1 Hinweis Zuschlagskriterien

Hinsichtlich der Zuschlagskriterien beachten Sie die entsprechenden Ausfiihrungen in dem Dokument ,,Zuschlagskriterien" und
,,Eignungskriterien und Wertungsmatrix"
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Typ Dateiname GroRe MIME-Type

Dateianlage Anlagen LOS1-HBF.zip 14,76 MB zip
Dateianlage AKT_Anlagen_Los2-DUE.zip 23,66 MB zip
Dateianlage VGF_212_25_angepasste aktuelle Anlagen vom 20.12.2025.zip 662,60 KB zip
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